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Von: 
Gesendet: 
An: · 

Ce: 

Betreff: 
Anlagen: 

Dear colleagues, 

~kba.de 
Donnersta , 15. Oktober 2015 09:06 

VW - 2nd Note to the European Type-Approval Authorities 
VW - 2 nd Note - KBA to the T AA 14 10 2015.docx 

please find attached a 2nd note from KBA (German/Engllsh). 

Best regards 

1 
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-Kraftfahrt-Bundesamt 
Vehicle Technology 

Tel: +49 (0)461316 
Fax: +49 (0)461 31 

www.kba.de 
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Kraftfahrt-Bundesamt 

Kraftfahrt-Bundesamt• 24932 Flensburg • Germany 

European Approval Authorities 

E-Mail 

Your reference I your letter of: 

Our reference: 
400-52~ 
Contaet:-

Phone: +49 461 316 • . 
Fax: +49 461 316 

~kba.de 
Date: 14.10.2015 

2. Mitteilung des KBA an die Europäischen Genehmigungsbehörden 

Nicht-Konformitäten bei Fahrzeugen des YW Konzerns mit Dieselmotoren (EA 189, 1,21, 1,61 und 

2,01). 

Die Fahrzeuge der VW AG, AUDI AG, AUDI Hungaria Motor KFT, SKODA Auto a.s. und SEAT 

S.A. mit den folgenden Motorkennbuchstaben in Verbindung mit den entsorechenden Abgasstufen 

sind betroffen: 

Ollice Flensburg 
FOrdestraße 16 
24944 Flensburg 
Germany 

Motorkennbuchstaben EA189, EU5 

CAG CFF CLC 
CAH CFG CBD 
CAY CFH 
CBA CFJ 
CBB CFW 
CBE CGL 
COB CJA 
CDC CJC 
CEG CKR 

Phone: Fax: E-Mail: Internet: Ac:counl: 
.f.49 461 316-0 +49 461 316-1650 or-1495 kba@kba.de www.kba.de Deutsche Bundesbank, Fiiiaie Hamburg 

IBAN: DE18 2000 0000 0020 0010 66 
BIC: MARKDEF1200 

WI· 2 nd Nole • KBA ID lhe TM 1410 2015.docx/12.11 .20159 
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Motorkennbuchstaben EA 189, EU4 

CAG CEG CMG 
CAH CFW cwx 
CAY CJA CFF 
CBA CLC CFH 
CBB CLJ 
CBD CLL 
CBE CLN 
CDB CME 
CDC CMF 

Motorkennbuchstaben EA 189, EU3 

CAG CBA CFF 
CAH CDB 
CAY CDC 

Die Nicht-Konformität betrifft nach unserer Auffassung die Verwendung einer unzulässigen Ab

schalteinrichtung Im Sinne des Artikels 5 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in den Fahrzeugen 

mit den oben aufgeführten Motorkennbuchstaben. 

~· Der Hersteller Wi AG als Genehmigungsinhaber des KBA hat dem KBA am 07.10.2015 einen Zeit

plan und Maßnahmenkatalog vorgelegt, um die Konformität der Fahrzeuge bzw. der Motoren wie

derherzustellen. Dieser wurde bereits durch das KBA im Grundsatz genehmigt und die Umsetzung 

angeordnet. 

Dieser Katalog sieht die folgenden Ma~nahmen vor: 

• 1,2 und 2,01Motor7 reine Softwareanpassung des Motorsteuergeräts 

• 1,6 1 Motor 7 Softwareanpassung des Motorsteuergeräte+ Hardwareanpassungen 

( 

Die SW Lösung für den 2,01 Motor soll dem KBA bis zum 21 .10.2015 vorgestellt werden. Die tech-

nische Machbarkeit für die weiteren betroffenen Motoren (1,61 und 1,21) sollen dem KBA bis zum 15. 

und 30.11.2015 vorgestellt werden. 
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Die Details zu diesen technischen Maßnahmen und Zeitplänen sind noch zu prüfen und wer

den nach Genehmigung durch das KBA umgehend an die Europäischen Genehmlgung~be

hörden ·obennlttelt. 

Der durch das KBA angeordnete Rückruf soll Im Jahre 2016 beginnen. 

Gleichzeitig bitte ich die Europäischen Genehmigungsbehörden aufgrund unserer Erkenntnisse, die 

Genehmigungen für Fahrzeuge bzw. Abgassysteme für die Hersteller AUDI AG. AUDI Hungaria 

Motor KFT. SKODA Auto a.s. und SEAT S.A. erteilt haben, die notwendigen Maßnahmen gemäß 

Artikel 30 der Richtlinie 2007/46/EG einzuleiten. 

2"d Note of the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) to the European Approval Authoritles 

Non-conformities of vehicles of the VW group with compression ignition engines (EA 189, 1,2 1, 1,6 ! 
and 2,01). 

The vehicles of VW AG, AUDI AG, AUDI Hungaria Motor KFT, SKODA Auto a.s. and SEAT S.A. 

with the following engjne characters in conjunctlon with the particular emission stages are affected: 

Eligine characters EA189, ·eu.s 

CAG CFF CLC 
CAH . CFG CBD 
CAY CFH 
CBA CFJ 
CBB CFW 
CBE CGL 
CDB CJA 
CDC CJC 
CEG CKR 

Engine characters EA 189, EU4 
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CAG CEG CMG 
CAH CFW cwx 
CAY CJA CFF 
CBA CLC CFH 
CBB CLJ 
CBD CLL 
CBE CLN 
CDB CME 
CDC CMF 

Engine characters EA 189, EU3 

CAG CBA CFF 
CAH CDB 
CAY CDC 

From our point of view the non-confonnity is with regard to th~ use of a prohibited defeat device . 

according to article 5 of Regulation (EC) No 715/2007 in vehicles with the above mentioned engine 

characters. 

At the 07.10.2015 the approval holder of the KBA the VW AG, has delivered a time table and a cat

alogue·of technical me~sures, to bring the vehicles and engines back into conformity . 

. The basic principle of the catalogue was approved by KBA and the implementation was mandated. 

This catalogue stipulates the following measures: 

• 1,2 and 2,0 1 engine 7 pure adaptation ot'the software of engine control unit 

• 1,6 1 engine '7 adaptation of software of the control unit and hardware of the engine 

The new software for the 2,01 engine shall be presented to KBA untll the 21.10.2015. The technical 

feasibility for the other engines affected ( 1,61 and 1,21) shall be presented to KBA until 15. and 

30.11.2015.. -

The detalls of the technical measures and time schedules are still to be checked and will be 

communicated lmmediately to the European Approval Authorltles after approval by KBA. 

The recall mandated by KBA shall start In 2016. 
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On the basis of our findings 1 request the European Approval Authorities which granted approvals for 

vehicles or exhaust emissions for the manufactures AUDI AG, AUDI Hungaria Motor KFT, SKODA 

~uto a.s. ancl SEAT S.A. to initiate the necessary measures according to article 30 of directive 

2007 /46/EC. 



-- - - - ·-- ----- -·-- ----------

•' 
./f. 

Von: 
Gesendet: 
An: 

--

Betreff: 
Anlagen: 

Dear colleagues, 

VW - Note to the European Type-Approval Authorities 
VW - Note - KBA to the T M.DOCX 

please find attached a note from KBA (German / Engllsh). 

1 wish you alt a nice weekend and hope to see you soon in Paris. 

Best regards 

• 
1 
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Best regCllrds 

-Kraftfahrt·Bundesamt 
Vehlcle T~bnology 

Te'I: .+49 (0)461316 
Fax: +49 (0)461 3.16 

www.kba.de 
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Kraftfa h rt-B·u ndesamt 

Kraftfl.hrt.SundeAmt • 24932 Fleiwburg • Gennany 

· .. European Approval Au~orltiea 

E„Mail 

Your reference· I your letter of: 

Our 111tel'9flce: 
40()-52~ 
Contact:-

Phone: 0461 31e.m 
Fax: 0461 31a.m 

~kba.de 
Date: 25.09.2015 

Mitteilung des Kraftfahrt-Bundesamtes (kBA) an ~le Europllschen Genehmigungsbehörden . 

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat die durch die U~-EPA aufgedeckten Manipulationen der Ab-
. . 

gasemlsslonen im ~ese~llct'len Prüfzyklus bei Fahrzeugen mit Dieselmotoren durch den WiJ Kon-

zern in den USA zur Kenntnis genomme~ und am 21.09.2015 eigene Untersuchungen begonnen. 

VW hat eingeraumt auch bei. den In der EU gesetzlich vorgeschriebenen Abgastests Manipulatio

nen vorgenommen zu haben. 

·Diese Manipulationen betreffe111 ·Euro-s.:f&hgeuge mit :Dieselmotoren {EA 1-89, 1,2 1; 1,6 l iund 210 1). 

~r Hersteller Ist bereits vom KBA aufgefordert' worden, sowohl ein·en Maßnahinenkatalog als auch 

elr.\en genauen Zeitplan zu erarbeiten, -um die Konformität der Fahrzeµge wiederherzustellen. 

Paraffer daz~ fOhrt das KBA ·~fgene Untersuchungen d\,lrch, o~ weitere Fahrzeuge m1~ Euro 5 M9fo

ren betroffen sind. 

Nach Aussage des VW Konzerns sind .die Euro-§-Eahrzeuge mit Dieselmotoren (EA 288) der lau-. . . . 
fer.iden Produktion nfot:lt von Manipulationen betroffen. 

Das KBA wird ab 28.09.2015 mit eigenen Abgasmessungen beginnen und die Euro-6-Fahrzeuge . . - . 
mit 'Dieselmotoren des VW Konzerns und auch weiterer Hersteiler Im Hinblick auf Manipulationen 

bei der ges~tllic'h ·geforderten Abgasmessung Oberpl'Ofen. 

omce FlenabUrg 
• F:Ordeltfaße ~8 

··~fe+4 FJeneb11111 
Germany 

Phone: Fu: ·E·Mall: ,Internet: 
+49 481 316-0 +49 481 31&-1860 or-1495 '1<ba@kba:de www.f\ba.de 

VW-Note·~ lo tflll TM.oOCXl12.1f .201s.9 

Account 
Oeutache Bunde&barik, ,Flllale .Hamburg 
~BAN: OE18:2000.0000 0020-0()''10186 
BIC: MARKOEF1200 
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Note of _the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) to the Europeao -Approval -Authorttles 

The Kraftfahrt-Bundesamt {KBA) took note about manipulatlons of the exhaust emissions of vehl- · . . . 
cles with compresslon ignition engines of t~e VW group during the leg~lly requlred test cycle ldentl-

fled byfäe US-EPA and started own investigations on Monday 21.-09:2015. 

VW. acknowledged also man1pulatlqns lri the European Unlon durlng lhe legally ·requlred emlsslon 

type-.approval .test. 

Thls manipulatlons affect;the Euro§ vehlcles wlth comp1Tesslon-lgnltlon engines (EA 189, 1,21, 1,61 . . 
und 2,01). 

The manufacturer i~ already requested 'by the KBA ·to preser:rt a d~ailed ~ckage of .measure~ and 

a time table to bring the vehicles back into confonnlty. 
. , 

. .. . 
In ,parallel tf1e KBA Js dolng their_ own investlgations to check, if more vehicles wlth Euro 5 engines 

are affected. 

"J:'he Euro 6 vehlclea wlth compresslon ignltlon englne (EA 288) which are now In production are 
- . 

not affected·by manipulattons, according to .~tatement by VW. 

At 28.09.2015 the KBA will start wlth own emlsslon measurements to check if the Euro 6 vehicles 

with compression ignltion· engines of VW and further manufacturers are manipulated durlng the 

legally requlred emlssion tests. 
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Hinweisblatt 

Anlage B 45 - Lfd. Nr. 6, Blatt 16-19 

Blatt 16-19 sind nicht vom Klageantrag erfasst. Sie betreffen die Vorbereitung einer Tele
fonkonferenz mit der US-EPA, ohne Bezug auf Maßnahmen des KBA gegen Volkswa

gen zu nehmen. 



~. cl, ) .. Lltl?-/t-~ff f-1 6 /z.. 
----------------2-7.b 
Von: 
Gesendet: Donnerstag, 24. Sep~ember 2015 19:20 
An: 
Ce: 

Betreff: AW: Volkswagen - defeat device -- Contact with EPA 

Dear-
Yes, 1 agree. As you-already outlined in an earlier email, we should avoid parallel information activities. l'm happy 
with our agreement how to proceed with specific follow-up questions. 
Best regards -

@state.gov; 

Betreff: Fw: Volkswagen - defeat devlce -- Contact with EPA 

Given the telephone call earlier today with EPA's Office of Transportation and Air Quality
-· we assume that we also have responded to the attached (separate) Information request. 

As we dlscussed, if there are speclflc follow-up questions; we will do our best to respond via e-mail within 
the constraints dictated by the ongolng investlgation . 

. Best, 

~ 

U.S. Envlronmental Protectlon Agency (EPA) 
Office of International & Trlbal A/fairs 
Washington, D.C. 20460 

Tel: (+1} 202.564. F~x: (+1) 202.565„ 
e-mal/: epa.qov 
http://www2.epo.gov/lnternational-cooperatlon 

From:-
Sent: Wednesday, September 23, 2015 9:23 AM 
To: 
Ce: 
Subject: RE: Volkswagen - defeat devlce 

@kba.de'; 

1 
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-andall, 

Thank you for your outreach. Please allow me a couple days to confer internally to ensure we have the right group 
convened for a call. 

Best Regards, • 
obile Source Enforcement Branch, Air Enforcement Division 

National Coordinator for Administrative Litigation, Office of Civil Enforcement 
Office of Enforcement and Compliance Assurance · 
United States Environmental Protection Agency 
202-564-

Subject: WG: Volkswagen - defeat devlce 

Dear-
Regarding the Volkswagen issue provided the informatlon, that you are the responsible contact person 
at EPA. Together with my colleague and colleagves from our type approval agency (KBA) we are 

17 

very much interested in a phone conference wit~ you. Would it be possible for you to have such a phone conference 
this Friday (25th). 
Thanks in advance. 
Best Regards 

Von:i--.. 
Gesen~. September 2015 13:21 
An:--- . 
Betr~agen - defeat devlce 

Von:~ 
Gese~l. Septem 

. An: 
Ce: 

. ·1 ' gen - defeat devlce 

1 can imagine that this has caused quite the stir in Germany. You can reference the Notlee ofVlolation that we sent 
to VW: htto://www3.epa.gov /otag/cert/documents/vw-nov-caa-09-18· 15.pdf · 

This should help answer some of your questions. For now you may contact- here at 
·EPA. ~ 001-202-56411ml 

lf you would llke to talk this mornlng, 1 am avallable after 3 PM your time. 

Best Regards, 

2 



-,Von: 
Gesendet 
An: 

Donnerstag, 24. September 2015 19:11 

Ce: 

Betreff: AW: EPA charges against VW -- Telephone Call with EPA on September 24 
CONARMED 

~~=~!! the kind email and the additional Information. 1 have to thank you for enabling and organizing the phone 
conference. We conslder the phone conference as very useful. The lnformatlon and expl_anation glven by. 
- are very important for us to understand the Situation. 1 think with thls first exchange of views we set a 
good basis, and if needed we will continue and proceed as agreed. 

Jl- Best regards 

~-
Von:--[mall~@epa.gov] 
Gesenaet:""l50riistag, 2~ 201s· 18:28 
An: 

(verk-l@wash.auswaertlges-amt.de '; 
state.gov; .WASH WI-2 

Betreff: Re: EPA charges agalnst VW -- Telephone Call wlth EPA on September 24 CONFIRMED 

Dear-

Thank you for your help in arranging the telephone call _earlier today which EPA hopes that you and your 
colleagues found useful. 

also has asked me to clarify that lt will be important not to rely solely on New European 
• !>rlve Cycle testing because the vehicles are likely to pass. The dynamometers should be run in 
~any different test conditlons beyond the officlal test They should be tested in different, off-cycle testlng 

modes to determine their "real world emissions". 

As discussed, we encourage you and your colle~gues to review all of the Information available on the EPA 
webslte: 

http://www3.epa.gov/otag/cert/violations.htm 

lf needed, and if possible withln the constralnts that we discussed, we will do our best to respond to 
speciflc follow-up questions via e-mail. 

Best, „ 

U.S. Environmental Protection Agency {EPA} 
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Office of International & Tribal Affairs 
Washington, D.C. 20460 

Tel: (+11~ Fox: (+1) 202.565„ 
e-mail:~ 
http://www2.epa.gov/lnternotional-cooperatlon 

From:-
Sent: Wednesday, September 23, 2015 1:28 PM 
To: 
Ce: 

Subject: Re: EPA charges against VW -- Telephone Call wlth EPA on September 24 CONFIRMED 

- thank you for lnformlng us that will not be available but we appreclate your 
confirmingthe call with on Thursday, September 24th at 11:00 a.m. Washington time. Can 

\:) you please provide additional Information on posltlon In the Mlnlstry? 

We can use the following conference llnes: 

From Germany (toll free): 08001818637 

From the U.S. (toll free) 1-866-299-3188 

Conference Code: 2025646419# 

1 also am copying colleagues at the U.S. Embassy In Berlin so that they are aware. of the call and can 
participate lf schedules permit. 

Best regards, „ 
U.S. Environmentol Protectlon Agency (EPA) 
Office of International & Tribal Af/a/rs 
Washington, D.C. 20460 

Tel: (+1~.~~ Fox: (+1) 202.56-!lll 
e-mail:~ 
http://www2.epa.gov/international-cooperotion 

WASH VERK-1 (yerk-l@wash.auswaertiges-amt.de)';-

Subject: AW: EPA charges against VW -- Telephone Call with EPA on September 24 

2 

19 



7357.3/2 /~USA !lfl~ . ff 24.09.2015 

Telefonkonferenz mit US-EP A am 24. September 2015, 2. Sitzung der Untersuchungskommission 
„Volkswagen" 

BMVI-intemes Ergebnisprotokoll 

Teilnehmer: S-EPA-d Mitarbeiter 
MVI), KBA) 

Ziel der Telefonkonferenz war ein erster Infonnationsaustausch auf Fachebene.' 

berichtete über das Schreiben der US-EPA vom 18. September 2015 (Notice of 
)-. 

\.,' Violation) an die V<;>lkswagen AG, die Audi AG und die Volkswagen Group of America Inc. Den 

Firmen wird ein Verstoß gegen das Verbot zur Nutzung von Abschalteinrichtungen der 

Emissionskontrol~e . Die verwendete Zykluserkennung führt zu einer Emissionserhöhung bis zum 

Faktor 40 im Realverkehr. Emissionserhöhungen bei bestimmten VW und Audi Dieselfahrzeugen 
. . 

sind seit 2014 bekannt. Es konnte bisher seitens der Hersteller keine akzeptablen technischen 

Lösungen zur Verbesserung der Emissionen vorgestellt werden. 

- berichtete über die Einrichtung einer Untersuchungskommission durch Bundesminister 

- unmittelbar nach bekanntwerden der VorWorfe aus den USA. VW hatte die 

Untersuchungskommission unterrichtet, dass bei weiteren Untersuchungen auch bei den auf dem 

europäischen Markt befindlichen Dieselfahrzeugen Manipulationen durch fehlerhaftes Verhalten e entdeckt wurden. Hier sei laut VW ~er Fall jedoch etwas anders gelagert als in den USA. Darllber 

hinaus wurde über Emissions-Nachprüfungen an verschiedenen Euro5 und 6 Dieselfahrzeugen, die 

vom KBA in Auftrag gegeben werden, informiert. 

Zwischen BMVI, KBA und US-EPA wurde vereinbart den Informationsaustausch weiterzuführen. 

Laut kann die US-EPA bis auf weiteres aber keine zusätzlichen Informationen 

über die veröffentlichten hinaus geben, da es sich um ein laufendes V erfahren handelt. 

MR. 
' \. 
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llllllllllm--------------------------------Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: kba.de'; 

Betreff: WG: EPA c arges against VW -- Telephone Call with EPA on September 24 
CONFJRMED 

Hallo-
Planung der Telefonkonferenz mit US-EPA Ist abgeschlossen. 

Die Übersetzerin wird in ihr Büro kommen. Sie müssten sich mit untenstehender Telefonnummer einwählen und mit 
dem Konferenzcode anmelden (Abschluss mit# ). 

- hat die Einwahldaten und er wird sich dann von Flensburg ~inwählen . 

"-und Ich schalten uns von hier.aus zu. 

Gruß -
Von: i.-[mallto~pa.gov], 
Gese~rstag, 2~201s 15:09 
An:~ . 
Betr~rges agalnst WI -- Telephone Call with EPA on September 24 CONFIRMED 

Thank you for thls helpful informatlon,-

We look forward to speaking wlth - and colleagues in 'a few hours. 

Best, 

(,m 

U.S. Envlronmentol Protection Agency (E PA) 
Office of lnterna,tional & Tribol A/fairs. 
Washington, D.C. 20460 

Tel: (+~ Fox: (+l) 202.565-
e-mail:~ 
http://www2.epa.aov/jnternatlonal-cooperation 



Oear. 
Some additional Information: 
- is-Directorate LA2 (Road Traffic and Transport). Thls directorate ls also responsible for the 
requirements of approval and registratlon of vehlcles, as well as for market surveillance issues. 

Please inform me in case you need some_ more information in advance of the phone call. 

-rds 

g, 24. September 2015 12:27 

charges against VW -- Telephone can with EPA on September 24 CONFIRMED 

Dear. 
1 will send you soon more detailed informati~ He is my boss and is deeply involved in the work of 
the task force group, lead by state secretary- · 

~ Currently our plan is, that the following persons will attend from our side to the phone conference: 

~illphone--· 

ourtype approval agency (KBA) will also attend, as well as my colleague-and 
myself. 

-rds 

reff: Re: EPA charges agalnst VW -- Telephone can wlth EPA on September 24 CONFIRMED 

'C..,.- thank you for informing us that will not be avallable but we appreciate your 
conflrming the call with on Th tember 24th at 11:00 a.m. Washington time. Can 
you please provide additional Information on positlon in the Ministry? · 

We can use the following conference lines: 

From Germany (toll free): 08001818637 

From the U.S. (toll free) 1-866-299-3188 

Conference Code: 2025646419# 

1 also am copying colleagues at the U.S. Embassy in Berlin so that they are aware of the call and can 

participate if schedules permit. 

Best regards, • 2 
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U.S. Envlronmental Protectlon Agency (EPA) 
Office of International & Trlbol A/foirs 
Washington, o.c. 20460 

Tel: (+~ Fax: (+1)202.565. 
e-mail:~ 
http://www2. epq. qov /in ternation al-cooperatlon 

bmvi.bund.de> 
, September 23, 2015 1:15 PM 

'.WASHVERK-1. 

~ Subject: AW: EPA charg~s against VW -- Telephone Call with EPA on September 24 

Dear-

Unfortunately state secretary will not be available for a call tomorrow. On behalf of him, 
- from the German Ministry for Transport and Digital lnfrastructure would like to phone with 
tomorrow, 11:00 a.m. Washington time (as proposed by you). Please provide me with the contact information. 

'--

Von:„ 
Gesen • oc 
An: .WASH VERK-1 
Ce: 
Betrö : e: 

Dear-

Due to a recent change in schedule, he will no longer be avallable for a call wlth. 
- on Tuesday, September 29th as we orlglnally offered. As l'm sure you can lmaglne, this lssue is 
putting tremendous pressure on hls schedule whlch. is subject to constant changes. · 

- ls still avallable for a call tomorrow (Thursday, September 24th) at 11:00 a.m Washington 
time but l'm afraid that is the only near-term option available at this point. 

Please let us know as sbon as possible whether it wlll ·be possible to arrange the call tomorrow so we can 

finalize the loglstics. 

Also FYI, we have received a separate Information request on this issue from an expert within the Federal · 
Ministry of Transportation. We are plannlng to recommend that they coordinate internally so that there is 
a singfe channel of communication with EPA to increase efficiency and to avoid confusion and potential 
misinformation. 1 will copy you and-directly on our response and would appreciate your help in 

facilitating coordination on the German side. 
3 
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iithanks„. 

U.S. Environmenta Protection Agency (EPA) 
Office of International.& Tribal Affairs 
Washington, D. c. 20460 

Tel: (+1~ Fox: (+1} 202.565. 
e-mail:~ 
http://www2.epa.qov/internatjong!-cooperation 

<yerk- l@wash.auswaertiges-amt.de> 
PM 

To: 
Ce: stat . ov· 
Sub)ect: AW: EPA charges again·st VW -- Telephone Call with EPA 

'oear-

thank you very muc~uick response to our request. 1 have copied in 
the State Secretarv.-i who will be in touch with you shortly in order to arrange t e phone call. 

Counselor 
1(_ Transportation, Digital lnfrastructure and Building 

EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / 
BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
4645 Reservoir Road Washington, DC 20007 

Tel: +l (202) 29. 
Fax:+l.il2äf98 
E-mail:-@wash.auswaertlges-amt.de 

· http://www.germany.info 

l!1 =--------

24 
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1 have consulted within EPA on this request and can confirm that 
Office of Transportatlon and Air Quallty, is avallable for.a telephone call with Secretary of State 
at the following times: 

Thursday, September 24, 2015, 11 AM -11:30 AM EDT 
2) Tuesday, September 29, 2015, 9 AM -10 AM EDT 

c 

Please let me know if these times will work for and 1 will provide the call-ln numbers. 

1 also am copying colleagues at the U.S. Embassy in Berlin for their information and to invlte their 
partlcipatlon. 

Best, • 
U.S. Environmental Prote.ction Agency (EPA} 
Office of International & Tribal Affairs 
Washington, D.C. 20460 

Tel: {+~ Fox: (+1} 202.565. 
e-mail:~ 
http://www2.epa.qov/internotional-cooperotion 

From: .WASH Wl-2 <wi-2@wash.auswaertiges-amt.de> 
Sent: Tuesday, September 22, 2015 10:24 AM 

To:
. Ce: .WASH VERK-1 

.• Subject: AW: EPA charges against VW 

Dearm, 

Thanks for helping out on this matter. 

lhe German Mlnistry for Transportation and Digital lnfrastructure has established a task force under the 
chairmanshlp of State Secretary • The State Secretary would like to speak with the responsible 
EPA representatives. 1 am including my transport colleague-who will be able to give you further 
Information and get you in touch with his German colleagues. 

1 hope you are able to help us out organizing a cali or video conference. 

Many thanks, 

-
~Advisor 

5 
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Embassy of the Federal Republic of Germany 
4645 Reservoir Road NW 
Washington, DC 200 
Tel: +l (202) 298 
Fax: +l (202) 298 
E-mail: wi-2@wash. o.de 
Our Choices Matter - www.transatlantic-climate-bridge.org 

.info 
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- 1 have shared your questlons wlth relevant EPA experts and 1 will let you know a.s soon as 1 receive 
thelr response. 1 

Best, 

~ 

U.S. Environmenta Protection Agency (EPA} 
Office of International & Tribal Affoirs 
Washington, D,C. 20460 

From: .WASH Wl-2 <w!-2@wash.auswaertiges-amt.de> 
Sent: Monday, September 21, 2015 1:44 PM 

To:-
Subject: EPA charges against VW 

De arm, 
' 

Good seeing you thls morning. As briefly discussed, here are our questlons regarding the Volkswagen law suit: 

1. What is the judicial/legal process that will now follow (and how ls the lnterplay between EPA and DoJ)? 

6 



2. Apart from a federal law suit, is there a possibility that Volkswagen will also face further court action by 
Individual states (or even dass action litlgation)? 

3. We understand the clean air act is the basis for EPA's action. Could you provlde us with an overview of 
slmllar actions agalnst car makers over the last years whlch were based on violations of the clean alr act? 

Many thanks for your help In this time sensitive matter. 

-
Energy Policy Advisor 

Embassy of the Federal Republic of Germany 
4645 Reservoir Road NW 
Washington, DC 200 
Tel: +l (202) 298 
Fax: fl (202) 298 

C ·-mail: wi-2@wash. o.de 
Our Choices Matter - www.transatlantic-climate-brldge.org 

www.Germany.info 

~ 
INVALID HTML 
INVALID HTML 
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mllmll~---------------------------~ 
Von: Ref-LA27 
Gesendet: 
An: 
Ce: 

Betreff: 

Sehr geehrter -

- hat mich gebeten, Ihnen folgende Informationen zu übermitteln: 

1)-wird morgen um 17:00 Uhr ein Telefongespräch mit~von der US-EPA führen. Er 
bittet um Ihre Teilnahme an der Telefonkonferenz. Nähere lnform~nen morgen übermittelt. 

2)-bittet Sie, von dem heutigen Gespräch bei VW ein Protokoll zu erstellen. 

c.'V1it freundlichen Grüßen 

1 
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-----------------------------------Von: 
Gesendet: --Mittwoch, 23. Se tember 2015 17:36 
An: 
Betreff: 

Wichtigkeit: Hoch 

z.w.v: 

Mit freundlichem Gruß 

epa.gov> 
r 2015 17:31 

· .WASH WI-2 

Dear-

Due to a recent change in schedule, he will no longer be avallable for a call with. 
~n Tuesday, September 29th as we originally offered. As l'm sure you can imaglne, this issue is 
puttlngtremendous pressure on his schedule which ls subject to constant changes. 

- is still available for a call tomorrow (Thursday, September 24th) at 11:00 a.m Washington 
time but l'm afraid that is the only near-term Option available at this point. 

Please let us know as soon as posslble whether lt will be posslble to arrange the call tomorrow so we can 
flnallze the logistics. 

• Also FYI, we have received a separate Information request on this issue from an expert withln the Federal 
.,,Ministry of Transportation. We are planning to recommend that they coordinate internally so that there is 

a single channel of communication wlth EPA to lncrease efflclency and to avoid confusion and potential 
mislnformation. 1 will copy you and Steffen dlrectly on our response and would appreciate your help.in 
facilitating coordinatlon on the German side. 

Many thanks„ . • 
U.S. Envlronmental Protectlon Agency (EPA) 
Office o/ International & Tribal A/fairs 
Washington, D.C. 20460 

Tel:(+~ Fax: (+1)202.565. 
e-mall:~ · 
http://www2.epa.gov/international-cooperation 

1 



<verk-l@wash.a uswaertiges-amt .de> 
M . 

state.gov; 
Subject: AW: EPA charges against VW -- Telephone Call with EPA 

thank you very muc~~uick response to our request. 1 have copled in 
the State Secretary ~ who will be in touch with you shortly In order to arrange the phone call. 

c ..... 
Transportatlon, Digital lnfrastructure and Bullding 

EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / 
BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
4645 Reservoir Road Washington, DC 20007 
Tel: +l (202) 298 
Fax:+1(202)298 
E-mail: 

http://www.germany.lnfo 

[!) ,_,,,.----------· 
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to 

·-----------------------· 
Von: 
Gesen e · en 

A An: .WASH Wl-2 
~Ce: .WASH VERK

Betreff: Re: EPA 

[mallto~pa.gov] 
22. ~fs 14:07 

state.gov;-

1 have consulted within EPA on this request and can conflrm that 
Office of Transportatlon and Air Quality, ls available for a telephone call with Secretary of State 
at the following times: 

Thursday, September 24, 2015, 11 AM -11:30 AM EDT 
2) Tuesday, September 29, 2015, 9 AM -10 AM EDT 

Please let me know if these tim es wlll work for and 1 will provide the call-in numbers. 

1 also am copying colleagues at the U.S. Embassy in Berlin for thelr Information and to invite their 
participation. 

Best, 
2 



„ 
U.S. Envlronmental Protection Agency (EPA} 
Office o/ International & Tribal Affalrs 
Washington, D.C. 20460 

Tel: r:.~ Fax: (+1)202.565. 
e-mail.~ 
ht'tp:/Jwww2.epa.qov/internqtional-cQoperqtion 

From: .WASH Wl-2 <wi-2@wash.auswaertiges-amt.de> 
Sent: Tuesday, September 22, 2015 10:24 AM 

·To:
Cc: .WASH VERK-1 c Subject: AW: EPA charges against VW 

Dearm, 

Thanks for helping out on this matter. 

The German Minlstry for Transportation and Digital lnfrastructure has established a task force under the 
chairmanship of State Secretary . The State Secretary would like to speak with the responsible 
EPA representatives. 1 am lncluding my transport colleague-who will be able to glve you further 
inforr:nation and get you In touch with his German colleagues. 

1 hope you are able to help us out organizing a call or video conference. 

Many thanks, 

-
~ Advisor 

Embassy of the Federal Republic .of Germany 
4645 Reservoir Road NW 
Washington, DC O 
Tel: +l (202) 
Fax: +1 (202) 
E-mail: wi-2 o.de 
Our Cholces Matter - www.transatlantic-climaxe-bridge.ors 

www.Germany.info 

~ 
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Von:lllllllllllLJ..LJ ........... 
Gese~ 22. 
An: .WASH WI-2 
Betreff: Re: EPA c arges aga nst ~ 

32 

- 1 have shared your questions with relevant EPA experts and 1 wlll let you know as soon as 1 receive 
their response. 

Best, • 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
Office of International & Tribal Affairs 
Washington, D.C. 20460 

Tel: <:.~ Fox: (+1) 202.565. 
e-mail.~ 
http://www2.epa.gov/international-coo0erotion 

Dear. 

Good seeing you this morning. As briefly discussed, here are our questions regarding the Volkswagen law suit: 

1. What ls the judiclal/legal process that will now follow (and how is the interplay between EPA and DoJ)? 

2. Apart from a federal law suit, is there a posslbility that Volkswagen will also face further court action by 
individual states (or even dass action lltigation}? 

3. We understand the clean air act is the basis for EPA's action. Could you provide us with an overview of 
similar actions against car makers over the last years which were based on violations of the clean alr act? 

Many thanks for your help in this time sensitive matter. 

-
Advisor 

Embassy of the Federal Republic of Germany 
4645 Reservoir Road NW 
Washington, DC 200 7 
Tel: +l (202) 298 
Fax: +1 (202J 298 
E-mail: wi-2@wash. o.de 
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llllllllllllm-------------------------------
Von: 
Gesendet: . 
An: 
Betreff: 

Hallo-

-Mittwoch, 23. September 2015 17:06 
Ref-LA27; . 
WG: EPA charges against VW -- Telephone Call with EPA 

wie soeben besprochen übersende ich Ihnen anliegende Mail. 

Viele Grüße -
Von: 
Ge 

AAn: 
'-r Ce: 

Beti'e 

,----------------·----· 

eptember 2015 12:59 

. ERK·l-
charges agalnstr-Telephone Call wlth EPA 

Lieber-

Wie mitSts 
sollte auch 

besprochen, bitte den morgigen Termin mit den Amerikanern wahrnehmen. Es 
teilnehmen. 

Bitte mit der beigefügten Kollegin- den Termin abstimmen. 

Danke. 

Mit freundlichem Gruß 

Dea„ 

thank you very much for the quick response to our request. 1 have copied in to 
the State Secretary- who will be in tauch with you shortly in order to arrange the phone call. 

Best regards -
.counselor 
Transportation, Digital lnfrastructure and Bullding 

1 



EMBASSY OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / 
BOTSCHAFT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
4645 Reservoir Road Washington, DC 20007 

Tel: +l (202) 2981 
Fax:+l~298 . 
E-mail:-@wa .auswaertlges-amt.de 

btto://www.germany.info 

Von: i-.u.u>I...__. 
Gese~ 
An: .WASH WI-2 
Ce: .WASH VERK
Betreff: Re: EPA c arges aga ns 

Dear-

34 

e 1 have consulted within EPA on this request and can confirm that of EPA's , 
Office of Transportation and Air Quallty, is available for a telephone call with Secretary of State 
at the followlng tlmes: 

Thursday, September 24, 2015, 11 AM -11:30 AM EDT 
2) Tuesday, September 29, 2015, 9 AM -10 AM EDT 

Please let me know if these tlmes will work for and 1 will provide the call-in numbers. 

1 also am copying colleagues at the U.S. Embassy in Berlin for t'heir information and to invite their 
participation. 

Best, • 
U.S. Environmento Protect on Agency (EPA) 
Office of International & Trfbol Af/afrs 
Washington, D.C. 20460 

. Tel: (+1~ Fox: {+1) 202.565. 
e-mail:~ 
htto:l/www2.epo.qov/Jnternotlono/-coooeration 

From: .WASH Wl-2 <wi-2@wash.auswaertiges-amt.de> 
Sent: Tuesday, September 22, 2015 10:24 AM To:-· Ce: .WASH VERK-1 
Subject: AW: EPA charges against VW 

Dear. 

2 



Thanks for helping out on this matter. 

The. Germa~ Ministry for Transp~ lnfrastructure has establish~d a task force under the . 
chairmansh1p of State Secretary--- The Sta~ would hke to speak with the respons1ble 
EPA representatives. 1 am including my transport colleague .-i who will be able to give you further 
Information and get you in touch with his German colleagues. 

1 hope you are able to help us out organizing a call or video conference. 

Many thanks, 

-
Advisor 

Embassy of the Federal Republic of Germany 
4645 Reservoir Road NW 
Washington, DC 200 
Tel: +1 (202) 298 
Fax: +l (202) 298 
E-mail: wi-2<WWash. o.de 
Our Choices Matter- www.transatiantic-climate-bridge.org 

.info 
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l,.-1 have shared your.questions with relevant EPA experts and 1 will let you know as soon as 1 receive 
thelr response. . 

Best, • 
U.S. Envlronmental Protection Agency {EPA) 
Office of International & Tribal Affalrs 
Washington, D.C. 20460 

Tel:(+~ Fax: (+1)202.565. 
e-mail:~ 
http://www2.epa. qov /international-cooperation 

3 



Dear. 

Good seelng you thls morning. As briefly discussed, here are our questions regarding the Volkswagen law suit: 

1. What is the judicial/legal process that will now follow (and how ls the lnterplay between EPA and DoJ)? 

2. Apart from a federal law suit, is there a possiblllty that Volkswagen will also face further court action by 
individual states (or even dass action litigatlon)? 

3. We understand the clean air act is the basis for EPA's action. Could you p,rovlde us with an overview of 
slmllar actlons agalnst tar makers over the last years whlch were based on violations of the clean air act? 

\., . Many thanks for your help in this time sensitive matter. 

-
Advlsor 

Embasey of the Federal Republic of Germany 
4645 Reservoir Road NW 
Washington, DC 200 
Tel: +l (202) 298 
Fax: +l (202) 298 
E-mail: wi-2®Wash. o.de 
Our C,:hoices Matter - www.transatlantic-climate-bridge.org 

l. i~3ermany.info 
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--------------------Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 

Betreff: 

-andall, 

-~epa.gov> 
Mittwoch, 23. September 2015 15:23 

RE: Volkswagen - defeat device 

kba.de';-

Thank you for your outreach. Please allow me a couple days to confer lnternally to ensure we have the right group 
convened for a catl. 

Best Regards, • 
(.. IB1e Source Enforcement Branch, Air Enforcement Division 

National Coordinator for Administrative Litigation, Office of Civil Enforcement 
Office of Enforcement and Compliance Assurance 
Unlted States Envlronmental Protectlon Agency 
202-564. 

To: 
Ce: 
Subject: WG: Volkswagen - defeat device 

Dear-
Regardlng the Volkswageri issue provlded the information, that you are the responsible contact person 
at EPA. Together with my colleague and colleagues from our type approval agency (KBA) we are 
very much interested in a phone conference with you. Would it be possible for you to have such a phone conference „ this Friday (25th). 

4llrrhanks in advance. 
Best Regards 

Von:--
Gese~. September 2015 13:21 
An:..-. 
Be~agen - defeat device 

1 



1 can imagine that this has caused quite the stir in Germany. You can reference the Notice of Violation that we sent 
to VW: http://www3.epa.gov/otag/cert/documents/vw-noy-caa-09-18-1S.pdf 

This should help answer some of your questions. For now you may contact- here at 
EPA. ~ 001-202-564~ 

lf you would like to talk this morning, 1 am available after 3 PM your time. 

Best Regards, 

• 
L1g t uty ehicles and Small Engines Center 

USEPA/OTAQ/ASD 
2000 Traverwood Drive 
Ann 'Arbor MI 48105 
Tel: +l-734-214 

J Mobile: 

\... 

Ce: 
Subject: Volkswagen - defeat device 
lmportance: High 

Oear-
how are you? You may imagine that the EPA case against Volkswagen regarding use of defeat devices is causing 
some turbulences here in Germany. 

KBA- the German type approval authorlty- ls currently investigating the case. Of course they are in direct contact 
with Volkswagen, but currently most of our Information is still based on press announcements. Therefore 1 would ·1. like to ask y.ou whether US EPA can provlde us more information. 

lf you are not involved can you please provlde us the right contact persons for an officlal request? 

Best regards -
Federal Ministry of Transport and digital lnfrastructure 
Division LA27 
Automotive Engineering (Environment) 

Robert-Schuman-Platz 1 
53175 Bonn, GERMANY 

2 
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----~-----------------------------Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 

Betreft. 

Dear-
Regarding the Volkswagen issue provided the information, that you are the responsible contact person 
at EPA. Together with my colleague and colieagues from our type approval agency (KBA) we are 
very much interested in a phone conference with you. Would it be posslble for you to have such a phone conference 
this Friday (25th). 
Thanks in advance. 
Best Regards 

Cvon:i-.
Gese~. September 2015 13:21 
An·~ 
Be~agen - defeat device 

1 can lmaglne that this has caused quite the stir in Germany. You can reference the Notice of Violation that we sent 
- to VW: http://www3.epa.gov/otag/cert/documents/vw-nov-caa-09·18-15.pdf 

This should help answer some of your questlons. For now you may contact- here at 
EPA. ~ 001-202·564-mi 

lf you would like to talk this morning, 1 am available after 3 PM your time. 

Best Regards, 

• 
Light-duty Vehicles and Small Engines Center 

USEPA/OTAO/ASD 
2000 Traverwood Drive 
Ann Arbor MI 48105 
Tel: +1-734-21 

l 



-
To: 
Ce: 
SUbJect: Vo kswagen - defeat device 
lmportance: High 

Dear-_ 

und.de 

how ~ You may lmagine that the EPA case against Volkswagen regardlng use of defeat devices is causing 
some turbulences here In Germany. 

KBA- the German type approval authority- is currently investigating the case. Of course they are In dlrect contact 
with Volkswagen, but currently most of our Information ls still based on press announcements. Therefore 1 would 
like to ask you whether US EPA can provlde us more Information. 

lf you are not involved can you please provide us the right contact persons for an official request? 

Federal Mlnistry ofTransport and digital lnfrastructure 
Division LA27 
Autc;>motive Engineering (Environment) 

Robert-Schuman-Platz 1 
53175 Bonn, GERMANY 

2 
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-------------------------------------Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: WG: Volkswagen - defeat device 

.~~--~--·~~------------------------ ·- ·-·---------
Von: --- 1 
Gesen~l. Septem 

v] 

An: 
Ce: 
Betr 

r 1 can imagine that thls has caused quite the stlr in Germany. You can reference the Notice of Violation that we sent 
"-" to VW: http://www3.epa.goy/otag/cert/documents/vw-nov-caa-09-18-15.pdf · 

This should help answer some of your questlons. For now you may contact- here at 
EPA. ~ 001-202-564-mi 

lf you would llke to talk this morning, 1 am available after 3 PM your time. 

Best Regards, 

• 
- Lig t- uty Vehicles a nd Small Engines Center 

USEPA/OTAQ/ASO 

bmvl.bund.de 

To: 
Ce: 
Subject: Volkswagen - defeat devlce. 
lmportance: High 

Dear-
how are you? You may lmaglne that the EPA case agalnst Volkswagen regarding use of defeat devlces ls causing 
some turbulences here In Germany. 

KBA- the German type approval authority- ls currently investigating the case. Of course they are in dlrect contact 
wlth Volkswagen, but currently most of our Information is still based on press announcements. Therefore 1 would 
like to ask you whether US EPA can provide us more Information. · 

1 
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lf you are not involved can you please provide us the right contact persons for an official request? 

Federal Ministry ofTransport and digital lnfrastructure 
Division LA27 
Automotive Engineering (Environment) 

Robert-Sehoman-Platz 1 
53175 Bonn, GERMANY 

2 
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Hinweisblatt 

Anlage B 45 - Lfd. Nr. 6, Blatt 43-48 

Unterlage gemäß Anlage B 45 vollständig als öffentlich verfügbar gekennzeichnet 



Anlage B 46 



Hinweisblatt 

Anlage B 46 - Lfd. Nr. 1 

Lfd. Nr. 1 ist nicht vom Klageantrag erfasst. Sie enthält Ausführungen zu Messverfahren 
wie RDE, WLTP, usw. , verhält sich aber nicht zu Maßnahmen des KBAgegenüber 

Volkswagen. 



-~ 

Referat: LA27 „ 
SPRECHZETTEL 

Bonn, 27.09.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

48. Sitzung des Ausschusses für Verkehrund digitale Infrastruktur am 30.09.2015 

TOP 

Thema 

2 

· Antrag der Abgeordneten 

weiterer Abgeordneter und der Fraktion Bündnis 90 I Die 

Grünen zum Schutz der Verbraucher- Unzutreffende Angaben beim 

Spritverbrauch und Schadstoffausstoß von PKW beenden, 

BT-Drucksache 18/6070 

1. Inhalt/Sachverhalt 

~- Der Antrag kritisiert die zunehmende Diskrepanz zwischen den im Rahmen der Typgenehmi

gung ermittelten Werten ft1r die Abgasemissionen von Pkw und den tatsächlich im realen I:Je

trieb auftretenden Emissionen (hier: CQ2'.Kraftstoffverbrauch und Stickoxide). Zudem wird auf 

die Möglichkeit von Manipulationen der Hersteller, u. a. mit Verweis auf die aktuelle Diskussi

on zur Verwendung von Abschalteinrichtungen durch VW, sowie das behördliche Versäwnnis · 

unabhängiger Nachprüfungen verwiesen. 

- Der Antrag fordert die Bundesregierung auf, zukünftig unabhängige Nachtests im Rahmen der 

Typgenehmigung durchzuführen sowie unabhängige Überwachungsprogramme (die so genann

te „Feldüberwacht.ing") zu stärken und die Testergebnisse öffentlich zur Verfügung ~~~jlen. 
Zudem sollen die bestehenden Testverfahren zur Ermittlung der C02- und Schadstoffemissio

nen durch die Einführung des WL TP lind von RDE ersetzt bzw. ergänzt werden, um zukünftig 

realistischere Werte im Ralunen der Typgenehmigung zu ermitteln. > @ 
II. Votum 

- (Zustimmende }K tnisnalune; 

nicht vo!!1m1&glich, her in vielen_~~e deta.iiliert~_!~Jl~gnahme unter III.· 

\ ./ .. __./ 

· l 
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. -2-

m. Position der l:lundesregierung/BMVI 

- Den Fo1deruugen dtt AbU.Qild,Dcr käDli; äüCh ~ die Begründungen im Detail nicht uolfas.. 

sC1\d pU.twetöcu; ~<mts m~ TtUdca. DiC Bundcm.~ settt.r.kh t\kd\c' 

meisten der Forderungen bereits dezidiert in den EU-Verhandlungen ein. ~~is 
3 (unabhängige Nachtests) sind die Forderw,gen des Antrags umfangreic~~ Bun

de.,P.a<BA), aul _·stillt 4'1 ~;:v;~;;eisse vorgewoma wmeo 
. . h " 

I~lalt'nfieNac~~ l bis l): 

· Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kommt ~s Zustandige 'fypgenehmigungsbehörde dmtlichen 

Verpflichtungen der Verordnung (EO) Nr. 715f?.007 (,,Abgasemissionen von Pkw und leicht~ 

N&, E~o 516") zur~ der Konformitllt von Serienf&brzeugen (Colµ'onnity of~ 

tion und In-~e~ce Confonnity) ~~~ 

Deutschland hat sich darllbcr ·hinaus stets in Brüssel '()aftlr,eingesetzt, dass die Bedeutung von. 

tugionalen Oberwachunm>tommmen (die so genannte ,,FeldUberwachung") in den ~W'Oj>li- · 

sehen Typgenehmigungsvorschrifteii gestlrlct wird, um neben den bereits in den Vorschriften 

vorgese1ienen Überprilfungen der Konformität der Fahrzeuge· auch unabhängige Nachtests zu . ' 

bcrUcksichtigen. Aktuell ·gehört Deutschland zu den lediglich vier EU-Mitgliedsstaaten, die sol-

che Programn'.ie regelmäßig durchliihren. Diese wurden in der Vergangenheit vielfach vom 

Umweltbundesamt durchgeftllnt, zuletzt unter Federfilhrung des BMVI durch die Bundesanstalt 

filr Straßenwesen unter Mitwirkung des KBA und UBA. 
. ~ ~ 

;euere Teal\'el:fallts ·ciafübren{PtndL te 41 ' 'Jfl 
~: 

Die.Bundesregiening ist ein~ der treibenden ~zur Entwicklung der Globalen Technischen . . 
Regelung WLTP (aktueller Vorsitz ,bei der UNECE), mit der zukUnftig die Repräsentativität der 

Kraftstoffverbraucbsangaben eihöht werden soll. Deutschland hat sich neben der Verbesserung · 

der Labortests auch stets rur· eine umfass~de Überarbeitung der admini~tiven Vorschriften, 

inkl. der zukünftigen Überprüfung der Konformität in Betrieb befindlicher Fahneuge bzgl. der 

C02-Angaben der Hersteller, eingesetzt. Ziel .ist es, den WLTP ?-Citnah in die europlischeo 

'fypgenehmigungsvorschrifteil zu überführen, so dass der WL TP ab September 2017 fUr neue 

Fahrzeugtypen Anwendung findet 

-~ 
Deutschland setzt sich in de~ EU-Verhandlungen mit Nachdruck für di'e schnellstmögliche Ein-



I 
. ._,, 

0tl f r;/L· bc„ v~·~„, f (.'.. 4""1-t·t.Jc-t 
- 3 -

führung einer wirksamen Kontrolle der Realemissionen von Pkw und ]eichten Nutzfahrzeugen 

eiiQie Bundesregimmg fe~ Verabschiedung des 2. RDE-Verordnungspaketes ~ 
· ~ol{.ft,.... 

cie 201~ +ns verbindJiche RDE-Anforderungen erstmaJig ab September 2017 für neue Fahr-

zeugf)'Pen gelten. 

~~: 
Die Bundesregierung hat sich dafür emgesetzt, dass im WL TP die Messungen im Labor zukünf-

tig bei 23 °C ( +- 2°C) durchgeführt werden, statt wie heute flexibel bei 20 - 30 °C. Da diese 

Temperatur nicht repräsentativ für die realen europäischen Außentemperaturen ist, hat sich 

Deutschland massiv dafür stark gemacht, dass es in der EU eine zusätzliche Temperaturkorrek

tur der C02-Werte geben wird (Referenztemperatur ca. 14 °C). 

Nebenverbraucher sind im Rahmen des WLTP-Tests weiterhin ausgeschaltet. Das Gesamtkon

zept der EU sieht jedoch vor, dass relevante Nebenverbraucher separat bewertet und deren Ein

fluss auf den Kraftstoffverbrauch dem Verbraucher zukünftig separat ausgewiesen werden. Für 

die Klimaanlage Würde von Seiten der EU-Kommission bereits ein entsprechendes _Verfahren 

entwickelt. 

~: 
Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die mit der Einführung des WL TP notwendig~ 

: ., 
Anpassung des C02-Flottenzielwerte in den C02-Verordnungen für Pkw und ]eichte Nutzfahr-

zeuge, äquivalent, d. h. mit vergleichbarer Strenge, erfolgen. 
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Abteilung Landverkehr 
Referat LA27 

Hintergrundinformationen 

ANLAGE .'f 
. l"lt/J 

Bonn, 28-M.2015 

Nicht repräsentative Kraftstoffverbrauchsangaben -neue weltweit harmonisierte 

Prüfprozedur (WL TP) 

Vor dem Hintergrund d~r Relevanz des Themas „COi-Emissionen von Kraftfahrzeugen" im 

Rahmen der Klimapolitik wird bereits seit Jahren die Diskrepanz zwischen den in der 

Typgenehmigung ermittelten Werten zu den realen Kraftstoffverbräuchen bzw. C02-

Emissionen kritisch in der Öffentlichkeit diskutiert. Neben den teils unrealistischen 

Testbedingungen wird von Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen insbesondere auch 

die zunehmende Ausnutzung der Flexibilitäten und Schlupflöcher im 

Typgenehmigungsverfahren durch die Automobilhersteller kritisiert, die in den vergangenen 

Jahren zu einer Verschärfung dieser Diskrepanz geführt hat. 

Die Europäische Kommission (EU-KOM) und die Mitgliedstaaten haben hieraus bereits 

frühz.eitig Handlungsbedarf abgeleitet. Seit 2009 wurde daher auf internationaler Ebene 

(UNECE) unter aktiver Beteiligung und aktuell unter Vorsitz des BMVI eine weltweit 

harmonisierte Testprozedur zur Ermittlung der Abgasemissionen leichter Kraftfahrzeuge 

(WLTP) entwickelt. Damit soll zukünftig u.a. die Realitätsnähe der 

Kraftstoffverbrauchangaben erhöht werden. Diese Globale Technische Regelung (GTR) 

beinhaltet einen neuen, dynamischeren Fahrzyklus, der auf realen Fahrstatistiken beruht. 

·'-' Außerdem wurden die zugehörigen Testverfahren und -parameter grundlegend überarbeitet. 

Die Verabschiedung des WLTP als GTR Nr. 15 erfolgte am 13. März 2014 im Weltforum für 

die H~onisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge (WP.29). Aktuell 

Eine GTR ist nicht unmittelbar anwendbar, sondern muss zunächst regional umgesetzt 

werden. Auf europäischer Ebene sind daher u. a. folgende Aktivitäten erforderlich: 

• 1 BMVI: Übernahme der GTR in die EU-Typgenehmigungsvorschriften (Verordnung 

(EG) Nr. 715/2007). Ziel ist die Anwendbarkeit des WLTP für neue Fahrzeugtypen ab 

September 2017. . 

• 1 BMUB: Die in den C02-Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 (Pkw) und Nr. 510/2011 

(leichte Nutzfahrzeuge) festgelegten Flottenzielwerte sind auf den heutigen Fahrzyklus 

(NEFZ) und die heutige Testprozt:<}ur bezogen. Mit der Einführung des WL TP müssen 
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die C02-Werte für das C02-Monitoring äquivalent, d. h. mit vergleichbarer Strenge, 

angepasst werden. Marktverwerfungen sollen hieibei möglichst vermieden werden. Im 

Rahmen der Korrelationsarbeiten zwischen NEFZ und WL TP hat Deutschland den 

Vorschlag der Kommission unterstützt, die Umstellung auf den WLTP im Rahmen der 

C02-Verordnungen 2020/21 vorzunehmen. 

• II BMVIIBMUB, BMWi: Erarbeitung eines Konzeptes zur Berücksichtigung von 

relevanten Nebenverbrauchern im Rahmen der Verbrauchskennzeichnung. 

Nebenverbraucher, wie z. B. die Klimaanlage sind im Rahmen des WL TP-Tests 

ausgeschaltet. Die Europäische Kommissio~ hat ein separates Messverfahren entwickelt, 

um die Effizienz der Klimaanlage zu bewerten, deren Einfluss auf den 

Kraftstoffverbrauch soll für den Verbraucher separat ausgewiesen werden. 

Realemissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen <Real Driving Emissions - RDE) 

(inkl. Zusammenhang zum Thematik Abschalteinrii;;htungen) 

Die Luftqualitätsgrenzwerte für Stickstoffdioxid (N02) werden auch in Deutschland in 

Gebieten mit hohem Straßenverkehrsanteil sehr häufig überschritten. Die Europäische 

Kommission (KOM) hat mit Mahnschreiben vom 18.06.2015 ein 

Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland wegen der Überschreitung der N02-

Grenzwerte in insgesamt 29 Gebieten eingeleitet. Als -µrsächlich gelten insbesondere die 

Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen. Verschiedene europäische Untersuchungen 
' 

zeigen, dass die Realemissionen, insbesondere von Dieselfahrzeugen, teils deutlich über den 

Emissionsgrenzwerten der im Labor ennittelten Werte liegen (Faktor 5 über den Grenzwerten 

und höher). Als Hauptursache gilt, dass die Automobilhersteller ihre Fahrzeuge im Rahmen 

der Typgenehmigung hinsichtlich der eingeschränkten Labortestbedingungen C02- und 

kostenseitig optimieren (Motorabstimmung und reduzierte Abgasnachbehandlung). Es 

bestandenen aber bisher keine Erkenntnisse, dass das erhöhte Emissionsverhalten \lßter realen 

Fahrbedingungen auf unzulässige Abschalteinrichtungen zurück zu ~n ist. Auch offizielle 

Untersuchunge~ auf EU Ebene kamen nicht zu dieser Schlussfolgerung. 

Die zukünftige wi~kungsvolle Kontrolle der Realemissionen von Pkw und leichten 

Nutzfahneugen gilt aktuell als entscheidende Maßnahme zur zukünftigen Verbesserung der . 

Luftqualitätssituation. Die KOM hat daher 2011 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ein · 

zusätzliches Prüfverfahren mit portabler Messtechnik (PEMS) entwickelt wird, das zukünftig 
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im Rahmen der Typgenehmigung die. Wirksamkeit von ,,E~ 6~' im Realbetrieb kontroJliereli 
, . 

uad s~ stellen soll. Mit deQ. mkünftigen RDß.Anfotdenm.gen witd mdem ~ 

Verwendung ·:van unzli:Jässigen Abschalteinrichtungen,deutlich erschwert werden. Die 

EinflJhrµng ,mmcsamer Prüfverfahren ·ZW' Kontrolle der Realemissionen voo Pkw und leiehten 
. . 

Nutzfaluzeugen (RDE) wird seitens ·der BWldesregierung mit Nachdruck unterstütZt. 

Die RDE-Anfordenmgen werden im Komitologieverf~ (f~hnischer Ausschuss . 

,,Kraft:fahrzeuge", TCMV) in BrUssel in verschieden~n Verordnungspaketen verabschiedet: 

. . 

1. PEMS•Messpro7.Cdur und Start einer Monitoringpbase (verabschiedet am 19.05.2015), 
. . . 

2. Konformitätsfaktoren ~Grenzwerte") Wld deren Anwendungsdaten Q>is Ende 2015), 

3. Erweiterung der Messpro7.edur um P.artikelanzahlkontrolle (in 1016) ·und 

- 4. spätere Überprüfung bereits in Verkehr befindlicher F&hrzeuge (vsl. 2. Quartal 2016)~ 

1·u1J~m1m.nc t sich wie ·die Bundesregi~g 

deutlich dafilr aus, dass fäbschiedung des 2. RDE-Paketes bis Ende 2015 erfolgen 

mus$, so ~indliche RDE-Anfo~enmgen erstD;utlig ab September 2017 ftlr neue . · 

~·~ <::::::.. U'Jt'f VC'< P6~ ~ /';.u J-)~ 

". Nacllp[f!fypgeq.zyr Konf!QU~ der Konformitlt von fahn:eupn 

Die EU·Typgenehmi~vorschrift, hier Verordnung (EG) Nr . . 715/2007 hinsichtlich der 

Abgasemissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, sieht nach Erteilung der 
, . 

.Typgenehmi~g folgende stichpunktartigen Kontrollen der Konfonnität der Scrlenfahrz:euge 

vor: 

• Übereinstimmung der J>roduktion, Conformity of Production - CoP. 

{Fahrzeuge, die vom Band kommen) 

• Überprüfung d~ Ko~ormität in Betrieb befindlicher Fahrzeugen, In-Service 

Conformity ....; ISC. 

·(Fahrzeuge, die bereits beim Kunden sind) 

· . Darüber hinaus besteht die ~willige Möglichkeit der Durchfilhrung so genannter ,,nation8.Jer 

Überwachungsprogramme" (umgangssprachlich als „FeldOberwachung" bezeichnet). Diese 

werden explizit in den aktuellen Abgasvorschriften zu ,,Euro 6u(Pkw und leichte 

Nutzfahrzeu:ge) bzw. "Eliro VI" (schw~re NutzfahI7.euge und Busse) genannt. Es sind 
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lediglich vier Mitgliedsstaaten bekannt, die solche Programme regelmäßig durchführen bzw. 

durchgeführt haben (neben DE auch Niederlande, Schweden und das Vereinigte Königreich). 

In Deutschland wurden in der Vergangenheit solche Progranupe vom Umweltbundesamt 
\J . 

durchgeführt. Das letzte Programm, welches dieses Jahr abgeschlossen wurde, wurde 

ers~alig im Auftrag von BMVI (51%) und BMUB (49%) von der Bundesanstalt~ 

Straßenwesen (BASt) unter Beteiligung von KBA und UBA durchgeführt. Hauptbestandteil 

eines solchen Programmes ist eine unabhängige Durchfiihrung der ISC, d.h. es wird eine 

Labonnessung gemäß den Prüfvorschriften der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 durchgeführt 

und die Einhaltung der Grenzwertanforderungen geprüft. Zukünftig soJlen diese Programme 

um RDE-Messungen mit Portablen Emissionsmesssystemen (PEMS) erweitert werden. 

Zusätzlich wird der C02-Wert im Labor gemessen und mit der Herstellerangabe abgeglichen, 

die aktueUen Typgenehmigungsvorschriften beinhalten jedoch noch keine Rechtsgrundlage, 

um bei signifikanten !SC-Abweichungen beim Kraftstoffverbrauch Schritte gegen den 

Hersteller einzuleiten. Dieses wird mit der Einführung des WLTP in die europäischen 

Typgenehmigungsvorschriften voraussichtlich geändert werden 
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Ref-LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 

, . Ce: 

Anlegen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bmwi.bund.de'; 11 
nd.de' · 

Ref·LA23i-
" . 

bmwi.bund.de' 
tsnummer 22 Fragestunde 8T -II 

Im Rahmen Ihrer Betelllgun-halten Sie anbei den von der BMVl-Hausleltung freigegebenen An~rtbeitrag zur 
mOodllchen Frage von Md8 zur Kenntnis. . · 

~. ~ ·, J Mit. freundlichen G~8en 1 

„ „ . 
••••••••••••••••••••• „ •.••••••••••••••••••••••••• . . 
Bundesministerium 'fllr Veri(ehr und dlgftale Infrastruktur 
Referat lA·27 (Kraftfahrzeugtechnik - Umweltschutz) 
Rot>erVi~l!Man-Platz 1 · 
o-53175 Bonn 
E·Mad: Ref.lA274PbmyJ.bund.de 
......•.. ~;;;~····-··················~····-.···· 

r 

. ). 
1 

i 
1 

i·: " . 

1 
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Ref·LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 

Betreff: 
Anlagen: 

Wlchtlgkelt: Hoch 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
.. ·. 
dle ~n 8MVI ge$tellte11 MOndliqum .Fra9J!n d'r heutigen Fragestunde sind alle zu Prot«?'Cqll gegeben worden. Sie 

-' „ erhalten anliegend die Kopien der Antwortschreiben zur Kenntnis. ' tiJ . 
. . Reg.: 154.4/4-01 . . 

Mit freundlichen GrOBen 
fOrl 14 

Bundesministerium für Verkehr und dlgjtale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Partamentsangelegenheiten 

, 
\ , 

.· 

1 

' .. 

. . \ 
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•• Jll 

~ 18undt1mfnl1terlum 
W' für Verkehr und 
. digitale lnfrtttruktur 

9 1 1 III t•llr~_,ftll*......_t 110)0 ... . 

~ 
Platz der Republik t 
11011 Berlin 

. . 
Datum: Berlin, J4.t0.201S · 
Seite J von 1 

Fragestaado •m Mt41Wocb, deti 14.J0.2015 
• Btlnde8'apd.n1W4tdat 18/6300 

Sehr gcohrter Frau KolJoafn, 
. . . 

. 1 

als Anlage Obcnende ich Ihnen 4fe sdnU\licbe Antwort auf Ihre fOr die 
oblac fnsemmde gostcllte Fra~ Nr. 7. 

„ 

und dlOille ~b:** 
~ 
ltMldnlraße 44 
1011Herln 
POl'l'AlllCIAFT 
110308RI 

TEl ...e(0)301wooll 
t'AX~(0)301woom 

·s~ 
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· -.• . . ' . ' . . .. .. 

· ' 

PS 8~~ 

gruckeacht 11/1300 Fraste Nr. 7 ; . 

Antwort 

. . Das Ki-afttahrt.:.euodesamt wird aei~e PrOfung zu den. angemessenen 

Reaktionen .wf.ltet fortsetzen. Es bezieht hierbei sAmttfche rechtli- · . . . 

· · chen.-Möglichkelten ein:· Hi~.sidlttlch der MOgllchkelteri staatlicher 

Reaktlo~eli gll~ die An~ort auf Frage 23 ~us der :An~ort d-r Bun

dee.reglerung auf .die Kle~ne Anfrage der Fraktion ·BÜND~IS 90/DIE 

~RONEN ~C02- und S.pritve.rbrauchsangaben von P~ auf B~ndes

taigadrucksache 1815658. 
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• Ref-lA27 

Von: 
GHendtt: 
An: 

~ober2015~:50 s• . 
Ce: 
Betr.ff: 

Rer-r'A27··~PSTS! .... 
Mündllche~·heut gen~ im Deutschen Bundestag 

~liegend die MOndllchen Fragen 1 bis 7 zur Kenntnis. Die Fragen sind bereit' dµrch Herrn Minister geändert und . 
f.-el. gep~i'l. ·Dle Änderunpn sind fartillch gekennzeichnet. Die Fragen zu diesem Themenkomplex gehen alle· zu · 
Proto~oll und werden damit schrlftllch beantwortet. · . 

Mit freundlichen Grüßen 
FürL 14 

:.% 
"8.~desmlnlsterfum fOrVe'rkehr und digitale Infrastruktur -L 1~ - Kabinetts- und Parli,mentsangelegenhelten -·'14 · · 101i.s. &erlln 

. ' t"'l.:.(0.30) 2 
· . .u:.ax: Jo3e 200 
E·M-U~ 

1 . 
! 

., 

'· .. 
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l 
1 

1 ·~ . 

Gobo11'11am_ln __ _ 

-. Rochtsanwll~ ~cht- seit-selb· 
~IJODer Kanzlei m-- . 

Mitgliodl®,aft beim ~ber 1 . An-1 " '" .... 1 • • • • • ••• „.„ , ... 
s Anwaltsver Patin 

7 ;r.:"':"'i . Sprecberin·dos Kre von 

: [ 1 1 1 mieGrflnen 

Fruge Nr. 7: 
Wird dOs KBA ein ();:miungswidrigkeitenverfahrf!n gegen VW ebz/eiten (bitte 
r_echtliche Grundlage benennen),. und we~n "'lin, warum nicht? · 

Antwort: 
Die hishePigea PfQfangea ~es~~ Bul\tl~ hehen ~~ Sa8ftverhalt 

ergeh8B; der eiBeB Bußgeltlta~ erfWlen wQftle. ,Das Kraftfahrt-Bunde~t 

wird sein~ Prüful)g zu den ange~essenen Reaktionen weiter fortsetzen. Es bC" · . . . . . 
zieht hierbei sämtliche rechtlic~en M<'Sgliohlceiten ein. Hinsichtlich der M(Sglich-

bii,n stutJicher Reakiiea~ &ilt die ~twort auf Fmge 23 ·aus ßer Antwort der 

Bundesregierurig auf die Kleine Anfr~ge der Fpdction BONoNIS 90/DIE 

GRÜNEN „<;02- und Spritverbrauchsatigaben von PkW' auf Bun~stagsdruck

sache 18i5656. 

. . 
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Ref-LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Anlagen: 

Wichtigkeit: 

Sehr geehrte Frau -

Ref-LA27 
Monta 12 Oktober 2015 15:33 

ef-ll4 · 

LA2;--i-.
AW: EILTSEHRl!I Frist: l~~rage 
Arbeitsnummer 22 Fragestunde BT - - MdB 
2015-10:12 Frage'stunde BT 14.10.2015 - Frage 22 MdB.90-Die 
Grünen-3-bis ~zeichnetpdf; 2015-10-12 Fragestunde BT 14.10.2015 -
Frage 22 MdB- 890-Die Grünen-2Antwort.doc 

Hoch 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligt~n Antwortentwurf zur weiteren Verwendung (PDF- und Word 
· Datei). 
~ .. 

Bitte senden Sie uns einen Abdruck der von der Hausleitung gebilligten endgültigen Antwort zu. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
Von: 
Gesen 
An: Ref-LA27 ii.lifili-· . ·K 
~I . . r: 

•
MdB 

1t" Chtlgkelt: Hoch „ 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

anliegend erhalten Sie die Anforderung zu o.g. Mündliche Frage der Md~-:itte beachten Sie die 
Frlitelnhabung sowie die Bemerkungen·in der Anforderung zu den ben~tzlnformattonen 
(Sprechzettel, Pressemitteilungen, aktuelle Medienberichte etc.). 

Reg.: 154.4/4·01 

Mit freundlichen Grüßen 
für l 14 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 

l 
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1 ' 1. 
! 

Referat: Referat LA 27 · 

ReferatL 14 

über 

LA ~-7:~ 

BoDDt den 12.10.2015 

Az.: LA 27/7{S1.2f4 2 
Fax: 1, '5+ .1.. rt. 

Tel.: 
Tel.: 

III 

• LA2 (ge%'eichnet-J 2.J0.2015) 

vorzulegen mJt der Bitte um Zustimmung. 

~e_. a.n die Bun~es~gie~g gemlß ZHrer 13 der Richtlinie~ mr die Fragestunde 
unCI' fi1r .aJ, s~riftuchen Einzelfragen; 
MllndÜcbe Fragen ßlr die Fragatunde dea Deut.eben Bunde1faies ·am 14.10.2015 

• Frage/n des. MdB- (B~dnis 90/Die Grünen) 

• Frage/n Nr.: 22 

Anlage: Antworte~twurf det Bundesregierung 

In der Anlage übersende ich Ihnen den Antwortentwurf zu den o. a. mOndlichen Fragen. Der 

A.titworlmtWurf wurde mit der, zu beteiligen*n Ressotts BMUB und BMwi abgestimmt. 

. 1'2 

i 

i 
J 
t 
1 

! 
1 

1 
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Antworten 
der Bundesregierung 

Ap1age 
.zum Schreiben . 
vom 

auf die mündlichen Fragen fllr die Fragestunde des Deutschen .Bundestages. am 14.10.2015. 

lnu 2l; (Beteiligung BMUB, BMWi) 

Wird t/03 Krqftfahrt-Bunduamt ein Ordnunpwldriglrßltenverfahren gegen viv einleiten (bilte 
· rec/IJ/I~ Grundlage benenMn), und wenn nein, W(lnlm nichl? · • 

Antwort: . 

·Die bisherigen ~geri des Kraftfahrt-Bundesam~ (KBA) haben keinen Sachverbalt 

ergeben, der einen Bußgeldtatb~stand ~e~ Würde. Das lqJA Wird seine PrUfung zu den 

angemessenen Reaktionen fortsetun. Es bezieht hierbei slmtliche recb'tlichen MOglicblc.eiten 

. ein. Hinsichtlich der Möglichkeiten staatlicher Reaktionen gilt die Antwort auf Frage 23 der . . . 

X:leinen Anfrase der Abgeordneten 

weiterer Abgeordneter und der Fi-aktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 18/5656 . . 

. . 

„ 
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Ref·LA27 

Von: 
Gesendet: -Montag, 12. Oktober 201~ 10:58 
An: Ref-LA27 
Betreff: AW: BL T SEHR!!! Frist 12.10.2015, 10:00 Uhr !!I Mündliche Frage 

· Arbeitsnummer 22 Fragestunde BT - - MdB . 

Mitgezelchnet. 

• • 015, 10:00 Uhr !II Mündliche Frage Arbertsnummer 22 Fragestunde BT -

....... 
Sehr geehrter Herr-

zur beigefügten Anforderung erhalten Sie den Antwortbeitrag mit der Bitte um kurzfristige elektronische 
Mitzeichnung. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -

1 



Von: 
Ge:tendet: 
~n: 
Ce 
Jetreff: . 

Ref-1.A27 

Hoch 

. . 
Sehr geehrter H~r- . . · 

l . . 

f ·zur tielgefOgten Anforderung erhalten Sie den Antwortbeitrag mit der Blt.te um kurzfwlstfl~ ~Jektronlsche 
· Mttzekhnung. · 

'' • ! 

Mit freutldllchen Grüßen 
f. LA27 -

. . 
. .. 

•' 

. ) 

1 
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I · 

. . . 

1. Schreiben: 

Referat L 14 

Uber · 

LA2 

vorzulegen mit der Bitte um Zustimmung. 

Bonn, den 12.10.2015 

Fax: 

Tel. 
·Tel. 

Fragen an die Bundeareglerung gemlß Ziffer 13 der Richtlinien mr die FngptupCle 
und J'Ör die. sehrlftlieben Einzelfragen; . · 
MQndlil!be Fragen mr. die Fragemmde des Deuuchen Bundesiages am 14.10.201'5 

• Fmgeln des.MdB-(BOndni"s 90/Die ~) 
• Fragcln Nr.: 22 

hJ <ler Ardago .ü~rsend~ ieh Ihnen den ~twortentwurf zu den o. a. mündlic'hen Fragen. Der 

Antwortentwurf wurde mit den zu beteiligenden Ressorts BMUB und BMWi abgestimmt. 

Referat LA 23 hat mitgezclchnet. 

2. Abdruck nach Zeichnung Leitung an LA, LA 2, LA 23, KBA, BMUB., BM:Wi 

LA23 LA27 
gezeichnet· gezeichnet . 
12.10.2015 . 12.10.2015 . 
O:\LA21'rl- Projdd VMPllillmilllfl1ch_o~\l015·10·12Fnpstundc BT 14.10.2015 • Prege2.2 Maim890-Dle0rancn-
IA.a~.doc ~71 12. lO:ZOl5 
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·Antworten 
der Bundesregieru,ng' 

Anla&e 
zum Schreiben 
vom 

auf die mUndJichen Frageq ftlr.die Frages~de des Deutschen Bundestages am J4:J0.2015 . 

. FragelJ: (Beteiligung·BMUB, BMWi) 

Wird das Kraftfahrt-Bundesamt ein Qrdnungswidrigk.eitenverjaltl'en gegen VW einleiten (bitte 
rechtliche Grundlage benennen), und wenn nein, warum nicht? 

Antwort; 

Die bisherigen Prüfungen des ~ahrt-Bundesamtes (KBA) haben keinen Sac'h~erhalt 

ergeben, der einen Bußgeldtatbestand erfüllen würde. Das KBA wird seine PrOfung zu den 

angemessenen Reaktionen fortsetzen. Es bezieht hierbei s!iJnt1iche rechtlichen Möglichkeiten 

ein. Hinsichtlich ·der Mögli9bkeite~ staatlicher Reaktionen gilt die Antwort auf Frage 23 der 

IG.einen Anfrage der Abge6rdneten 

weiterer Abgeordneter wid der Frakt;\on BlJNDNIS 90/DIE O~ONEN - Drucksache 18/5656. 
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Ref·LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 

Ce: · 

Ich zeichne mit. 

. Reftnt IVD3 - F1hrJe11gindustrle „ Bunclesmlnlsttrl~ fDr wirtsdlaft und Energl~ 

Postldreue: 
SdlarnhorststraBe 34-3'7 
1011Sllel'l n 

Olltnstsltz: 
Hannoveßdle Straße 28-30 
1011Sllttlln' 

Ttlt~ ' 
"E-~1~· 

.:..~ · 

t~I 

~I 

. " :l f • • 

' .. 

~-.IJUJll!i&J·-
~kba.~~i-i 

.10.2015, 10:00 Uhr III Mündlktle Frage Ärbeltsnwnmer 22 .frageStunde BT -. . . . 

Sehr,t1eehrte'Oamen ußd Herren, · 

z.ur belsefO~t~n mUndllchen Frage von MdB-(B'Ondnls90/0le Grünen) tst die Belelllgung des '8Mlll'B !1nd 
'8MWI gefqrdert, Insofern erhalten SJe hlermrt:rntwortentwurf mit dtlr-,Ntte um lcuirfrlstC. Zwtlmmun& , 

· mögHchst bis heute 10 Uhr. · · • . · · · . . . \ 

SQltten w~ltere Referate In Ihrem Haus zuständig oder zu betelllgen sein, bitte Ich Sie ·um entsprechende 
Welter1eltung Innerhalb Ihres Hauses. · · 

Hinweis; 
Eventuelle Änderungswünsche senden Sie bitte an den gesamten E·Mall.Verteller. . . . 

1 

1'8 



. Oie kurze Fristsetzung bitte· Ich zu entschuldigen. 

Mit freundlichen Grüßen 

iiiiii •••••••••••••••••••• „ ••••••••• ~········~·····~·· 
Bundesministerium für Verkehr. und digitale Infrastruktur 

. Referat lA 27 (Kraftfahrzeugtechnik - Umwe~chutz) 
Robert-Schuman-Platz 1 · 
D-53).75 Bonn 
E-Mam Rtf-WZf!bmVl.byod.de . 

······••lf••······································ 

Uebe.Kolleglnnen und Kollegen, 
·. 

\ 

ng~~~-
Frage Arbeitsnummer 22 ·~~er-III 

anlieg!!fld erhalten Sie die Anforderung zu o.g. MOndliche Frag~ ~r M~ -e beachten Sie die 
fir;tlttlnl)lltlXng sowie·die Bemel't(ungen in der Anforderung z~ den b~QfonM-n 
(Sprechzettel, ~itt~lungen, aktuelle Medl«rbettehte etc.,. · 

Reg.: 1S4A/4-01 

Mit fTeundllchen Großen 
fOrl 14 

I• . . 
. • ~esmlnlsterium für Ve~ehr und plgltale Infrastruktur 

-- und Pa~~ntsa~~nheiten . 

===-44 · lDllS BIYlin 
Tel.: (030) 2008 
Fax: (03 
E-Mail: 

2 



Ref·LÄ27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 

Betreff: 

Liebe Kolleginnen-und Kollegen, 

für BMUB mitgezelchnet. 

Mit fteundJichon GrUßen • 

~t>mub.bond.de> 
o~-

Ref-LA23; 

. mwi •. ~nd.de';. 
bmwi.bund.de'; 'BUERO btnwi.bund.de' · 

III Frist ·12.10.201'5, 10:00 U III MOndliche Frage 
Arbeitsnummer 22 Fragestunde BT --MdB . 

. ' 

••H••••„ .......... „ •• „ •• „ •.••..• „ •••••••• „ •• „.„„.„. 
Im .Auftrag 

- U~el~, ~atunchutz, Bau und R'°"1orJicherhelt 
'Referat IG I 6 "Technik tkr Ll/fll'elnhaltung un.d Klimaschutz Im Veruhr un4 bei Brenn- und 1reihstojfen, 
Biokrqftttoff1" . 
Robert-SClphnan-Plau 3 
5317.S JJo1111 
Phone: +49-(0) 228 305 
Fax: . 
Email: 

SeJu seehr.te .Painen und Herren, 
.1 • 

~-··· bm ; • 

· und.de' 
kba.de';-; 

o:oo Uhr III MOndllche<Frage Nbeltsnummer.22.f.Rlgestunde·BT-

. . . 
zur belgefUgten mündlichen Frage VOfl Md8 (BUndnls90/Dle GrOnen) Ist die Betelllgung des BMUB und . - \ . 
iBMWl:gefordert. Insofern erhalten Sie tilerm t · en Antwortentwurf mit der·~·um kurzfristlge.Zustlmmun&> · 
mögfk:hst bis heut1! ~o Uhr. 

·sollten weitere Referate In Ihrem .Haus zuständig oder zu betelllgen sein, bitte Ich Sie U!"'<entsprechende 
Weiterleitung Innerhalb Ihres Hauses. · 

1 
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r 

Hinweis: 
Eventuelle Änderungswünsche senden.Sie bitte an den gesamten E-Mall-Vertelfer. . . . , . . 
Oie kutze Fristsetzung bitte Ich zu entschuldigen . . : . . 

Mlt:freundllchen Grilßen „ 
. . 

·······~·~····~··~····-~·~~···············~····· 
Bundesministerium fUr Verketu: und dlsltale Infrastruktur 
Referatµ 27 (Kraftfahrzeugtechnik -·Umweltschutz) 
Rober.t-Schuinan-Platz 1 
o-s~11s· Bonn 
E-Mail: Ref-lAiZ@binyt.bund,de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• „ ••••••••. 

• ! 

·uebe Kollegi~en und Kollegen. 
. . 

·PSTS·~·-registrl!.r,~; 
Frage Arbeitsnummer 22 · nde 8T -III 

artliegend erlta~n Sie die Anfon:terung zu o.g. MündlldM Frage~ Md~ Bitte ~achten Sie~ 
.fdsttlnbaltußSI sowie die Bemerkungen In der Anforderung zu den bln~USltzlnformdqDtn 
(Sprechzettel, Pressemitteilungen, aktuelle Medienberichte etc.). 

P..eg.: 154.4/4-01 

Mit 1c«NKNkhen Gtü8en e f0rl14' . 

BuridesmlnJsterium fUr Verkehr und digitale Infrastruktur 

-

netts- und Panamentsangel~enheiten 

. ·. V „ 44 
1'.01J:S"hrtin 
l~ ·fO,iP) .• 
FIOC~(Gi . 
E-Mail: 

2 
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! · . 

""l.t-LA27 
. -. 

Von: 
6 ... rtd-1! 

' An: 

Ce: 

Betreff: 

Wichtigkeit: 

ReMA27 
Mon~. 1~. Oktober 2015 07:56 

bmub.bund.de'~bmub
bmur.l:~.de)';~de'; 

l.bund.de' 

Hoch 

„ . 

\ ' 
9.Sehrgeehtte. Damen und ..,erren, 

· z~r b~l8ef0gten mllndllchen Frast1 von. MdB- (BO!'\dnl~/Dle Grünen) Ist die Beteiligung des BMUB und 
BMW! gef9rde~. Insofern erhalten Sie hlerm~twortentwurf mit der Bitt• um kurzfrlstJge Zust{mmuq, 
mOgßchst bis heute 10 Vhr; 

SQltten weitere Referate in Ihrem Haus zuständig oder zu beteiligen se)n, bitte Ich Sie um entsprechende 
Weiterleitung innerhalb .Ihres Hauses1 

Hinweis: . 
·eventuelle Änderungswünsche senden Sie bitte an den gesamten E-Mall-Verteller. 

Oie kµrze Fristsetzung bitte Ich zu entschuldigen. 

Mit freundlichen Grüßen ... . . · 
~·~·········~··~~ ...... ~········~~~ ... · 

Bundesministerium fUr Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat -LA 1.7 {Kraftfahrzeugtechnik • Umweltschutz) 

'.Rbbert-Schuman-Pfau 1 
D-53175 Bonn 
:e~all: ;Bef·Wl@bmvhbOnd·<k 

····~·····~··········~···························· 
. O~r 2015 t2:i9 

1 
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. Liebe !(olleginnen urd Kollegen, · . 

anliegend erhalten Sie die Anforderung zu o.g. Monctli~ Frage der ~msitte beachten Sie die. 
Fdsttlnbtltung sowie die Bemerkungen in der Anforderung zu den ~tzlntormatlontn 
(S~hzett~l, Pressemitteilungen, aktuelle Medienberichte etc.). · 

Reg.: 1S4A/4-01 

Mit freundlichen Gr08en 
für L 14 

Bundlsmlnlst~rium. für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts· und Parf amentsangelegenheiten 

.. 

2· 
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1 

AntwOrten 
der Bundesregierung 

Anlaae 
zum Schreiben 
vom 

. auf die mündlich~ Fmgen ftlr die Fragestimde des oeutsc~en Bundestages .am J 4.10.2015. 

Frage 22i (Beteiligung BMUB, BMWi) 

w,,.d das Kraftfahrt-Bundesllmt ein Ordnung9Widrlgaltemeifahren gegen VW einleiten (blite 
rechtliche Grundlage benennen), und wenn nein, warum nicht? · 

'' . 

Antwort; 
. . ' 

Die bi~herigen Prüfungen des Kraftfahrt-BundesamteS (KBA) haben keinen Sachverhalt 

erge~. der einen Bußgeldtatbestand erfüiten WOrde. Das KBA· wird seine PrO.fung m den 

angemessenen Reaktionen fortsetzen. & bezieht hierbei sämtliche rechtlichen Mbglicblceiten 

eia. Hinsicbtl!ch der MaiJichkeiten staatlicher Reaktioltea gilt die Antwort auf Frage 23 der . . ' 

Kleinen Ailfrage der Abgeordneten 

weiterer Abgeordneter und der Friktion BÜNDNIS 90/DIE ORÜNEN -Drucksac~ lS/5656. 

C:\Users~ppl>ala\Locel\Microso~owa\Tcsmporary lntemet Fil~ntent.Outlool\X IOOHVQR\201S-I0.12 
F~~:l0.2015 - Frago22 MdB-B90-DleOrünen-2Antwort.doc . 
12.10.2015 . . . . 
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l 

Ref.LA27 . 
Sa 10. Oktober 2<>15 13:49 

An; 
Ce: 
Betreff: 

Hallo Herr-

Vielen Dank für den konstruktiven Vorschlag. Wir werden Ihn Obernehmen unq gehen damit In dJe 
Ressortabstlmmung. Falls KBA doch nicht einverstanden Ist und Argumente hat, können wir das später noch 
ändern. · · 

Eine Frage: Sie referenzieren auf die Drucksachennr. der Anfrage. Ist eine Nennung der Drucksachennr. der 
Antwort (lh/5656) nicht erforderlich ? · · . . ft . . 
Gruß • 

~M&r:;' Ref--l.A23 

• 015, 10:6o Uhr l!l .Mündliche Frage.Arbeitsnummer 22 Fragestunde BT -

~9ehr geehrte Kolleeen, 

ich schlage vor, die Antwort wie aus der Anlage ersichtlich zu fassen. Mit dem Vors(hlag des KBA entsteht der 
falsche Eindruck, es bestünden doch keine Sanktionen. Außerdem sind die Prüfungen noch nicht abgeschlossen 
und es lst durchaus m{jgtfch, dass f'ür bestimmte Betroffene doch Bußgeld- oder Straftatbestände elnsdtlägig sind. 
Diese PrUfung sollte man nicht jetzt. schon yerkürzen. 

G.ruß 

1 
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-

W: EILT SEHR! 11 Frist: . 12.10.2015, 10:00 Uhr ! 11 Mündliche Frage Arbeftsnummer 22 Fragestunde BT • 
MdB . . · t 

Seh~ geehrte Damen und .Herren, 

anbei übersende Ich Ihnen dl~ Ant~ort des KBA 

Mit freundlichtin G.J1)ßen 

Kraftfahrt-Bundesamt 
AbteHung Fahrzeugtechnik . . 
24932 F.lensburg 

Telefon: 
. Telefax: 

·e . 

mailto:„@KBA.de 
lnte~ . .u._....-........ ......,. 

. Sehr geehrte Herren, 

•. 015, 10:00 Uhr w MündJJChe Hage Arbeitsnummer 22 FragesttJnde ur -

die beigefügte Word· Datei zu der mündlichen Frage MdB erhalten Sie .mit der :Bitte ium -Beitrag und 
. . . ' • . 

kurzfr1stlae Rückmeldung, ·~a noch eine Ressortabstlmmung nnerhalb der Frist durchgeführt werden muss. 

Mit freqndlldren GrDBen 
f. LA27 . -------- . ·- ... .„ - . --- .... -

Von:-
. Gesen · , . Oltober 2015 !2:Z'J 

„-• 'T - - --:-"--• „ _ _ -

M: Ref-LA27 

~~;~~ 
Frage Arbeitsnummer 22 =llde BT-· 

·~ : ~ 'J' :„~ „. 
. - -

2 



Antworten 
der Bundesregierung 

Anlage 
zum Schreiben 
vom 

auf die mündlichen Fragen für die Fragestunde des Deutschen Bundestages am 14.10.2015. 

Bündnis 90/Die Grünen : 

Frage 22: (Beteiligung BMUB, BMWi) 

\.,. Wird das Kraftfahrt-Bundesamt ein OrdnungswidrigkeUenverfahren gegen VW einleiten (bitte 
rechtliche Grundlage benennen), und wenn nein, warum nicht? 

Antwort: 

Die bisherigen Prüfungen des KBA haben keinen .Sachverhalt ergeben, der einen BußgeldtatbestaJ1d 

erfllllen würde. Das KBA wird seine Prüfung zu den angen:iessenen Reaktionen fortsetzen. Es bezieht 

hierbei sämtliche rechtlichen Möglichkeiten ein. Hinsichtlich der Möglichkeiten staatJicher 

Reaktionen gilt die Antwort auf Frage 23 der Kleinen Anfrage der Abgeordneten 11111-
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN- Drucksache l 81'S54%":" 

_;g/S6SCi 
.... '· .· . ~ 

.. ~ : ~ .: .:'1,< · ' • ,• . : „,.„, 

•· . i ~M#!?'~~ x :/·: 
··: · „. ·~" A · li!"'t~~it " ·: 
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' 

:~ef-LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Anlagen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

~kba.de 
Freitag, 9. Oktober 2015 18:23 · 
Ref-LA27; kba.de· Ref~LA23;-

AW: EILT SEHR!! Fnst: 12.10.2015, 10:00 Uhr II! Mündliche Frage 
Arbeitsnummer 22 Fragestunde BT - - MdB 
2015-10-09 Fragestunde BT 1410 2015 - Frage 22 MdB. 890-Die 
Grünen-2Antwort.doc 

anbei übersende Ich Ihnen dle~~it ;' 

\.... Mit freundlichen Grtlßen 

Kraftfahrt-Bundesamt 
Abteilung Fahrzeugtechnik 

24932 Flensburg 

Telefon: 
Telefax: 

mailto:Bll:@KBA.de 
Interne: . 

)\. 

----.-„ ... „ „ ""--·- - - „ ·---·- --.... ---··- ·---~- ·-----··-- ·-·-··- -.-- ·-· ---- „ .„„. - ·---·-··---·-- ·---··-··· --· - . .„ 

• . 015, 10:00 Uhr II! Mündliche Frage Arbeitsnummer 22 Fragestunde BT -

Sehr geehrte_ 

die beigefügte Word-Datei zu der mündlichen Frage MdB. erhalten Sie mit der Bitte um Beitrag und 
kurzfristige Rückmeldung, da noch eine Ressortabstimmung innerhalb der Frist durchgeführt werden muss. 

l 
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Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 ----- ------ --· .. 
Von:~ 
Gesen~ Oktober 2015 12:29 
An: ReHA27 

Uebe Kolleginnen u~d Kollegen, 

PSTSI PSTS. PSTS·ngsreglstra ur;.~; •m 
Frage Arbelts'nummer 22 ~estunde BT -· 

anliegend erhalten Sie die Anforderung zu o.g. Mündliche Frage der Md~msitte beachten Sie die 
Fr!stelnbaltung sowie die Bemerkungen in der Anforderung zu den btn~tzlnformat!onen 
(Sprechzettel, Pressemitteilungen, aktuelle Medienberichte etc.). 

~ Reg.: 154.4/4·01 

Mit freundlichen Grüßen 
für L 14 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten -44 10115 Berlin 
Tel.: (030) 2008 
Fax: (030 2008 
E-Mail: 

2 
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' 

Antworten . 
der Bundesregierung 

Anlage 
zum Schreiben 
vom 

auf ~ie mündlichen Fragen fllr di~ Fragestunde des Deutschen Bundestages am 14.10.2015. 

Fng 22; (Beteiligung BMUB, BMWi) 
' . . 

Wird das Ki'qftfohrt-Bundesamt ein Ordirungswldrlgulienverfahrtn gegen VW elnlellen {bitte 
rechtliche Grundlage benennen), un4, wenn nein, WOl'Um nicht? · 

. ·' 

Antwort: 

Für diese FaJJSC'sta!Nog gibt es keine Rechtsgrundlage, auf der das KBA ein 

. Ordnungswidrigkehsverfahml einleiien kann. 

. . 
C:\U!Cll~Dala\Loc:aflM.lcroso~ws\Tcmporary lntcmct Filcs\Contcnt.OuUook\XIOOHVQR\2015-10-09 
~· 10°20JS - Png<: 22 MclB-890-Dlo Grtlnco-2Antwort.doc . 
09.10.2015 . . 
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· .Ref-lA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Anlagen: 

Wichtigkeit 

Sehr geehrte_ 

'; Ref-LA23;-

WG: BLT SEHRll! Frist: 12.10.2015, 10:00 Uhr!!! Mündliche Frage 
Arbeitsnummer 22 Fragestunde BT - - :MdB 
22 .pdf; 2015-10-<>9 Fragestunde BT 14.10.2015 - Frage 22 MdB. 
690-Die Grünen-2Antwort.doc 

Hoch 

die beigefügte Word-Datei zu der mündlichen Frage MdB. erhalten Sie mit der Bitte um Beitrag und 
kurzfristige Rückmeldung, da noch eine Ressortabstimmung innerhalb der Frist durchgeführt werden muss. 

\i.. Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
Von:-- · 
Gese~ Oktober 2015 12:29 
An: ReHA27 
Ce: Ref·K10' Ref·KU· Ref·Kl2' Ref·Ll3• -: ., 
-MdB 
Wl'Ch~gkelt: Hoch 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

· PSTsm Psrs-m PSTS·
e ngsreglstra"Tur; .?A;•m 

e Frage Arbeitsnummer 22 f'ra;stunde BT -· 

~n!iegend erhalten Sie die Anforderung ~u o.g. Mündliche Frage der MdB-. Bitte beachten. Sie die 
Frtste!nhaltung sowie die Bemerkungen in der Anforderung zu den benötigten Zusatzlnformatlpnen 
(Sprechzettel, Pressemitteilungen, aktuelle Medienberichte etc.). · 

Reg.: 154.4/4-01 

. M it freundlichen Grüßen 
für L 14 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parfamentsangelegenheiten 

Invalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel.: (030) 2006 
Fax: (030) 2008 
E-Mail 

1 
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·.e 

N;rtworten 
der Bundesregienmg 

Anlage 
ZWJ? Schreiben 
vom 

~uf ~e mündlichen Fragen :ft1r die Fmgestun.de des Deutschen Bundestages am 14.10.2015. 

Fou 12: (Beteiligun~ BMUB; BMWi) 

· Wird das Kraftfalrt-Bundesami ein Ordnungswldriglreltenvelfalren gegen VW einleiten (bitte 
rechtliche G11111if/age ~enennen), und wenn nein, warum nfc~t? 

Antwort: 

Jll 



1 

r . 
. Ref-LA27 

Von: 
GeNncMt: 
An: 
Ce: 

Betreff: 

Anlagen: 

Wichtigkeit 

Ljebe Kolleginnen und Kollegen, 

Hoch 

. anlieg1md erhalten Sie die Anforderung zu o.g. Mündliche Fra~e der Mdsm ~e beachten Sie die ·9 . (dlttlnhalhQUI sowie die Bel!Jerkungen In der Anforderung zu den btn~ofonnaUaritn 
·(Sprechzettel, Pressemitteilungen, aktuelle Medienberichte etc.). . 

R~.: ~54.4(4-01 

Mit freundlichen GrOßen 
für l14 

· Bundesministerium für Verfcehr und digitale Infrastruktur 
Referat .Kabinetts- und Parlamentsangelegenhelten 

r. „ : 

10115 Bet'lln 
Tel.: (030) 2008 
Ftt (0 2008 
E~Maß: /-

44 

1 
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--------·-- ·- - - .. 

„j 

,, RcferatL 14 
Kabinetts- und Parlamentsan8elegemeiten 

Frage/n in der Fragestunde des Del$Chen Bundestages zur 

.' 09.10.20~ 
Hausruf:„ 

mündliche n·Beantwortung am 14. Oktober 2015 

. Nr"(n).: 22 

·. F~e)tft!~,rung: 

. MdB: - (Bündnis 90/Die Grünen) 

LA27 
Beteiligung: 

Bet~iUgung 
anderer Ressorts; BMlJB, BMWi 

Antwo~entwurf bis split~stens: 

" 
' . . 

12.10.2015, 10 Uhr 
Eingang Ref-L 14 

.lllnw~ z"r FederfQ~111ng . . . . 
Sind tl1r die Beantwortung der Fragc/n ggf, weitere Organis~tionseinb.eiten innerhalb des 

·BMVI zu beteiligen, bitte ieh 'Sie, ·dies als federftlhrende Organisationseillhcit zu veranlassen. 
Soweit die federftlhrende Zust11ndigkeit ni~h< bei lhnQn liegt, bitte ich am Weiterleitwig an 
•das-zuständige Refemt und ~tteilung an das Refeiat L J4 . . . 

Der .An~ortciltwurf ist unter Angabe der Frase-Nr (n): fristgerecht.dem Referat L 14 per E
Mail als Word-Datei, unter Hinweis der Zustimmung der zu beteiligenden R~orts zuzulei
·tm me WtuichoWJgen v~n UAL wd AL s.ind ~und da EmajJ bmufl>gen. Die 
Versendung in Pai>ierfonn 'ist nicht erforderlich. Die Binholiing der Mitzeichltuiig der Haus-

.. 1eitimg wird durch das Referat L 14 veraiilasst. 

Q~m. ErgGO zur GGO .I~ sin<J .zusä~ch·e Info~ma~p.iien für eine 
umfass~nde Darst-ellung.des Sachstandes beizufftgen (SpRchzet
~I, Pri$sem1a,1lungeo, aktuelle Medieoberidlte) •. Mftdche Zu- „ 

. . ~Pl!fQg"n si.n~ ~- formuJier.en und mit entsprechendem' Ant
wo~beitrag .beizuf.ü.gen. 

· Den Vordruck finden Sie im Intranet llllter: Service & AUfgaberi-> Kabinetts- uncf Parla- · 
inentsangelegenheiten -> ·Parlamentarische Anfragen. · · 

. . " " 

" Bitte di~ in den Fra8en g~nannten 1.eitungSartikel, Presseberichte u.ä. der AntWort per Email 
bei'ftigen. · . 
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„ 

·~t1012Wn 

Arbeiianummcr 1: 

Ari>eitsnummer 2; 

Eingang Buode~cramt: . 
~~deaJD: 

Fedednbrung: 
, 

B~gte Ressorts: 

Kll>lnelt· '!lld Parlamentarefenit 

~ Wllly-Snincl-Str.ae 1, 10657 8ellrl 
POIT~ 11012 Belln 

Mündliche Frage 

22 

-
09.10.2015 

14.10.2015 

BMVI 
. 

BMW~ 
BMUB 

Ta +49 (0)1888:1 
FM +49 (0)1888 . 

6W fragft9Hf!Qbk. .de 

. 

. 

. . 

. 

l'ch bitte, die Frage In Ab1dmmung mit dem/den beteillgten Ressort/1 zu beantworten · 

1(§ 29 Ab$• l GGO).". „ . 

. . 

·' 
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....... 

PD 1 :n FA>< Jli!leB7 ... ___ .„ ........ 

··--•"*••1•1'PJi-
.· l"'~iäildi ! o !l 11/. 201s·o 9 :1 g ; 

i 

..... 
,.....,~. 

· uou """' 
• (OJO) 2i7 
"' COSO) JZ7• .:..----... 

Betfn, oi.10.2015 . 

. . 
MQndllch.„'.f.'l\1tt clttr Bpyld„geallgeOldnilfd·n--.,t lflt F„Mtunde ISli · 
llitwOoh, an 14'10.I011 · . 

Wird - ~mJ"" . . 
)~ ·-.ict" ~-tnneri), ~·-.mnetn, war1lri nlQhl? 

·""" WI .,.,..,. tbMe. 
tfJ]{1 

l.}\ z.:0 
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. --------,-.;;:-, 7"' ' 

/ l 

~. aet-LA27 llJ a t-/ 1~ · J /~ 
M-----------------------.------------------...--------------Von: 

Gesendet: 
An: 
Ce: ,........,„ . ..,,...,„ •. 
Anlapn: 

Mittwoch, 21. Oktober 2015 13:05 

1·LA2!7; Ref-WS21i Ref-WS23 
LA; WS;llfG3;·LA2;-WS2; Ref-U9 

fucksiC enelAgang 18'm 
18130.pdf . . 

Anbei Obersende ich lhrien die D~uc~ache (Plenarprotok!>'f) des Bundestas.es zu lhrer Information. 

fOr L 14 -· · .· S:.1tluy; u. /S . .IO. lO f -l-

1 

. ' ' 

l 
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Hinweisblatt 

Anlage B 47 - Lfd. Nr. 2, Blatt 105-111 

Unterlage gemäß Anlage B 47 vollständig als öffentlich verfügbar gekennzeichnet 



------------------- ' - ·--

Sprachregelung 

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat heute eine rechtsverbindliche Anordnung zum verpflic,htenden · 

. Rückruf der Fahrzeuge gegenüber VW erlassen. 

Der Bescheid des.KBA basiert auf§ 25 Absatz 2 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung. 

Dieser siehf vor, dass das KBA zur Beseitigung aufgetretener Mängel und zur Gewährleistung 

der Vorschrlftsmäßigkeit auch bereits im Verkehr befindlicher Fahrzeuge nachträglich Neben

bes~ungen anordnen kann. Von dieser Möglichkeit macht das KBA nunmehr Gebrauch. 

Der Bescheid 

- kommt im Hinblick auf den Sachverhalt zu dem Ergebnis, dass es sich bei den von VW in 

bestimmte Diesel-Kfz eingebauten Softwareprogrammen wn unzulässige Abschalteinrich-

W tungen nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 715/2007 Juu?.delt, 

- auferlegt VW, die unzulässige Abschalteinrichtung zu entfernen und geeignete Maßnah

men zur Wiederherstellung der Vorscbriftsmäßigkeit insbesondere der Emissionen des ge

nehmigten Systems nach der Entfernung dieser zu ergreifen und dies durch entsprechende 

Nachweise zu belegen, 

- auferlegt VW außerdt?m, den von VW am 07.10.2015 vorgelegten Zeit- und ~aßnahmen

plan eihzuhalten und über den Erfolg der Rückrufaktionen dem KBA regelmäßig zu be

richten, 

- sieht hinsichtlich der Fristen Folgendes vor: 

' Für Fahrzeuge mit 2,01 Aggregat ist bis zum 21.10.2015 eine generelle Lösung für die 

Mängelbehebung anhand eines Fahrzeugs mit Testsoftware verbindlich.aufzuzeigen. 

Für Fahrzeuge mit 1,61 Aggregat ist bis zwn 15.11.2015 ist eine generelle Lösung für die 

Mängelbehebung verbindlich aufzuzeigen. 

Für Fahrzeuge mit 1,21 Aggregat ist bis zum 30.11.2015 eine generelle Lösung ftirdie · 

Mängelbehebung verbindlich aufZuzeigen. . 
- Die entsprechenden RUckrufaktionen hat VW ab Anfang 2016 zugesagt; deren Einleitung 

lllld Fortgang wird vom KBA überwacht werden. Das KBA hat die anderen europäischen 

Typgenehmigungsbehörderi über die angeordneten Maßnahmen unterrichtet. 
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An:· 
Ce: 
s.tr9ff: 
Anlagen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Hoch 

.zur ~· a. Anforderung liegen die Vorlagen Herrn Stsl vor (s. Anlagen); diese erhalten Sie hiermit vorab und 
vorbehatfllch der Zustimmung. . · 

. ~, : ~ I 

. ·.·, 
1 t 

. ·~ 

···:;~\,. , ~~~~~~titnu·V.W wurde ein Gesprächspunkt entfernt und die Zahlen zu den KBA-Tests eingefügt bzw. 
·" ::· · K.ö~rfii,_,rt (eb'enfalts~rriglerte Anlage 1 zum Sprechzettel- KBA-Tests). Außerde!fl wird Im VW;-Sprechzettel ein 

„„, ':"Äl)~tz'noct{akt'ualJSiert-.slehemarklerteAnmerkungdazu. · · · ·· .. 

, · Mft freundlichen Grilßen iliilll . 
=-· (lJ<tGber 2015 16'°9 . :;;al.A;·11-w: . . 
Rfd°"'Kto . · . . 
~~ Sltzung'CJes De~ BundestageSem 15.10.2015; Rede Min·· 

Ref-K1.2; . 

~:-be Kollegen, . · · · · . . , . '-,;·: · 

.•. LJMIJ:llaW 11110 zu TOP 6 eine Rede Im De""""8n Bu~~lllt hl. I~ .:b~ 1cll Sie, ~d-~ ~i~' 
· ~ffi ' ' · ."z:u ~ TOP vorllegerr (V<?raustilchtlkih .erslDlenstageendl Mlttwochmorgen); um 
.Ere~Dung eines neuen Spretihzettels. · 

·1Qla ~~~~„ .~I( 1-2). auf Grundlage lh~s Sprechzettels die Rede :e.rerbeiten ·muss, :bitte 'idh dann 
ttm ·~-:=n:'zusendung. . · . 

1 1 - " • l't • 

iau~i"1'istenur:m ~r V~rkehr und digitale Infrastruktur „ 
RsfNsf ~~etts- und Parlamen1san9eJe9en:heJten · 
lnvalldensttaße ·44 · · 
10115 Serlin 
Tel: •G · · : · 

. "S.Mliiff: .de 

' . 1 
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von: Ref-LA27 
G ·. ' . - 1 9. Oktober 2015 12:53 

• Ref-L14· Ref·KlO . 

; Frist: reitag:~~eutschen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Dame_n und Herren, 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die BT-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
~icht möglich. · 

., ' ' 

Gei:n~ß· Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt . 

• lt f;eundlichen Grüßen 
f. LA27 -
Von:
Gesen~. Oktober 2015 11:34 
An: Ref-LA27 

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

s. Anlagen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: 

2 
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Ref-LA27 

Von: Ref-LA27 
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2015 14:31 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Sehr geehrter Herr. 

wir haben den Auftrag an L 14 zu liefern und gehen davon aus, _dass von dort aus weiter koordiniert wird. 

Soeben haben wir erfahren, dass eine neue Sprachregelung des KBA erstellt werden soll;. insofern wird unser 
Sprechzettel zu VW diesbezüglich nochmals überarbeitet. 

Mit freundlkhen Grüßen 
' i. LA 27 

Von:--
Gese~, 14. Oktober 2015 14:0~ 
An: Ref·LA27 
Betreff: AW: Vorbereitung Min-Rede für BT am 15.10.2015 

Sehr geehrter Herr. 
besten Dank für die Unterlagen. 

Laufen diese auch auf Herrn PSts 1 zu, der Herrn MIN eventuell morgen vertreten muss? 

Mit den besten GrOßen -; . 
•eiter Referat K 12 Reden und Texte 
~undesminlsterium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 

Von: Ref-LA27 
G , 14. Oktober 2015 12:35 
An R .... K12. 
Ce • -LA2; •LA; stSi 
Be g n- e ur am'i!'.10.20'!! 
Wichtigkeit: Hoch 

1 

JU 



. ~ 

Sehr ~e~hrte~ Herr. 

wie gestern telefonisch· besprochen, be'nöttgen Sie fOr die Vort>ereltuns der Min-Rede lnform._tlonen zu folge~n 
Themen: · 

1) Sachstand VW . 
2). Was haben wir schon alles fOr·dle Abgasreduzierung gemacht (C02 ßese.tqebung,. Ndx Grenzwertabsenkung) 
3) RDE . ·- . 

4) ~ndrohrmessung AU 
. . . 

Zum· Thema RDE (3) übermittle Ich Ihnen den Sprechzettel nebst Anlage, der Im Zusaromenharig mit der BT- · 
Drucksache 18/6070 und der 48. Sitzung ·des Aus~husses für Verkehr und.dlaltale t~ffastruktqr am 3P.oS.201S 
erstellt wurde. Wir haben derzeit keine .:ftDCkmeldung aus C'fem Geschlft$gang, tnwtewelt sprechzettel nebst Anlage 
von:der HalJsleitung gebilligt worden sind. 

ZU den Themen 1, 2 ~nd ·4 befinden sich de~eltneu erstellte Sprechzettel Im Geschäftsiang und laufen. auf L 14 zu • 

. l 

. l 

.J 

" 

2 
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.,~ef-LA27 

Von: 
Gesendet: 

161f i 
~ 
Betreff: 
Anlagen: 

Wichtigkeit: 

Sehr geehrter Herr. 

Ref-LA27 
Mittwoch, 14. Oktober 2015 12:35 

Ref-K12 

-·LA2;.LA;stSI 
Vorbereitung Mm~.10.2015 
2015-09-26 - sz -BT-Vk-Ausschuss 30.09.2015 -Antrag Grüne zu WLTP RDE 
Nachprüfungen_ Anlag~.doc; 2015-09-26 - SZ - BT-Vk-Ausschuss 
30.09.2015 -Antrag Grüne zuWLTP RDE Nachpi:üfungen.doc; 18-6070.pdf 

Hoch 

wie gestern telefonisch besprochen, benötigen Sie für die Vorbereitung der Min-Rede Informationen zu folgenden 
hemen: · 

"1) Sachstand VW l 

2) Was haben wir schon alles für die Abgasreduzierung gemacht (C02-Gesetzgebung, NOx Grenz\Yertabsenkung) 
3)RDE 
4) Endrohrmessung AU 

Zum Thema RDE (3) übermittle ich Ihnen den Sprechzettel nebst Anlage, der im Zusammenhang mit der BT
Drucksache 18/6070 und der 48. Sitzung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur am 30.09.2015 
erstellt wurde. Wir haben derzeit keine Rückmeldung aus dem Geschäftsgang,_ inwieweit Sprechzettel nebst Anlage 
von der Hausleitung gebilligt worden sind. 

Zu den Themen 1, 2 und 4 befinden sich derzeit neu erstellte Sprechzettel im Geschäftsgang und laufen auf L 14 zu. 

Gruß • 

117 



Hinweisblatt 

Anlage B 47- Lfd. Nr. 2, Blatt 118-124 

Blatt 118-124 sind nicht vom Klageantrag erfasst. Der Sprechzettel und das Hintergrund
papier enthalten lediglich Ausführungen zu Messverfahren wie RDE, WLTP usw., verhal

ten sich aber nicht zu Maßnahmen des KBA gegenüber Volkswagen. 



• 

TOP 

Thema 

SPRECHZF;TTEL 

2 

Aatr•g der Abgeordneten 

Bonn,27 
Hausruf: 

. Hausruf: 

15 

weiterer Abgeordneter ,uJid dea;,Fraktion ,Bon~ 90 /,Die: 

Grtlnen zum Schutz der V •rb.,.•4!._er .... Unzutreffende Angaben beim 

SpntverJ>rauch ~d Schadstoffa1111toß von PKW beenden, 

BT-J>rueksaeh~ 18/fiOZQ 

L lnhalt/Saehverhalt 

Der Antrag kritisiert die zunehmende Diskrepanz zwischen den im Rahmen der Typgenehmi

gung ennittelten Werten fUr die Abp,sen)issionen von Pkw ,Wld den tatsächlich iri1 ·~ei:i Be

,trleb md\retend~ Emission~ (hier: C02'.t<:raftstoffv~braUcb ~ Stickoxi~). Zudem wird auf 

die' M~8fichfcejt von Manip\dationen der Hersteller, u. a. ~t Verweis aUr die aktuelle Distalssi-
, ·fm zur Verwendung von AbSchalteimi~tqen durch VW, ,sowie das 'behötdll~ Verslumnis 

· <UDabhangiger NachprUfungen verwi~Cn. 

w Der Antrag fordert d;e Bunde~giening auf, zukuniug u,nal:>hlngige Nac~ .. im Rabmen·dCr 
' . . ' 

118 

fyj>genelmügung dwV~ sowie un$hlngige Qberwachwigsprognimine (di~ so ~w , 

te ,~e14ü~achwg") ~ .stärken und die Testergebnisse öft"entlich zur V erftlgung zu stel~en. . 
Zudem sollen.die bestehenden Testverfahren zur EnniUlWlg der 00.2· Wld ScbadStolfemissio

~durch die Binflnmms. des WLTP und von RDE ~ b~. erg~ we~ 'um ~g 

U. Votum· 

w ·(Zustimmende) Kenn~e; 
nicht vollumtlbi,gli~ aber .in vielen Aspekten, ,siehe detaillierte Stelbmpahme unterm. 

' ' ' ' . . 
• J 



•• 

) 

-2-

- ·i'>exi.Forderunp,n der Antragsteller kann, auch wenn die BegrOndungen im Detail nicht.uJnfas

send geteilt werden,. größtenteils zugestinnnt wercien~· Die ~undesregierung setzt ~eh ßlr di~ 
' . . . 

meisten dei: F~rderungen bereits dezidiert in den EU-V ethandlm:ig~ .ein: Bzgl. der Punlcte 1 bis 
. 3 (Ull$bhlngige Nachtests) sind die Forderungen des ~trags umfanPcher, da hier der BUn- · 

desregienmg (KBA.), aus Sicht des Antragstellers, Verslumnisse vorgeWOifen ~en. 

·. ~bhäniige Nachte~ts eiirlnhren (Punkte 1 bj~ 3)!· 

Das ~-Bundesamt (KBA) kommt' als zustartdige Typgenebtnt,~behörde slmtlic~ 

Veiptli'bhtungen der Verordn~ (EO) Nr. 715/2()07 (,µgase~ssio~ yon ~hy Und leichten · ' 

NfM Bbro. 516") zur ÜbeiprOftmg der Konformität von Serienfährzeugen (Comormity Of Produc-

non und In-Servi~ ConformitY) nach. .. . 

. Deutscli1and hat sich darttber hinaus ·stets in Brüssel dafUr eingesetzt, dass die Bedeutuhg Von 

mitionQlen ÜberwachunuPmenmmen (die so genannte ,,Feldübe~llll8") in den ~uropti

sche? 'l)pgenehmigungsvorscbriften gestlirkt wird, um neben den bereits in den Vo~ften 
vorgesehenen Überprüfungen der KonfonniW der Fahrzeuge auch unabhänstge NBchtests 2U 

beriiCksicbtigen. AktÜell gehört tieutsch1~ zu den lediglich vier J':!U-MitgliedSstaaüm; cUe sol

c~ ·ProgtamJJie tegelmißig d~. pjese wurd~n in der Vergangenheit vielfach vom 

· Umweltbund~t durchgeführt, ~etzt unt~ FedCrJ:Uhruni des BMVI durch die Sundesimsütlt 
filr Straßenwesen unler Mitwirkung des KBA ilnd UBA 

Bessere Testverfahren einft1hren (Punkte 4 bis 7): 

4):MJ:f! 

Dl~ Bund~gj.erung ist'e~ ·der treibenden Krilfte zw: Entwicklung der Globalen Toohnischen . 
' . 

Regelung WLTP (aktueller Vorsitz bei der·UNECE), ~t.der ~g die Repräsentativität ~er 

KralütoftVerbrauchsangaben erhöht werden soll. Peutscluand hat sicJt neben der Ver~g 
der LabortCsts auch. Stets .fik e~e umfassende Obe~itung der '.administrativ~ V~briften, 
·inkl. der ZUkünftigen ~·'der Konformitat in Betrieb befindllCher Fahmuse bzgl. det · 

· C02-Angaben der HeISteller, eingesetzt. Ziel ist. es, den WLTP: zeitnah in die e~lien 
TypgenehJnigungsvorschriften zu überlbhren, so dass der WLTP ab September 20 l7 fl1r neue 

FamieUßtypen AnwenäUng flridet. 

S).ßlm: 

Deutsehland setzt sich in den EU-Vemandlungen mit Nachdruck für die schnellstmögliche Ein· 

U9 
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führung einer wirksamen Kontrolle der Real~issionen von Pkw und leichten Nutzfahrieugen 

ein. Die Bundesregierung fordert eine Verabschiedung des 2. RDE-Verordnungspaketes bis En

de 2015, so dass verbindliche RDE-Anforderungen erstmalig ab September 2017 für neue Fahr

zeugtypen gelten. 

6) WL TP-Ergänzungen in der EU: 

Die Bundesregierung hat sich dafür eingesetzt, dass im WL TP die Messungen im Labor zukünf

tig bei 23 °c· ( +- 2°C) durchgeführt werden, statt wie heute flexibel bei 20 - 30 °C. Da diese 

Temperatur nicht repräsentativ für die realen europäischen Außentemperaturen ist, hat sich 

Deutschland massiv dafür stark gemacht, dass· es in der EU eine zusätzliche Temperaturkorrek.:. 

tur der C02-Werte geben wird (Referenztemperatur ca. 14 °C). 

Nebenverbraucher sind im Rahmen des WL TP-Tests weiterhin ausgeschaltet. Das Gesamtkon

zept der EU sieht jedoch vor, dass relevante Nebenverbraucher separat bewertet und deren Ein

fluss auf den Kraftstoffverbrauch dem Verbraucher zukUnftig separat ausgewiesen werden. Für 
' ' 

die Klimaanlage wurde von Seiten der EU-Kommission bereits ein entsprechendes Verfahren 

entwickelt. 

7) C02-Zielwerte: 

Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass die mit der Eintnhrung des WL TP notwendige 

Anpassung des C02-Flottenzielwerte in den C02-Verordnungen für Pkw und leichte Nutzfahr

zeuge, äquivalent, d. h. mit vergleichbarer Strenge, erfolgen. 

IV. Beratung in anderen Ausschiissen 

69. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz am Mittwoch, 30.09.2015, 9:00 

• Uhr. 
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AbteiJung Landverkehr 
Referat LA27 

Hintergrundinformationen 

ANLAGE 

Bonn, 28.09.2015 

Nicht reprisentative Kraftstoffverbcauchswaben -neue weltweit harmonisierte 

Prüfprpzedur <WL TPl 

Vor dem Hintergrund der Relevanz des Themas „C02-Emissionen von Kraftfahrzeugen" im 

Rahmen der Klimapolitik wird bereits seit Jahren -die Diskrepanz zwischen den in der 

Typgenehmigung ennittelten Werten zu den realen - Kraftstoffverbräuchen bzw. C{)z

Emis.sionen kritisch in der Öffentlichkeit diskutiert. Neben ·den teils unreä.listischen 

" Testbedin$ungen wird von Umwelt- ll!ld Verbraucherschutzorganisationen insbesondere auch 

j -

die zunehmende Ausnutzung der Flexibilitäten und SchlupflOcher im 

Typgenehmigungsverfahren dw-ch die Automobilhersteller kritisiert, die in den vergangenen 

Jahren zu einer Verschärfung dieser Diskrepanz geführt hat. 

Die Europäische Kommission (EU-KOM) und die Mitgliedstaaten haben hieraus bereits 

frühzeitig Handlungsbedarf abgeleitet. Seit 2009 wurde daher auf internationaler Ebene 

(UNECE) unter aktiver Beteiligung ·und aktueJl unter Vorsitz des BMVI eine weltweit 

· harmonisierte Tf.'.stprozedur zw- Ennittlung der Abgasemissionen leichter Kraftfahrzeuge 

(WLTP) entwickelt. Damit soll zukünftig u.a. di~ Realitätsnähe der 

Kra:ftsto:ffverbrauchangaben erhöht werden. Diese Globale Technische Regehmg (GTR) 

beinhaltet einen neuen, dynamischeren Fajlrzyklus, der auf realen Fahrstatistiken beruht. 

Außerdem wuCden die zugehörigen Testverfahren und -parameter grundlegend überarbeitet. 

Die Verabschiedung des WLTP als GTR Nr. 15 erfolgte am 13. März 2014 im Weltforum fUr 
. . 

die Harmonisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge (WP.29). Aktuell 

Eine GTR ist nicht unmittelbar anwendbar, sondern muss zunächst regioi;ial umgesetzt 

werden. Auf europäischer Ebene sind d8her u. a. folgende Aktivitäten erforderlich: 

• FF BMVI: Übernahme der GTR in die·EU-Typgenehmigungsvorschriften (Verordnung 

(EG) Nr. 715/2007). Ziel ist die Anwendbarkeit des WLTP für neue Fahrzeugtypen ab. 

September 2017. 

• FF BMUB: Die in den C02-Verordnungen (EG) Nr. 443/2009 (Pkw) und Nr. 510/2011 

(leichte Nutzfahrzeuge) festgelegten Flottenzielwerte sind auf den heutigen Fahrzyklus 

(NEFZ) und die heutige Testprozedur bezogen. Mit der Einführung des WL TP müssen 
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ANLAGE 

die C~Werte ftlr das CCh-Monitoring lquiValent, d. ·h. mit yergleichbarer S~, . . 
angepasst werden. Marktverwerfungen sollen hierbei möglichst vermieden werden. Im 

. . 
Rahmen der KoITClationsarbeiten zwischen NEFZ und WLTP -bat D.eutschland den 

Vorschlag der Kommission unterstützt, die Umstellung auf den WLTP. ·im Rahmen der 

C02-Verordnungen 2020121 vo~hmen. 

• :FF BMVl/8~,.· B_MWi: Erarbeitung eines Konzeptes zur BerUcksichtisw,tg von 

relevanten Nebenverbrauchem im Rahmen der Verbrauchskennzeichnung. 
. . . 

Nebenverbraucher,. wie z. B. die Kµmaanlage · sil}d im Rahmen des WLTP-Tests. 

ausgeschaltet. Die Elll'Opllische Kommission hat ein separates Messverfablen entwickelt, 

um .die Effizi~ der Klhiuumlage zu bewerten, deren Einfluss auf den. 

Kraftstoffvellbr~ch soll ftlr den Verbraucher separat ausgewiesen werden. 

Realemissionen von Pkw und leichten Nptztahraußn <ReaJJ>rltin& Emjslim·-BDE> 
(inkl. zusallimenhang zum Thematik Abschalteinrichtungen) . 

Die Luftqualitätsgrenzweite fl1r Stickstoffdioxid (N02) werden auch in Deutschland in . . . . . . . 
· Qebi~ mit hohem ~t:raßenverkehrsanteil sehr häufig überschritten. Die Elll'Oplische· 

KQ!mnission (KOM) hat mit Mahnschreiben v~in 18.06.2015 efu . . 
· Verlragsverletzungsverfabten gegen .l)eutschland wegen der Überschreitung der N02-. . . , 

~erte in insgesamt 29 Gebieten eingeleitet'. Als ursächlich gelten insbesond~ die 

Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen. Verschiedene europäische Untersuchungen 

zeigen, ~s die Realemissionen, insbes0ndere von Dieselfahrzeug~, teils deutlich über .den . . 
E~8si0nsgrenzwerten der im Labor ermittelten Werte liegen (FaktOr S über den Grenzwerten 

und höher). Als Hauptursache gilt, ~s die Aµtoino~ilhersteller.ihre.Fahrzeuge im Rahmen 
der Typgenehmigung hinsichtlich der eingeschrimkten Labortestbedi;ngungen C02- und 
. . . . . 
kostenSein~ optimieren (Motorab~ung und reduzierte Abgasnac~~ebandlung). Es . . 
bestandenen aber bisher keine Erkenntnisse, dass das erhöhte Emissionsverhalten Unter realen 

' • 1 • : 

·F~~gen auf ~ige Abschalteinrichtungen zurück zu fillrfen ist. Auch offizielle 

Untersuc~imgen auf EU Ebene kamen nicht zu dieser Schlussfolgerung. 

Di~ zuldlnftige ~gsvolle Kontrolle ~ Realemisdonm von Pkw UD:d lei~hten . 
Nutzfahrzeugen gilt aktuell als entscheidende Maß~~ zur zukünftigen VerbessC~ der: 

Luftqualitätssituation. Die KOM hat daher 2011 eine Arbeitsgrußpe eingerichtet, in der ein 
' . . 

zusätzliches Prßfverfabren mit portabler Messtechnik (PEMS) entwickelt wird, ~ zukünftig 

llZ 

!' 
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ANLAGE 

im Rahmen der Typgenehmigung die Wirksamkeit von „Euro 6" im Realbetrieb kontrollieren 

und sicher stellen soll. Mit den zukünftigen RDE-Anforderurigen wird zudem eine 

Verwendung von unzulässigen Abschalteinrichtungen deutlich erschwert werden. Die 

EinfOhrung wirksamer Prüfverfahren zur Kontrolle der Realemissionen von Pkw und leichten 

Nutzfahrzeugen (RDE) wird seitens der Bwidesregierung mit Nachdruck unterstützt. 

Die RDE-Anforderungen werden im Komitologieverfahren (Technischer Ausschuss 

„Kraftfahrzeuge", TCMV) in Brüssel in verschiedenen Verordnungspaketen verabschiedet: 

1. PEMS-Messprozedur und Start einer Monitoringphase (verabschiedet am19.05.2015), 

2. Konformitätsfaktoren (,,Grenzwerte") und deren Anwendungsdaten (bis Ende 2015), 

3. Erweiterung der Messprozedur um Partikelanzahlkontrolle (in 2016) und 

_,. 4. spätere Überprüfung bereits in Verkehr befindlicher Fahrzeuge (vsl. 2. Quartal 2016). 

Die KOM beabsichtigt fiJ.r den TCMV am 06.10.2015 einen ersten vollständigen Entwurfftlr 
. . 

das 2. RDE~Pak:et vorzulegen. Die Mehrheit der MS spricht sich wie die Bundesregierung 

deutlich da.für aus, dass eine Verabschiedwig des 2. RDE-Paketes bis Ende 2015 erfolgen 

muss, so dass verbindliche RDE-Anforderungen erstmalig ab September 2017 für neue 

Fahrzeugtypen gelten. 

Nachprüfungen zur Kontrolle der Konformitlt von Fahrzeugen 
1 

Die EU~ Typgenehmigungsvorschrift, hier Verordnung (EO) Nr. 715/2007 hinsichtlich der 

Abgasemissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, sieht nach Erteilung der 

Typgenehmigung folgende stichpunktartigen Kontrollen der Konfonnität der Serienfahrzeuge 

vor: 

• Übereinstimmung der Produktion, Conformity of Production - CoP. 

(Fahrzeuge, die vom Band kommen) 

• Überprüfung der Konformität in Betrieb befindlicher Fahrzeugen, In-Service 

Conformity - ISC. 

· (Fahrzeuge, die bereits beim Kunden sind) 

Darüber hinaus besteht die freiwillige Möglichkeit der Durchführung so genannter ,,nationaler 

Überwachungsprogramme" (umgangssprachlich als „Feldüberwachung" bezeichnet). Diese 

werden explizit in den aktuellen Abgasvorschriften· zu „Euro 6"(Pkw wid leichte 

Nutzfahrzeuge) bzw. "Euro VI" (schwere Nutzfahrzeuge wid Busse) genannt Es sind 



ANLAGE 

· lediglich vier Mitgliedsstaaten bekannt, die solche Programme regelmäßig durchfilhren bzw. 

durchgetnhrt haben (neben DE auch Niederlande, Schweden und das Vereinigte Königreich). 

In Deutschland wurden in der Vergangenheit solche Programme vom Umweltbundesamt 

durchgetnhrt. Das letzte Programm, welches dieses Jahr abgeschlossen wurde, wurde 

erstmalig im Auftrag von BMVI (51 % ) und BMUB ( 490.4) von der Bnndesanstalt für 

Straßenwesen (BASt) unter Beteiligung von KBA und UBA durchgefiihrt. Hauptbestandteil 

eines solchen Programmes ist eine unabhängige Durchführung der ISC, d.h. es wird eine 

Labormessung gemäß den PrOfvorsehriften der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 durchgeftlhrt 

und die Einhaltung der Gret)ZWertanforderungen geprüft. Zukünftig sollen diese Programme 

um RDE-Messungen mit Portablen Emissionsmesssystemen (PEM:S) erweitert werden. 

Zusätzlich wird der C02-Wert im Labor gemessen und mit der Herstellerangabe abgeglichen, 

" die aktuellen Typgenehmigungsvorschriften beinhalten jedoch noch keine Rechtsgrundlage, 

um bei signifikanten ISC-Abweichungen beim Kraftstoffverbrauch Schritte gegen den 

Hersteller einzuleiten. Dieses wird mit der Einführung des. WL TP in die europäischen 

Typgenerunigungsvorschriften voraussichtlich geändert werden 
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Drucksache 18/6070 
23.09.2015 

Zum Schutz der Verbraucher - Unzutreffende Angaben beim Spritverbrauch und 
Schadstoffausstoß von PKW beenden 

Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Autohersteller sind verpflichtet, die Emissionen ihrer Fahneuge deutlich zu 
veanindem.. Die Bundesregierung hat sich in ihrem Aktionsprogramm 
Klimaschutz dem Ziel yerptlichtet, b~s zum Jahr 2020 mindestens 40 Proz.ent 
weniger Treibhausgase zu emittieren als im Jahr 1990. Während andeze Sektoren 
deutliche Verminderungsfortschritte vorweisen können, sind die Emissionen im 
Verkehrsbereich weitgehend konstant auf hohem Niveau gebiieben. Nach 
Angaben ~s Sachverständigenrats für 'Umweltfragen (SRU) ist die Luft in 
verkehrnichen Ballungsräumen weiter stark mit Stickstoffdioxid belastet. 
Aufgrund der Gesundheitsrisiken durch ~tickoxide ergibt sich dringender 
Handlungsbedarf für die Luftqualität in Städten. Zwei Drittel der N02-
Belastungen in Umweltzonen gehen auf den Verkehr und hier im besonderen 
Maße auf Dieselmotoren zurück.· · 

Verbrauchs· und Abgasmessungen bei Pkw sind manipulationsanflillig und geben 
den Verbraucherinnen und Verbrauchern keine· glaubhafte Auskunft über ihre 
Autos. Zahlreiche Nachprüfungen weisen darauf hin, dass die 
Bmissionsbeschrllnlamgen für neue Pkw durch EU-Verordnungen keine 
Wirksamkeit entfalten und Autos lediglich auf dem Papier emissionsänner 
geworden sind • und nicht auf der Straße. Der j~gste Skandal um Volkswagen 
zeigt, d~ Autohersteller sogar Software einsetzen. die erkennen kann, wann sich 
Autos im Testmodus befinden, um den Schadstoffausstoß dann zeitweise gezielt 
zu senken. 

Der tatsächliche .Kraftstoffverbrauch neuer Pkw-Modelle weicht de facto immer 
stärker vom amtlichen Nonnverbrauch gemlß offiziellem Verbrauchszyklus 
(NEFZ - Neuer Europliischer Fahrzyklus) und dementsprechenden 
Herstellerangaben ab. Nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) soll 'der 
C02·Ausstoß der Neuwagenflotte zwischen den Jahren 2009 und 2013 von 154 
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auf 136 g C02'km zurOckgegangen iiein (von ca. 6 Litern aUf ca. 5,5 Liter pro 100 
km). Der International Council on Clean Tnl;JlSportation (ICC1) hat jedoch 
ermittelt, dass sich die Differenz zwischen Herstellerangaben und tatsächlichem 
Verbrauch in den Jahren 2009 bis 2013 vo11 19 auf 38 Prozent verdoppelt hat. Auf 
Onmdlage realer Verbrauchsdaten hat die Deutsche . Umwelthilfe (DUH) 
entsprechende Berechnungen vorgelegt, nach denen der tatsächliche CCh· 
Ausstoß zwischen den Jahren 2009 und 2013 nicht gesunken sondern dagegen 
leicht von 18,4auf188 g C02'km angestiegen ist (entspricht etwa 7,5 Litern pro 
100 km). Zu llhnlichen EJgebnissen sind der ADAC Eco Test (vgl. Kölner 
Stadtanzeiger, 19. Mai 2013) und die Zeitschrift .,Auto Bild" gelangt (vgl. 
www.autobild.de/artikel/spritverbrauch-herstellerangal».-gegentestverbrauch-
l 12942 J.html). 

Da C02-Ausstoß· und Spritverbriwch zusammenbilngen, bedeuten höhere 
Emissionen auch gleichzeitig mehr Kraftstoffverbrauch. Verbraucherinnen· und 
Verbraucher treffen ihre Kaufentscheidung auch aufgrund der Effizienzangaben 
der Hersteller. Durch intransparentc und unzutreffende Angaben werden die 
Verbraucherinnen und Verbraucher immer stärker getäuscht und mussen beim 
Tanken deutlich mehr zahlen, als sie erwartet haben. 

Die wachsende Kluft zwischen Herstellerangäben und tatsächlichen 
Verbrauchswerten hll.ngt zum einen mit den ungenauen Testbedingungen des 
PrtlfZyklus NEFZ zusammen. Dort ist festgelegt, wie die Verbrauchs- bzw. C(h
Angaben ftlr Pkw im Labor auf dem RollenprUfstand gemessen werden. Das 
derzeit praktizierte Verfahren im Labor lässt zahlreiche Schlupflöcher zu (u.a. 
verlangsamtes Beschleunigen, Einsatz von Leichtlaufreifen und hochwertigen 
Motorölen, automatisches Abschalten von Aggregaten). Nur wenn diese 
konsequent witerbunden sind, werden Käuferinnen und Käufer wieder Uber eine 
verlllsslkhe Jnfonnation bei der Wahl ihres Autos verfügen. 

Zum anderen ftlhrt die bisherige_ Weigerwig der Bwidesregienmg zur 
Durchftlhnmg von Nachprüfungen dazu, dass die Hersteller ungenaue und 
fehlende Detailvorgaben des EU-Testverfahre!:ts ausnutzen können. So werden 
bestimmte relevante Werte wie zum Beispiel die Ergebnisse der 
Fahrwiderstandsmessung von den Herstellern selbst ennittelt und dann von den 
nationalen Testbehörden teilweise direkt übernommen. In Deutschland müssen 
diese Werte - anders als in den USA - bislang nicht veröffentlicht werden. Eine 
kriti~che Kontrolle dieser Daten durch die Öffentlichkeit ist in Deutschland daher 
nicht möglich. 
Auch der Schadstoffausstoß.liegt bei Pkw oft um ein vielfaches höher als nach 
offiziellen .Angaben. Dem VW-Konzern drohen in den USA Strafen in 
Milliardenhöhe, weil VW mit Hilfe einer Spezialsoftware die Messung des 
Schadstoffausstoßes von Dieselfahrzeugen manipuliert hat: Die Software hat bei 
verschiedenen Dieselmodellen dafilr gesorgt, dass die Emissionen im Testbetrieb 

· · stark vennindert wurden, um den strengen Vorschriften des Clean Air Act zu 
genüg~ hn Nonnalbetrieb waren die Stickstoffoxid-Emissionen dieser Autos . 
laut Environment Protection Agency (EPA) dagegen um das 10- bis 40fache 
höher. Studien aus den Niederlanden, Norwegen und Deutschland gehen bei 
Stickoxiden aus Dieselfahrzeugen von Überschreitungen vom sieben bis 
fünfzehnfachen der europäischen Grenzwerte aus. Die BetrugsvorwUrfe gegen 
den Volkswagenkonzern haben gezeigt, dass Manipulationen bei Umwelt- und 
Gesundheitsschutz einen erheblichen Vertrauensverlust und einen Kursabsturz der 
Unternehmensaktie zur Folge haben. · 
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II. Der Deutsche Bundestag fördert <lie Bundesregierung auf, 

Unabhängige Nachtests einführen 

Drucksache 18/6070 

1.) das Kraftfahrtbundesamtes (KBA) zu beauftragen, wie in den Directiven 
(EG) Nr. 715/2007 und 692/2008 vorgeschrieben unabhängige 
stichprobenartige Nachtests fUr Abgase und CÜl-Emission regelmäßig 
durchzuftihren; 

2.) <lieAbgas-Feldüberwachung des Umweltbundesamtes (UBA) zu stärken 
und zwar inklusive der Erhebung der CÜl-Emissionen; zusätzlich zur 
Überprüfung der Fahrzeuge im Labor. daftlr auch Straßentests 
durchführen zu lassen; die Behörden zu verpflichte~, die Ergebnisse aller 
oben genannten Tests mit Nennung des Fahrzeugherstellers, des Modells 
und der Motorisierung auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen; 

3.) das KBA anzuweisen, die von den Herstellern übennittelten Werte 
stichprobenartig zu prUfen, sie zu veröffentlichen 'und die Testergebnisse 
Verbraucherschutzorganisationen zur Verfügung zu stellen, damit diese 
die Ergebnisse kontrollieren und bewerten können; 

Bessere Testverfahren einßlhren 

4.) sich gegenOber den anderen EU-Mitgliedstaaten und der EU· 
Komm~ion daftlr einzusetzen, den realistischeren weltweiten 
Verbrauchszyklus "Worldwide Hannonized Light Vehicles Test 
Procedure" {WLTP) im Jahr 2017 einzufilhren; 

5,.) sich gegenüber den anderen EU-Mitgliedstaaten und der EU
Kommission daftlr einzusetzen, die Einßlhrung verbindlicher 
Straßentests (RDE - ,,Real Driving Emissions") fUr Schadstoffe so 
auszugestalten, dass daraus ein merklicher Beitrag zur Luftreinhaltung in 
Städten erwächst; 

6.) sich gegenüber den anderen EU-Mitgliedstaaten und der EU
Kommission daftlr einzusetzen, dass ~tzlich zum WLTP weitere 
Rahmenbedingungen für die Testverfahren unmissverstllndlich festgelegt 
werden (z.B. eine EU-weit vorgeschriebene Testtemperatur und die 
Berücksichtigung der Klimaanlage im Testverfahren). 

7.) sich gegenüber den anderen EU-Mitgliedstaaten und der EU· 
Kommission da:ftlr einzusetzen, dass bei der fUr die CÜl·Grenzwerte 
notwendigen Umrechnung der Ergebnisse des alten Testzyklus (NEFZ) 
in den neuen Testzyklus Schlupflöcher geschlossen werden wid auch in 
Zukunft geschlossen bleiben. 

Berlin, den 22. September 2015 

und Fraktion 

Begründung 

1.) Laut der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der 
grünen Bundestagsfraktion (Drucksache 18/5656) wurden seitens des 
KBA bislang keine Nachprüfungen durchgeführt, obwohl diese 
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vorgeschrieben sind. Der SkandaJ um VW hat gezeigt, dass Nachtests 
notwendig sind, um die Manipulation von Abgaswerten auszuschließen 
und realistische Messergebnisse zu ennitteln. Nachprüfungen können im 
Rahmen der ohnehin stattfindenden Überprüfungen der Konformität der 
in Betrieb befindlicher Fahr7.C1Jge (In Service Conformity - ISC) 
geschehen. 

2.) Das UBA hat im Rahmen einer Feldüberwachung den 
Kraftstoffverbrauch verschiedener Fahrzeugtypen im Labor überprüft. 
Da auch beim neuen WLTP-Verfahren Manipulationen nicht 
ausgeschlossen werden.können, sind weitere Nachmessungen fllr Abgase 
und CÜl notwendig. und zwar auch auf der Straße. ·. 

3.) Bestimm~ technische Werte wie z.B. Ausrollwerte zur Festlegung des 
Fahrwiderstands können vom Hersteller ennittelt werden. Hierbei wird 
bei einem Ausrolltest auf dem Testgelände ennittelt, wie weit das 
Fahrzeug - abhängig von Roll- und Luftwiderstand - ausrollt. Diese 
Ergebnisse sind entscheidend fllr das Endergebnis und werden bislang 
teilweise von den Behörden direkt übernommen. Durch ungenaue und 

· fehlende Detailvorgaben haben die Hersteller die Mögli~eit, diesen 
Wert so zu beeinflussen, dass am Ende fllr die Fahtteuge niedrige 
Verbrauchswerte herauskommen. In den USA werden diese Werte 
veröffentlicht. 

4.) Der ADAC testet zusätzlich zu den EU-Messverfahren in praxisnahen · 
Fahrzyklen. Verbraucherschutzorganisationen und Umweltverbände 
können bei der fachlichen Bewertung der von den Behörden ermittelten 
_Ergebnisse eine wichtige Rolle spielen. Bislang behält sich die 
Bundesregierung laut Drucksache 18/5656 vor, fllr Anfragen nach diesen 
Daten auf Basis des Umwehinfonnationsgesetzes (UIG) eine Gebühr zu 
berechnen. 

S.) Das neue Testverfahren WLTP muss so schnell wie möglich eingeführt 
werden, um den veralteten und unzureichenden NEFZ und dessen 
unzureichenden "Iestbedingungen zu ersetzen. Jede Verzögerung führt 
dazu, dass Hersteller noch länger Schlupflöcher nutzen können und sich 
die Kluft zwischen tatsächlichen Reduktionen und Reduktionen auf dem 
Papier weiter erhöht. 

6.) Daten de& UBA zur Luftbelastung in Deutschland fllr das Jahr 2013 
zeigen, dass die Belastung mit Stickstoffdioxiden im städtischen und im 
ländlichen Raum von 2000 bis 2013 nahezu unverändert blieb. So kommt 
es vor allem an stark vom Straßenverkehr belasteten Standorten zu 
deutlichen Überschreitungen der Grenzwerte. Der motorisierte 
StraBCnverkehr ist mit einem Anteil von 64 Prozent ein Hauptverursacher 
von giftigen StickstoffdioxideJ'.!lissionen. Im Mai dieses Jahres 
verständigten sich die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auf die 
Einfllhrung verbindlicher Abgas-Straßentests fllr neue Fahrzeugmodelle. 
Ab 2016 sind Fahrzeughersteller aufgrund dieser neuen Regelung dazu 
verpflichtet, die Abgasemissionen ihrer Pkw nicht nur unter 
Laborbedingungen sondern zusätzlich auch unter realistischen 
Fahrbedingungen zu messen. Ab 2017 sind Sanktionen vorgesehen, falls 
bei diesen Straßentests auffiillig hohe Abgasemissionen festgestellt 
werden. Die EU-Mitgliedsstaaten ringen derzeit in Brüssel mit Vertretern 
der Automobilindustrie um die Frage, um wieviel höher die Emissionen 
ihrer Fahrzeuge unter realistischen Testbedingungen im Vergleich zum 
Labortest sein dürfen. 

7.) Bislang_ können PrUfstandmessungen bei einer Umgebungstemperatur 
von 20 bis 30 Grad .vorgenommen werden. Eine höhere 
Umgebungstemperatur wirkt sich dabei vorteilhaft für die ßersteller aus. 
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So ergeben sich bei Messungen bei 29 Grad beispielsweise 
Verbrauchseinsparungen von 1,5 bis 2 Prozent verglichen mit .Messungfm 
bei. 20 Grad. Diese hoben Temperaturen sind außerdem filr Europa nicht· 
repräsentativ. Auch die zunehmende Nutzung der Klimaanlage muss in 
den Rahmenbedingungen filr die Tests berücksichtigt werden. 

8.) Die COi-Orenzwerte filr Pkw treten im Jahr 2021 vollständig in Kraft. 
Sie beruhen bislang auf dem NEFZ·Messverfahren. Damit die Pkw
Grenzwerte angewendet werden können, müssen die im Messverfahren 
erhobenen Werte vom NEFZ in den WLTP umgerechnet werden. Bei 
dieser Umrechnung drängen die Autohersteller darauf, alte Schlupflöclter 
fi1r die Zielerreichung der C02-0renzwerte weiter gelten zu lsssen. Dies 
würde jene Hersteller belohnen, die bislang nur auf dem Papier nicht aber 

· auf der Straße den Verbrauch ihrer Fahneuge reduziert haben. 
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Ref-LA27 

Von: 
Gesendet: 
~(· w?'lf•• 
Betreff: 
Anlagen: 

Wichtigkeit: 

Sehr geehrter Herr. 

------------· ·-~·-

Ref-LA27 
eh, 14. Oktober 2015 12:40 

Ref-K12 

WG: Sitzung es Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 
2015-10-14 Sprechzettel BT 15-10-2015 Sprechpunkte Min-OVorlage.doc; 
2015-10-14 Sprechzettel BT 15-10-2015-Sprechpunkte Min-lVW.pdf; 

. 2015-10-14 Sprechzettel BT 15-10-2015-Sprechpunkte Min-2AU.doc 

Hoch 

für die Vorbereitung der Min-Rede sende Ich Ihnen vorab und unter Vorbehalt der Zustimmung und Zeichnung LA 2, 
:.A, Stsl die Unterlagen, die heute Morgen in den Geschäftsgang g~geben wurden. 

-ruß . • 

Sehr geehrter Herr-

zur u. a. Anforderung erhalten Sie den beigefügten Vorgang ·mrt der Bitte um kurzfristige elektronische 
Mitzeichnung. 

ilnwels: 
411u den Anträgen von „Bündnis90/Dle Grünen" und „Die linke" wird noch ein gesonderter Sprechzettel erstellt. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
Von: 
Gesendet: Freitag, 9. Oktober 2015 16:08 
An: Ref iiWii 
Ce: StS•I LA; .LA2; 
Ref·K10 
Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

Liebe Kollegen, 

Ref·K12; 

da Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
Anträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 
Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

l 
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Da Hr .• (K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um schnelle Zusendung, . 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Reter:.at Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 · 
1·o1'15 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: 

-'-.~~-~~~~~~~~~~ 
Von: Ref-LA27 
G 9. Oktober 2015 12:53 

ef-L1 ... -
LA2i . 
ltag, • • , ~hen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den voi:i der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die BT-Sltzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht möglich. 

'· . 

Ge~äß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt. ·. ~ . . 

Mit freundlichen Grüßen „ f.LA27 ·--· 
Von: 
=-·Oktober 2015 11:34 

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

„e 
- Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
2 
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Referat Kabinetts- und .Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 

· 10115 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail: 

• 

3 
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Referat LA 27 
LA 2W351.2/4 

ReferatL 14 

über 

Herrn Staatssekretär-

II -
LA 

LA2 

• • ·mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. 

Bonn, 14.10.2015 

Redebeitrige für Herrn Minister :Zur Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Anforderung L 14 vom 9. Oktober 2015 

Anlagen: Sprechzettel: ,,Manipulationen von Dieselfahrzeugen bei Volkswagen" 
mit 3 Anlagen 

Sprechzettel: „Erfolge bei der Abgasgesetzgebung/Endrohrmessung bei der Abgasun-
ters~hung (AU)" · 

Zur o. a. Anforderung werden die in der Anlage beigefügten Sprechzettel zur V erftigung gestelJt. 

Gez .• 
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SPRECHZETTEL 

Bonn, 14 
Hausruf: 
Hausruf: 

~itzung des Deutschen Bundestages uni. 15.10.201~ 

Thema 

Kurzinformation 

Manipulationen von Dieselfah_rzeugen bei Volkswagen 

(zu TOP6) 

Sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US-Behörden gegen 

Volkswagen wurde im BMVI eine Untersuchungskommission eingerich

tet und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat spezifische.Nachprüfungen 

dorch unabhängige Gutachter veranlasst. Darüber hinaus erfolgte umge

hend ein Informationsaustausch auf EU-Ebene. 

Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Maßnarulien durch das KBA 

sind noch nicht abgeschlossen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse 

kann über mögliche Konsequenzen entschieden werden. 

J. Gespriichsziel 

Informationsaustausch 

II. Gespriichsftlhrungsvorschlag 

• Das KBA hat sofort nach Bekanntwerden der Vorwilrfe der US

Behörden gegen Volkswagen spezifische Nachprüfungen durch unab-
' hängige Gutachter veranlasst um insbesondere zu klären, ob auch eu-

ropaweit gültige Fahrzeugtypgenehmigungen des Herstellers Volks

wagert vom \Torwurf der unzulässigen Verwendung von so genannten 

Abschalteinrichtungen betroffen sind. Das KBA wurde am 24.09.2015 

angewiesen, die Überprüfung auch auf aktuelle Fahrzeugtypen an~ 

rer deutscher und ausländischer Hersteller auszuweiten. 

• Das BMVI hat hierzu des Weiteren umgehend eine Untersuchungs· 

kommission mit Fachleuten aus dem BMVI und KBA sowie wissen~ 

schaftlicher Begleitung eingesetzt. 

• Auf EU-Ebene findet ein Informationsaustausch mit der Europäischen 

Kommission, den Mitgliedstaaten und den Typgenehmigungsbehör· 
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den statt. 

• Volkswagen wurde vom KBA mit Frist 07.10.2015 aufgefordert, ei

nen verbindlichen Maßnahmen- und Zeitplan vorzulegen sowie tech

nische' Details zu den installierten Softwareprogrammen mitzuteilen. 

Die umfangreiche Stellungnahme wurde seitens VW fristgerecht dem 

KBA vorgelegt. Das KBA hat <am xx.10.2015/heute> eine rechts

verbindliche Anordnung gegenüber VW getroffen. Sie sieht vor, dass 

VW die beanstandete Software aus sii~t1ichen Fahrzeugen entfernt, 

die damit ausgestattet worden waren. Die Anordnung gilt für alle in 

Europa im Verkehr befindlichen betroffenen Diesel-Kfz. Zugleich 

wird VW auf gegeben, dabei durch entsprechende technische Maß

nahmen sicherzustellen, dass sich das Emissionsverhalten weiterhin 

im Rahmen der vorgesehenen gesetzlichen Regelungen bewegt. Die 

Fahrzeuge müssen in den vorschriftsgemäßen Zustand versetzt wer
den, der der Erteilung der Typgenehmigung zugninde gelegen hatte. 

VW hat gegenüber dem KBA bis zum 30.11.2015 die technische Um

setzung im Einzelnen zu belegen. Die entsprechenden Rückrufaktio

nen werden ab Januar 2016 gefordert und deren Fortgang voin KBA 

hinsichtlich der in Deutschland zugelassen Fahrzeuge überwacht 

• Seitens KBA wurden bisher Untersuchungen an insgesamt 34 Diesel-. . 
fahrzeugen (Euro 5 und 6) in Al!ftrag gegeben. Bis zum 14.10.2015 

konnten Tests an <KBA: bitte Anzahl einfdgen> Fahrzeugen abge

schlossen werden. 

• Der fristgerecht von der Volkswagen AG übergebene umfangreiche 

Plan beinhaltet. den freiwilligen Rückruf aller betroffenen Fahrzeuge 

mit EA 189 Motor. Bis zum Januar 2016 soIJen technische Abhil

femaßnahme kundenreif entwickelt werden. Die 1,21- und 2,01-

Motoren soUen im kommenden Jahr durch eine Softwarelösung 

(Flashen des ~otorsteuergeriites) korrigiert werden. Die 1,61-Motoren 

werden neben einer S~ftwaremaßnahme möglicherweise zusätzlich 

eine Hardwareänderung in der Luftstrecke und/oder Einspritzung er

halten. Bis zum Ende 2016 sollen a11e Maßnahmen für die betroffenen 

Fahrzeuge bereitstehen. Das KBA prüft und wird zeitnah entscheiden, 

IJS 

/ 



} 

•• 

-- ·-----------------

-3 -

welche Maßnahmen ergriffen werden und ob der Umsetzungsplan sei

tens K.BA als zuständige Typgenehmigungsbehörde verbindlich vor

geschrieben wird. 

• Zunächst mus·s die Sachverhaltsaufklärung abgeschlossen sein und die 

Einleitung notwendiger Maßnahmen durch VW bzw. das Kraftfahrt

Bundesamt erfolgen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse kann über 

mögliche Konsequenzen entschieden werden. Die beiden vorliegen

den Anträge (Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: „Aus dem Pkw

Abgasskandal Konsequenzen ziehen· Wettbewerbsflihigkeit der Au

tomobilindustrie sichern" sowie Fraktion Die Linke: ,,Die notwendi

gen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfz-Abgase ziehen") 

werden geprüft, können aber mit dem heutigen Kenntnisstand noch 

nicht bewertet werden. 

III. Zur Information/Sachverhalt 

Das KBA, wurde sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US-Behörden gegen Volkswagen 

am 21.09.2015 angewiesen, spezifische Nachprüfungen durch unabhängige Gutachter zu veranlas

sen und insbesondere zu klären, ob auch europaweit gültige Fahrzeugtypgenehmigungen des Her

stellers Volkswagen vom Vorwurf der unzulässigen Verwendung von so genannten Abschaltein

richtungen betroffen sind. Das KBA hat am 24.09.2015 die zugesagte' Überprüfung auch auf aktuel-

. le Fahrzeugtypen anderer deutscher und ausländischer Hersteller ausgeweitet. (Details zu den Tests 

siehe Anlage l ) . 

Das BMVJ hat hierzu des· Weiteren umgehend e~ne Untersuchungskommission unter Leitung von 

Staatssekretär- eingesetzt. Die Kommission besteht z. Zt. aus Fachleuten aus dem BMVI, 

KBA sowie wissenschaftlicher Begleitung. Die Untersuchungskommission hat am 23.09.2015 erste 

Klärungsgespräche mit Volkswagen in Wolfsburg geführt. In diesen Gesprächen hat Volks~agen. 

eine umfassende Kooperation zugesichert und Manipulationen bei Fahrzeugtypen mit J ,6- und 2-

Liter:-Dieselmotoren (VW interne Baureihenbezeichnung: BA 189) in Deutschland eingeräumt. 

Nach Angaben von Volks-wagen sind insgesamt rund 11 Millionen Dieselfahrzeuge betroffen. Die 

Untersuchungskommission hat inzwischert Kenntnis davon, dass außerdem 1,2 Liter Dieselmotoren 

betroffen sind. Erste KBA:.inteme Auswertungen haben ergeben, dass es sich nach derzeitigem 

Kenntnisstand 'um etwa 2,8 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge handelt, die in Deutschland 

zwischen 2009 und 2015 erstmals zugelassen wurden. 
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Volkswagen hat schnellstmöglich sicher zu stellen, dass eine Konfonnität der Fahrzeuge mit der 

erteilten Typgenehmigung hergestellt wird. Hierzu wurde Volkswagen vom KBA mit Frist 

07.10.2015 aufgefordert, einen verbindlichen Maßnahmen- und Zeitplan vorzulegen sowie techni

sche Details zu den installierten Softwareprogrammen mitzuteilen. Der fristgerecht von der Volks

wagen AG übergebene umfangreiche Plan beinhaltet den freiwilligen Rückruf aller betroffenen 

Fahrzeuge mit EA 189 Motor. Bis zum Januar 2016 sollen technische Abhilfemaßnahme kundenreif 

entwickelt werden. Die 1,21- und 2,01-Motoren sollen im kommenden Jahr durch eine Softwarelö

sung (Flashen des Motorsteuergerätes) korrigiert werden. Die 1,61-Motoren werden neben einer 

Softwaremaßnahme möglicherweise zusätzlich eine Hardwareänderung in der Luftstrecke und/oder 

Einspritzung erhalten. Bis zum Ende 2016 sollen alle. Maßnahmen ~ die betroffenen Fahneuge 

bereitstehen. Das KBA prllft und wird zeitnah entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden 

und ob der Umsetzungsplan seitens KBA als zuständige Typgenehmigungsbehörde verbindlich 

vorgeschrieben wird. 

Fahrzeuge mh einer europäischen Typgenehmigung werden europaweit vermarktet bzw. zugelas

sen. Das BMVI setzt sich für eine konsequente Auflclärung des Sachverhaltes ein und strebt eine 

Lösung an, die auch auf europäischer Ebene Bestand hat. BMVI hat die Europäische Kommission 

soW:ie die Mitgliedstaaten über das Veranlasste unterrichtet und wird auch den weiteren Jnfonnati

onsaustausch sicherstellen. 

Weitere Hintergrundinformationen: 

Anlage-1: KBA-Tests 

Anlage 2: Sanktionsmöglichkeiten 

Anlage 3: Zusammenhang zu RDE 

IV. Position des Gesprächspartners 
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Anlase 1 

14.10.2015 

Hintergrundinformation zu den 

vom KBA in Auftrag gegebenen Untersuchungen 

Drei Neufahrzeuge wurden direkt aus der Produktion der Volkswagen AG in Wolfsburg nach 

Auswahl des K.BA entnommen. Die Fahrzeuge werden.nach erfolgter Messung an den Her-
' steiler zurückgegeben. (Verfahren der Produktentnahme nach Anhang X der Richtlinie 

2007 /46/EG). 

Die anderen Fahrzeuge wurden dtirch die beauftragten Technischen Dienste nach Maßgabe 

des K.BA vom freien Markt (Markenhändler, freie Händler) filr eine Leihgebühr beschafft . 

Die Fahrzeuge werden an die Händler nach erfolgter Messung zurückgegeben. 

Untersucht wird das Abgasverhalten der Fahrzeuge in unterschiedlichen Messungen auf dem 

Rollenprilfstand mit stationärer und auf der Straße mit mobiler Abgasmessanlage besonders 

in Hinsicht auf die NOx-Emissionen, um Hinweise auf eine unzulässige Verwendung von . 

Abschalteinrichtungen zu erhalten. Das K.BA hat hierzu ein Lastenheft entwickelt, dass neben 

Messungen im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) auch einen abgewandeltem Zyklus 

sowie Messungen eines zufälligen Geschwindigkeitsprofüs in Anlehnung an zukünftige RDE 

(Real Driving Emissions)-Profile enthält. 

Folgende Tests wurden bzw .. werden durchgefilhrt: 

In KW 40 sind S Fahrzeuge getestet worden: 

• 3 VW (Euro 6) 
• Anderer HersteJler (Euro 6) 
• Anderer Hersteller (Euro 5) 

In KW 41 sind 16 weitere Fahrzeuge getestet worden: 

• 4 VW (Euro 5 und 6) 
• 12 andere Hersteller (Euro 5 und 6) 

Geplant sind folgende weitere Tests: 

• 13'andere HersteJJer (Euro Sund 6) 
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Anlage2 

14.10.2015 

Sanktionsmöglicbkeiteg 

Von verschiedenen Seiten wird vorgetragen, dass .BMVI keine Sanktionsdrohung fUr Verstö
ße gegen die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 vorgesehen habe, obwohl das europäische Recht 
dies nach Artikel 13 dieser Verordnung ausdrUcktich fordere. 

Hierzu ist auf Folgendes· hinzuweisen: 
Die entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten ergeben sich aufgrund folgenden Zusamnien
wirkens der Verordnung (EG) Nr. 715/2007, der Richtlinie 2007/46/EU, der diese Richtlinie 
umsetzenden EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung ünd des allgemeinen deutschen Straf-
rechts: 

Die Typgenehmigung wird aufgrund des in der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG gere
gelten Verfahrens europaweit nach einheitlichen Maßstäben erteilt. Welche techni
schen Anforderungen im Einzelnen an das Fahrzeug zu stellen und welche Verfah
rensvorschriften dabei zu beachten sind, ergibt sich entweder aus der Ursprungsfas
sung der genannten Richtlinie oder aus weiteren Einzelreehtsakten, die nach Erlass 
der Richtlinie aµf europäischer Ebene erlassen worden sind. Sie heißt deshaib auch 
Rahmenrichtlinie, weil sie·zwar den Rahmen für die Erteilung äer Typgenehmigung 
festlegt, bestimmte technische Einzelanforderungen aber in Einzelrichtlinien oder -
verordnungen festgelegt sind. 
Eine solche Einzelanforderung ist die Verordnung (EG) Nr. 715/2007. S~e ist Be
standteil der Typgenehmigungsregelußgen, indem sie in Abschnitt N Teil 1 Nr. 2A 
der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG genannt ist. 
Das heißt: Die Typgenehmigungsbehörde prüft })ei der Erteilung einer Typgenehmi
gung, ob- neben zahlreichen weiteren Vorschriften -die Vorschrlften der Verord· 
nung (EG) Nr. 715/2007 eingehalten sind. Sie hat dazu, ergänzend zu den in der 
Rahmenrichtlinie 2007/46/EG getroffenen Regelungen, die dort normierten Vorschrif
ten zu beachten. 
Zu diesen ergänzenden technischen Anforderungen gehört das Verbot der Verwen
dung von Abschalteinrichtungen (Art. 5 Abs.2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007) .. 
Werden solche Abschalteinrichtungen gleichwohl verwendet, so stellt dies einen Ver
stoß gegen die Genehmigungsvorschriften dar. 
Die Umsetzung dieser Regelungen in Deutschland erfolgte ebenfalls durch eine Rah
menvorschrift, nämlich die EG-Fahrzeuggenehmigun·gsverordnung (EG-FGV). Sie 
hat die Rahmenrichtlinie 2007 /46/EG in deutsches Recht überführt; damit gelten die 
Inhalte auch der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 für das Genehmigungsverfahren. 
Das Spektrum der möglichen staatlichen Reaktionen aufTypgenehmigungsverstöße 
einschließlich möglicher Sanktionen ist der EG-FGV zu entnehmen. Danach sind vor 
allem spezielle Verwaltungsmaßnahmen vorgesehen, die von einem teilweisen Wider· 
ruf der Typgenehmigung bis zu deren Erlöschen reichen. In der Begründung zur EG
FGV wird außerdem darauf hingewiesen, dass „.„bestimmte Verstöße im Rahmen 
des G~nehmigungsverfahrens wie die Vorlage geflilschter Prüfergebnisse oder techni· 
scher Spezifikationen oder unvollständige Erklärungen in der Re~I vorsätzlich be
gangen (werden) und mithin den besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
(Betrug, Urkundenfälschung) unterliegen." (vgl. Verkehrsblatt, 2009, Heft 9, Seite 
340). Die Notifizierung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) ge
genüber der Europäischen Kommission erfolgte am 07 .08.2008 (NotiflZierungsnum-
mer: 2008/341/D). · 
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BMVl ist sich bewusst, dass die genannten Straftatbest!n~ Vorsatz voraussetzen. · 
Das ist aber auch in den EU-Regelungen so angelegt. Es geht in Art 13. Abs. 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 71512007 um die Abgabe falscher Erklärungen, um eine VerfllJ
schung von Prtlfergebnissen und um die Vorenthaltung von Daten. Das sind Verhal
tensweisen, bei denen ein·bewusstes Handeln des Verpflichteten erforderlich ist. Ver
fillschen kann nur, wer den richtigen Zustand kennt und diesen manipuliert. Ebenso .ist 
es bei der Abgabe falscher Erklärungen und der Vorenthaltung von Daten. Eine ande
re Frage ist, ob dieses bewusste Handeln auch immer nachweisbar ist. 

Mit den verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten und den ergänzend bestehenden Regelungen 
stehen in Deutschland also auch speziell ftJr die Abschalteinrichtungen Reaktionsmöglichkei
ten zur Verfügung, die verhältnismäßig sind, weil sie in Abhängigkeit von den konkreten 
Umständen des Einzelfalles angewandt werden, die wirksam sind, weil Maßnahmen ange
droht werden, die darauf gerichtet sind, den durch den Verstoß hervorgerufenen rechtswidri· 
gen Zustand umfassend zu beseitigen und die abschreckend sind, weil erhebliche finanzielle 
Nachteiie für den Hersteller und die strafrechtliche Verantwortlichkeit ftJr den im Unterneh
men Verantwortlichen damit verbunden sein können. 

Ob sich im Zuge der iaufenden Überprtlfung der von Volkswagen vorgenommenen Manipu· 
lationen die Notwendigkeit einer zusätzlichen Erweiterung der bestehenden Vorschriften 
ergibt, kann erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse beurteilt werden. 

Infonnationen zu den Sanktionen, die in Frankreich und Polen vorgesehen. sind, liegen noch 
nicht vor. 
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Anlage3 

14.10.2015 

Zusammenhang zum Thema 

,Realemissionen von Pkw und leichten Nutzfahn.eugen CRDEl" 

Die Luftqualitätsgrenzwerte für Stickstoffdioxid (N02) werden auch in Deutschland in Gebie

ten mit hohem Straßenverkehrsanteil sehr häufig Oberschritten. Die Europ!ische ~ommission 

(KOM) hat mit Mahnschreiben vom 18.06.2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland wegen der Überschreitung der N02-0renzwerte in insgesamt 29 Gebieten einge· 

leitet. Als ursächlich gelten insbesondere die Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen. Ver· 

schiedene europäische Untersuchungen zeigen, dass die Realemissionen, insbesondere von 

Dieselfahrzeugen, teils deutlich über den Emissionsgrenzwerten der im Labor epnittelten Wer· 

te liegen (Faktor 5 Ober den Grenzwerten und höher). Als Hauptursache gilt, dass die Automo-
1 

bilhersteller ihre Fahrzeuge im Rahmen der Typgenehmigung hinsichtlich der eingeschränkten 

Labortestbedingungen C02- und kostenseitig optimieren (Motorabstimmung und reduzierte 

Abgasnachbehandlung). · 

Es bestehen keine Erkenntnisse, dass dieses erhöhte Emissionsverhalten unter realen Fahrbe

dingungen auf unzulässige Abschalteinrichtungen zurückzuführen ist. Auch offizielle Untersu· 

chungen auf EU-Ebene, aber auch von Nichtregierungsorgariisationen, kamen nicht zu dieser 

Schlussfolgerung . 

Die zukUnftige wirkungsvolle Kontrolle der Realemissionen von Pkw und leichten Nutzfahr

zeugen gilt ~eil als entscheidende Maßnahme zur zukünftigen Verbesserung der Luftquali

tätssituation. Die KOM hat dah~r 2011 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ein zusätzliches 

Prüfverfahren mit portabler Messtechnik (PEMS) entwickelt wird, das zukUnftig im Rahmen 

der Typgenehmigung die Wirksamkeit von „Euro 6" im Realbetrieb kontrollieren und _sicher 

stellen soll. Mit den zukünftigen RDE-Anforderungen wird zudem eine Verwendung von unzu

lässigen Abschalteinrichtungen zukünftig deutlic~ erschwert. 
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Hinweisblatt 

Anlage B 47 - Lfd. Nr. 2, Blatt 142-144 

Blatt 142-144 sind nicht vom Klageantrag erfasst. Der Sprechzettel verhält sich lediglich 
zur Abgasgesetzgebung, nicht aber zu Maßnahmen des KBA gegenüber Volkswagen. 
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Referat:. LA27 

SPRECHZETTEL 

Bonn, 14.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

Siguog des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Thema - Erfolge bei der A:t>gasgesetzgebung 

Kurzinfonnation 

- Endro~messung bei der Abgasuntersuchung (A.U) 

(zuTOP6) 

Aufbauend auf den in der Vergangenheit erzielten Reduktionen von 

Schadstoff- und C02-Emissionen weiden in Zukunft durch entsprechende 

Anpassungen der Abgasgesetzgebung auch die Realemissionen weiter 

reduziert werden. 

I. Gesprächsziel 

Informationsaustausch 

II. Gesprlchsführungsvorscblag 

Erfolge bei der Abgasgesetzgebung: 

• Die Bundesregierung hat die Zielwerte von 95 gC02/km für Perso

nenkraftwagen (Pkw) und 14 7 gC02'km für leichte Nutzfahrzeuge 
1 • 

(LNF) filr die Jahre 2021 bzw. 2020 unterstützt; das sind derzeit die 

weltweit anspruchsvol~sten Zielwerte. 

• Die C{h-Effizienzpolitik filr neue Pk:w und LNF ist erfolgreich. Die 

·spezifischen COi-Emissionswerte von Pkw sind in den letzten Jahren 

(2009-2014) im EU-Durchschnitt um mehr als 25%gesunken. (alter

nativ: von 145,7auf123,4 gCOi/km gesunken). 

• Glei~hzeitig erhöhte sich das Angebot an besonders emissionsannen 

Fahtzeugmodellen, insbesondere die teilweise oder vollstlhidige 

Elektrifizierung des Antriebsstrangs. 

• Die Bundesregierung setzt sich dafür ein~ weitere Verbesserungen bei 

der C02-Effizienz von Pkw und LNF zu erreichen. 

• Die BReg ist eine der treibenden Kräfte zur Entwicklung der Globa

len Technischen Regelung WLTP und stellt aktueli deri Vorsitz bei. 
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der UNECE. Der WL TP wird zukünftig die Repräsentativität der 

Kraftstoffverbrauchsangaben verbessern und damit im Ergebnis zu 

· mehr Realitätsnähe :fUliren. 

• Die BReg hat sich für bessere Labortests und eine umfassende Über

arbeitung der adri:iinistrativen Vorschriften einschließlich der Über

prUfun$ 4er Konformität der C(h-Emission in Betrieb befindlicher 

Fahrzeuge eingesetzt. 

• Auch bei der Reduktion der Schadstoffemissionen haben wir gi:oße 

Fortschritte erreicht. Die aktuell gültige Abgasgrenzwertstufen Euro 

6 für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie Euro VI für schwere 

Nutzfahrzeuge haben bei Dieselmotoren seit Einführung der Euro

Orenzwertstufen 1992 zu einer über 90 %-igen Reduzierung der 

Stickoxid-Grenzwerte geführt. 

• Die Luftbelastung mit Stickoxiden hat sich in den letzten Jahren je

doch nicht in dem Maße verbessert, wie durch.die Absenkung der. 

E~issionsgrenzwerte zu erwarten gewesen wäre. Der aktuelle 

Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung der europäischen Vorschrif

ten liegt daher nicht bei weiteren Grenzwertabsenkungen, sondern bei 

der verbesserten Kontrolle der Realemissionen im Betrieb befindli

cher Fahrzeuge (RDE). 

Endrohrmessung bei der Abgasuntersuchung CAUl 

• Ziel der periodischen Abgasuntersuchung (AU) an Kraftfahrzeugen ist 

es, Defekte oder Wartungsmängel zu erkennen, für die der Fahrzeug

halter verantwortlich ist. Die AU ist ein wichtiges Instrument zur 

Überwachung des ordnungsgemäßen Wartungszustandes und der 

Funktion der serienmäßigen Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeu

gen. Die AU ist als kostengünstige Reihenprüfung konzipiert und hat 

sich hierzu aus Sicht des BMVI bewährt. 

• Gleichwohl wird das BMVI auch nochmals prüfen, ob hinsichtlich der 

Weiterentwicklung der AU-Bestimmungen die Endrohrmessung ggf. 

wieder stärker in den Vordergrund rücken sollte. 
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Ill. Zur Information/Sachverhalt 

IV. Position des Gesprächspartners 
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Referat LA 27 
LA 27/7.M I :J4 

::i~~ . (... 14 
MR 
O· 

mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. 

Bonn, J4„10.201S 

.. 

'fft 6 
(i. V. gezetchnet-14.10.2015) 

(gezeichnet- 14, J 0.2015) 

~Herrn M~nister zur Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

AnforderungL 14 vom 9. Oktober20J5 

Anlagen: Sprechzettel: „Manipulationen von Dieselfahrzeugen bei Volkswagen" 
mit 3 Anlagen 

Sprechzettel: „Erfolge bei der Abgasgesetzgebung/Endrohrmessung bei der Abgasun· 
tersuchung-(AU)" 

Zur o. a: Anforderung werden die in der Anlage beigefUgten Sprechzettel zur Vertugung gestellt. 

• Gez .• 

'·Q."·L .. 
fY. ~O._ 
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Ref-LA27 
.. 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: . 

Anlagen: 

z. k. 

Mittwoch, 14. Oktober 2015 17:46 
Ref-LA27 

Gescannt von 45lc-INV-A206114/10/201517:31; Gescannt von 451c-INV
A206114/10/2015 17:31 

Referat Kab.s- und Parlamentsangelegenheiten 
,~Durchwahl: . . ,. 
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,:- · Ref·LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 

'CC· . 
aetr,.;t: . 
. :Arifa9en: 

WJchtfgkelt: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ref-lA27 
Mittwoch 14. Oktober 2015 16:28 

Hoch 

, ... '\' . . 
mit Be21.1s auf:u. a. Anforderung zur morgl~!'n fff-Sftz' erhalten Sie den von der ~tellungtA gebllflgten vo„ang 
mit ·der 81ltt um kurzfrlstlae Mltzefchnun1 durdl Sts · 

•

ufgrund der Eiibedürftigkeit eihalten Sie den Vorgang auf diesem Wege und rnlt der Bitte um Weiterleitung an L 
41 sob~ld die Mitzeichnung von stsl erfolgt Ist. . 

Mit freundffchen GrOßen 
f. LA27 -

Ref-1<12; 

Liebe ;KoH~gen, 

~~.'fir. ··Minister nun· zu TOP 6 eine Rede.im Deul$chen Bunde~tag hAltr bltte ich Sie, nachdem die 
. •träge zu diesem iOP vorliegen (voraussichtlich erst Oienstag·aberid/ Mfttwochmorgen), um · · 

· Erstellung eines neuen Sprechzettels. · ·' 

Da Hr .• (K :12) auf Grundlage Ihres Sprec~zettels .di~ Rede erarbeit~n muss, bitte lcti dann 
· um sehne e Zusendung. · - . 

1' ·~ • 1 1 ; Grüßen 

Bundesministerium fOr Veflcehr und digitale Infrastruktur 
Refe~ Kabinetts- und ParlarnentsangelegenheHen . 
lnvalldenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: ·o 
E-Mail: 

1 
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'.'l'r • •. g iJt:Schen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die ST-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB. und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nict\t ntöglich. 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird.der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt. 

t..Mit freundlichen Grüßen 
9f.LA27 -

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen . . 

r- Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
1011.5 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 
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Referat LA 27 
LA27/~4 
. ~.2..14 

Referat L 14 

über 

MR 
0 

Herrn Staatssekretär-

II -
LA 

LA2 

mit der.Bitte um Zustimmung vorgelegt. 

Bonn, 14.10.2015 

(i. V. gezei~hnet-14.10.2015) 

(gezeichnet-14.10.2015) 

Redebeiträge fOr Herrn Minister zur Siuuog des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Anforderung L 14 vom 9. Oktober 2015 

Anlagen: Sprechzettel: „Manipulationen vori Dieselfahrzeugen.bei Volkswagen" 
mit 3 Anlagen 

Sprechzettel: „Erfolge bei der Abgasgesetzgebung/Endrohnnessung bei der Abgasun
tersuchung (AU)" 

Zur o. a. Anforderung werden die in der Anlage beige.fügten Sprechzettel zur Verfügung gestellt. 

tJ Gez .• 
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SPRECHZETTEL 

Bonn, 14 
Hausruf: 
Hausruf: 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Thema 

Kurzinfonnation 

Manipulationen von Dieselfahrzeugen bei Volkswagen 

(zu TOP6) 

Sofort nach Bekanntwerden der Vorwtlrfe der US-Behörden gegen 

Volkswagen wurde im BMVI eine Untersuchungskommission eingerich

tet und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat spezifische Nachprüfungen 

durch unabhängige Gutachter veranlasst. Darüber hinaus erfolgte umge

hend ein Informationsaustausch auf EU-Ebene. 

Sachverhaltsaufklärung u~d Einleitung-von Maßnahmen durch das KBA 

sind noch nicht abgeschlossen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse 

kann Uber mögliche Konsequenzen entschieden werden. 

I. Gesprächsziel 

Informationsaustausch 

II. C'..espriichstllhrungsvorschlag 

• Das KBA hat sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US· 

Behörden gegen Volkswagen spezifische Nachprtlfungen durch unab

hängige Gutachter veranlasst um insbesondere zu klären, ob auch eu

ropaweit gUltige Fahrzeugtypgenehmigungen des Herstellers Volks

wagen vom Vorwurf der unzulässigen Verwendung von so genannten 

Abschalteinrichtungen betroffen sind. Das KBA wurde am 24.09.2015 

angewiesen, die Überprüfung auch auf aktuelle Fahrzeugtypen ande

rer deutscher und ausländischer H~rsteller auszuweiten. 

• Das BMVI hat hierzu des Weiteren umgehend eine Untersuchungs

kommission mit Fachleuten aus dem BMVI und KBA sowie wissen

schaftlicher Begleitung eingesetzt. 

• Auf EU-Ebene findet ein Infonnationsaustausch mit der Europäischen 

Kommission, den Mitgliedstaaten und den typgenehmigungsbehör

den statt. 
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• Volkswagen wurde vom KBA mit Frist 07.10.2015 aufgefordert, ei

nen verbindlichen Maßnahmen- und ZCitplan vorzulegen sowie tech

nische Details zu den installierten Softwareprogrammen mitzuteilen. 

Die umfangreiche Stellungnahme wurde seitens VW fristgerecht dem 

KBA vorgelegt. Das KBA hat <am xx.10.2015/heute> eine rechtsver

bindliche Anordnung gegenüber VW getroffen. Sie sieht vor, dass VW 

die beanstandete Software aus stlmt/lchen Fahrzeugen entfernt, die 

damit ausgestattet worden waren. Die Anordnung gilt für alle in Eu

ropa im Verkehr befindlichen betroffenen Diesel-Kfz. Zugleich wird 

VW aufgegeben, dabei durch entsP,echende technische MaßnOhmen 

sicherzustellen, dass sich das Emissionsverhalten weiterhin im Rah

men der vorgesehenen gesetzlichen Regelungen bewegt. Die Fahrzeu

ge müssen in den vorschriftsgemtißen Zustand versetzt werden, der 

der Erteilung der Typgenehmigung zugrunde gelegen hatte. fW hat 

gegenüber dem KBA bis zum 30.11.2015 die technische Umsetzung im 

Einzelnen zu belegen. Die entsprechenden Rückruf aktlonen werden ab 

Januar 2016 gefordert und deren Fortgang vom KBA hinsichtlich der 

in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge flberwacht. Anmerkuiig: . 

Dieser Text wird nach Rllcksprache LA 2 mit Stsl und .KBA noch

mal aktualisiert. 

• Seitens .KBA wurden bisher Un~rsuchungen an insg~amt 35 Diesel

fahrzeugen (Euro 5 und 6) in Auftrag gegeben. Bis zum 14.10.2015 

konnten Tests an 16 Fahrzeugen abgeschlossen werden. 

• Zunächst muss die Sachverhaltsaufklärung abgeschlossen sein und die 

Einleitung notwendiger Maßnahmen durch VW bzw. das Kraftfahrt

Bundesamt erfolgen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnissekahn Ober 

·mögliche Konsequenzen entschieden werden. Die.beiden vorliegen

den Anträge (Fraktion Bündnis 90/Die Granen: „Aus dem Pkw

Abgasskandal ~onsequenzen ziehen - Wettbewerbsßlhigkeit der Au~ 

tomobilindustrie sichern" sowie Fraktion Die Linke: „Die notwendi

gen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um KfL-Abgase ziehen") 

werden geprüft, können aber mit dem heutigen Kenntnisstand noch 

nicht bewertet werden. 
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m. Zur Informatfon/Sachverbalt 

D~ KBA. wurde sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US-Behörden gegen Volkswagen · , 

am 21.09'.201 S angewiesen, spezifische Nachprllfungen durch unabhängige Gutachter zu veranlas-. . 

sen un~ insbesondere zu klären, ob auch europaweit gültige Fahrzeugtypgenehmigungen des Her-

stellers Volkswagen vom Vorwurf der unzulässigen Verwendung von so genannten Abschaltein

richtungen betroffen si~d. Das KBA hat am 24.09.2015 die zugesagte Überprllfung auch auf aktuel

le Fahrzeugtypen ariderer deutscher und ausländischer HersteUer ausgeweitet. (Details zu den Tests 

siehe Anlage 1 ). 

Das BMVI hat hierzu des Weiteren umgehend eine Untersuchungskommission unter Leitung von .. 

Staatssekretär-eingesetzt. Die Kommission besteht z. Zt. aus Fachleuten aus dem BMVI, 

KBA sowie wissenschaftlicher Begleirung. Die Untersuchungskommission hat am 23.09.2015 erste 

Klärungsgespräche mit Volkswagen in Wolfsburg gefOhrt. In diesen _Gesprächen hat Vollcswagen 

eine umfassende Kooperation zugesichert und Manipulationen bei Fahrzeugtypen mit 1 ~6- und 2-

Liter-Dieselmotoren (VW interne Baureihenbezeichnung: EA 189) in De~~hland eingeräumt. 

Nach Angaben von Volkswagen sind insgesamt rund 11 Millionen Dieselfa~uge betroffen. Die 

Untersuchungskommission hat inzwischen Kenntnis davon, dass außerdem 1,2 Liter Dieselmotoren 

betroff~n sind. Erste KBA-inteme Auswertungen haben ergeben, dass es sich nach derzeitigem 

Kenntnisstand um etwa 2,8 Millionen Pkw und leichte NulZfahr.leuge hamlelt, die in Deutschland 

zwischen 2009 und 20 J S erstmals zugelassen wurden. 

Volkswagen hat schnellstmöglich sicher zu stellen, dass eine Konfonnität"der Fahrzeuge mit der 

erteilten Typgenehmigu~g hergestellt wird. Hierzu wurde Volks"".agen vom KBA mit Frist 

07.10.2015 aufgefordert, ~inen verbindlichen Maßnahmen- und Zeitplan vorzulegen sowie techni

sche Details zu den installierten Softwareprogrammen mitzuteilen. Der fristgerecht von der Volks

wagen AG übergebene umf~ngreiche Plan beinhaltet den freiwilligen Rückruf aller betroffenen 

Fahrzeuge mit EA 189 ~otor. Bis zum Januar 2016 sollen technische Abhilfernaßnahme kundenreif 

entwickelt werden. Die 1,21- und 2,01-Motoren sollen im kommenden Jahr durch eine Softwarelö

sung (Flashen des Motorsteuergerätes) korrigiert werden. Die 1,61-Motoren werden neben einer 

Softwaremaßnahme möglicherweise zusätzlich eine Hardwareänderung in der Luftstrecke und/oder 

Einspritzung erhalten. Bis zum Ende 2016 sollen alle Maßnahmen~ die betroffenen Fahrzeuge 

bereitstehen. Das KBA prüft und wird zeitnah entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden 

und ob der Umsetzungsplan seitens KBA als zuständige Typgenehmigungsbehörde verbindlich 

vorgeschrieben wird. 
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Fahrzeuge mit einer europäischen Typgenehmigung werden europaweit vennarktet bzw. zugelas

sen. Das BMVI setzt sich für eine konsequente Aufklärung cies Sachverhaltes ein und strebt eine 

Lösung an, die auch auf europäischer Ebene Bestand hat. BMVI hat die Europäische Ko!ßIDission 

sowie die Mitgliedstaaten über das VeranJasste unterrichtet und .wird auch den weiteren Infonnati

onsaustausch sicherstellen. · 

Weitere Hintergrundinforn:iationen: 

Anlage 1: KBA-Tests 

Anlage 2: Sanktionsmöglichkeiten 

- Anlage 3: Zusam.menhang zu RDE 

IV. Position des Gespriichspartners 
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Anlage 1 

14.10.2015 
Hinterarundinformation zu ·den 
. . 

yom KDA in Auftrag gegebepen Untersuchgngen 

Drei Neufahrzeuge wurden direkt aus der Produktion der Volkswagen AG in Wolfsburg nach 

Auswahl des KBA entnommen. Die Fahrzeuge werden nach erfolgter Messung an den Her· 

steller zurückgegeben. (Verfahren der Produktentnahme nach Anhang X der Richtlinie 

2007/46/EG). 

Die anderen Fahrzeuge wurden bzw. werden durch die beauftragten Technische11 Dienste 

·nach Maßgabe des KBA ·vom freien Markt (Markenhändler, freie Händler) für eine Leihge

bühr beschafft. Die Fahrzeuge werden an die Händler nach erfolgter Messung zurückgege

ben. 

Untersucht wird das Abgasverhalten der Fahrzeuge in unterschiedlichen Messungen auf dem 

Rollenprüfstand mit stationärer und auf der Straße mit mobiler Abgasmessanlage besonders 

in Hinsicht auf die NOx-Emissionen, um Hinweise auf eine unzulässige Verwendung von 

Abschalteinrichtungen zu erhalten. Das KBA hat hierzu ein Lastenheft entwickelt, dass neben 
. . 

Messungen im NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) auch einen abgewandeltem Zyklus 

sowie Messungen eines zufälligen Geschwindigkeitsprofils in Anlehnung an zukünftige RDE 

(Real Dri'ving Emissions)-Pro_flle enthält. 

Tests wurden wie folgt beauftragt bzw. durchgeführt: 

In KW 40 sind 17 Tests beauftragt worden: 
• 5 VW (Euro 6), 1 VW (Euro 5) 
• 11 Andere Hersteller (4x Euro 6; 7x Euro 5) 

In KW 41 sind bei 2 weiteren Fahrzeugen die Tests beauftragt worden: 
• 2 andere Hersteller (Euro 5) 

In KW 42 sirid 3 weitere Fahrzeuge beauftragt worden: 
• 2 VW (Euro5) 
• 1 anderer Hersteller (Euro 6) 

Geplant sind folgende weitere Tests: 
•· 2VW 
• 11 andere Hersteller 

Zu 16 Fahrzeugen liegen Prüfergebnisse (Rohdaten) vor. Diese müssen durch das KBA noch 
bewertet werden. · 
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Sanktionsmöglicbkeiteo 

. · Anl@8e2 

14.10.2015 

Von verschiedenen S~iten wird vorgetragen, dass BMVI keine Sanktionsdrohung für Verstö
ße gegen die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 vorgesehen habe, obwohl das europäische Recht 
dies nach Artikel 13 dieser Verordnung ausdrDckJich fordere. 

Hierzu ist auf Folgendes hinzuweisen: 
Die entsprechenden Sanktionsm6giichkeiten ergeben sich aufgrund folgenden Zusanimen
wirkens der Verordnung (EG) Nr. 715/2007, der Richtlinie 2007/46/EU, der diese Richtlinie 
umsetzenden EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung und des allgemeinen deutschen Straf· 
rechts: 

Die Typgenehmigung wird aufgrund des in der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG gere
gelten Verfahrens europaweit nach einheitlichen Maßstäben erteilt. Welchetechni· 
sehen Anforderungen im Einzelnen an das Fahrzeug ziJ stellen und welche Verfah· 

.~ rensvorschriften dabei zu beachten sind, ergibt sich ~ntweder aus der Ursprungsfas· 
sung der genannten Richtlinie oder aus .weiteren EinzelrechtsaktCn, die nach Erlass. 
d~r Richtlinie auf europäischer Ebene erlassen worden sind. Sie heißt deshalb auch 
Rahmenrichtlinie, weil sie zwar den Rahmen fUr die Erteilung der Typgenehmigung 
festlegt, bestimmte technische Einzelanforderungen aber in Einzelrichtlinien oder -
verordnungen festgelegt sind. 
Eine solche Einzelanforderung ist die Verordnung (EG) Nr. 715/2007. Sie ist Be
standteil der Typgenehmigungsregelungen, indem sie in Abschnitt N Teil I Nr. 2A 
der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG genannt ist. 
Das heißt: Die Typgenehmigungsbeh6rde prDft bei der Erteilung einer Typgenehmi· 
gung, ob - neben zahlreichen weiteren Vorschriften - die Vorschriften der Verord· 
nung (EG) Nr. 715/2007 eingehalten sind. Sie hat dazu, ergänzend zu den Jn der 
Rahmenrichtlinie 2007/46/EG getroffenen Regelungen, die dort nonnierten Vorschrif. 
ten zu beachten. · 
Zu diesen ergänzenden techn'ischen Ariforderungen gehört das Verbot der Veiwen
dung von Abschalteinrichtungen (Art. 5 Abs.2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007). 
Werden solche Abschalteinrichtungen gleichwohl verwendet, so stellt dies einen Ver
stoß gegen die Genehmigungsvorschriften dar. 
Die Umsetzung dieser Regelungen in Deutschland erfolgte ebenfa11s durch eine Rah· 
menvorschrift, nämlich die EG·Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV). Sie · 
hat die Rahmenrichtlinie 2007 /46/EG in deutsches Recht überführt; damit gelten die 
Inhalte auch der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 fUr das Genehmigungsverfahren. 
Das Spektrum der möglichen staatlichen Reaktionen aufTypgenehmigungsverst6ße 
einschließlich möglicher Sanktionen ist der. EG-FGV zu entnehmen. Danach sind vor 
allem spezielle Verwaltungsmaßnahmen vorgesehen, die von einem teilweisen Wider· 
ruf der Typgenehmigung bis zu deren Erlöschen reichen. In der Begrilndung zur EG
FGV wird außerdem darauf hingewiesen, dass „ ... bestimmte Verstöße im Rahmen 
des GenehmigU!lgsverfahrens wie die Vorlage gefälschter PrOfergebnisse oder techni· 
scher Spezifikationen oder unvoJJstlindige Erklärungen in der Regel vorsätzlich be· 
gangen (werden) und mithin den besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
(Betrug, Urkundenfälschung) unterliegen." (vgl. Verkehrsblatt, 2009, Heft 9, Seite 
340). Die Notifizierung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) ge
genüber der Europäischen Kommission erf<:>lgte am 07 .08.2008 (Notifizierungsnum
mer: 2008/341/D). 
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BMVI ist sich bewusst, dass die genannten Straftatbestände Vorsatz voraussetzen. 
Das ist aber auch in den EU-Regelungen so angelegt. Es geht in Art 13. Abs. 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 um die Abgabe falscher Erldärungen, um eine Verfäl
schung von Prüfergebnissen wtd Um die Vorenthaltung von Daten. Das sind Verhal
tensweisen, bei denen ein bewusstes Handeln des Verpflichteten erforderJich ist. Ver· 
fiilschen kann nur, wer den richtigen Zustand kennt und diesen manipuliert. Ebenso ist 
es bei der Abgabe falscher Erklärungen und der Vorenthaltung von Daten. Eine ande· 
re Frage ist, ob dieses bewusste Handeln auch immer nachweisbar ist. 

Mit den verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten und den ergänzend bestehenden Regelungen 
stehen in Deutschland also auch speziell für die Abschalteinrichtungen Reaktionsmöglichkei
ten zur Verfilgung, die verhältnismäßig sind, weil sie in Abhängigkeit von den konkreten 
Umständen des Einzelfalles angewandt weiden, die wirksam sind, weil Maßnahmen ange
droht werden, die d~auf gerichtet sind, den durch den Verstoß hervorgerufenen rechtswidri
gen Zustand umfassend zu beseitigen und die abschreckend sind, weil erhebliche finanzielle 
Nachteile filr den Hersteller und die strafrechtliche Verantwortlichkeit für den im Unterneh
men Verantwortlichen damit verbunden sein können. 

Ob sich im Zuge der laufenden Überprüfung der von Volkswagen vorgenommenen Manipu
lationen die Notwendigkeit einer zusätzlichen Erweiterung der bestehenden Vorschriften 
ergibt, kann erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse beurteilt werden. 

Infonnationen zu den Sanktionen, die in Frankreich und Polen vorgesehen sind, liegen noch 
nicht vor. 
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Zusammenhang zum Thema 

uRealemissionen von Pkw.und leichten Nutzfahrzeugen <ßPE)" 

Aßlage 3 

14.10.2015 

Die Luftqualitätsgrenzwerte fUr Stickstoffdioxid (N02) werden auch in Deutschland in Gebie

ten mit hohem Straßenverkehrsanteil sehr häufig Oberschritten. Die Europäische Kommission 

(KOM) hat mit Mahnschreiben vom 18.06.2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland wegen der Überschreitung der N02-Grenzwerte in insgesamt 29 Gebieten einge

leitet. Als ursächlich gelten insbesondere die Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen. Ver

schiedene europäische Untersuchungen zeigen, dass die Realemissionen, insbesondere von 

Dieselfahrzeugen, teils deutlich über den Emissionsgrenzwerten der im Labor ermittelten Wer

te liegen (Faktor 5 über den Grenzwerten und höher). Als Hauptursache gilt, dass die Automo

bilhersteller ihre Fahrzeuge im Rahmen.der Typgenehmigung hinsichtlich der eingeschränkten 

Labortestbedingungen C02- und kostenseitig optimieren (Motorabstimmung und reduzierte 

Abgasnachbehandlung). 

Es bestehen keine Erkenntnisse, dass dieses emöhte Emissionsvemalten unter realen Fahrbe

dingungen auf unzulässige Abschalteinrichtungen zurUc~ufUhren .ist. Auch offizielle Untersu

chungen auf EU-Ebene, aber auch von Nichtregierungsorganisationen, kamen nicht zu dieser 

Schlussfolgerung. 

Die zukünftige wirkungsvolle Kontrolle der Realemissionen von Pkw und leichten Nutzfahr

zeugen gilt aktuell als entscheidende Maßnahme zur zukünftigen Verbesserung der Luftquali

tätssituation: Die KOM hat daher 20 l l eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ein zusä~liches 

PrOfverfahren mit portabler Messtechnik (PEMS) entwickelt wird, das zukünftig im Rahmen 

der Typgenehmigung die Wirksamkeit von „Euro 6" im Realbetrieb kontrollieren und sicher 

stellen soll. Mit den zukünftigen RDE-Anforderungen wird zudem eine Verwendung von unzu

lässigen Abschalteinrichtungen zukünftig deutlich erschwert. 
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SPRECHZETTEL 

Bonn, 14 
Hausruf: 
Hausruf: 

5 

SUzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Thema - Erfolge bei der Abgasgesetzgebung 

Kurzinfonnation 

- Endrohrmessung bei der Abgasuntersuchung (AU) 

(zu TOP6) 

Aufbauend auf den in der Vergangenheit erzielten Reduktionen von 

Schadstoff'.' und C02-Emissionen werden in Zukunft durch ents~rechende 

Anpassungen der Abgasgesetzgebung auch die Realemissionen weiter 

reduziert werden. 

I. Gesprlchsziel 

lnfonnationsaustausch 

n. Gesprlchsfnhrungsvorschlag 

Erfolge bei der Ab&a§gesetzgebung: 

• Die Bundesregierung hat.die Zielwerte von 95 gC02/km für Perso· 

nenkraftwagen (Pkw) und 147 gCO;Jkm für leichte Nutzfahrzeuge 

(LNF) für di~ Jahre 202 J bzw. 2020 unterstützt; das sind derzeit die 

weltweit ~pruchsvollsten Zielwerte. 

• Die COi-Effizienzpolitik für neue Pkw und LNF ist erfoigreich. Die 

spezifischen C02-Emissionswerte von Pkw sind in den letzten Jahren 

(2009-2014) im EU-Durchschnitt um mehr als 25% gesunken. (alter· 

nativ: von 145,7auf123,4 gC02/km gesunken). 

• Gleichzeitig erhöhte sich das Angebot an besonders emissionsarmen 

Fahrzeugmodellen, insbesondere die teilweise oder vollständige 

Elektrifizierung des Antriebsstrangs. 

• Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, weitere Verbesserungen bei 

der C02-Eflizienz von Pkw und LNF zu erreichen. 

• Die BReg ist eine der treibenden Kräfte zur Entwicklung der Globa

len Technischen Regelung WL TP und stellt aktuell den Vorsitz bei 
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der UNECE. Der WL TP wird zukünftig die Repräsentativität der 

Kraftstoffverbrauchsangaben verbessern und damit iln Ergebnis zu 

mehr Realitätsnähe führen. 

• Die BReg hat sich für bessere Labortests und eine umfassende Über· 

arbeitung der administrativen Vorschriften einschließlich der Über

prüfung der Konfonnität der C02-Emission in Betrieb befindlicher 

Fahrzeuge eingesetzt. 

• Auch bei der Reduktion der Schadstoffemissionen haben wir große 

Fortschritte erreicht. Die aktuell gültige Abgasgrenzwertstufen Euro 

6 fllr Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie Euro VI ft1r schwere 

Nutzfahrzeuge haben bei Dieselmotoren seit Einführung der Euro

Grenzwertstufen 1992 zu einer Uber 90 %-igen Reduzierung der 

Stickoxid-Grenzwerte gefUhrt. 

· • Die Luftbelastung mit Stickoxiden hat siöh in ~en letzten Jahren je

doch nicht in dem Maße verbessert, wie durch die Absenkung der 

Em~ssionsgrenzwerte zu erwarten gewesen wäre. Der aktueJJe 

Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung der europäischen Vorschrif

ten liegt daher nicht bei weiteren Grenzwertabsenkungen, sondern bei 

der verbesserten Kontrolle der Re.alernissionen im Betrieb befindli· 

eher Fahrzeu~ (RDE). 

Endrohnnessung bei der Abgasuntersuchung (A.Vl 

• Ziel der periodischen Abgasunter:suchung (AU) an Kraftfahrzeugen ist 

es, Defekte oder Wartungsmängel zu erkennen, ftlr die der Fah~ug

halter verantwortlich ist. Die AU ist ein wichtiges lnstrunient zur 

Überwachung des ordnungsgemäßen Wartungszustandes und der 

Funktion der serienmäßigen Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeu

gen. Die AU ist als kostengünstige Reihenprüfung konzipiert und J:iat 

sich hierzu aus Sicht des BMVI bewährt. 

• Gleichwohl wird das BMVI auch nochmals prüfen, ob hinsichtlich der 

Weiterentwicklung der AU-Bestimmungen die Endrohnnessung ggf1 

wieder stärker in den Vordergrund rücken soJite. 
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III. Zur Information/Sachverhalt 

IV. Position des Gesprlchspartners 



Ref-LA27 

Von: Ref-LA27 
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2015 10:44 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

AW:Sitzungdes „, ,, } , .~„„}~,V-~~. 
2015-10·14 Sprechzettel BT lS·l0-2015 Sprechpunkte Min-OVorlage.doc; 
2015-10-14 Sprechzettel BT 15-10~2015-Sprechpunkte Min-lVW.pdf; 
2015-10-14 Sprechzettel BT 15-10-2015-Sprechpunkte Min-2AU.doc 

Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrter Herr. 

zur u. a. Anforderung erhalten Sie den beigefügten Vorgang mit der-Bitte um kurzfristige elektronische 
Mitzeichnung. 

·~ 
Zu den Anträgen von „Bündnis90/Dle Grünen" und „Oie Linke" wird noch ein gesonderter Sprechzettel erstellt. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
Von:--
Gese~. Oktober 2015 16:08 
An:Ref~ •. 
Ce: ~-LA; LA2; 
Ref·K10 . 
Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

Liebe Kollegen, 

Ref·K12; 

.J.rja Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
WlJlträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 

Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

Da Hr. -(K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um sch~ Zusendung. 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalldenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: e 
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Von: Ref-LA27 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

an~l-~rhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die ST-Sitzung am 15.10.2015. 
·1 

BMUB und BMWI haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht mögllc;h. 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird.der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt . 

•

. , Mit freundliche~ Grüßen 
f. LA27 · ' --

„ 

• Oktober 2015 11:34 

r - Sitzung des Oeut:Schen Bundestages am 15.10.2015 

s, Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium-für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 · 
10·115 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 
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Referat LA 27 ~ 'Z- f( 1 LA 27 /fil1':27'.lt ..,. ZÄ) "i I ~, 

ReferatL 14 

über 

Herrn Staatssekretär-

II -
LA 

LA2 

Bonn, 14.10.2015 

• · mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. 

• 

Redebeiträge filr Herrn Minister zur Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

· Anforderung L 14 vom 9. Oktober 2015 

Anlagen: Sprechzettel: „Manipulationen von Dieselfahrzeugen bei Volkswagen" 
mit 3 Anlagen 

Spreehzettel: „Erfolge bei der Abgasgesetzgebung/Endrohrmessung bei der Abgasun
tersuchung (AU)" 

Zur o. a Anforderung werden die in der Anlage beigefügten Sprechzettel zur Verfügung gestellt. 

Gez .• 
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Referat: LA27 

SPRECHZETTEL 

Bonn, 14.10.20 J 5 
Hausruf: 
Hausruf: 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 
1 

Thema 

Kurzinformation 

Manipulationen von Dieselfahrzeugen bei Volkswagen 

(zu TOP6) 

Sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US-Behörden gegen 

Volkswagen wurde im BMVI eine Untersuchungskommission eingerich

tet und das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat spezifische Nachprüfungen 

durch unabhängige Gutachter veranlasst. Darüber hinaus erfolgte umge

hend ein Informationsaustausch auf EU-Ebene. 

Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Maßnahmen durch das KBA 

sind noch nicht abgeschlossen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse 

kann über mögliche Konsequenzen entschieden werden. 

I. Gesprächsziel 

Informationsaustausch 

II. Gesprächsffibrungsvorschlag 

• Das KBA hat sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US

Behörden gegen Volkswagen spezifische Nachprüfungen durch unab

hängige Gutachter veranlasst um insbesondere zu klären, ob auch eu

ropaweit gültige Fahrzeugtypgenehmigungen des Herstellers Volks

wagen vom Vorwurf der unzulässigen Verwendung von so genannten 

Abschalteinrichtungen betroffen sind. Das KBA wurde am 24.09.2015 

angewiesen, die Überprüfung auch auf aktueJle Fahrzeugtypen ande· 

rer deutscher und ausländischer Hersteller auszuweiten. 

• Das BMVI hat hierzu des Weiteren umgehend eine Untersuchungs

kommission mit Fachleuten aus dem BMVI und KBA sowie wissen

schaftJ.icher BegleitUng eingesetzt. 

• Auf EU-Ebene findet ein Info.nnationsaustausch mit der Europäischen 

Kommission, den Mitgliedstaaten und den Typgenehmigungsbehör-
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den statt. 

• Volkswagen wurde vom KBA mit Frist 07 .10.201 S aufgefordert, ei· 

_nen verbindlichen Maßnahmen- und Zeitplan vorzulegen sowie tech

nische Details zu den installierten Softwareprogrammen mitzuteilen. 

Die umfangreiche Stellungnahme wµrde seitens VW fristgerecht dem 

KBA vorgelegt. Das KBA hat <am xx.10.2015/bente> eine rechts

verbindliche Anordnung gegenüber VW getroffen. Sie sieht vor, dass 

VW die beanstandete Software aus sämtlichen Fahrzeugen entfernt, 

die damit ausgestattet worden waren. Die Anordnung gilt für alle in 

Europa im Verkehr befindlichen betroffenen Diesel-Kfz. Zugleich 

wird VW aufgegeben, dabei durch entsprechende technische Maß

nahmen sicherzustellen, dass sich das Emissionsverhalten weiternin 

im Rahmen der vorgesehenen gesetzlichen Regelungen bewegt. Die 

Fahrzeuge müssen in den vorschriftsgemäßen Zustand versetzt wer

den, der der Erteilung der Typgenehrnigung zugrunde gelegen hatte. 

VW hat gegenOber dem KBA bis zum 30.11.2015 die technische Um

setzung im Einzelnen zu belegen. Die entsprechenden Rückrufaktio

nen werden ab Januar 2016 gefordert und deren Fortgang vom KBA 

hin•ichUich der in DcutscMand zugelassen Fahrzeuge Ub !"."'1- ~~ 
• Seitens KBA wurden bisher Untersuchungen an insgesa . . sel-

fahrzeugen (Euro Sund 6) in Auftrag gegeben. Bis zum 14.10.2015 

koMten Tests an <KBA: bitte Anzahl ein fügen>. Fahrzeugen abge

schlossen werden. 

• Der fristgerecht von der Volkswagen AG übergebene. umfangreiche 

Plan beinhaltet den freiwilligen Rückruf aller betroffenen Fahrzeuge 

mit EA189 Motor. Bis zum Januar 2016 sollen technische Abhil

femaßnahme kundenreif entwickelt werden. Die 1,21- und 2,01-

Motoren sollen im kommenden Jahr durch ~ine Softwarelösung 

(Flashen des Motorsteuergerätes) korrigiert werden. Die 1,61-Motoren 

werden neben einer Softwaremaßnahme möglicheiweise zusätzlich 

eine Hardwareänderung in der Luftstrecke und/oder Einspritzung er

halten. Bis zum Ende 2016 sollen alle Maßnahmen für die betroffenen 

Fahneuge bereitstehen. Das KBA prüft und wird zeitnah entscheiden, 
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welche Maßnahmen ergriffen werden und ob der Umsetzungsplan sei

tens KBA als zuständige Typgenehmigungsbehörde verbindlich vor

geschrieben wird. 

• Zunächst muss die Sachverhaltsaufklärung abgeschlossen sein und die 

Einleitung notwendiger Maßnahmen durch VW bzw. das Kraftfahrl

Bundesamt erfolgen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse kann über 

mögliche Konsequenzen entschieden werden. Die beiden vorliegen~ 

den Anträge (Fraktion Bündnis 90/Die Gr.Onen: ,,Aus dem Pkw

Abgasskandal Konsequenzen ziehen - Wettbewerbsfähigkeit der Au

tomobilindustrie sichern" sowie Fraktion Die Linke: ,,Die notwendi

gen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfz-Abgase ziehen") 

werden geprüft, kön~en aber mit dem heutigen Kenntnisstand noch 

nicht bewertet werden. 

Iß. Zur Information/Sachverhalt 

Das KBA, wurde sofort nach Bekanntwerden der VorWurre der US-Behörden gegen Volkswagen 

am 21.09.2015 angewi~s.en, spezifische Nachprüfungen durch unabhängige Gutachter zu veranlas

sen und insbesondere zu klären, ob auch europaweit gültige Fahrzeugtypgenehmigungen des Her

stellers Volkswagen vom Vorwurf der unzulässigen Verwendung von so genannten Abschaltein

richtungen betroffen sind. Das KBA hat am 24.09.2015 die zugesagte Überprüfung auch auf aktuel

le Fahrzeugtypen anderer deutscher und ausländischer Hersteller ausgeweitet. (Details zu den Tests 

siehe Anlage 1). 

Das BMVI hat hierzu des Weiteren umgehend eine Untersuchungskommission unter Leitung von 

Staatssekretär- eingesetzt Die Kommission besteht z. Zt. aus Fachleuten aus dem BMVI, 

KBA sowie wissenschaftlicher Begleitung. Die Untersuchungskommission hat am 23.09.2015 erste 

K~ärungsgespräche mit Volkswagen in Wolfsburg geführt. In diesen Gesprächen hat Volkswagen 

eine umfassende Kooperation zugesichert und Manipulationen bei Fahrzeugtypen mit 1,6- und.2-

Liter-Dieselmotoren (VW interne Baureihenbezeichnung: EA 189) in Deutschland eingeräumt. 

Nach Angaben von Volkswagen sind insgesamt rund 11 Millionen Dieselfahrzeuge betroffen. Die . 

. Untersuchungskommission hat inzwischen Kenntnis davon. dass außerdem 1,2 Liter Dieselmotoren 

betroffen sm~. Erste KBA-inteme Auswertungen haben ergeben, dass es sich nach derzeitigem 

Kenntnisstand um etwa 2,8 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge handelt, die in Deutschland 

zwischen 2009 und 2015 erstmals zugelassen wurden. 
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Volkswagen hat schnellstmöglich sicher zu stellen, dass eine Konformität der Fahrzeuge mit der 

erteilten Typgenehmigung hergestellt wird. Hierzu wurde Volks'Yf'.agen vom KBA mit Frist 
. . 

07.10.2015 aufgefordert, einen verbindlichen Maßnahmen- und l.eitplan vorzulegen sowie techni-

sche Details zu den installierten Softwareprogrammen mitzuteilen. Der fristgerecht von der Volks

wagen AG übergebene umfangreiche Plan beinhaltet den freiwilligen Rückruf aller betroffenen 

Fahrzeuge mit EA189 Motor. Bis zum Januar 2016 sollen technische Ahhilfemaßnahme kundenreif . . 
entwickelt werden. Die 1,21- und 2,01-Motoren sollen im kommenden Jahr durch eine Softwarelö-

sung (Flashen des Motorsteuergerätes) korrigiert werden. Die 1,61-Motoren werden neben einer 

Softwaremaßnahme möglicherweise zusätzlich eine Hardwareänderung in der Luftstrecke und/oder 

~inspritzung erhalten. Bis zum Ende 20.16 sollen alle Maßnahmen für die betroffenen Fahrzeuge 

bereitstehen. Das KBA prüft und wird zeitnah entscheiden, welche Maßnahmen ergriffen werden 

und ob der Umsetzungsplan seitens KBA als zuständige Typgenehmigungsbehörde verbindlich 

vorgeschrieben wird. 

Fahrzeuge mit einer europäischen Typgenehmigung werden europaweit vermarktet bzw. zugelas

sen. Das BMVI setzt sich für eine konsequente Aufklärung des Sachverhaltes ein und strebt eine 

Lösung an, die auch auf europäischer Ebene Bestand hat. BMVI hat die Europäische Kommission 

sowie die Mitgliedstaaten Ober das v~ranlasste unterrichtet und wird ~uch den weiteren hlfonnati

onsaustausch sicherstellen. 

Weitere Hintergrundinformationen: 

Anlage 1: KBA-Tests 

Anlage 2: Sanktionsmöglichkeiten 

Anlage 3: Zusammenhang zu RDE 

IV. Position des Gesprächspartners 
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Anlage 1 

14.10.2015 

Hinterarundinfonnation zu den 

. vom KBA in Auftrag gegebenen Untersuchungen 

Drei Neufahrzeuge wurden direkt aus der Produktion der Volkswagen AG in Wolfsburg nach · 

Auswahl des K.BA entnommen. Die Fahrzeuge werden nach erfolgter Messurig an den Her· 

steller zurückgegeben. (Verfahren der Produktentnahme nach Anhang X der Richtlinie 

2007/46/EG). 

Die anderen Fahrzeuge wurden durch die beauftragten Technischen Dienste nach Maßgabe 

des KBA vom freien Markt (Markenhändler, freie Händler) für eine Leihgebühr beschafft._ 

Die Fahrzeuge werden an die Händler nach erfolgter Messung zurückgegeben. 

Untersucht wir~ das Abgasverhalten der Fahrzeuge in unterschiedlichen Messungen auf dem 

Rollenprüfstand mit stationärer und auf der Straße mit mobiler Abgasmessanlage besonders 

in Hinsicht auf die NOx-Emissionen, um Hinweise auf eine urizulässige Verwendung von · 

Abschalteinrichtungen zu erhalten. Das KBA hat hierzu ein Lastenheft entwickelt, dass neben 

Messungen im NEFZ (Neuer Europäischer Fahi-zyklus) auch einen abgewandeltem Zyklus 

sowie Messungen eines zufiilligen Geschwindigkeitsprofils in Anlehnung an zukünftige ·RDE 

(Ren) Driving Emissions)·ProfiJe enthlUt. 

Folgende Tests wurden bzw. werden durchgeführt: 

In KW 40 sind 5 Fahrzeuge getestet worden: 

• 3 VW (Euro 6) 
• Anderer Hersteller (Euro 6) 
• Anderer Hersteller (Euro 5) 

In KW 41 sind 16 weitere Fahrzeuge getestet worden: 

• 4 VW (Euro S und 6) 
• 12 andere Hersteller (Euro S und 6) 

Geplant sind folgende weitere Tests: 

• t/ andere Hersteller (Euro S und 6) 

~ 
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Anlage2 

14.10.2015 

§anktionsmöglichkeiten 

Von verschiedenen Seiten wird vorgetragen, dass BMVI keine Sanktionsdrohung für Verstö
ße gegen die Verordnung (EG) Nr. 715/2007 vorgesehen habe, obwohl das europäische Recht 
dies nach Artikel 13 dieser Verordnung ausdrücklich fordere. 

Hierzu ist auf Folgendes hinzuweisen: 
Die entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten ergeben sich aufgrund folgenden_ Zusammen
wirkens der Verordnung (EG) Nr. 715/2007, der Richtlinie 2007146/EU, der diese Richtlinie 
umsetzenden EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung und des allgemeinen deutschen Straf
rechts·: 

Die Typgenehmigung wird aufgrund des in der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG gere
gelten Verfahrens europaweit nach einheitlichen Maßstäben erteilt. Welche techni
schen Anforderungen im Einzelnen an das Fahrzeug zu stellen und welche Verfah
rensvorschriften dabei zu beachten sind, ergibt sich entweder aus der Ursprungsfas- . 
sung der genannten Richtlinie oder aus weiteren Einzelrechtsakten, die nach Erlass 
der Richtlinie auf europäischer Ebene erlassen worden sind. Sie heißt deshalb auch 
Rahmenrichtlinie, weil sie zwar den Rahmen für die Erteilung der Typgenehmigung 
festlegt, bestimmte technische Einzelanforderungen aber in Einzelrichtlinien oder
verordnungen festgelegt sind. 
Eine solche Einzelanforderung ist die Verordnung {EG) Nr. 715/2007. Sie ist Be
standteil der Typgenehmigungsregelungen, indem sie in Abschnitt IV Teil I Nr. 2A 
der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG genannt ist. 
Das heißt: Die Typgenehmigungsbehörde prüft bei der Erteilung einer Typgenehmi
gung, ob-neben zahlreichen weiteren Vorschriften -die Vorschriften der Verord
nung (EG) Nr. 715/2007 eingehalten sind. Sie hat dazu, ersänzend zu den in der 
Rahmenrichtlinie 2007/46/EG getroffenen Regelungen, die_ dort nonnierten Vorschrif
ten zu beachten. 
Zu diesen ergänzenden technischen Anforderungen gehört das Verbot der Verw~
dung von Abschalteimichtungen (Art. 5 Abs.2 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007). 
Werden solche Abschalteimichtungen gleichwohl verwendet, so stellt dies einen Ver
stoß gegen die Genehmigungsvorschriften dar. 
Die Umsetzung dieser Regelungen in Deutschland erfolgte ebenfall_s durch eine Rah
menvorschrift, nämlich die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV). Sie 
hat die Rahmenrichtlinie 2007 /46/EG in deutsches Recht Uberfilhrt; damit gelten die 
Inhalte auch der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 für das Genehmigungsverfahren. 
Das Spektrum der möglichen staatlichen Reaktionen auf Typgenehmigungsverstöße 
einschließlich möglicher Sanktionen ist der EG-FGV zu entnehmen. Danach sind vor 
allem spez.ielle Verwaltungsmaßnahmen vorgesehen, die von einem teilweisen Wider
ruf der Typgenehmigung bis zu deren Erlöschen reichen. In der Begründung zur EG
FGV wird außerdem darauf hingewiesen, dass „.„bestimmte Verstöße im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens wie die '.Vorlage geflUschter PrUfergebnisse oder techni
scher Spezifikationen oder unvollständige Erklärunge'1 in der Regel vorsätzlich be
gangen (werden) und mithin den beso~deren Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
(Betrug, UrkundenflUschung) unterliegen." (vgl. Verkehrsblatt, 2009, Heft 9, Seite 
340). Die Notifizierung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) ge
genüber der Europäischen Kommission erfolgte am 07.08.2008 (Notifizierungsnum-
mer: 2008/341/D). · 
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BMVI ist sich bewusst, dass die genannten Straftatbestände Vorsatz voraussetzen. 
Das ist aber auch in den EU-Regelungen so angelegt. Es geht in Art 13. Abs. 2 der 
Verordnung {EG) Nr. 7 J 5/2007 um die Abgabe falscher Erklärungen, um eine Verfäl· 
schung von Prüfergebnissen und um die Vorenthaltung von Daten. Das sind Verhal· 
tens\veisen, bei denen ein bewusstes Handeln des Verpflichteten erfor<,ierlich ist. Ver· 
flilschen kann nur, wer den richtigen Zustand kennt und diesen manipuliert. Ebenso ist 
es bei der Abgabe falscher Erklärungen ~d der Vorenthaltung von Daten. Eine ande
re Frage ist, ob dieses bewusste Handeln auch immer nachweisbar ist. 

Mit den verwaltungsrechtlichen Möglichkeiten und den ergänzend bestehenden Regelungen 
steh~ in Deutschland also auch speziell ftlr die Abschalteinrichtungen Reaktionsmöglichkei-

. ten zur Verfügung, die verhältnismäßig sind, weil sie in Abhängigkeit von den konkreten 
Umständen des Einzelfalles angewandt werden, die wirksam sind, weil Maßnahmen ange
droht werden, die darauf gerichtet sind, den durch den Verstoß hervorgerufenen rechtswidri
. gen Zustand umfassend zu beseitigen und die abschreckend sind, weil erhebliche finanzielle 
Nachteile für den Hersteller und die strafrechtliche Verantwortlichkeit für den im Unterneh
men Verantwortlichen damit verbunden sein können . 

Ob sich im Zuge der laufenden Überprüfung der von Volkswagen vorgenommenen Manipu
lationen die Notwendigkeit einer zusätzliche~ Erweiterung der bestehenden Vorschriften 
ergibt, kann erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse beurteilt werden. 

Infonnationen zu den Saructionen, die. in Fran.Kreich und Polen vorgesehen sind, liegen noch 
nicht vor. · 
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Anlage 3 

14.10.2015 

Zusammenhang zum Thema 

..Realemissionen von Pkw und leichten Nu1zfahrzeugen <ßDEl" 

Die Luftqualitätsgrenzwerte fUr Stickstoffdioxid (N02) werden auch in Deutschland in Gebie

ten mit hohem Straßenverkehrsanteil sehr häufig überschritten. Die Europäische Kommission 

(KOM) hat mit Mahnschreiben vom 18.06.2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 

Deutschland wegen der Überschreitung der N02-Grenzwerte in insgesamt 29 Gebieten einge

leitet. Als ursächlich gelten insbesondere die Stickoxide11;1issionen von Dieselfahr.zeugen. Ver

sc?iedene europäische Untersuchungen zeigen, dass die Realemissionen, insbesondere v~ 

Dieselfahrzeugen, teils deutlich über den Emissionsgrenzwerten der im Labor ermittelten Wer

te liegen (Faktor 5 über den Grenzwerten und höher). Als Hauptursache gilt, dass die Automo

bilhersteller ·ihre Fahrzeuge im Rahmen der Typgenehmigung hinsichtlich der eingeschränkten 

Labortestbedingungen C02- und kostenseitig optimieren (Motorabstimmung und reduzierte 

AbgasnachbehandllUlg). 

E$ bestehen keine Erkenntnisse, dass dieses erhöhte Emissionsverhalten unter realen Fahrbe

dingungen auf unzulässige Abschalteinrichtungen zurückzuführen ist. Auch offIZielle Untersu

ch,ungen auf EU-Ebene, aber auch von Nichtregierungsorganisationen~ kamen nicht zu dieser 

Schlussfolgerung. 

Die zukünftige wirkWlgsvolle Kontrolle der Realemissionen von Pkw und leichten Nutzfahr

zeugen gilt aktuell als entscheidende Maßnahme zur zu~ünftigen Verb~erung der Luftquali

tätssituation. Die KOM hat daher 2011 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ein zusätzliches 

Prllfverfahren mit' portabler Messtechnik (PEMS) entwickelt wird, das zukünftig im Rahmen 

der Typgenehmigung die Wirksainkeit von „Euro 6" im Realbetrieb kontrollieren und sicher 

stellen soll. Mit den zukünftigen RDE-AnforderWlgen wird zudem eine Verwendung von unzu

lässigen Abschalteinrichtungen zukünftig deutlich erschw~rt. 
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Referat: LA27 

- . ··--- -·- - -------------

SPRECHZETTEL 

Bonn, 14.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

Sitmng des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Thema 

Kurzinformation 

• Erfolge bei der Abgasgesetzgebung 

• Endrohrmessung bei der Abgasuntersuchung (AU) 

(zu TOP6) 

. Aufbauend auf den in der Vergangenheit erzielten Reduktionen von 

Schadstoff- und COi-Emissionen werden in Zukunft durch entsprechende 

Anpassungen der Abgasgesetzgebung auch die Realemissionen weiter 

reduziert werden. 

I. Gesprichsziel 

Informationsaustausch 

II. Gesprichsführungsvorscblag 

Erfolge bei der Abgasgesetzgebung: 

• Die Bundesregierung hat die Zielwerte von 95 gCOi/km für Perso

nenkraftwagen (Pkw) und 14 7 gCOi/km für leichte Nutzfahrzeuge 

(LNF) für die Jahre 2021 bzw. 2020 unterstützt; das sind derzeit die 

weltweit anspruchsvollsten Zielwerte. 

• Die C{)z-Effizienzpolitik fUr neue Pkw und LNF ist erfolgreich. Die 

spezifischen COz-Emissionswerte von Pkw sind iri den letzten Jahren 

(2009-2014) im EU-Durchschnitt um mehr als 25% gesunken. (alter~ 

nativ: von 145,7auf123,4 gCOz/km.gesunken). 

• Gleichzeitig erhöhte sich das Angebot an besonders emissionsannen 

. Fahrzeugmodellen, insbesondere ~ie teilweise oder volJständige 

Elektrifizierung des Antriebsstrangs. 

• Die Bundesregierung setzt sich danti' ein, weitere Verbesserungen bei 

der C02-Effizienz von Pkw und LNF zu erreichen. 

• Die BReg ist eine der treibenden Kräfte zur Entwicklung der Globa

len Technischen Regelung WLTP und stellt aktuell den Vorsitz bei 

172 



-2-

der UNECE. Der WL TP wird zukünftig die Repräsentativität der 

Kraftstoffverbrauchsangaben verbessern und damit im Ergebnis zu 

mehr Realitätsnähe führen. 

• Die BReg hat sich für bessere Labortests und eine umfassende Über

arbeitung der administrativen Vorschriften einschließlich der Über

prüfung der Konfonnität der C02-Emission in B~trieb befindlicher 

Fahrzeuge eingesetzt. 

• Auch bei der Reduktion der Schadstciffemissionen haben wir große 

Fortschritte erreicht. Die aktuell gültige Abgasgrenzwertsti.ifen Euro 

6 für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie Euro VI für schwere 

Nutzfahrzeuge haben bei Dieselmotoren seit Ein~ der Euro

Grenzwertstufen 1992 zu einer über 90 %-igen Reduzierung der 

Stickoxid-Grenzwerte geführt. 

• Die Luftbelastung mit Stickoxiden hat sich in den letzten Jahren je-

doch nicht in dem Maße verbessert, wie durch die Absenkung der 

Emissionsgrenzwerte zu erwarten gewesen wäre. Der aktuelle 

Schwerpunkt bei der Weiterentwicklung der europäischen Vorschrif.. 

ten liegt daher· nicht bei weiteren Grenzwertabsenkungen, sondern bei 

der verbesserten Kontrolle der Realemissionen im Betrieb befindli

cher Fahrzeuge (RDE). , 

.Endrohrmessung bei der Abgasuntersuchung (AU) 

• Ziel der periodischen Abgasuntersuchung {AU) an Kraftfahrzeugen ist 

es, Defekte oder Wartungsmängel zu erkennen, für die der Fahrzeug

halter verantwortlich ist. Die AU ist ein wichtiges Instrument zur 

Überwachung des ordnungsgemäßen Wartungszustandes und der 

Funktion der serienmäßigen Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeu

gen. Die AU ist als kostengünstige Reihenprüfung konzipiert und hat 

sich hierzu aus Sicht des BMVI bewährt. 

, Gleichwohl wird das BMVI auch nochtnais prüfen, ob hinsichtlich der 

Weiterentwicklung der AU-Bes'tinunungen die Endrohrmessung ggf. 

wieder stärker in den Vordergrund rucken sollte. 
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III. Zur Inf ormatioJi/Sachverbalt 

IV. Position des Gesprächspartners 
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Referat LA 27 
LA 2'11t95J.zrt ~ .1- I~ 

ReferatL 14 

Uber 

MR 
0 

Herrn Staatssekretär-

LA2 

mi* der Bitte um Zustimmung vorgelegt. 

Bonn, 14.J0.2015 

/'-V ~ ~ "'"c.-t.l ~ vl 
LJ'--'~ 

'f/10 . 
(i. V. gezeichne-14.10.2015) 

(gezeichne-U.J0.~015) 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 
TOP 6 a) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die GrUnen 

6 b) Antrag der Fraktion Die Linke 

Anforderung L 14 vom 9. Oktober 2015 

Anlagen: Sprechzettel mit 2 Anlagen 

Zur o. a. Anforderung wird der in der Anlage beigefügte Sprechzettel nebst Anlagen zur Vetftl

gung gestellt. 

GeL .• 
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Ref-LA27 

Von: Ref-l;A27 
Gesendet: MittWoch, 14. Oktober 2015 16:49 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Anlagen: 

Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Bezug auf u. a. Anforderung zur morgigen ST-Sitzung zu den Anträgen von ~Bündnis 90/Die Grünenn sowie „Die 
. '.lnke", erhalten Sie den von der Abteilung LA ge~illigten Vorgang mit der Bitte um kurzfristige Mitzeichnung durch 

-~1 ·. 
Aufgrund der EilbedUrftlgkeit erhalten Sie den Vorgang auf diesem Wege und mit der Bitte um Weiterleitung ani L 
14, sobald die Mitzeichnung von Stsl erfolgt Ist. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA27 -
\ion:--
Gese~. Oktober 2015 16:08 
An:Ref~ . 
Ce: StS •• LA; .LA2; 
Ref4<10 
Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

· .iebe Kollegen, 

Ref·K12; 

da Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
Anträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mitlwochmorgen), um 
Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

Da· Hr. „ (K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um sch~ Zusendung. 

-Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03 
E-Mail: und.de 

1 
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9. Oktober 2015 12:S3 
• Ref-L14' Ref-KlO . 

. LA2·~:i--. 
: Frl;.;: rettag;~~utschen. Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die ST-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressorta~timmung 
nicht möglich . 

•. e~ä~' Anfc!rderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Press.ereferat (K ~O) übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
f, LA27 -

.., s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

·--: -~e-

r- Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lmialidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: 

2 
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Referat LA 27 
LA 27/f3SJ;;mJ 

~-~1~ 

ReferatL 14 

Ober 

MR 
0 

Herrn Staatssekretär-

Bonn, 14.10.2015 

II 

• 
LA 

LA2 

(1. V. gezeichnet-14.10.2015) 

(gezeichnet-14.10.2015) 

mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. 

Sitzung des Deutschen Bundestages am lS.10.2015 
TOP 6 a) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grtlnen 

6 b) Antrag der Fraktion Die Linke 

Anforderung L 14 vom 9. Oktober 2015 

Anlagen: Sprechzettel mit 2 Anlagen 

Zur·o. a. Anforderung wird.der in der Anlage beigefügte Sprechzettel nebst Anlagen zur Verfü

gung gestelJt. 

Gez .• 
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Referat: 

SPRECHZETTEL 

Bonn, 14.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

.Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10,2015 

TOP 6 

Thema a) ~eratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen: 

,,Aus dem Pkw-Abgasskandal Konsequenzen ziehen -

Wettbewerbsßihigkeit der Automobilindustrie sichern" 

(BT-Drucksache 18/„.) 

b) Beratung des ~trags der Fraktion DIE LINKE: 

„Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfi· 

Abgase ziehen" 

. (BT-Drucksache 18/6325) 

I. ·Jnbalt/SachverhaJt 

Die beiden Anträge stehen im Zusammenhang mit den Manipulationen bei Dieselfahrzeugen v~n 

Volkswagen. Die Forderungen gehen teilweise in Bereiche, die nur indirekt mit dem VW-F$ll zu 

tun haben und auch die Zuständigkeiten anderer Ressorts betreffen. 

Der Basisantrag (Drucksache 18/6070) vom 23.09.2015 von der Fraktion Bündnis 90/Die Gronen 

wurde in den Ausschüssen bisher nicht behandelt, da dazu am 02.11.2015 eine öffentliche Exper

ten-Anhörung stattfinden wird. 

Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Maßnahmen durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 

sind noch nicht abgeschlossen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse kann über mögliche Konse

quenzen entschieden werden. 

D. Votum 

Kenntnisnahme und Ablehnung. 

DI. Position der Bundesregierung/BMVI 

Oberste Priorität·hat im VW-Fall zunächst einmal die Sachverhaltsaufk.Järung und Einleitllllg von 

Maßnahmen von VW bzw. durch das KBA. 
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Die Bundesregierung wird nach Vorliegen der Erkenntnisse eingehend prilfen, inwieweit Hand

lungsbedarf zur Anpassung der internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften besteht. 

Dazu zählt u.a. auch, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene weiter für Verbesserungen bei 

Nachprüfungen einsetzen wird. 

Die Einzelforderungen in den beiden Anträgen bedürfen einer eingehenden Prüfung verschiedener 

Referate im BMVI sowie eine Zulieferung/Beteiligung anderer Ressorts entsprechend der Zustän· 

digkeiten. In den beiden Anlagen sind zu den einzelnen Forderungen erste Einschätzungen der zu. 

ständigen Referate des BMVI eingetragen. Diese sind bisher nicht ressortabgestimmt. 

~ine erste zusammenfassende Einschätzung der Anträge ergibt die Schlussfolgerung, dass die An· 

träge abzulehnen sind. 

Anlage 1: Erste Einschätzungen zum Antrag von ;,Biindnis90/Die Orilnen" 

Anlage 2: Erste Einschätzungen zum Antrag von „Die Linke" 

IV. Beratung in den_ Ausschüssen 

Gemäß Tag~sordnung gilt Überweisungsvorschlag an 

zu a): Ausschuss fUr Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss fUr W~rtscJlaft und Energie 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

zu b): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss fUr Wirtschaft und Energie 
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Erste Einschätzungen zu dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen: 

„Aus dem Pkw~Abgasskandal Konsequenzen ziehen 

- Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie sichern" 

(Drucksache 18/ ) 

II. Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundesregierung auf, 

Anlage 1 

14.'10.2015 

• den Abgasskandal und seine Ursachen konsequent aufzuarbeiten und größtmögliche Transparenz über 
Verbrauch und Emissionen herzustellen, in dem sie 

- dem Bundestag und der Öffentlichkeit umfassend über die politischen und rechtlichen Konsequenzen 
und die Aufarbeitungs- und Prüfungsarbeit berichtet; 

Ja, Bundestag und Öffentlichkeit werden umfassend informiert. 

- Prüfungen für Diesel- und Benzinmodelle im realistischen Fahrbetrieb hinsichtlich des Emissionsver
haltens C02 und Stickoxiden einführt; 

Die Bundesregierung unterstützt die schnelle Einführung des neuen Prüfzyklus WLTP und der 
RDE-Vorschriften. 

- die Abgas-Feldüberwachung des Umweltbundesamtes (UBA) stärkt, und zwar inklusive der Erhebung 
der COi-Emissionen, und das UBA mit einem entsprechenden Etat ausstattet; · 

Zuständigkeit BMUB. Aus Sicht BMVI müssen Nachprüfungen im Zusammenhang mit Typge
nehmigungen im Verantwortungsbereich des ßMVI bzw. KBA bleiben. Die Entscheidung über 
sonstige Forschungsprogramme obliegt dem BMUB. 

- die Behörden verpflichtet, die Ergebnisse aller oben genannten Tests mit Nennung des Fahrzeugher
stellers, des Modells und der Motorisierung auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen; 

Für die aktuell durchgeführten Untersuchunge~ der Feldfährzeuge auf dem Rollenprüfstand un'd 
bei der Straßenfäbrt ist eine Veröffentlichung vom KBA beabsichtigt nach Abschluss und Bewer
tung der Ergebnisse (inklusive der Rückkopplung mit betroffenen Herstellern). 

- einen Sachstandsbericht „Reale Verminderung spezifischer COi-Emissionswerte von Neuwagen 
2009-2015" auf Grundlage von Emissionsmessungen im Fahrbetrieb (Real Driving Emissions, RDE) 
vorlegt; · 

Zuständigkeit BMUB. 

- einen Technikfolgenbericht über die mittelfristigen ökologischen und ökonomischen Erfolgsaussich
ten der Benzin- W1d Dieselmotoren in der deutschen Automobilwirtschaft vorlegt; 
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Das BMVI entwickelt derzeit die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (2013) 
fort, um die dortigen Handlungsempfehlungen umzusetzen und den Marktbocblauf alternativer 
Kraftstoff- und Antriebstechnologien (u.a. Batterie- und Brennstoffzellentecbnik) sicherzustellen. 
Daneben gebt es hierbei auch um die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung herkömmlicher 
Kraftstoff- und Antriebstechnologien (Benzin- und Dieselmotoren). Ziel ist es, die im Energie
konzept der Bundesregierung für den Verkehrsbereich festgelegten Ziele zu erreichen, über de
ren Umsetzung die Bundesregierung regelmäßig berichtet 

- dem Bundestag einen Bericht über die umwelt-, verkehrs- und finanzpolitischen Folgen der steuerli
chen Förderung von Diesel gegenüber Benzin vorlegt; 

- einen Technikfo!genbericht über die Batterie- und Brennstoffrellenentwicklungen, der insbesondere 
die Kostenentwicklung untersucht, vorlegt. 

Das BMVI entwickelt derzeit die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (2013) 
fort, um die dortigen Handlungsempfehlungen umzusetzen und den Markthochlauf alternativer 
Kraftstoff- und Antriebstechnologien (u.a. Batterie- und Brennstoffzellentechnik) sicherzustellen. 

• dafür zu sorgen, dass Gesundheit, Umwelt und Verbraucher geschützt werden, indem sie 

- im ersten Schritt den Sachverständigenrat für Umweltfragen bittet, einen Bericht über die Umwelt
auswirkungen der Diesel· und Benzinfährzeuge (unter Berucksichtigung des klimatischen Aspektes der 
Feinstaubproblematik) vorzulegen; 

Zuständigkeit BMUB. 

- sich in der Verkehrs- und Umweltministerkonferenz mit den Ländern über einheitliche und zügige , 
Maßnahmen zur Verringerung der Luftbelastung durch Emissionen des Straßenverkehrs in Siädten ver
ständigt und einen „Aktionsplan Luftqualität" erarbeitet; 

Der VVV-Fall darf nicht zum Anlass genommen werden, jetzt hinsichtlich der Luftqualität in 
Aktionismus zu verfallen, worauf der Antrag leider hindeutet. Vielmehr sollte der jetzt entstan
dene Handlungsdruck genutzt werden, um das für die Verkehrspolitik Notwendige und Mögliche 
rasch umzusetzen. 

- ein Nachrüstungsprogramm zur Abgasreduzierung von Taxis, Transportern und Bussen auflegt und 
die Ausweitung von E-Carsharing fördert; 

Ein Förderprogramm zur Abgasreduzierung von Taxis, Transportern und Bussen ist derzeit 
nicht geplant. 

- im Rahmen der Hauptuntersuchung Abgasuntersuchungen einführt, die den realen Schadstoffausstoß 
darstellen; 

Ziel der periodischen Abgasuntersuchung (AU) an Kraftfahrzeugen ist es, Defekte oder War
tungsmängel zu erkennen, rur die der Fahrzeughalter verantwortlich ist Die AU ist ein wichtiges 
Instrument zur Überwachung des ordnungsgemäßen Wartungszustandes und der Funktion der 
serienmlifügen Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeugen. Die AU ist als kostengünstige Rei· 
benprilfüng konzipiert und hat sieb hierzu aus Sicht des BMVI bewährt. 
Gleichwollf wird das BMVI auch nochmals prüfen, ob hinsichtlich der Weiterentwicklung der 
AU-Bestimmungen die Endrohrmessung ggf. wieder stärker in den Vordergrund rücken sollte. 

182 



- 3 -

·sich auf EU-Ebene für die Einrichtung einer gemeinsamen unabhängigen EU
Typgenehmigungsbehörde einsetzt; 

Die derzeit zuständigen europäischen Typgenehmigungsbehörden {in Deutschland das KBA) sind 
unabhängig und es wird kein weiterer Handlungsbedarf gesehen, die Aufgaben der Typgenehmi· 
gungsbehörden in Europa zu zentralisieren. 

·sich auf EU-Ebene für die rasche Einführung WLTP und von Emissionstests unter realen Fahrbedin
gungen (Real Driving Emissions, RDE) mit einem technisch begründeten Konformitätsfaktor von max. 
1,5 einsetzt; 

Die Bundesregierung setzt sich schon länger für die rasche Einführung von WL TP und von 
Emissionstests unter realen Fahrbedingungen (RDE) ein. Eine Position zu den Konformitiitsfäk· 
toren ist d~rzeit noch nicht festgelegt. 

·dafür sorgt, dass in Europa 2025 und 2030 ambitionierte C02-Nachfolgegrenzwerte auf der Grundla
ge von WLTP und RDE eingeführt wird; 

Zuständigkeit BMUB. 

- dafür sorgt, da~s etwaige Kfz-Steuer-Nachforderungen auf Grund zu gering aµsgewiesener COr 
Emissionswerte in den Zulassungsbescheinigungen von den Herstellern und nicht von den Verbrauche
rlnnen getragen werden. 

Zuständigkeit BMF. 

„ die Politik konsequent auf die Förderung zukunftsflihiger sauberer Autos auszurichten, indem sie 

- ein Marktanreizprogramm auflegt, bei dem Elektroautos einen Kaufzuschuss in Höhe von 5.000 Euro 
und verbrauchsarme Plug-In-Hybrid-Autos (unter 50g C02/km) in Höhe von 2.000 Euro erhalten; um 
eine ökologische Lenk'Ullgswirkung zu entfalten, erfolgt die Gegenfinanzierung über eine Umlage der 
Kfz-Steuer für Pkw, deren COi-Ausstoß oberhalb der europäischen C02-Grenzwerte liegt; 

- die Besteuerung von Dienstwagen an den C02-Ausstoß koppelt und die Steuerprivilegien für Dienst
wagen mit einem C02-Ausstoß oberhalb der europäischen COi-Grenzwerte reduziert; 

Zuständigkeit BMF. 

- im Bundeshaushalt ein Investitionsprogramm Elektromobilität auflegt und so den Aufbau einer öf· 
fentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur, die auf erneuerbarem Strom basiert und ein nutzerfreundliches 
eRoaming beinhaltet, steuerlich fürdert sowie ein bundesweites kostenfreies Parkvorrecht für Elektro
autos an Ladepunkten und baurechtliche Vorgaben für Ladeanschlüsse an öffentlichen Einrichtungen 
und Neubauten einfuhrt. · 

18 3 



Erste Einschätzungen zu dem Antrag von Die Linke: 

„Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal 

um Kfz-Abgase ziehen" 

(BT-Drucksacbe 18/6325) 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

A. zum Schutz der abhängig Beschäftigten 

Anlage2 

14.10.2015 

l. aktiv darauf hinzuwirken, dass die Folgen des organisierten Betrugs bei VW nicht auf 
die Beschäftigten abgewälzt werden. Die Vorschläge der betrieblichen Interessenver
tretung und deren Gewerkschaft zum Erhalt der Arbeitsplätze sind zu berücksichtigen. 
Zuständigkeit BMWi 

2. den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, dass Zeitarbeitsfinnen im Falle gravierender 
wirtschaftlicher Probleme und unvermeidbarer Arbeitsausfälle von den Regelungen 
zur Kurzarbeit Gebrauch machen können. 
Zuständigkeit BMWi, BMAS 

B. für eine umfassende Aufklärung 
3. eine unabhängige Kommission einzusetzen, die 

a) sich zusammensetzt aus Expertinnen und Experten, die ausschließlich von Um
welt- und Verbraucherschutzorganisationen, dem Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) und Automobilclubs benannt werden; 

b) mit der Erarbeitung eines umfassenden Berichts zum Abg11:5-Skandal beauftragt 
wird. Die Autohersteller und relevanten Zulieferer sowie der Verband der Auto
mobilindustrie (VDA) werden verpflichtet, die erforderlichen Unterlagen der 
Kommission zur Verfügung zu stellen. Die Kommission soll auch ermitteln, wel
che Gesundheits- und Umweltschäden durch die erhöhten Abgasemissionen den 
Menschen in Deutschland und im Ausland zugefügt wurden. Gegenstand der Un
tersuchung soll auch der entstandene Schaden für Verbraucherinnen und Ver
brauchern durch den erhöhten Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge im realen Fahr
betrieb im Vergleich zu den Angaben der Hersteller sein. 

Die Einrichtung einer zusätzlichen unabhängigen Kommission wird nicht befür
wortet. Sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US-Behörden gegen 
Volkswagen hat das BMVI hierzu umgehend eine Untersuchungskommission 
eingesetzt. Die Kommission besteht z. Zt. aus Fachleuten aus dem BMVI, KBA 
sowie wissenschaftlicher Begleitung. 

4. das Umweltbundesamt zu beauftragen, in Kooperation mit der einzurichtenden unab
hängigen Kommission und gegebenenfalls unter Hinzuziehung von weiterem Sach
verstand aus Länderministerien, ADAC, Deutschen Umwelthilfe (DUH), International 
Council on Clean Transportation (ICCT) und weiteren Stellen, eine repräsentative und 
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der realen Fahrpraxis gerecht werdende Untersuchung der Abgasemissionen sowie 
des Kraftstoffverbrauchs aller in Deutschland zugelassenen Diesel-Pkw vorzunehmen. 
Diese Untersuchung ist so bald wie möglich auch auf andere Pkw sowie auf leichte 
und schwere Nutzfahrzeuge auszudehnen. Sämtliche Messergebnisse sind bis spätes
tens Ende 2016 mit Nennung des Fahrzeugherstellers, des Modells und der Motorisie· 
rung auf einer zentralen Seite im Internet öffentlich zu machen, damit sich die Ver
braucherinnen und Verbraucher ein realistisches Bild der Emissionen und des Kraft
stoffverbrauchs ihres Fahrzeugs machen klSnnen und ihre Fahrweise ggf. anpassen 
können. · 
Zuständigkeit BMUB. Aus Sicht BMVI müssen Nachprüfungen im Zusammen
hang mit Typgenehmigungen im Verantwortungsbereich des BMVI bzw. KBA 
bleiben. Die Entscheidung über sonstige Forschungsprogramme obliegt dem 
BMUB. 

5. die lnfonnationen und Anschuldigungen umfassend zu untersuchen, wonach man im 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), in anderen Behörden, aber auch verschiedenen Bun
desministerien schon fruh von Verdachtsmomenten derManipulation oder der geziel
ten Abstimmung der Motoren oder der Regulierung der Abgasnachbehandlung auf die 
Messmethoden der EU gewusst hätte und diesen nicht ausreichend nachgegangen wä
re, und dazu einen Bericht vorzulegen. Der Bericht sollte auch darlegen, welche 
Strukturen, Abhängigkeiten und Beziehungen eine frühere Aufdeckung der Manipula
tionen verhinderten und welche Umstrukturierungen notwendig sind, um eine unab
hängige Kontrolle und Überwachung zukünftig zu gewährleisten. 
Eine diesbezügliche Untersuchung und Vorlage eines Berichtes wird nicht für 
erforderlich gehalten. 

C. für eine schnelle und vollständige Behebung der Mängel 
6. Sanktionen aus den Verstößen des VW-Konzerns gegen die Verordnung (EG) 

715/2007 wie z.B. die Rücknahme von Typengenehmigungen, Aberkennung von Pla
ketten oder Steuemachzahlungen bis höchstens l. Mai 2016 zurückzustellen. Bis da
hin sollte der VW-Konzern die Mängel bei den betroffenen knapp drei Millionen in 
Deutschland zugelassenen VW-Diesel-Pkw sowie den betroffenen Nutzfahrzeugen 
mit deutlich überhöhten Abgaswerten einschließlich der Realisierung der Rückrufe 
und der Umrüstungen beseitigt haben, deren Ergebnis die Einhaltung der vorgegebe
nen Grenzwerte sein muss. Da es um die Abgasbelastung der Allgemeinheit geht, darf 
die Um- bzw. Nachrüstung nicht einem freiwilligen Rückruf überlassen bleiben, son
dern er muss amtlich verfügt werden. Sollte sich im Zuge der Untersuchung heraus
stellen, dass es noch bei anderen Modellen aus dem VW-Konzern sowie bei den 
Kraftfahrzeugen anderer Hersteller graviere11de Grenzwertüberschreitungen um mehr 
als 50% bei den Abgasemissionen gibt, so sollten auch diese mit einer entsprechenden 
Fristsetzung zu den genannten Maßnahmen verpflichtet werden. 
Die umfangreiche Stellungnahme wurde seitens VW fristgerecht dem KBA vor
gelegt. Das KBA hat <am xx.1.0.2015/heute> eine rechtsverbindliche Anordnung 
gegenüber VW getroffen. Sie sieht vor, dass VW die beanstandete Software aus 
sämtlichen Fahrzeugen entfernt, die damit ausgestattet worden waren. Die A11ord
nung giltfiir alle in Europa im Verkehr befindlichen betroffenen Diesel-Kfz. Zu
gleich wird VW aufgegeben, dabei durch entsprechende technische Maßnahmen si
cherzustellen, dass sich das Emissionsverhalten weiterhin im Rahmen der vorgese
henen gesetzlichen Regelungen bewegt. Die Fahrzeuge müssen in den vorscJzrifts
gemäßen Zustand versetzt werden, der der Erteilung der Typgenehmigung zugrun-
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de gelegen hatte. VW hat gegenüber dem KBA bis zum 30.11.2015 die technische 
Umsetzung im Einzelnen zu belegen. Die entsprechenden Rückrufaktionen werden 
ab Januar 2016 gefordert und deren Fortgang vom KJJA hinsichtlich der in 
Deutschland zugelassenen Fahrzeuge überwacht. Anmerkung: Dieser Text wird 
nach Rücksprache LA 2 mit Stsl und KBA nochmal aktualisiert. 

7. eine Untersuchung in Auftrag zu geben zur Ennittlung der Steuerausfälle durch die 
Zulassung der Fahrzeuge, die einer falschen Euro-Norm zugeordnet wurden und/oder 
bei denen eine falsche Angabe über die C02-Emissionen zugrunde gelegt werde und 
die daher mit deutlich zu wenig Kraftfahrzeugsteuer belastet wurden. Der entspre
chende Steuerausfall ist nach dem Verursacherprinzip den Herstellern in Rechnung zu 
stellen. 
Zuständigkeit BMF. 

8. zu untersuchen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, bei den zu erwartenden 
Strafen und Schadensersatzansprüchen, die auf den VW-Konzern zukommen, die in 
den Abgasskandal involvierten Manager sowie die Eigentümer des Konzerns persön-
1 ich mit ihrem Privatvermögen heranzuziehen. Es ist z.B. zu prüfen, inwiefern Boni 
und Dividenden unter falschen Voraussetzungen ausgezahlt wurden und welche Auf
sichts- und Kontrollpflichten in wessen Verantwortlichkeit verletzt wurden. Um die 
Beschäftigten des Konzerns, die nichts mit dem Skandal zu tun haben, vor den Folgen 
des Skandals zu schützen, muss die Bundesregierung die rechtlichen Mittel ausschöp
fen, die Verursacher und Profiteure der Manipulationen haftbar zu machen. 
Zuständigkeit .BMJV. 

D. zur Verhinderung zukünftiger Manipulationen und Nichteinhaltung der Grenzwerte 
9. in der EU nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass für die Typenzulassung realistische 

Verbrauchs- und Emissions-Testverfahren unter Zugrundelegung von Verbrauchszyk
len, die den Realitäten im Alltagsverkehr entsprechen (World Harrnonized Light Ve
hicles Test Procedure - WL TP), spätestens 2017 eingeführt werden. Weitere Rah
menbedingungen und ggf. zusätzliche Tests müssen dabei eindeutig festgelegt wer
den, z.B. zur vorgeschriebenen Testtemperatur, zu davon abweichenden Temperatu
ren, zum Kaltstart, zum Betrieb der Klimaanlage etc. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Hersteller das Abgasmanagement der Autos nicht gezielt auf diesen Zyklus 
abstimmen können - durch Variationen des Zyklus oder durch Kontrollen bei den 
Herstellern. Zu prüfen ist, unter welchen Voraussetzungen und wem gegenüber die 
Hersteller zur Offenlegung der Steuerungssoftware verpflichtet werden können. Die 
Typenzulassung ist dahingehend zu reformieren, dass diese nur von einer unabhängi
gen Stelle vorgenommen werden darf, die sich weder im Wettbewerb mit anderen Zu
lassungsstellen befindet noch in irgendeiner finanziellen Beziehung zu den Herstellern 
steht. Auch ein System der stichprobenartigen Überpiüfung der Verbrauchs- und 
Emissionswerte im realen Fahrverhalten (RDE) muss spätestens 2017 in der EU ein
geführt werden. Dabei muss der Übereinstimmungsfaktor 1,0 betragen. Mindestens 25 
Prozent der neuzugelassenen Fahrzeugmodelle müssen innerhalb von zwei Jahren 
nach Erteilung der Typenzulassung überprüft werden. 
Die Bundesregierung unterstützt die schnelle Einführung des neuen Prüfzyklus 
WLTP und der RDE-Vorschriften. Erst nach Abschluss der Sachverbaltsaufklä
nmg im VW-Fall und die Einleitung notwendiger Maßnahmen durch VW bzw. 
das KßA kairn nach Vorliegen aller Erkenntnisse über mögliche Konsequenzen 
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und einer möglichen Anpassung der i11ternatio11alen, der europäischen und nati
onalen Vorschriften entschieden werden. . 

I 0. eine neue, unabhängige und schlagkräftige Behördenstruktur beim UBA aufzubauen 
für die Übezwachung von Verbrauchs- und Emissionsmessungen im Rahmen der Ty
penzulassung, der Feldüberwachung und der periodisch technischen Abgasuntersu
chung. Dabei sollen in Fortsetzung der Forderung 2 durch oder im Auftrag des UBA 
dauerhaft RDE-Feldüberprilfungen durchgeführt werden, auch bevor diese über die 
EU verpflich.tend werden. Solange es in Deutschland kein allgemeines Tempolimit 
auf Autobahnen gibt, müssen bei Pkw ergänzend zum WLTP-analogen Fahrverhalten 
(bis 130km/h bei Class 3) auch die Abgase bei höheren Geschwindigkeiten gemessen 
werden. Wichtig ist zu überprilfen, ob die Abgasreduktionstechniken ihre Funktion 
dauerhaft erfüllen. Das UBA muss mit den für eine unabhängige Überwachung not
wendigen Ressourcen ausgestattet werden, inkl. des Personals, das ggf teilweise vom 
KBA übernommen werden kann. 
Erst nach Abschluss der Sachverhaltsaufklärung im VW-Fan und die Einleitung 
notwendiger Maßnahmen durch VW bzw. das KBA kann nach Vorliegen aller 
Erkenntnisse über mögliche Konsequenzen und einer möglichen Anpassung der 
internationalen, der europäischen und nationalen Vorschriften entschieden wer
den. Aus Sicht BMVI müssen Nachprüfungen im Zusammenhang mit Typge
nehmigungen im Verantwortungsbereich des BMVI bzw. KBA bleiben. Die Ent
scheidung über sonstige Forschungsprogramme obliegt dem B~UB. 

11. für die periodisch technische Abgasuntersuchung Endrohrptilfungen vorzuschreiben 
und ggf. mit öffentlich geförderten Forschungsmaßnahmen die technischen Möglich
keiten zu verbessern damit bei diesen mögllchst bald auch die Belastung mit Stick
oxiden und kleinen Partikeln gemessen werden kann. 
Ziel der periodischen Abgasuntersuchung (AU) an Kraftfahrzeugen ist es, Defek
te oder Wartungsmängel zu erkennen, für die der Fahrzeughalter verantwortlich 
ist. Die AU ist ein wichtiges Instr.ument zur Überwachung des ordnungsgemäßen 
Wartungszustandes und der Funktion der serienmäßigen Abgasnachbehandlung 
von Kraftfahrzeugen. Die AU ist als kostengünstige Reihenprüfung konzipiert 
und hat sich hierzu aus Sicht des BMVI bewährt. 
Gleichwohl wird das BMVI auch nochmals prüfen, ob hinsichtlich der Weiter
entwicklung der AU-Bestimmungen die Endrohrmessung ggf. wieder stärker in 
den Vordergrund rücken sollte. 

E. um Lehren aus dem Skandal zu ziehen zum Schutz von Gesundheit, Umwelt sowie Ver
braucherinnen und Verbrauchern 

12. eine Luftreinhaltungs-Strategie auszuarbeiten und dem Bundestag vorzulegen, die 
über die Infom1ationspflichten aus der Verordnung EG 715/2007 hinausgeht und kon
krete Maßnahmen insbesondere für den Verkehr enthält, damit die Grenzwerte aus der 
genannten Verordnung eingehalten werden und die Abgasbelastung der Bürgerinnen 
und Bürger auch über das vorgeschriebene Maß hinaus weiter reduziert wird. 
Zuständigkeit BMUB. 

13. den rechtlichen Rahmen dahingehend zu ändern, dass die staatlichen Stellen sowie 
vom Staat beauftragte Prüfungsstellen verpflichtet sind, sämtliche für Umwelt, Ge
sundheit, Verbraucherinnen und Verbraucher relevante Informationen aus Emissions
und Verbrauchsmessungen auf einer zentralen Seite im Internet zu veröffentlichen. 
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Hierzu hat die Bundesregierung bis März 2016 einen entsprechenden Legislativvor
schlag vorLulegen. Zudem sollen die Informationspflichten der Hersteller und Händler 
erweitert werden. Verstöße gegen Informationspflichten sind im Internet zu veröffent
lichen und schärfer zu sanktionieren. 
Das KBA veröffentlicht bereits seit vielen Jahren auf seiner Internetseite die 
Werte zu seinen umweltbezogenen Prüfungen im Verzeichnis „Kraftstoffver
brauchs- und Emissionswerte-Typprüfwerte". 
Auch für die aktuell durchgeführten Untersuchungen ist eine Veröffentlichung 
beabsichtigt nach Abschluss und Bewertung der Ergebnisse (inklusive der Rück· 
kopplung mit betroffenen Herstellern). 
Das Veröffentlichen von Verstößen gegen Informationspflichten ist rechtlich bis
her nicht vorgesehen. 

14. dem Bundestag einen Gesetzentwurf für ein Unternehmensstrafrecht vorzulegen, mit 
dem Unternehmen sanktioniert werden können. 
Zuständigkeit BMJV, BMWi. 

15. bis Ende 2015 einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eine schnelle und vollständige 
Behebung der Schäden bei betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern e1TI1ög
licht, indem einfach zugängliche Gruppenklagen eingeführt, MusterfeststeIIungskla
gen ausgeweitet und Verbrauc;herverbandsklagerechte gestärkt werden. Darüber hin
aus müssen generell die Gewährleistungsrechte verbessert und ein kostenfreies Aus
kunftsrecht der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie deren Interessenverbände 
gegenüber Unternehmen über Abgasmessungen und eingesetzte Technologien inkl. 
der Software zum Beispiel im Verbraucherinformationsgesetz (VIG) eingeführt wer
den 

16. den Schutz von Whistleblowem im Zusammenhang mit dem Abgasskandal sicherzu
stellen und die Forderungen dazu aus den Anträgen der Fraktion DIE LINKE. auf den 
Bundestagsdrucksachen 18/3043 („Gesellschaftliche Bedeutung von Whistleblowing 
anerkennen - Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber schützen") und 18/5839 („Jour
nalistinnen und Journalisten sowie Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber vor Straf
verfolgung schützen und Unabhängigkeit der Justiz sicherstellen") so schnell wie 
möglich umzusetzen. 
Zuständigkeit BMJV. 
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Ref-lA27 

Von: .LA 
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2015 18:46 
An: Ref-LA27 
Betreff: AW: 2 Anträge - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede 

Min 

Einverstanden 

Gruß -
Von: Ref-lA27 
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2015 14:32 An:-.. Ce: i 
Betre : n rage --s-en Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

"Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrte Frau„ 

zur u. a. Anforderung erhalten Sie den beigefügten Vorgang mit der Bitte um kurzfristige elektronische 
Mitzeichnung. 

Herrlm hat mitgezeichnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
Liebe Kollegen, 

· Ref-K12; 

da Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
Anträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 
Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

Da Hr. „ (K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um sch~Zusendung. . 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
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10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 

9. Oktober 2015 12:53 
· ReH14' Ref-K10 

LA2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

eutschen Bundestages am 15.10.2015 

aill?E?f erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die BT-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht möglich. 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 

f. LA 27 -

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 

2 
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Ref-lA27 

Von: Ref-LA27 
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2015 16:03 
An: 
Ce: 
Betreff: 

-----·LA2;-
AW: 2 Anträge - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede 
Min 

Sehr geehrte Frau„ 

aufgrund der Eilbedürftigkeit hat Herr„ jetzt de.n Vorgang für LA mitgezeichnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
f .. LA 27 -

'W,Von: Ref-LA27 
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2015 14:32 An:-.. 
Ce· · 
Bette : n rage --en Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 
Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrte Frau„ 

zur u. a. Anforderung erhalten Sie den beigefügten Vorgang mit der Bitte um kurzfristige elektronische 
Mitzeichnung. 

Herrlm! hat mitgezeich.net. 

Mit. freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -• ~~~~~--~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ von:.__ 
Gese~. Oktober 2015 16:08 
An: Refllt,i 
Ce: StS•I LA; .LA2; 
Ref-KlO 
Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

Liebe Kollegen, 

Ref-K12; 

da Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Redß im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
Anträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 
Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

Da Hr. - (K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um sch~Zusendung. 

Mit freundlichen Grüßen 
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Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E~Mail: bmvi.bund.de 

An: 
Ce: 

.Betre 

9. Oktober 2015 12:53 
. Ref-L14' Ref-K10 

; LA2;iiiiiiiillm'.---
: Frist: reitag, ~~utschen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anp,ei ~rhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die ST-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht möglich. 

' ' 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail bmvi.bund.de 

2 
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Ref-lA27 

Von: Ref-l.A27 
Gesendet: Mittwoch, 14. Oktober 2015 14:32 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

--undestages am 15.10.2015; Rede Min 
2015-10-14 Sprechzettel BT 15-10-2015-Anträge-OVorlage.doc; 2015-10-14 
Sprechzettel BT 15-10-2015-Anträge-lSpz.doc; 2015-10-14 Sprechzettel BT 
15-10-2015-Anträge-Anlagel.doc; 2015-10-14 Sprechzettel BT 15-10-2015-
Anträge-Anlage2.doc 

·Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrte Frau„ 

zur u. a. Anforderung erhalten Sie den beigefügten Vorgang mit der Bitte um kurzfristige elektronische 
~itzeichnung. 

Herr„ hat mitgezeichnet. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
--------- ----· 
Von:--
Gese~. Oktober 2015 16:08 
An: Ref-LA27 . 
Ce: S~LA;.LA2; 
Ref-Klir--
Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

Liebe Kollegen, 

Ref-K12; 

Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
Anträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 
Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

Da Hr. - (K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um schnetre'Zusendung. . 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 
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Von: Ref-LA27 
Gesendet: Freita 9. Oktober 2015 12:53 
An: 
Ce: 

· Ref-L14· Ref-KlO 
LA2;iiiiiiillmll'.---

: Frist: reitag, ~~utschen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die BT-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht möglich. 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermitteft. 

Mit freundlichen Grüßen 
LA27 -

Von:-
Gese~. Oktober201511:34 
An: Ref-LA27 
Ce: l.A-

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

s. Anlagen 

._Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail bmvi.bund.de 

2 
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Von: 
Gesendet: -Mittwoch, 14. Oktober 2015 14:07 
An: Ref-LA27 
Betreff: AW: 2 Anträge - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede 

Min . 

Einverstanden. 

Sehr geehrter Herrllll 

zur u. a. Anforderung erhalten Sie den beigefügten Vorgang mit der Bitte um kurzfristige elektronische 
Mitzeichnung. · 

Mit freundlichen Grüßen 

f. LA 27 -
Von:-
Gese~. Oktober 2015 16:08 
An: ReHA27 
Ce: StS •• LA; .LA2; 
Ref-K10 
Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

·Liebe Kollegen, 

Ref-K12; 

Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
Anträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 
Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

Da Hr. „ (K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um schoone' Zusendung. . 

-·nGrüßen 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail: bmvf.bund.de 
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An: 

ut:Schen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

1·. '. 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die ST-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht möglich. 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt. 

freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
Von--
Ges~. Oktober 2015 11:34 
An: R f-l..A27 

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 

2 
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•. ~ef-LA.27 

Von: Ref-LA27 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

Wichtigkeit: Hoch 

Sehr geehrter Herr ... 

zur u. a. Anforderung erhalten Sie den beigefügten Vorgang mit der Bitte um kurzfristige elektronische 
WMitzeichnung. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
Von:~ 
Gese~. Oktober 2015 16:08 
An: Ref~27 
Ce: StS •• LA; .LA2; 
Ref-KlO ·-· Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

liebe Kollegen, 

Ref-K12; 

da Hr. Mini$ter nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
. ~"/\nträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 
~rste!lung eines neuen Sprechzettels. 

Da Hr.11111(K12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um sch-=' Zusendung. 

l„rGroßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 

1 
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9. Oktober 2015 12:53 
· Ref-L14· Ref-K10 

: Fri~t: re g, ~~utschen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die BT-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB urid BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht möglich. 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 

'\t ' -
Von:--
Gese~. Oktober 2015 11:34 
An: R f-LA27 

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10'115 Berlin 
Tel: 03 
E-Mail: bmvi.bund.de 

2 
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Referat LA 27 
LA27/~4 

~:.}ry;::j . L i l\ 

Referat L 14 

über 

MR 
0 

Herrn Staatssekretär-

II 

• 
LA 

LA2 

mit der Bitte um Zustimmung vorgelegt. 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 
TOP 6 a) Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

6 b) Antrag der Fraktion Die Linke 

Anforderung L 14 vom 9. Oktober 2015 

Anlagen: Sprechzettel mit 2 Anlagen 

Bonn, 14.10.2015 

Zur o. a. Anfordernng_ wird der in der Anlage beigefügte Sprechzettel nebst Anlagen zur Verfü

gung gestellt. 

Gez .• 
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Referat: 

SPRECHZETTEL 

Bonn, 14.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

TOP 6 

Thema · a) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen: 

„Aus dem Pkw-Abgasskandal Konsequenzen ziehen -

Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie sichern" 

(BT·Drucksache 18/ ..• ) 

b) Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE: 

„Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfz. 

Abgase ziehen" 

(BT-Drucksache 18/ ... ) 

I. Inhalt/Sachverhalt 

Die beiden Anträge stehen im Zusanunenhang mit den Manipulationen bei Dieselfahrzeugen von 

Volkswagen. Die Forderungen gehen teilweise in Bereiche, die nur indirekt mit dem VW-Fall zu 

tun haben und auch die Zuständigkeiten anderer Ressorts betreffen. 

Der Basisantrag (Drucksache 18/6070) vom 23.09.2015 von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

wurde in den Ausschüssen bisher nicht behandelt, da dazu am 02.11.2015 eine öffentliche Exper

ten-Anhörung stattfinden wird. 

Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von Maßnahmen durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 

sind noch nicht abgeschlossen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse kann über mögliche Konse

quenzen entschieden werden. 

H. Votum 

Kenntnisnahme und Ablehnung. 

III. Position der Bundesregierung/B:M:VI 

Oberste Priorität hat im VW-Fall zunächst einmal die Sachverhaltsaufä:lärung und Einleitung von 

Maßnahmen von VW bzw. durch das KBA. 
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Die Bundesregierung wird nach Vorliegen der Erkenntnisse eingehend prüfen, inwieweit Hand

lungsbedarf zur Anpassung der internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften besteht. 

Dazu zählt u.a. auch, dass sich die Blli1desregierung auf EU-Ebene weiter für Verbesserungen bei 

Nachprüfungen einsetzen wird. 

Die Einzelforderungen in den beiden Anträgen bedürfen einer eingehenden Prüfung verschiedener 

Referate im BMVI sowie eine Zulieferung/Beteiligung anderer Ressorts entsprechend der Zustän

digkeiten. In den beiden Anlagen sind zu den einzelnen Forderungen erste Einschätzungen der zu

ständigen Referate des BMVI eingetragen. Diese sind bisher nicht ressortabgestimmt. 

Eine erste zusammenfassende Einschätzung der Anträge ergibt die Schlussfolgerung, dass die An

träge abzulehnen sind. 

Anlage 1: Erste Einschätzungen zum Antrag von „Bündnis90/Die Grünen" 

Anlage 2: Erste Einschätzungen zum Antrag von „Die Linke" 

IV. Beratung in den Ausschüssen 

Gemäß Tagesordnung gilt Überweisungsvorschlag an 

zu a): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft W1d Energie 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

·zu b): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
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Erste Einschätzungen zu dem Antrag von Bündnis 90/Die Grünen: 

„Aus dem Pkw-Abgasskandal Konsequenzen ziehen 

- Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie sichern" 

II. Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundesregierung auf, 

Anlage 1 

14.10.2015 

„ den Abgasskandal und seine Ursachen konsequent aufzuarbeiten und größtmögliche Transparenz ilber 
Verbrauch und Emissionen herzustellen, in dein sie 

- dem Bundestag und der Öffentlichkeit umfassend Uber die politischen und rechtlichen Konsequenzen 
und die Aufarbeitungs- und Prlifungsarbeit berichtet; 

Ja, Bundestag und Öffentl,ichkeit werden umfassend informiert. 

- Prüfungen für Diesel- und Benzinmodelle im realistischen Fahrbetrieb hinsichtlich des Emissionsver
haltens C02 und Stickoxiden einführt; 

Die Bundesregierung unterstützt die schnelle Einführung des neuen Prüfzyklus WLTP und der 
RDE-Vorschriften. 

- die Abgas-Feldüberwachung des Umweltbundesamtes (UBA) stärkt, und zwar inklusive der Erhebung 
der COi-Emissionen, und das UBA mit einem entsprechenden Etat ausstattet; 

Zuständigkeit BMUB. Aus Siebt BMVI m!lssen Nachprüfungen im Zusammenhang mit Typge
nehmigungen im Verantwortungsbereich des BMVl bzw. KBA bleiben. Die Entscheidung über 
sonstige Forschungsprogramme obliegt dem BMUB. 

- die Behörden verpflichtet, die Ergebnisse aller oben genannten Tests mit Nennung des Fahrzeugher
stellers, des Modells und der Motorisierung aufihren Internetseiten zu veröffentlichen; 

Für die aktuell durchgeführten Untersuchungen der Feldfährzeuge auf dem Rollenprüfstand und 
bei der Straßenfahrt ist eine Veröffentlichung vom KBA beabsichtigt nach Abschluss und Bewer
tung der Ergebnisse (inklusive der Rückkopplung mit betroffenen Herstellern). 

- einen Sachstandsbericht „Reale Verminderung spezifischer C02-Emissionswerte von Neuwagen 
2009-2015" auf Grundlage von Emissionsmessungen im Fahrbetrieb (Real Driving Emissions, RDE) 
vorlegt; 

Zuständigkeit BMUB. 

- einen Technik.folgenbericht über die mittelfristigen ökologischen und ökonomischen Erfolgsaussich
ten der Benzin- und Dieselmotoren in der deutschen Automobilwirtschaft vorlegt; 

Das BMVI entwickelt derzeit die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bl.mdesregierung (2013) 
fort, um die dortigen Handhmgsempfehh.mgen umzusetzen und tjen Markthochlauf alternativer 
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Kraftstoff- und Antriebstechnologien (u.a. Batterie- und Brennstoffzellentecbnik) sicherzustellen. 
Daneben gebt es hierbei auch um die Möglichkeiten der Effizienzsteigerung herkömmlicher 
Kraftstoff- und Antriebstechnologien (Benzin- und Dieselmotoren). Ziel ist es, die im Energie
konzept der Bundesregierung für den Verkehrsbereich festgelegten Ziele zu erreichen, über de
ren Umsetzung die Bundesregierung regelmäßig berichtet 

- dem Bundestag einen Bericht über die umwelt-, verkehrs- und finanzpolitischen Folgen der steuerli
chen Förderung von Diesel gegenüber Benzin vorlegt; 

- einen Technikfolgenbericht über die Batterie- und Brennstoffzellenentwicklungen, der insbesondere 
die Kostenentwicklung untersucht, vorlegt. 

Das BMVI entwickelt derzeit die Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie der Bundesregierung (2013) 
fort, um die dortigen Handlungsempfehlungen umzusetzen und den Markthochlauf alternativer 
Kraftstoff- und Antriebstechnologien (u.a. Batterie- und Brennstoffzellentechnik) sicherzustellen. 

„ dafür zu sorgen, dass Gesundheit, Umwelt und Verbraucher geschützt werden, indem sie 

- im ersten Schritt den Sachverständigenrat für Umweltfragen bittet, einen Bericht über die Umwelt
auswirkungen der Diesel- und Benzinfahrzeuge (unter Berücksichtigung des klimatischen Aspektes der 
Feinstaubproblematik) vorzulegen; 

Zuständigkeit BMUB. 

- sich in der Verkehrs- und Umweltministerkonferenz mit den Ländern über einheitliche und zügige 
Maßnahmen zur Verringerung der Luftbelastung durch Emissionen des Straßenverkehrs in Städten ver
ständigt und einen „Aktionsplan Luftqualität" erarbeitet; 

Der V\V-Fall darf nicht zum Anlass genommen werden, jetzt hinsichtlich der Luftqualität in 
Aktionismus zu verfallen, worauf der Antrag leider hindeutet. Vielmehr sollte der jetzt entstan
dene Handlungsdruck genutzt werden, um das für die Verkehrspolitik Notwendige und Mögliche 
rasch umzusetzen. 

- ein Nachrüstungsprogramm zur Abgasreduzierung von Taxis, Transportern und Bussen auflegt und 
die Ausweitung von E-Carsharing fördert; 

Ein Förderprogramm zur Abgasreduzierung von Taxis, Transportern und Bussen ist derzeit 
nicht geplant. 

- im Rahmen der Hauptuntersuchung Abgasuntersuchungen einführt, die den realen Schadstoffausstoß 
darstellen; 

Ziel der periodischen Abgasuntersuchung (AU) an Kraftfahrzeugen ist es, Defekte oder War
tungsmängel zu erkennen, für die der Fahrzeughalter verantwortlich ist. Die AU ist ein wichtiges 
Instrument zur Überwachung des ordnungsgemäßen Wartungszustandes und der Funktion der 
serienmäßigen Abgasnachbehandlung von Kraftfahrzeugen. Die AU ist als kostengünstige Rei
henprüfung konzipiert und hat sich hierzu aus Sicht des BMVI bewährt. 
Gleichwohl wird das BMVJ. auch nochmals prUfen, ob hinsichtlich der Weiterentwicklung der 
AU-Bestimmungen die Endrohrmessung ggf. wieder stärker in den Vordergrund rücken sollte. 

- sich auf EU-Ebene für die Einrichtung einer gemeinsamen unabhängigen EU
Typgenehmigungsbehörde einsetzt; 
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Die derzeit zuständigen europäischen Typgenehmigungsbehörden (in Deutschland das KBA) sind 
unabhängig und es wird keinen weiteren Handlungsbedarf gesehen, die Aufgaben der T)'pge
nehmigungsbehörden in Europa zu zentralisieren. 

- sich auf EU-Ebene für die rasche Einführung WL TP und von Emissionstests unter realen Fahrbedin
gungen (Real Driving Emissions, RDE) mit einem technisch begründeten Konfo1mitätsfaktor von max. 
l ,5 einsetzt; 

Die Bundesregierung setzt sieb schon länger für die rasche Einführung von WLTP und von 
Emissionstests unter realen Fahrbedingungen (RDE) ein. Eine Position zu den Konformitätsfak· 
toren ist derzeit noch nicht festgelegt. 

- dafür sorgt, dass in Europa 2025 und 2030 ambitionierte COrNachfolgegreniwerte auf der Grundlage 
von WL TP und RDE eingeführt wird; 

Zuständigkeit BMUB. 

- dafür sorgt, dass etwaige Kfz-Steuer-Nachforderungen auf Grund zu gering ausgewiesener COi
Emissionswerte in den Zulassungsbescheinigungen von den Herstellem und nicht von den Verbrauche
rlnnen getragen werden. 

Zuständigkeit BMF. 

o die Politik konsequent auf die Förderung zukunftsfähiger sauberer Autos auszurichten, indem sie 

- ein Marktanreizprogramm auflegt, bei dem Elektroautos einen Kaufzuschuss in Höhe von 5.000 Euro 
und verbrauchsanne Plug-In-Hybrid-Autos (unter 50g C02ikm) in Höhe von 2.000 Euro erhalten; um 
eine ökologische Lenkungswirkung zu entfalten, erfolgt die Gegenfinanzierung Uber eine Umlage der 
Kfz-Steuer für Pkw, deren COrAusstoß obemalb der europäischen COi-Grenzwerte liegt; 

- die Besteuerung von Dienstwagen an den COrAusstoß koppelt und die Steuerprivilegien für Dienst· 
wagen mit einem COrAusstoß oberhalb der europäischen COrGrenzwerte reduziert; 

Zuständigkeit .BMF. 

- im Bundeshaushalt ein Investitionsprogramm Elektromobilität auflegt und so den Aufbau einer öf
fentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur, die auf erneuerbarem Strom basiert und ein nutzerfreundliches 
eRoaming beinhaltet, steuerlich fördert sowie ein bundesweites kostenfreies Parkvorrecht für Elektro
autos an Ladepunkten und baurechtliche Vorgaben für Ladeanschlüsse an öffentlichen Einrichtungen 
und Neubauten einführt. 
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Erste Einschätzungen zu dem Antrag von Die Linke: 

,,-Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal 

um Kfz~Abgase ziehen" 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

A. zum. Schutz der abhängig Beschäftigten . 

An1age2 

14.10.2015 

· 1. aktiv darauf hinzuwirken, dass die Folgen des organisierten Betrugs bei VW nicht auf 
die Beschäftigten abgewälzt werden. Die Vorschläge der betrieblichen Interessenver· 
tretung und deren Gewerkschaft zum Erhalt der Arbeitsplätze sind zu ·berücksichtigen. 
Zustlndigkeit BMWi 

2. den gesetzlichen Rahro~n zu schaffen, dass Zeitarbeitsfinnen im Falle gravierender 
wirtschaftli~her Probleme und unvermeidbarer Arbeitsausflille von den Regelungen 
zur Kurzarbeit Gebrauch machen können. 
Zuständigkeit BMWi, BMAS 

B. für eine umfassend~ Aufklärung 
3. eine unabhängige Kommission einzusetzen, die 

a) sich zusammensetzt aus Expertinnen und Experten, die ausschließlich von Um· 
weit- und Verbraucherschutzorganisationen, dem Verkehrsclub Deutschland · 
(VCD) und Automobilclubs benannt werden; 

b) mit der Erarbeitung eines umfassenden Berichts zum Abgas-S~andal beauftragt 
wird. Die Autohersteller und relevanten Zulieferer sowie der Verband der Auto
mobilindustrie (VDA) werden veq;füchtet, die erforderlichen Unterlagen der 
Kommission zur Verfügung zu stellen. Die Kommission soll auch ermitteln, wel-

. ehe Gesundheits- und Umweltschäden durch die ~rhöhten Abgasemissionen den 
Menschen in Deutschland und im Ausland zugefügt w\lrden; Gegenstand der Un
tersuchung soll auch der entstandene Schaden :für Verbraucherinnen und Ver
brauchern durch den erhöhten Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge im realen Fahr
betrieb im Vergleich zii den Angaben der Hersteller sein. 

Die Einrichtung einer zusätzlichen una:hblngigen Kommission wi~ nicht befür
wortet Sofon nadi .Bekanntwerden der Vorwürfe 4er US~Behiirl,ien gegen 
Volkswagen hat das BMVI hierzu mngebend eine Untenmclumgs~ommission 
eingesetzt. Die Kommission besteht z. Zt. aus Fachleuten aus dem BMVI, KBA 
sowie wis.senschaftlicher Begleitung.' · 

4. das Umweltbundesamt zu beauftragen, in. Koo~ration mit der einzurichtenden unab
hängigen Kommission und gegebenenfalls unter Hinzuziehung von weiterem Sach
verstand aus LänderminiSterien, ADAC, Deutschen Umwelthilfe (DUH), International 
Counci1 on Clean Tnmsportation (ICCT) und weitewn Stellen, eine repräsentative wuJ 
der realen Fahrpraxis gerecht werdende Untersuchilng der Abgasemissionen sowie 
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des Kraftstoffverbrauchs aller in Deutschland zugelassenen Diesel-Pkw vorzunehmen. 
Diese Untersuchung ist so bald wie möglich auch auf andere Pkw sowie auf leichte 
und schwere Nutzfahrzeuge auszudehnen. Sämtliche Messergebnisse sind bis spätes
tens Ende 2016 mit Nennung des Fahrzeugherstellers, des Modells und der Motorisie
rung auf einer zentralen Seite im Internet öffentlich zu machen, damit sich die Ver
braucherinnen und Verbraucher ein realistisches Bild der Emissionen und des Kraft
stoffverbrauchs ihres Fahrzeugs machen können und ihre Fahrweise ggf. anpassen 
können. 
Zuständigkeit BMUB. Aus Sicht BMVI müssen Nachprüfungen im Zusammen
hang mit Typgenehmigungen im Verantwortungsbereich des BMVI bzw. KBA 
bleiben. Die Entscheidung über sonstige Forschungsprogramme obliegt dem 
BMUB. 

5. die Informationen und Anschuldigungen umfassend zu untersuchen, wonach man im 
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), in anderen Behörden, aber auch verschiedenen Bun
desministerien schon früh von Verdachtsmomenten der Manipulation oder der geziel
ten Abstimmung der Motoren oder der Regulierung der Abgasnachbehandlung auf die 
Messmethoden der EU gewusst hätte und diesen nicht ausreichend nachgegangen wä
re, und dazu einen Bericht vorzulegen. Der Bericht sollte auch darlegen, welche 
Strukturen, Abhängigkeiten und Beziehungen eine frühere Aufdeckung der Manipula
tionen verhinderten und welche Umstrukturienmgen notwendig sind, um eine unab· 
hängige Kontrolle und Überwachung zukünftig zu gewährleisten. 
Eine diesbezügliche Untersuchung und Vorlage eines Berichtes wird nicht für 
erforderlich gehalten. 

C. für eine schnelle und vollständige Behebung der Mängel 
6. Sanktionen aus den Verstößen des VW-Konzerns gegen die Verordnung (EG) 

715/2007 wie z.B. die Rücknahme von Typengenehmigungen, Aberkennung von Pla
ketten oder Steuernachzahlungen bis höchstens 1. Mai ,2016 zurückzustellen. Bis da
hin sollte der VW-Konzern die Mängel bei den betroffenen knapp drei Millionen in 
Deutschland zugelassenen VW-Diesel-Pkw sowie den betroffenen Nutzfahrzeugen 
mit deutlich überhöhten Abgaswerten einschließlich der Realisierung der Rückrufe 
und der Umrüstungen beseitigt haben, deren Ergebnis die Einhaltung der vorgegebe
nen Grenzwerte sein muss. Da es um die Abgasbelastung der Allgemeinheit geht, darf 
die Um- bzw. Nachrüstung nicht einem freiwilligen Rückruf überlassen bleiben, son
dern er muss amtlich verfügt werden. Sollte sich im Zuge der Untersuchung heraus
stellen, dass es noch bei anderen Modellen aus dem VW-Konzern sowie bei den 
Kraftfahrzeugen anderer Hersteller gravierende Grenzwertüberschreitungen um mehr 
als 50% bei den Abgasemissionen gibt, so sollten auch diese mit einer entsprechenden 
Fristsetzung zu den genannten Maßnahmen verpflichtet werden. · 
Die umfangreiche Stellungnahme wurde seitens VW fristgerecht dem KBA vor
gelegt. Das KBA hat <am xx.10.2015/heute> eine rechtsverbindliche Anordnung 
gegeniiber VW getroffen. Sie sieht vor, dass VW die beanstandete Software aus 
sämtlichen Fahrzeugen entfernt, die damit ausgestattet worden waren. Die An
ordmmg gilt filr alle in Europa im Verkehr befindlichen betroffenen Diesel-Kfz. 
Zugleich ·wird VW aufgegeben, dabei durch entsprechende technische Maßnah
men sicherzustellen, dass sich das Emissionsverhalten weiterhin im Rahmen der 
vorgesehenen gesetzlichen Regelungen bewegt. Die Fahrzeuge müssen in den 
vorschriftsgemäßen Zustand versetzt werden, der der Erteilung der Typgeneh
migamg zugrunde gelegen hatte. VW hat gegenüber dem KBA bis zum 

206 



- 3 -

30.11.2015 die technische Umsetzung im Einzelnen zu belegen. Die entsprechen
den Rückrufaktionen werden ab Januar 2016 gefordert und deren Fortgang vom 
KBA hinsichtlich der in Deutschland zugelassen Fahrzeuge überwacht. 

7. eine Untersuchung in Auftrag zu geben zur Ermittlung der Steuerausfä11e durch die 
Zulassung der Fahrzeuge, die einer falschen Euro-Norm zugeordnet wurden und/oder 
bei denen eine falsche Angabe über die C02-Emissionen zugrunde gelegt werde und 
die daher mit deutlich zu wenig Kraftfahrzeugsteuer belastet wurden. Der entspre
chende Steuerausfall ist nach dem Verursacherprinzip den Herstellern in Rechnung zu 
stellen. 
Zuständigkeit BMF. 

8. zu untersuchen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, bei den zu erwartenden 
Strafen und Schadensersatzansprüchen, die auf den VW-Konzern zukommen, die in 
den Abgasskandal involvierten Manager sowie die Eigentümer des Konzerns persön
lich mit ihrem Privatvermögen heranzuziehen. Es ist z.B. zu prüfen, inwiefern Boni 
und Dividenden unter falschen Voraussetzungen ausgezahlt wurden und welche Auf
sichts- und Kontrollpflichten in wessen Verantwortlichkeit verletzt wurden. Um die 
Beschäftigten des Konzerns, die nichts mit dem Skandal zu tun haben, vor den Folgen 
des Skandals zu schützen, muss die Bundesregierung die rechtlichen Mittel ausschöp
fen, die Verursacher und Profiteure der Manipulationen haftbar zu machen. 
Zuständigkeit BMJV. 

D. zur Verhinderung zukünftiger Manipulationen und Nichteinhaltung der Grenzwerte 
9. in der EU nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass für die Typenzulassung realistische 

Verbrauchs- und Emissions-Testverfahren unter Zugrundelegung von Verbrauchszyk
len, die den Realitäten im Alltagsverkehr entsprechen (World Harmonized Light Ve
hlcles Test Procedure - WLTP), spätestens 2017 eingeführt werden. Weitere Rah
menbedingungen und ggf. zusätzliche Tests müssen dabei eindeutig festgelegt wer
den, z.B. zur vorgeschriebenen Testtemperatur, zu davon abweichenden Temperatu
ren, zum Kaltstart, zum Betrieb der Klimaanlage etc. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Hersteller das Abgasmanagement der Autos nicht gezielt auf diesen Zyklus 
abstimmen können -durch Variationen des Zyklus oder durch Kontrollen bei den 
Herstellern. Zu prüfen ist, unter welchen Voraussetzungen und wem gegenüber die 
Hersteller zur Offenlegung der Steuerungssoftware verpflichtet werden können. Die 
Typenzulassung ist dahingehend zu reformieren, dass diese nur von einer unabhängi
gen Stelle vorgenommen werden darf, die sich weder im Wettbewerb mit anderen Zu
lassungsstellen befindet noch in irgendeiner finanziellen Beziehung zu den Herstellern 
steht. Auch ein System der stichprobenartigen Überprüfung der Verbrauchs- und 
Emissionswerte im realen Fahrverhalten (RDE) muss spätestens 2017 in der EU ein
geführt werden. Dabei muss der Übereinstim.rnungsfaktor 1,0 betragen. Mindestens 25 
Prozent der neuzugelassenen Fahrzeugmodelle müssen innerhalb von zwei Jahren 
nach Erteilung der Typenzulassung überprüft werden. 
Die Bundesregierung unterstützt die schnelle Einführung des neuen Prüfzyklus 
WLTP und der RDE-Vorschriften. Erst nach Abschluss der Sachverhaltsaufk.l.ii
rung im VW-Fall und die Einleitung notwendiger Maßnahmen durch VW bzw. 
das KBA kann nach Vorliegen aller Erkenntnisse über mögliche Konsequenzen 
und einer möglichen Anpassung derinternationalen, der europäischen und nati
onalen Vorschriften entschieden werden. 
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10. eiile neue, unabhängige und schlagkräftige Behördenstruktur beim UBA aufzubauen 
für die Überwachung von Verbrauchs- und Emissionsmessungen im Rahmen der Ty
penzulassung, der Feldüberwachung und der periodisch technischen Abgasuntersu
chung. Dabei sollen in Fortsetzung der Forderung 2 durch oder im Auftrag des UBA 
dauerhaft RDE-Feldüberprüfungen durchgeführt werden, auch bevor diese über die 
EU verpflichtend werden. Solange es in Deutschland kein allgemeines Tempolimit 
auf Autobahnen gibt, müssen bei Pkw ergänzend zum WL TP-ana1ogen Fahrverhalten 
(bis I 3Ökm/h bei Class 3) auch die Abgase bei höheren Geschwindigkeiten gemessen 
werden. Wichtig ist zu überprüfen, ob die Abgasreduktionstechniken ihre Funktion 
dauerhaft erfüllen. Das UBA muss mit den für eine unabhängige Überwachung not
wendigen Ressourcen ausgestattet werden, inkl. des Personals, das ggf. teilweise vom 
KBA übernommen werden kann. 
Erst nach Abschluss der Sachverhaltsaufklärung im VW-Fall und die Einleitung 
notwendiger Maßnahmen durch VW bzw. das KBA kann nach Vorliegen aller 
Erkenntnisse über mögliche Konsequenzen und einer möglichen Anpassung der 
internationalen, der europäischen und nationalen Vorschriften entschieden wer
den. Aus Sicht BMVI müssen Nachprüfungen im Zusammenhang mit Typge
nehmigungen im Verantwortungsbereich des BMVI bzw. KBA bleiben. Die Ent
scheidung über sonstige Forschungsprogramme obliegt dem BMUB. 

11. für die periodisch technische Abgasuntersuchung Endrohrprüfungen vorzuschreiben 
und ggf. mit öffentlich geförderten ForschW1gsmaßnahmen die technischen Möglich
keiten zu verbessern damit bei diesen möglichst bald auch die BelastW1g mit Stick
oxiden und kleinen Partikeln gemessen werden kann. 
Ziel der periodischen Abgasuntersuchung (AU) an Kraftfahrzeugen ist es, Defek
te oder Wartungsmängel zu erkennen, für die der Fahrzeughalter verantwortlich 
ist. Die AU ist ein wichtiges Instrument zur Übenvachung des ordnungsgemäßen 
Wartungszustandes und der Funktion der serienmäßigen Abgasnachbehandlung 
von Kraftfahrzeugen. Die AU ist als kostengünstige Reihenprüfung konzipiert 
und hat sich hierzu aus Sicht des BMVI bewährt. 
Gleichwohl wird das BMVI auch nochmals prüfen, ob hinsichtlich der Weiter
entwickhmg der AU-Bestimmungen die Endrohrmessung ggf. wieder stärker in 
den Vordergrund rücken sollte. 

E. um Lehren aus dem Skandal zu ziehen zum Schutz von Gesundheit, Umwelt sowie Ver
braucherinnen und Verbrauchern 

12. eine Luftreinhaltungs-Strategie auszuarbeiten und dem Bundestag vorzulegen, die 
über die Informationspflichten aus der Verordnung EG 715/2007 hinausgeht und kon
krete Maßnahmen insbesondere für den Verkehr enthält, damit die Grenzwerte aus der 
genannten Verordnung eingehalten werden und die Abgasbelastung der Bürgerinnen 
und Bürger auch über das vorgeschriebene Maß hinaus weiter reduziert wird. 
Zuständigkeit BMUB. 

13. den rechtlichen Rahmen dahingehend zu ändern, dass die staatlichen Stellen sowie 
vom Staat beauftragte Prüfün.gsstellen verpflichtet sind, sämtliche für Umwelt, Ge
sundheit, Verbraucherinnen und Verbraucher relevante Informationen aus Emissions
und Verbrauchsmessungen auf einer zentralen Seite im Internet zu veröffentlichen. 
Hierzu hat die Bundesregierung bis März 2016 einen entsprechenden Legislativvor
schlag vorzulegen. Zudem sollen die Informationspflichten der Hersteller und Händler 
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erweitert werden. Verstöße gegen Infom1atiorispflichten sind im Internet zu veröffent
lichen und schärfer zu sanktionieren. 
Das KBA veröffentlicht bereits seit vielen Jahren auf seiner Internetseite die 
Werte zu seinen umweltbezogenen Prüfungen im Verzeichnis „Kraftstoffver
brauchs- und Emissionswerte-Typprüfwerte". 
Auch für die aktuell durchgeführten Untersuchungen ist eine Veröffentlichung 
beabsichtigt nach Abschluss und Bewertung der Ergebnisse (inklusive der Rück
kopplung mit betroffenen Herstellern}. 
Das Veröffentlichen von Verstößen gegen Informationspflichten ist rechtlich bis
her nicht vorgesehen. 

14. dem Bundestag einen Gesetzentwurf für ein Unternehmensstrafrecht vorzulegen, mit 
dem Unternehmen sanktioniert werden können. 
Zuständigkeit BMJV, BMWi. 

15. bis Ende 2015 einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eine schnelle und vollständige 
Behebung der Schäden bei betroffenen Verbraucherinnen tmd Verbrauchern em1ög
licht, indem einfach zugängliche Gruppenklagen eingeführt, Musterfeststellungsk!a
gen ausgeweitet und Verbraucherverbandsklagerechte gestärkt werden. Darüber hin
aus müssen generell die Gewährleistungsrechte verbessert und ein kostenfreies Aus
kunftsrecht der Verbraucherinnen und Verbraucher sowie deren Interessenverbände 
gegenüber Unternehmen über Abgasmessungen und eingesetzte Technologien inkl. 
der Software zum Beispiel im Verbraucherinformationsgesetz (VIG) eingeführt wer
den 

16. den Schutz von Whistleblowern im Zusammenhang mit dem Abgasskandal sicherzu
stellen und die Forderungen dazu aus den Anträgen der Fraktion DIE LINKE. auf den 
Bundestagsd.rncksachen 18/3043 („Gesellschaftliche Bedeutung von Whistleblowing 
anerkennen -Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber schützen") und 18/5839 („Jour
nalistinnen und J oumalisten sowie Hinweisgeberiilllen und Hinweisgeber vor Straf
verfolgung schützen und Unabhängigkeit der Justiz sicherstellen") so schnell wie 
möglich umzusetzen. 
Zuständigkeit BMJV. 
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.. 
Berlin, 12.10.201.5 
Hausruf:·-

. .&. 
' 

Bescheid des KBA nach§ lS Abs. 2 EG-FGV a.n Volkswagen (Entwurfsstand 09.10.2015) 

Das KBA hat n:i.it Mail vom 09.10.2015 den Entwurf für einen Bescheid an Votkswagen über· 

sandt. 'Dieser Bescheid. 

- kommt im Hinblick auf den Sachverhalt zu dem Ergebnis. dass es sich bei den von VW in 
. . . 

bestimmte Piesel~Kfz einsebauten S9fuvareprogr~en iim unzul!ssi_ge Abschaltewich

tu.ngen nach Artikel 5 Absatz .2 der Verordnung (EU) Nr. 71512007 handelt, 
I! • . 

4
• setzt sich Oberzeugend mit der gegenteiligen Ansicht des Von VW beauftragten Rechtsan-

~tsbür-0s auseirum.der, das mit BUck auf das konkrete teehniscbe Funktionieren des Soft

. wareprognunms vertreten hatt4:1, e$ handele sich nicht um eine Abschalt~chtung, 

- aufimt:igt VW~ die unzulisSige Software zu entfernen und geeignete M~en zur Wie-

derbers:tellung der V orscbriftsmä.ßigkeit insbeson~e.re der Emission~n ·des genehmigten 

Syst~s nach der ·Entfernung dieser zu ergreffen und dies durch entsPrechende Nachweise 

zu belegen. 

- auferlegt VW außerdem, den von VW~ 07.10J015 vo,rgelegten Zeit- und Maßnahmen· 

phm einzuhalten und Ober den Erfolg (jer R:il-ckrufaktionen demKBA regelmäßig zu be-. 

:tlenten, 

·~ sieht hinsichtlich der Frl$ten Folgendes vor: 

FUr Fahfzeuge mit 2,01 AggreSat ist bhi zum 21. l 0.2015 eine generelle Lösung :ft\r die 

.. · Mängelbehebuns anband eines Fahrzeugs mit Testsoftw~e verbindlich au&uzeisen; . ' 

Für FMneuge mit 1 t61 Agpgat ist bili zµm 15.1 l .2015 ist eine generelle Lösung für <üe 

MängelbehebUng verbindlich aufzuzeigen: 

· Für Fahrzeuge mit l ~l Aggregat ist bis zum 30.11.2015 eine generelle L~sung filr·die 

Män.geibebeburig verbindlich aufzuzeigen. 

. . 

O:\LA23\BlJ.llooh. mumsetz~ypgV\Abschaltelnrichtung&n\Stellungnah1:rnm VW\Aniicbre.~~en , ••.. 
Stsllzu Be.scttei~;doc -- 12.10.2015 · . · · · . . 
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~2 ft 

:.. :~Pl'.'~m~tttü(ü.cm n·-·'"+""'"' det Mf:tßn~ie !st zunäehst nicht vorgesehen." KBA h~t aber 

. ~~e~·. 
'"'':'~ 

~1ifglt:ei't vonderteeliniiohen Umset:Zbarkeit veroindUehe Termine ·für 

.. d~ tif!ckri.tfe noch aufzuerfo~. KBA wird diese im endgttitigen ßescheid an-

Der Besche1d des·pq3A ist rechtlich und tatsächlich überzeugend. 
" ' . ./ -"""2~ • 

. /(;.,;!~/~ 

Es w~ nachfolgende Ste~1un,P1ahme für die Pre$se vo~~ 
' ,,,..,.,.. ' 

,,Das Kndlfahrt.:Bundesilmt hat heute eine rec ";rbindliche Anordnung gegenübet VW getrof-

fen. Sie· s!~ht vor. dass VW die oftware aus aämtHchen Fahrzeugen entfernt> die. 

damit atISgfßtattet worden \varen. Die Anordnung gilt fttr alle in Europa im Verkehr befmdlkheri . · · . . 
betroffenenDiesel-Kfz. Zugleich wird VW auf~egeben. dabei durch entspreehende technische· 

~aßnah!n.en s!cbenu~~llen. dass sfoh das ~imomverhalten weiterhin.im Rahmen der vorge

sehenen g~etzlichen Regeh.mgen bewegt. Die Fahrzeqge müssen in den vorschriftsgemäßen · 

Zustand versetzt werden. der der Erteihmg ~ Typgenebmigwig z~gnmde ~legen hatte. VW 

2. zdA „ 

·llntA . LA23 
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Ref-LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

Wichtigkeit: 

z. k. und w. V. 

Mit freundlichen Grüßen 

----------

Dienstag, 13. Oktober 2015 18:43 
- Ref-LA27; Ref-LA23 

Anträge zu TOP 6 - Debatte im Plenum 
Anträge zu TOP 6 - Debatte im Plenum 

Hoch 

~Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
-V'Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 

lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03 
E-Mail: bmvi.bund.de 

1 
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Ref-LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

Wichtigkeit: 

Liebe-

Anträge zu TOP 6 - Debatte im Plenum 
Antrag-Abgas-Skandal-nach_Fraktiön.docx; Einbringungsversion Antrag 
Konsequenzen Abgasskandal_OktlS.docx 

Hoch 

anliegend übersende ich Ihnen die beiden Anträge der Oppositionsfraktionen zu TOP 6. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ 
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Deutscher Bundestag 
18. Wahlperiode 

Antrag 

Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal 
um Kfz-Abgase ziehen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

l. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Das verantwortungslose Handeln der VW-Führung zur kurzfristigen 
Gewinnsteigerung hat die Gesundheit von Millionen Menschen und die Umwelt 
durch eine gegenüber den zulässigen und angegebenen Werten drastisch höhere 
Schadstoffbelastung von Diesel-Fahrzeugen geschädigt, Verbraucherinnen und 
Verbraucher wurden mit falschen Angaben getäuscht. Der Abgasskanda) bei 
VW gefährdet wegen der zu erwartenden berechtigten Straf- und 
Schadensersatzzahlungen auch tausende Arbeitsplätze und wird in vielen 
Kommunen zu einem drastischen Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen 
:(Lihren. Dass diesem Betrug trotz einschlägiger Hinweise, die seit 2007 
vorlagen, nicht nachgegangen wurde, offenbart zudem massive Defizite bei den 
staatlichen Kontrollbehörden. 

Der Abgasskandal bringt den VW-Konzern in eine Krise, die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Existenzangst versetzt. Der neue 
Konzernchef~ kündigte letzte Woche bereits an dass VW 
massiv einspa~ Abbau von Arbeitsplätzen schloss. dabei 
explizit nicht aus. Weltweit arbeiten ca. 600.000 Arbeitnehmennnen und 
Arbeitnehmer für VW, allein in Deutschland sind es 160.000 Beschäftigte. 
Darüber hinaus arbeiten tausende Leiharbeitsbeschäftigte befristet in der 
Automobilindustrie, wie die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE (Drs.-Nr. J 8/5591) im August 2015 ergab. All 
diese Beschäftigten sorgen sich um ihren Arbeitsplatz, ihre Zukunft und die 
Sicherheit ihrer Familien. 

Darüber hinaus bedarf es in der Gesamtwirtschaft mehr Schutz und Absicherung 
von befristet Beschäftigten, auch bei VW und den Zulieferern. Sollte es zu 
Kurzarbeit komn1en, dann sind die Zeitarbeitsfirmen gezwungen, sich nach 
alternativen Arbeitsmöglichkeiten für ihre Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter 
umzusehen. Die Zahl der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter deren 
Zeitarbeitsverträge nicht verlängert werden, wird steigen. Die Folge ist der 
Absturz in l-Iartz IV. Zeitarbeitsfirmen müssen grundsätzlich wie alle 
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Unternehmen in Krisenzeiten von den Regelungen zur Kurzarbeit Gebrauch 
machen können. 

Die Führung des Volkswagenkonzerns musste eingestehen, dass weltweit bei 
rund 11 Millionen - davon in Deutschland. knapp 3 Millionen - Diesel-Pkw der 
Konzern-Marken VW, Audi, Seat und Skoda eine manipulierte Software zur 
„Abgas-Nachbehandlung" verwandt wurde. Sie wurde so programmiert, dass 
diese Pkw im Fall von Schadstoffmessungen auf dem Prüfstand auf einen 
spezifischen Fahrmodus umschalten, sodass bei Tests deutlich niedrigere 
Abgaser'nissionen gemessen werden als im normalen Fahrbetrieb. Die Führung 
des VW-Konzern legte am 3. September 2015 gegenüber der US
Umwellbehörde EPA das Geständnis ab, die spezielle Software zur künstlichen, 
zeitweiligen Reduktion der Abgaswerte seit mindestens sechs Jahren 
einzusetzen und sie gezielt zu dem Zweck verwandt zu haben, um die Behörden · 
zu täuschen. · 

VW ist spätestens seit Mai 2014 darüber informiert, dass in einer 
wissenschaftlichen Studie des International Council on Clean Transportation 
(ICCT) die im realen Straßenverkehr massiv höheren Abgasemissionen der VW
Diesel-Modelle ausführlich dokumentiert wurden. Der Bundesregierung ist 
ebenfalls seit mindestens einem Jahr bekannt; dass die realen Abgasemissionen 
von Diesel-Pkw deutlich über Den offiziellen Grenzwerten liegen. In einem an 
die Europäische Kommission gerichteten Schreiben vom 18. August 2015 heißt 
es: „Belastbare Indizien, dass die realen durchschnittlichen NOx-Emissionen 
auch von derzeit auf den Markt kommenden Euro-6-Diesel-Pkw erheblich höher 
sind als der einzuhaltende Grenzwert (80 mg/km), liegen erst (!) seit Herbst 
2014 vor. Darauf hat die Bundesrepublik Deutschland in der Stellungnahme 
zum EU-PILOT hingewiesen." Die Bundesregierung hat in dem zitierten 
Schreiben an die EU-Kommission auf eine !CCT-Studie vom l 1.10. 2014 Bezug 
genommen, nach der die realen durchschnittlichen NOx-Emissionen aus Diesel
Pkw 7-fach (d.h. bei 560mglk:m) über dem einzuhaltenden Grenzwert aus der 
Euro 6 Norm (80mg/km) liegen. 

Der von der VW-Spitze angekündigte Neuanfang und eine Transparenzoffensive 
sind bisher ausgeblieben. Neue Personen wurden nicht in Führungspositionen 
geholt und der Vorstandsvorsitzende behielt lange wichtige Funktionen im 
Konzern. Immer noch wird nicht mit offenen Karten gespielt und immer wieder 
!nformationen erst offengelegt, wenn sie nicht mehr geheim gehalten werden 
könne. 

Zum Schutz von Umwelt und Gesumlheil um! im Interesse der Beschäftigten 
muss von allen Beteiligten eine schnelle, breite und konsequente Aufklärung des 
Betrugsskandals um Kfz-Abgase vorangetrieben und sichergestellt werden. Die 
Hinweise auf Manipulationen bei fast allen Herstellern und Motortypen sind 
derart zahlreich, dass sich die Aufarbeitung nicht auf den Betrug bei Diesel-Pkw 
von VW beschränken darf. Auch leichte und schwere Nutzfahrzeuge müssen in 
die Untersuchung und die Abgas-Kontrollen unter realen Fahrbedingungen mit 
einbezogen werden. Alle Autohersteller müssen umgehend garantieren und 
nachweisen können, dass ihre Fahrzeuge die gesetzlichen Grenzwerte einhalten. 
Für alle im Verkehr befindlichen Autos, die die Grenzwerte im realen 
Fahrbetrieb nicht einhalten, müssen die Hersteller dies zeitnah gewährleisten 
(von Software-Update bis Filter-Nachrüstung). 

Aufgrund der bisherigen engen Verflechtung zwischen Automobilindustrie, 
Politik und Verwaltung muss bei den Aufsichtsbehörden ein radikaler 
Neuanfang gemacht werden. Nur so kann das Vertrauen in die staatliche 
Aufsicht wiederhergestellt werden. 
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II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 

A. zum Schutz der abhängig Beschäftigten 

1. aktiv darauf hinzuwirken, dass die Folgen des organisierten Betrugs bei 
VW nicht auf die Beschäftigten abgewälzt werden. Die Vorschläge der 
betrieblichen Interessenvertretung und deren Gewerkschaft zum Erhalt 
der Arbeitsplätze sind zu berücksichtigen. 

2. den gesetzlichen Rahmen zu schaffen, dass Zeitarbeitsfirmen im Falle 
gravierender wirtschaftlicher Probleme und unvermeidbarer 
Arbeitsausfälle von den Regelungen zur Kurzarbeit Gebrauch machen 
können. 

I3· für eine umfassende Aufklärung 

.3. eine unabhängige Kommission einzusetzen, die 

a) sich zusammensetzt aus Expertinnen und Experten, die ausschließlich 
von Umwelt- und Verbraucherschutzorganisationen, dem 
Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Automobilclubs benannt 
werden; 

b) mit der Erarbeitung eines umfassenden Berichts zum Abgas-Skandal 
beauftragt wird. Die Autohersteller und relevanten Zulieferer sowie 
der Verband der Automobilindustrie (VDA) werden verpflichtet, die 
erforderlichen Unterlagen der Kommission zur Verfügung zu stellen. 
Die Kommission soll auch ennittein~ welche Gesundheits- und 
Umweltschäden durch die erhöhten Abgasemissionen den Menschen 
in Deutschland und im Ausland zugefügt wurden. Gegenstand der 
Untersuchung soll auch der entstandene Schaden für 
Verbraucherinnen und Verbrauchern durch den erhöhten 
Treibstoffverbrauch der Fahrzeuge im realen Fahrbetrieb im Vergleich 
zu den Angaben der Hersteller sein. 

4. das Umweltbundesamt zu beauftragen, in Kooperation mit der 
einzurichtenden unabhängigen Kommission und gegebenenfalls unter 
Hinzuziehung von weiterem Sachverstand aus Länderministerien, ADAC, 
Deutschen Umwelthilfe (DUH), International Council on Clean 
Transportation (ICCT) und weiteren Stellen, eine repräsentative und der 
realen Fahrpraxis gerecht werdende Untersuchung der Abgasemissionen 
sowie des Kraftstoffverbrauchs aller in Deutschland zugelassenen Diesel
Pkw vorzunehmen. Diese Untersuchung ist so bald wie möglich auch auf 
andere Pkw sowie auf leichte und schwere Nutzfahrzeuge auszudehnen. 
Sämtliche Messergebnisse sind bis spätestens Ende 2016 mit Nennung 
des Fahrzeugherstellers, des Modells und der Motorisierung auf einer 
zentralen Seite im Internet öffentlich zu machen, damit sich die 
Verbraucherinnen und Verbraucher ein realistisches Bild der Emissionen 
und des Kraftstoffverbrauchs ihres Fahrzeugs machen können und ihre 
Fahrweise ggf. anpassen können. 

5. die Informationen und Anschuldigungen umfassend zu untersuchen, 
wonach man im Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), in anderen Behörden, aber 
auch verschiedenen Bundesministerien schon früh von 
Verdachtsmomenten der Manipulation oder der gezielten Abstimmung 
der Motoren oder der Regulierung der Abgasnachbehandlung auf die 
Messmethoden der EU gewusst hätte und diesen nicht ausreichend 
nachgegangen wäre, und dazu einen Bericht vorzulegen. Der Bericht 
sollte auch darlegen, welche Strukturen, Abhängigkeiten und 
Beziehungen eine frühere Aufdeckung der Manipulationen verhinderten 
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und welc.he Umstrukturierungen notwendig sind, um eine unabhängige 
Kontrolle und Überwachung zukünftig zu gewährleisten. 

C. für eine schnelle und vollständige Behebung der Mängel 

6. Sanktionen aus den Verstößen des VW-Konzerns gegen die Verordnung 
(EG) 715/2007 wie z.B. die Rücknahme von Typengenehmigungen, 
Aberkennung von Plaketten oder Steuemachzahlungen bis höchstens 1. 
Mai 2016 zurückzustellen. Bis dahin sollte der VW-Konzern die Mängel 
bei den betroffenen knapp drei Millionen in Deutschland zugelassenen 
VW-Diesel-Pkw sowie den betroffenen Nutzfahrzeugen mit deutlich 
überhöhten Abgaswerten einschließlich der Realisierung der Rückrufe 
und der Umrüstungen beseitigt haben, deren Ergebnis die Einhaltung der 
vorgegebenen Grenzwerte sein muss. Da es um die Abgasbelastung der 
Allgemeinheit geht, darf die Um- bzw. Nachrüstung nicht einem 
freiwilligen Rückruf überlassen bleiben, sondern er muss amtlich verfügt 
werden. Sollte sich im Zuge der Untersuchung herausstellen, dass es noch 
bei anderen Modellen aus dem VW-Konzern sowie bei den 
Kraftfahrzeugen anderer Hersteller gravierende 
Grenzwertüberschreitungen um mehr als 50% bei den Abgasemissionen 
gibt, so sollten auch diese mit einer entsprechenden Fristsetzung zu den 
genannten Maßnahmen verpflichtet werden. 

7. eine Untersuchung in Auftrag zu geben zur Ermittlung der Steuerausfälle 
durch die Zulassung der Fahrzeuge, die einer falschen Euro-Norm 
zugeordnet wurden und/oder bei denen eine falsche Angabe über die 
C02-Emissionen zugrunde gelegt werde und die daher mit deutlich zu 
wenig Kraftfahrzeugsteuer belastet wurden. Der entsprechende 
Steuerausfall ist nach dem Verursacherprinzip den Herstellern in 
Rechnung zu stellen. 

8. zu untersuchen, welche rechtlichen Möglichkeiten es gibt, bei den zu 
erwartenden Strafen und Schadensersatzansprüchen, die auf den VW
Konzern zukommen, die in den Abgasskandal involvierten Manager 
sowie die Eigentümer des Konzerns persönlich mit ihrem Privatvermögen 
heranzuziehen. Es ist z.B. zu prüfen, inwiefern Boni und Dividenden 
unter falschen Voraussetzungen ausgezahlt wurden und welche 
Aufsichts- und Kontrollpflichten in wessen Verantwortlichkeit verletz1 
wurden. Um die Beschäftigten des Konzerns, die nichts mit dem Skandal 
zu tun haben, vor den Folgen des Skandals zu schützen, muss die 
Bundesregierung die rechtlichen Mittel ausschöpfen, die Verursacher und 
Profiteure der Manipulationen haftbar zu machen. 

D. zur Verhinderung zukünftiger Manipulationen und Nichteinhaltung der 
Grenzwerte 
9. in der EU nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass für die 

Typenzulassung realistische Verbrauchs- und Emissions-Testverfahren 
unter Zugrundelegung von Verbrauchszyklen, die den Realitäten im 
Alltagsverkehr entsprechen (World Harmonized Light Vehicles Test 
Procedure - WL TP), spätestens 2017 eingeführt werden. Weitere 
Rahmenbedingungen und ggf. zusätzliche Tests milssen dabei eindeutig 
festgelegt werden, z.B. zur vorgeschriebenen Testtemperatur, zu davon 
abweichenden Temperaturen, zum Kaltstart, zum Betrieb der 
Klimaanlage etc. Es muss sichergestellt werden, dass die Hersteller das 
Abgasmanagement der Autos nicht gezielt auf diesen Zyklus abstimmen 
können - durch Variationen des Zyklus oder durch Kontrollen bei den 
Herstellern. Zu prüfen ist, unter welchen Voraussetzungen und wem 
gegenüber die Hersteller zur Offenlegung der Steuerungssoftware 
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verpflichtet werden können. Die Typenzulassung ist dahingehend zu 
reformieren, dass diese nur von einer unabhängigen Stelle vorgenommen 
werden darf, die sich weder im Wettbewerb mit anderen 
Zulassungsstellen befindet noch in irgendeiner finanziellen Beziehung zu 
den Herstellern steht. Auch ein System der stichprobenartigen 
Überprüfung der Verbrauchs- und Emissionswerte im realen 
Fahrverhalten (RDE) muss spätestens 2017 in der EU eingeführt werden. 
Dabei muss der Übereinstimmungsfaktor l ,0 betragen. Mindestens 25 
Prozent der neuzugelassenen Fahrzeugmodelle müssen innerhalb von 
zwei Jahren nach Erteilung der Typenzulassung überprüft \verden. 

10.eine neue, unabhängige und schlagkräftige Behördenstruktur beim UBA 
aufaubauen für die Übe1wachung von Verbrauchs- und 
Emissionsmessungen im Rahmen der Typenzulassung, der 
Feldüberwachung und der periodisch technischen Abgasuntersuchung. 
Dabei sollen in Fortsetzung der Forderung 2 durch oder im Auftrag des 
UBA dauerhaft RDE-Feldüberprüfungen durchgeführt werden, auch 
bevor diese über die EU verpflichtend werden. Solange es in Deutschland 
kein allgemeines Tempolimit auf Autobahnen gibt, müssen bei Pkw 
ergänzend zum WLTP-analogen Fahrverhalten (bis J 30km/h bei Class J) 
auch die Abgase bei höheren Geschwindigkeiten gemessen werden. 
Wichtig ist zu überprüfen, ob die Abgasreduktionstechniken ihre 
Funktion dauerhaft erfüllen. Das UBA muss mit den fi.ir eine unabhängige 
Überwachung notwendigen Ressourcen ausgestattet werden, inkl. des 
Personals, das ggf. teilweise vom K.BA übernommen werden kann. 

11. für die periodisch technische Abgasuntersuchung Endrohrprüfungen 
vorzuschreiben und ggf. mit öffentlich geförderten 
Forschungsmaßnahmen die technischen Möglichkeiten zu verbessern 
damit bei diesen möglichst bald auch die Belastung mit Stickoxiden und 
kleinen Partikeln gemessen werden kann. 

E. um Lehren aus dem Skandal zu ziehen zum Schutz von Gesundheit, Umwelt 
sowie Verbraucherinnen und Verbrauchern 

12. eine Luftreinhaltungs-Strategie auszuarbeiten und dem Bundestag 
vorzulegen, die über die Informationspflichten aus der Verordnung EG 
715/2007 hinausgeht und konkrete Maßnahmen insbesondere für den 
Verkehr enthält, damit die Grenzwerte aus der genannten Verordnung 
eingehalten werden und die Abgasbelastung der Bürgerinnen und Bürger 
auch über das vorgeschriebene Maß hinaus weiter reduziert wird. 

13. den rechtlichen Rahmen dahingehend zu ändern, dass die staatlichen 
Stellen sowie vom Staat beauftragte Prüfungsstellen verpflichtet sind, 
sämtliche für Umwelt, Gesundheit, Verbraucherinnen und Verbraucher 
relevante Informationen aus Emissions- und Verbrauchsmessungen auf 
einer zentralen Seite im Internet zu veröffentlichen. Hierzu hat die 
Bundesregierung bis März 2016 einen entsprechenden 
Legislativvorschlag vorzulegen. Zudem sollen die Infonnationspflichten 
der Hersteller und Händler erweitert werden. Verstöße gegen 
Inforrnationspfüchten sind im Internet zu veröffentlichen und schärfer zu 
sanktionieren. 

14.dem Bundestag einen Gesetzentwurf für ein Unternehmensstrafrecht 
vorzulegen, mit dem Unternehmen sanktionie1i werden können. 

15. bis Ende 2015 einen Gesetzentwurf vorzulegen, der eine schnelle und 
vollständige Behebung der Schäden bei betroffenen Verbraucherinnen 
und Verbrauchern em1öglicht, indem einfach zugängliche Gruppenklagen 
eingeführt, Musterfeststellungsklagen ausgeweitet und 
Verbraucherverbandsklagerechte gestärkt werden. Darüber hinaus 
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müssen generell die Gewährleistungsrechte verbessert und ein 
kostenfreies Auskunftsrecht der Verbraucherinnen und Verbraucher 
sowie deren Interessenverbände gegenüber Unternehmen über 
Abgasmessungen und eingesetzte Technologien inkl. der Software zum 
Beispiel im Verbraucherinformationsgesetz (VIG) eingeführt werden 

16.den Schutz von Whistleblowem im Zusammenhang mit dem 
Abgasskandal sicherzustellen und die Forderungen dazu aus den 
Anträgen der Fraktion DIE LINKE. auf den Bundestagsdrucksachen 
18/3043 („Gesellschaftliche Bedeutung von \Vhistleblowing anerkennen 
- Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber schützen") und 18/5839 
(„Journalistinnen und Journalisten sowie Hinweisgeberinnen und 
Hinweisgeber vor Strafverfolgung schützen und Unabhängigkeit' der 
Justiz sicherstellen") so schnell wie möglich umzusetzen. 

Berlin, den[ ... ) 

und Fraktion 
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Antrag 

Drucksache 18/[„ .] 
[Datum] 

Aus dem Pkw-Abgasskandal Konsequenzen ziehen - Wettbewerbsfähigkeit der 
Automobilindustrie sichern 

Der Bundestag wolle beschließen: 

!. Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Der Abgasskandal um manipulierte Schadstoffmessungen bei Diesel-Pkw mar
kiert einen Wendepunkt. Autos, die Schadstoffgrenzwerte nur auf dem Rollen
prüfstand und nicht im realen Straßenbetrieb einhalten, sind genauso wenig 
zukunftsfähig wie Fahrzeuge, die die Klimakatastrophe befeuern. 

Das Auto des 21. Jahrhunderts fährt grün - mit erneuerbarer Energie, leise und 
frei von Schadstoffen. Es tankt grüne Energie. Fahrzeuge mit klassischen Ver
brennungsmotoren werden zum Auslaufmodell. Die Elektromobilität auf Basis 
von Batterie- und Rrennstoffzellcntechnologien gibt Antworten auf Fragen des 
Klimaschutzes, der Endlichkeit des Rohstoffs Öl, der Luftreinhaltung und der 
Verbesserung der Lebensqualität in Innenstädten. 

Um das grüne Auto kommt ein globaler Wettlauf in Gang. Neue Fahrzeugkon
zepte und -herstell er, veränderte Wertschöpfungsketten und das Aufkommen 
digital vernetzte Mobilitätsangebote setzen die traditionelle Automobilwirtschaft 
unter Druck. Deutschland stellt dies vor besondere Herausforderungen. Insbe~ 
sondere seine Regionen der großen Produktionsstandorte sind strukturell auf 
eine wettbewerbsfähige Automobilindustrie angewiesen. 

Benzin- und Dieselmotoren verschärfen das globale Problem schlechter Luft
qualität in Städten und die damit verbundene Gesundheitsrisiken. Energiewende 
heißt, nicht länger fossile Treibstoffe in Motoren zu verbrennen. Deutschland 
muss Innovationsführer werden bei Entwicklung und Markteinführung umwelt
freundlicher Fahrzeuge und alternativer Antriebe. 

Die Schönfärberei, das Greenwashing, der Automobilindustrie ist gescheitert. 
Autos müssen auf der Straße sauber sein -- nicht nur auf dem Papier. Angebliche 
Erfolge bei C02-Reduktion, Effizienz und Schadstoffminderung sind systemati-
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~ehe Verbrauchetiäuschung. Der wirkliche Spritverbrauch weicht immer gravie
render von den Angaben der Hersteller ab. Das International Council on Clean 
Transportation (ICCT) stellt fest, dass Fahrzeuge des Jahres 2014 auf der Straße 
40 Prozent mehr Kraftstoff verbrauchen als auf dem Rollenprüfstand. 

Erhebliche Mitschuld an Verbrauchertäuschung, Gesundheitsgefährdung und 
Klimazerstörung trägt die Bundesregierung. Der Neue Europäische Fahrzyklus 
(NEFZ) testet Autos fernab ihres realen Straßenbetriebs und ist wegen zahlrei
cher Schlupflöcher seit Jahren nicht mehr glaubwürdig. Mit der Einführung 
eines neuen Testverfahrens haben sich Deutschland und die EU-Mitgliedstaaten 
viel zu lange Zeit gelassen. Deutschland darf nicht länger die Einführung des 
f!euen Testverfahrens „ Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure 
(WL TP)" blockieren und muss sich für das Schließen konzernfreundlicher 
Schlupflöcher im Typzulassungsverfahren einsetzen. Messungen im realen 
Fahrbetrieb (Real Driving Emissions, RDE) dürfen dann keine höheren Abwei
chungen zu Labortests mehr aufweisen. Genauso sollte die Bundesregierung die 
Einführung ambitionierter COrFlottengrenzwerte für 2025 und 2030 unterstüt
zen und die Bundeskanzlerin im Interesse sicherer Arbeitsplätze .in der europäi
schen Automobilwirtschaft den Telefonhörer auf der Gabel liegen lassen. 

Auch der gezielte Einsatz eines versteckten Softwareprogramms zur Zykluser
kennung in 11 Millionen Fahrzeugen des VW-Konzern war nur möglich, weil 
die Bundesregierung und das ihr nachgeordnete Kraftfahrtbundesamt zahlreiche 
Hinweise auf auffällige Abweichungen beim Schadstoffausstoß zwischen La
bonnessungen und realem Straßenbetrieb ignoriert haben. Die Bundesregierung 
akzeptiert seit Jahren, dass Umweltschutzauflagen auf dem Heimatmarkt nicht 
kqnsequent befolgt und durchgesetzt werden. Die Infonnationspraxis des Kraft
fahrtbundesamt hat mehr der einer Burg der Autobauer als der einer der Gesell
schaft verpflichteten Behörde geähnelt, Daten waren nicht frei zugänglich. Die 
fehlende Transparenz hat dem Image der deutschen Automobilindustrie letztlich 
enorm geschadet und Verbrauchervertrauen zerstört. Die unternehmerischen 
folgen für den Volkswagenkonzern sind nicht absehbar. Sicher ist dagegen: 
Hätte die Bundesregierung die sogenannte „Clean Diesel"-Strategie deutscher 
Automobilkonzerne mit kritischerem Blick begleitet - die Krise bei VW wäre 
wahrscheinlich gar nicht erst entstanden. 

Der Abgasskandal offenbart, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren kaum 
leistungsstärker und gleichzeitig immer sauberer werden können. Die Optimie
rungsmöglichkeiten klassischer ßenzin- und Dieselfahrzeuge stoßen an physika
lische Grenzen, Abgasnachbehandlungen werden technisch immer aufwändiger 
und teurer. 

Mithilfe der Steuer- und Ordnungspolitik der Bundesregierung hat die deutsche 
Automobilindustrie auf einen trügerischen Vorsprung bei leistungsstarken Ben
zin- und Dieselmotoren gesetzt. Für die einseitige steuerliche Förderung von 
Diesel gegenüber Benzin gibt es weder eine umwclt- noch eine verkehrspoliti
sche Begründung. Deutschland wird mit der heutigen Dieselflotte weder seine 
Klimaziele noch eine Reduzierung der Abgasbelastung in den Städten erreichen. 
Die Elektromobilität zündet in Deutschland dagegen bislang nicht. Unter drei 
Millionen Pkw-Neuzulassungen erreichen reine Elektrofahrzeuge einen Anteil 
von weniger als 0,3 Prozent. Das Ziel von einer Million Elektroautos im Jahr 
2020 ist bislang nicht in Sicht. Für mehr Klimaschutz und eine Reduzierung der 
Luftbelastung ist Downsizing, eine Anpassung der Leistungsstärke von Neuwa
gen an die tatsächlichen Fahrbedarfe, das Gebot der Stunde. Ein Umbau der 
Kfz-Steuer muss stärkere Anreize für Verbraucherinnen und Verbraucherschaf
fen, die Fahrzeugflotte mit verbrauchsärmeren und umweltfreundlichen Autos 
zu erneuern. 
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Mit ihrer bisherigen Politik gehen Deutschland und die für das Land wichtige 
Automobilindustrie einen riskanten Weg. Die Erfolgsfaktoren der Automobil
branche werden sich grundlegend ändern - etwa weil weltweit Umweltstandards 
verschärft werden und neue Fahrzeugkonzepte vermehrt nachgefragt werden. 
Schon bei der Hybridtechnologie mussten deutsche Hersteller jahrelang hinter
herfahren. Sollte sieh der Export schwerer SUV und hochpreisiger Limousinen 
abschwächen und die Diesel-Pkw aufgrund der als karzinogen eingestuften Die
selabgase stärker reguliert werden, ist die deutsche Automobilwirtschaft 
schlecht aufgestellt. 

Zukunftsfähige Industriepolitik muss Unternehmen neue Türen öffnen, statt sich 
gegen den unvermeidlichen Wandel zu stemmen . .Jahrelang hat es Deutschland 
versäumt, etwa den Rückstand und die fehlende Kompetenz in der Batterietech
nik gegenüber Japan, Südkorea und mittlerweile auch den USA aufzuholen. Die 
Nationale Plattfonn Elektromobilität (NPE) hat Papier und Publicity erzeugt. 
Nicht gelungen ist es Bundesregierung und Automobilindustrie, einei:i konse
quenten Entwicklungspfad in Richtung Elektromobilität einzuschlagen. 

Die Bundesregierung trägt die Verantwortung dafür, jetzt den rechtlichen Rah
men für den Automobilwirtschaft und Straßenverkehr so zu erneuern, dass durch 
~rößtmögliche Transparenz und Ehrlichkeit Vertrauen bei den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern wiederhergestellt wird, die Wettbewerbsfähigkeit der Auto
mobilindustrie erhalten bleibt und die Luftbelastung durch Emissionen des Stra
ßenverkehrs wirksam zurückgeht. 

!!. Der Deutsche Bundestag fordert daher die Bundesregierung auf, 

„ den Abgasskandal und seine Ursachen konsequent aufzuarbeiten und 
größtmögliche Transparenz über Verbrauch und Emissionen herzustellen, in 
dem sie 

- dem Bundestag und der Öffentlichkeit umfassend über die politischen und 
rechtlichen Konsequenzen w1d die Aufarbeitungs- und Prüfungsarbeit be
richtet; 

- Prüfungen für Diesel- und Benzinmodelle im realistischen Fahrbetrieb hin
sichtlich des Emissionsverhaltens C02 und Stickoxiden einführt; 

- die Abgas-Feldüberwachung des Umweltbundesamtes (UBA) stärkt, und 
zwar inklusive der Erhebung der C02-Emissionen, und das UBA mit einem 
entsprechenden Etat ausstattet; 

- die Behörden verpflichtet, die Ergebnisse aller oben genannten Tests mit 
Nennung des Fahrzeugherstellers, des Modells und der Motorisierung auf 
ihren Internetseiten zu veröffentlichen; 

- einen Sachstandsbericht „Reale Verminderung spezifischer COi
Emissionswerte von Neuwagen 2009-2015" auf Grundlage von Emissions
messungen im Fahrbetrieb (Real Driving Emissions, RDE) vorlegt; 

- einen Technikfolgenbcricht über die mittelfristigen ökologischen und öko
nomischen Erfolgsaussichten der Benzin- und Dieselmotoren in der deut· 
sehen Automobilwirtschaft vorlegt; 

- dem Bundestag einen Bericht ilber die umwelt-, verkehrs- und finanzpoli
tischen Folgen der steuerlichen Förderung von Diesel gegenüber Benzin 
vorlegt; 
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- einen Technikfolgenbericht über die Batterie- und Brcnnstoffzellenent
wicklungen, der insbesondere die Kostenentwicklung untersucht, vorlegt. 

" dafür zu sorgen, dass Gesundheit, Umwelt und Verbraucher geschiltzt wer
den, indem sie 

- im ersten Schritt den Sachverständigenrat für Umweltfragen bittet, einen 
Bericht ilber die Umweltauswirkungen der Diesel- und Benzinfahrzeuge
(unter Berücksichtigung des klimatischen Aspektes der Feinstaubproblema
tik) vorzulegen; 

- sich in der Verkehrs- und Umweltministerkonferenz mit den Ländern über 
einheitliche und zügige Maßnahmen zur Verringerung der Luftbelastung 
durch Emissionen des Straßenverkehrs in Städten verständigt und einen 
„Aktionsplan Luftqualität" erarbeitet; 

- ein Nachrüstungsprogramm zur Abgasreduzierung von Taxis, Transpor
tern und Bussen auflegt und die Ausweitung von E-Carsharing fördert; 

- im Rahmen der Hauptuntersuchung Abgasuntersuchungen einführt, die 
den realen Schadstoffausstoß darstellen; 

- sich auf EU-Ebene für die Einrichtung einer gemeinsamen unabhängigen 
EU-Typgenehmigungsbehörde einsetzt; 

- sich auf EU-Ebene für die rasche Einführung WLTP und von Emissions
tests unter realen Fahrbedingungen (Real Driving Emissions, RDE) mit ei
nem technisch begründeten Konformitätsfaktor von max. l ,5 einsetzt; 

- dafür sorgt, dass in Europa 2025 und 2030 ambitionierte COr 
Nachfolgegrenzweite auf der Grundlage von WLTP und RDE eingeführt 
w~d; . 

- dafür sorgt, dass etwaige Kfz-Steuer-Nachforderungen auf Grund zu ge
ring ausgewiesener COrEmissionswerte in den Zulassungsbescheinigungen 
von den Herstellern und nicht von den Verbraucherinnen getragen werden. 

s die Politik konsequent auf die Förderung zukunftsfähiger sauberer Autos 
auszurichten, indem sie 

- ein Marktanreizprogramm auflegt, bei dem Elektroautos einen Kaufzu
schuss in Höhe von 5.000 Euro und verbrauchsarme Plug-In-Hybrid-Autos 
(unter 50g CO/km) in Höhe von 2.000 Euro erhalten; um eine ökologische 
r ,enkungswirkung zu entfalten, erfolgt die Gegenfinanzierung über eine 
Umlage der Kfz-Steuer für Pkw, deren C02-Ausstoß oberhalb der europäi-
schen COi-Grenzwerte liegt; · 

- die Besteuerung von Dienstwagen an den C02-Ausstoß koppelt und die 
Steuerprivilegien für Dienstwagen mit einem C02-Ausstoß oberhalb der eu
ropäischen C02-Grenzwerte reduziert; 

- im Bundeshaushalt ein Investitionsprogramm Elektromobilität auflegt und 
so den Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur, die auf er
neuerbarem Strom basiert und ein nutzerfrcundliches eRoaming beinhaltet, 
steuerlich fördert sowie ein bundesweites kostenfreies Parkvorrecht für 
Elektroautos an Ladepunkten und baurechtliche Vorgaben für Ladean
schlüsse an öffentlichen Einrichtungen und Neubauten einführt. 

Berlin, den [„.) 
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und Fraktion[. „] 



Von: 
Gesendet 
An: 
Ce: 
Betreff: 

-·· · Dienstag, 13. Oktober 2015 19:25 
ReHA27; Ref-LA23; de'; 

LA2; 
20l5 prec pun e für Minister 

l)!Et:IUl~Pl:~bf~~~t•rw~nden (Erste rechtliche Beurteilung)!! 1 Rechtliches kann nur geliefert werden, wenn 
Min dem Bescheid des KBA zugestimmt hat. Dazu morgen Gespräch LA 2, s4und Min. ~ . 

11}~~-~.~,(~pH,~i~f)~n) noch folgenden Satz ganz am Ende: „Informationen zu den Sanktionen, die in Frankreich 
unci'Polenvorge~ehen sind, liegen noch nicht vor." · 

Gruß 

1 

1ser1delt:Dlenst:a 13. Oktober 2015 14:37 
An: ReHA23' -kba.de'· 
Ce: LA2i 
Betreff: Sprechzettel für ST-Sitzung am 15.10.2015 /Sprechpunkte tüd"'llnlster 
Wichtigkeit: Hoch · 

Sehr geehrte. 

den beigefügten Sprechzettel nebst 4 Anlagen erhalten Sie mit der Bitte um Prüfung. 
. ~ . 

KBA wird gebeten, Texte für die markierten Stellen ggf. kurzfristig bereitzustellen. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. lA27 -
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Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 

Betreff: 
Anlagen: 

„tober 2015 18:15 
Ref-LA27 
Ref-LA23;.LA2 
2015-10-10-Beitrag MIN -SPZ für BT am 15-10-2015.doc 
2015-10-10-Beitrag MIN -SPZ für BT am 15-10-2015.doc 

Als Anlage übersende ich vorsorglich für die Rede von Min am Donnerstag im BT einen Beitrag für den SPZ, dessen 
Abforderung erwartet wird. 

Gruß • 
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SPZ :für Min :für Rede im BT am Donnerstag 15.10. 
Beitrag zum Thema Sanktionen 

Von verschiedenen Seiten wird vorgetragen, dass BMVI keine Sanktionsdrohung für 
Verstöße gegen die Verordnung (EU) Nr. 715/2007 vorgesehen habe, obwohl das europäische 
Recht dies nach Artikel 13 dieser Verordnung ausdrücklich fordere. 

Hierzu ist auf Folgendes hinzuweisen: 
Die entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten ergeben sich aufgrund folgenden 
Zusammenwirkens der Verordnung (EU) Nr. 715/2007, der Richtlinie 2007/46/EU, der diese 
Richtlinie wnsetzenden EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung und des allgemeinen 
deutschen Strafrechts: 

Die Typgenehmigung wird aufgrund des in der Rahmenrichtlinie 2007 /46/EG 
geregelten Verfahrens europaweit nach einheitlichen Maßstäben erteilt. Welche 
technischen Anforderungen im Einzelnen an das Fahrzeug zu stellen und welche 
Verfahrensvorschriften dabei zu beachten sind, ergibt sich entweder aus der 
Ursprungsfassung der genannten Richtlinie oder aus weiteren Einzelrechtsakten, die 
nach Erlass der Richtlinie auf europäischer Ebene erlassen worden sind. Sie heißt 
deshalb auch Rahmenrichtlinie, weil sie zwar den Rahmen für die Erteilung der 
Typgenehrnigung festlegt, bestimmte technische Einzelanforderungen aber in 
Einzelrichtlinien oder -verordnungen festgelegt sind. 
Eine solche Einzelanforderung ist die Verordnung (EG) Nr. 715/2007. Sie ist 
Bestandteil der Typgenehmigungsregelungen, indem sie in Abschnitt IV Teil I Nr. 2A 
der Rahmenrichtlinie 2007/46/EG genannt ist. 
Das heißt: Die Typgenehmigungsbehörde prüft bei der Erteilung einer 
Typgenehrnigung, ob - neben zahlreichen weiteren Vorschriften -die Vorschriften der 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 eingehalten sind. Sie hat dazu, ergänzend zu den in 
der Rahmenrichtlinie 2007/4.6/EG getroffenen Regelungen, die dort normierten 
Vorschriften zu beachten. 
Zu diesen ergänzenden technischen Anfordenmgen gehört das Verbot der 
Verwendung von Abschalteinrichtungen (Art 5 Ahs.2 der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007). Werden solche Abschalteinrichtungen gleichwohl verwendet, so stellt dies 
einen Verstoß gegen die Genehmigungsvorschriften dar. 
Die Umsetzung dieser Regelungen in Deutschland erfolgte ebenfalls durch eine 
Rahmenvorschrift, nämlich die EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnuhg (EG-FGV). 
Sie hat die Rahmenrichtlinie 2007/46/EG in deutsches Recht überfllhrt; damit gelten 
die Inhalte auch der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 für das Genehmigungsverfahren. 
Das Spektrum der möglichen staatlichen Reaktionen aufTypgenehmigungsverstöße 
einschließlich möglicher Sanktionen ist der EG-FGV zu entnehmen. Danach sind vor 
allem spezielle Verwaltungsmaßnahmen vorgesehen, die von einem teilweisen 
Widerruf der Typgenehmigung bis zu deren Erlöschen reichen. In der Begründung zur 
EG-FGV wird außerdem darauf hingewiesen, dass „ ... bestimmte Verstöße im Rahmen 
des Genehmigungsverfalll'ens wie die Vorlage gefälschter Prüfergebnisse oder 
technischer Spezifikationen oder Wivollständige Erklärungen in der Regel vorsätzlich 
begangen (werden) und mithin den besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
(Betrug, Urkundenfälschung) W1terliegen." (vgl. Verkehrsblatt, 2009, Heft 9, Seite 
340). Die Notifizierung der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) 
gegenüber der Europäischen Kommission erfolgte am 07.08.2008 
(Notifizierungsnummer: 2008/341 /D). 
BMVI ist sich be\vusst, dass die genannten Straftatbestände Vorsatz voraussetzen. Das 
ist aber auch in den EU-Regelungen so angelegt. Es geht in Art 13. Abs. 2 der 
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Verordnung (EG) Nr. 715/2007 um die Abgabe falscher Erklärungen, um eine 
Verfälschung von Prüfergebnissen und um die Vorenthaltung von Daten. Das sind 
Verhaltensweisen, bei denen ein bewusstes Handeln des Verpflichteten erforderlich 
ist Verfä.lschen kann nur, wer den richtigen Zustand kennt und diesen manipuliert. 
Ebenso ist es bei der Abgabe falscher Erklärungen und der Vorenthaltung von Daten. 
Eine andere Frage ist, ob dieses bewusste Handeln auch immer nachweisbar ist. 

Mit den verwa.ltw1gsrechtlichen Möglichkeiten und den ergänzend bestehenden Regelungen 
stehen in Deutschland a.lso auch speziell für die Abschalteinrichtungen 
Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung, die verhältnismäßig sind, weil sie in Abhängigkeit 
von den konkreten Umständen des Einzelfalles angewandt werden, die wirksam sind, weil 
Maßnahmen angedroht werden, die darauf gerichtet sind, den durch den Verstoß 
hervorgerufenen rechtswidrigen Zustand umfassend zu beseitigen und die abschreckend sind, 
weil erhebliche finanzielle Nachteile für den Hersteller und die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit für den im Unternehmen Verantwortlichen damit verbunden sein kötU1en. 

Ob sich im Zuge der laufenden Überprüfung der von Volkswagen vorgenommenen 
Manipulationen die Notwendigkeit einer zusätzlichen Erweitemng der bestehenden 
Vorschriften ergibt, kann erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse beurteilt werden. 
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Ref-LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 

Freitag, 9. Oktober 2015 16:08 
Ref-LA27 

· Ref-Kl2; Ref-KlO 
;-

Betreff: Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015; Rede Min 

Liebe Kollegen, 

da Hr. Minister nun zu TOP 6 eine Rede im Deutschen Bundestag hält, bitte ich Sie, nachdem die 
Anträge zu diesem TOP vorliegen (voraussichtlich erst Dienstagabend/ Mittwochmorgen), um 
Erstellung eines neuen Sprechzettels. 

Da Hr. - (K 12) auf Grundlage Ihres Sprechzettels die Rede erarbeiten muss, bitte ich dann 
um sch~Zusendung. 

~ 
Mit freundlichen Grüßen --Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 

Von: Ref-LA27 

An: 
9. Oktober 2015 12:53 
· Ref-L14· Ref-K10 

· LA2·iiiiiiiiilmm:---
: Fri~t: reitag; ~~g~tschen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die BT-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 

nicht möglich. 

Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermittelt. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -
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r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

1 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 

_.10115 Berlin 
Tel: 03012008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 

2 
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Ref·LA27 

Von: Ref-LA27 
Gesendet: Freita , 9. Oktober 2015 12:53 
An: Ref-Ll4; Ref-KlO 
Ce: LA; LA2; 
Betreff: AW: Frist: Freitag, 09.10.2015, 12 Uhr - Sitzung des Deutschen Bundestages 

am 15.10.2015 
Anlagen: 2015-10-09 Sprechzettel Sitzung BT am 15-10-2015.doc 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie den von der Abteilung LA gebilligten Sprechzettel für die ST-Sitzung am 15.10.2015. 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel informell vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine Ressortabstimmung 
nicht möglich . 

• Gemäß Anforderungsschreiben von L 14 wird der Sprechzettel hiermit auch an das Pressereferat (K 10) übermitte,lt. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 .„ 
-----------~------- ·--------·---------·---
Von:lllllllllll . 
Gese~. Oktober 2015 11:34 

f-LA 

---·------- . 

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

5. Anlagen 

.iiJI 
Mit freundlichen Grüßen 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten~ 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel:. 03012008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 
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--------------------------------------------

Referat: 

SPRECHZETTEL 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

TOP 6 

Bonn, 09.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

Thema a) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen: 

„Aus dem AbgasskandaJ bei Dieselfährzeugen lernen" 

(BT-Drucksache 18/.„) 

b) Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE: 

I. Inhalt/Sachverhalt 

„Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfz

Abgasc ziehen'' 

(BT-Drucksache 18/„.) 

Es kann keine Inhaltsangabe zum Beratungsgegenstand gemacht werden, da die aufgeführten 

Drucksachen dem BMVI nicht vorliegen (Stand: 09.10.2015, 12 Uhr). 

U. Votum 

Kenntnisnahme. 

HI. Position der Bundesregierung/BMVI 

Oberste Priorität hat im VW-Fall zunächst einmal die Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von 

Maßnahmen von VW bzw. durch das Kraftfahrt-Bundesamt. 

Die Bundesregierung wird nach Vorliegen der Erkenntnisse eingehend prüfen, inwieweit Hand

lungsbedarf zur Anpassung der internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften besteht. 

Dazu zählt u.a. auch, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene weiter für Verbesserungen bei 

Nachprüfungen einsetzen wird. 

IV. Beratung in den Ausschüssen 

GemäJ3 Tagesordnung gilt Überweisungsvorschlag an 

zu a): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

zu b): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
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Referat: LA27 
MR 
0 

···-··---······---·- ·----·--------

Bonn, 09.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

SPRECHZETTEL 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

TOP 

Thema 

6 

a) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen: 

„Aus dem Abgasskandal bei Dieselfährzeugen lernen" 

(BT-Drucksache 18/.„) 

b) Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE: 

„Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfz

Abgase ziehen" 

(BT-Dmcksache 18/„.) 

I. Inhait/SachverhaU 

Es kann keine Inhaltsangabe zum Beratungsgegenstand gemacht werden, da die aufgeführten 

Drucksachen dem BMVI nicht vorliegen (Stand: 09.10.2015, 12 Uhr). 

II. Votum 

Kenntnisnahme. 

HI. Position der Bundesregierung/BMVI 

Oberste Priorität hat im VW-Fall zunächst eirunal die Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von 

Maßnahmen von VW bzw. durch das Kraftfahrt-Bundesamt. 

Die Bundesregierung wird nach Vorliegen der Erkenntnisse eingehend prüfen, inwieweit Hand

lungsbedarf zur Anpassung der internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften besteht. 

Dazu zählt u.a. auch, dass sich die BlUldesregierung auf EU-Ebene weiter für Verbesserungen bei 

Nachprüfungen einsetzen wird. 

IV. Beratung in den Ausschüssen 

Gemäß Tagesordnung gilt Überweisungsvorschlag an 

zu a): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

zu b ): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Aus~chuss für Wirtschaft und Energie 
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Ref-lA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Für.in LA und mich mitgezeich~et. 

-Fr:eitag, 9. Oktober 2015 12:26 
ReHA27 
AW: Frist: Freitag, 09.10.2015, 12 Uhr - Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 15.10.2015 

------·-·------------------·--

1 12 Uhr - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrter Herr-

den beigefügten Sprechzettel zu TOP 6 der ST-Sitzung am 15.10.2015 erhalten Sie mit der Bitte um kurzfristige 
Mitzeichnung- auch für.n lA (wegen Dienstreise). 

BMUB und BMWi haben den Sprechzettel zur Information vorab erhalten; aus Zeitgründen war eine 

Ressortabstirnmung nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 

f. LA 27 -
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Referat: 

SPRECHZETTEL 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

TOP 6 

Bonn, 09.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

Thema a) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen: 

„Aus dem Abgasskandal bei Dieselfahrzeugen lernen" 

(BT-nrucksache 18/„.) 

b) Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE: 

I. Inhalt/Sachverhalt 

„Die notwendigen Konsequenzen aus dem .Betrugsskandal um Kfz

Abgase ziehen" 

(BT-Drucksache 18/ ... ) 

Es kann keine Inhaltsangabe zum Beratungsgegenstand gemacht werden, da die aufgeführten 

Drucksachen dem BMVI nicht vorliegen (Stand: 09.10.2015, 12 Uhr). 

Il. Votum 

Kenntnisnahme. 

III. Position der .Bundesregierung/BMVI 

Oberste Priorität hat im VW-Fall zunächst einmal die Sachverhaltsaufklärung und Einleitung von 

Maßnahmen von VW bzw. durch das Kraftfahrt-Bundesamt. 

Die Bundesregierung wird nach Vorliegen der Erkenntnisse eingehend prüfen, inwieweit Hand

lungsbedarf zur Anpassung der internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften besteht. 

Dazu zählt u.a. auch, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene weiter für Verbesserungen bei 

Nachprüfungen einsetzen wird. 

IV. Beratung in den Ausschüssen 

Gemäß Tagesordnung gilt Übervveisungsvorschlag an 

zu a): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

zu b ): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
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Ref·LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Anlagen: 

s.u. 

Ref-LA27 

~~er 2015 12:42 
~bmwi.bund.de'; ~bmwi.bund.de' 
WG: Fnst: Freitag, 09.10.2015, 12 Uhr - Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 15.10.2015 
18-WP-T0-129-131.pdf; 2015-10-09 Sprechzettel Sitzung ST am 
15-10-2015.doc 

-------------·-----------.,,..._----·--------·-- --~-·--·--~----·~-- ---·~ ---
Von: Ref-LA27 
Gesendet: Freitag, 9. Okto~~~s 12:~2 
An: ' . bmub.bund.de' lllf.91.tllruJ.tLlnmii.de)'; 

mwi.bund.de' 

: rs: . -12 Uhr - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

den beigefügten Sprechzettel zu TOP 6 der ST-Sitzung am 15.10.2015 erhalten Sie zur Information. Aus Zeitgründen 

war eine Ressortabstimmung nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag .„ 
************************************************ 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat LA 27 (Kraftfahrzeugtechnik - Umweltschutz) 
Robert-Schuman-Platz 1 
D-53175 Bonn 
E-Mail: ReHA27@bmvi.bund.de 
•*********************************************** 
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Ref~LA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 

Ce: 
Betreff: 

Anlagen: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ref-LA27 

18-WP-T0-129-131.pdf; 2015-10-09 Sprechzettel Sitzung BT am 
15-10-2015.doc 

den beigefügten Sprechzettel zu TOP 6 der BT-Sitrnne ;:im 1c;.10.201 r; Prh;:iltPn SiP rnr Information. Aus Zeitgründen 

war eine Ressortabstimmung nicht möglich. 

Mit freundlichen Grüßen -...... 
************************************************ 
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat LA 27 (Kraftfahrzeugtechnik - Umweltschutz) 
Robert-Schuman-Platz 1 
D-53175 Bonn 
E-Mail: Ref-LA27@bmvi.bund.de 
************************************************ 
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Referat: 

SPRECHZETTEL 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

TOP 6 

Bonn, 09.10.2015 
Hausruf: 
Hausruf: 

Thema a) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen: 

„Aus dem Abgasskandal bei Dieselfährzeugen lernen" 

(BT-Drucksache 18/ ... ) 

b) Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE: 

„Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfz. 

Abgase ziehen" 

(BT·Drucksache 18/ ... ) 

I. Inhalt/Sachverhalt 

Es kann keine Inhaltsangabe zum Beratungsgegenstand gemacht werden, da die aufgeführten 

Drucksachen dem BMVI nicht vorliegen (Stand: 09.10.2015, 12 Uhr). 

H. Votum 

Kenntnisnahme. 

HI. Position der Bundesregien.mg/BMVI 

Oberste Priorität hat im VW -fall zunächst einmal die Sachverhaltsaufklärung tmd Einleitung von 

Maßnahmen von VW bzw. durch das Kraftfahrt-Bundesamt. 

Die Bundesregierung wird nach Vorliegen der Erkenntnisse eingehend prüfen, inwieweit Hand

lungsbedarf zur Anpassung der internationalen, europäischen und nationalen Vorschriften besteht. 

Dazu zählt u.a. auch, dass sich die Bundesregierung auf EU-Ebene weiter für Verbesserungen bei 

Nachprüfungen einsetzen wird. 

IV. Beratung in den Ausschüssen 

Gemäß Tagesordnw1g gilt Überweisungsvorschlag an 

zu a): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für.Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

zu b): Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
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Ref-lA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 

Anlagen: 

Wichtigkeit: 

Sehr geehrter Herrllll 

Ref-LA27 

WG: Frist: Freitag, 09.10.2015, 12 Uhr - Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 15.10.2015 
Bundestag - Sprechzettel.doc; 18-WP-T0-129-131.pdf; Anforderung.doc 

Hoch 

narh R\irkspriichf'.' im Ri>ferat feite ich nar:hfolgende Sprechzettel-Anforderung an Sie weiter mit folgendem Hinweis: 

Laut Referat L 14 liegen die Drucksachen zu den beiden nachfolgenden Themen von TOP 6 noch nicht vor; trotzdem 
soll lt. L 14 ein Sprechzettel bis morgen 12 Uhr erstellt werden: 

Wa) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE Grünen: 
„Aus dem Abgasskandal bei Dieselfahrzeugen lernen" 
(BT-Drucksache 18/ ... ) 

b) Beratung des Antrags der Fraktion DIE' UNKE: 
„Die notwendigen Konsequenzen aus dem Betrugsskandal um Kfz-Abgase ziehen" 
(BT-Drucksache 18/ ... ) 

Wir bitte um Rückmeldung, wie hiermit umgegangen werden soll. 

Mit freundlichen Grüßen 
f. LA 27 -

s. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvafidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 030/2008-· 
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E-Mail: bmvi.bund.de 
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Ref-lA27 

Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 

Anlagen: 

Wichtigkeit: 

Sehr geehrter Herr-

---------------- ---------

Ref-LA27 

liiilliiier 2015 09:45 

WG: Frist: Freitag, 09.10.2015, 12 Uhr - Sitzung des Deutschen Bundestages 
am 15.10.2015 
Bunde~tag - Sprechzettel.doc; 18-WP-T0-129-131.pdf; Anforderung.doc 

Hoch 

wir bitten um Ober~end1inc dr--r Orur-ksrirhen 71.1 TOP f1 c;ohillrl vorh;mrlPn 

Danke und Gruß 
f. LA 27 

~----···-----· ·-----·--·-·-····------·-····-·--·---·----------- --- -·--·"·-· ---------------„„ - ·--·-----„„.-
Von: ~ 
Gese~. Oktober 2015 11:34 
An: Ref-LA27 

LA· 

s. Anlagen 

r - Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.2015 

~undesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 03 
E-Mail: bmvi.bund.de 
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Ref-LA27. 

Von: 
• Gesendet: 

An: 
Ce: 

Betreff: 

Anlagen: 

Wichtigkeit: 

'\,,ls. Anlagen 

Mit freundlichen Grüßen 

Freitag, 2. Oktober 2015 11:34 
Ref-LA27 

Bundestag - Sprechzettel.doc; 18-WP-T0-129"131.pdf; Anforderung.doc 

Hoch 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Referat Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten 
lnvalidenstraße 44 
10115 Berlin 
Tel: 030/ 2008 -
E-Mail: bmvi.bund.de 
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Referat L 14 
(Kabinetts- und Parlamentsangelegenheiten) 

Referate: 

nachrichfüch z. k.: 

LA 27 (T-OP 6) 

llLA,LA2 

Sts'e, PSts'e, Min-Büro, K 10, K 12 

Berlin, 02.10.20 l 5 
Hausruf: II 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 15.10.201_2 

Beigefügte Tagesordnung erhalten Sie mit der Bitte um Übermittlung eines Sprechzettels 
nach beigefügtem Muster für die Leitung des Hauses bis 

Freitag, 09.10.2015, 12 Uhr 

Die Sprechzettel sind dem Referat L 14 per E-Mail als word-Datei zuzuleiten. 
Die Mitzeichnungen von UAL und AL sind einzuscannen und der Email beizufügen. 
Die Übersendung in Papierform ist nicht erforderlich. Die Beteiligung der Staatssekretäre 
erfolgt durch das Referat L 14. 

Sow~it für den in Ihrer federführenden Zuständigkeit lieg~mden TOP die Beteiligung/Zuarbeit 
anderer Organisationseinheiten (OE) des BMVI oder anderer Ressorts erforderlich ist, sind 
dafür notwendige Anforderungen unmittelbar zu veranlassen und die von den OE hierzu 
übennittelten Informationen in Ihren Sprechzettel einzuarbeiten, etwa durch entsprechenden 
Hinweis auf eine gesondert beigefügte Unterlage der OE. 

DemPresserefera~ bitte ich jeweils eine Ausfertigung der Unterlagen unmittelbar zuzuleiten. 

Der Sprechzettel ist kurz zu halten. Interne Informationen bzw. Informationen, die nicht für 
die Weitergabe an Dritte geeignet sind, bitte in einer gesonderten Anlage darstellen 

Bezüglich der Übermitt~on Drucksachen wenden Sie sich bitte an die Drucksachenstelle, 
Herrn-(Tel.-

Für L 14 

243 



j ' 1 

Kl1~·{-e/r 
Referat: Berlin/Bonn, 
Referatsleiter/in: -- Hausruf:· 
Bearbeiter/in: Hausruf: 

-~ ..... ---~--······--· .. · ...... ,_..,,.. .„„ .... - ... „ ,.,_...,_ ........ ~ - .„_.,_„_ ..... „.„ • .__. ___ __ „_ ... _,_.„„ ............... „„.„„ ._„,_„„„„„.__...._„.,. „ •.• „„.„ ..... ,......_ ......... ...- .... ~„--~~ ..... - „ •. ~ _. ___ „ 

SPRECHZETTEL 

Sitzung des Deutschen Bundestages am 

TOP 

Thema 

(Nr. des TOP, fett) 

(fett) 

(Art des Beratungsgegenstandes, z. B.: 

Antrag der Fraktion der .„ 

Bericht ... 

Gesetzentwurf der Bundesregierung„. 

EU-Vorlage .„ 

(ET- oder BR-Druckwcheln Nr. „.), fett) 

I. Inhalt/Sachverhalt 

(kurze Inhaltsangabe des Beratungsgegenstands) 

II. Votum 

(zustimmende Kenntnisnahme oder Zustimmung oder Ablehnung) 

HI. Position der Bundesregierung/BMVI 

- Einbeziehung möglicher oder tatsächlicher Konfhkte (insbesondere ggf Hinweise auf Kosten oder 

andere Belastungen für Bürger und Unternehmen), 

- Erläuterungen ggf von Gegenstandpunkten oder alternativer Standpunkte, 

- Hinweise auf Position anderer relevanter Institutionen/Gruppen und/oder 

- ggf. Hinweis auf gesonderte Anlagen 

IV. Beratung in den Ausschüssen 

(Es sind die mitberatenden Ausschüsse aufii{führen und ggf .die dazugehörigen 

Beratungsergebnisse) 
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18. Wahlperiode Deutscher Bundestag 

Tagesordnung Stand: 1. Oktober 2015 

129. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am MiUwoch, dem 14. Oktober 2015, 13 Uhr 

130. Sitzung dAR fä;iutsr.h~n HundaNtagi:is 
am Donnerstag, dem 15. Oktober 2015, 9 Uhr 

131. Sitzung des Deutschen Bundestages 
am Freitag, dem 16. Oktober 2015, 9 Uhr 

Mi. 
13.00 Uhr 

Mi. 
ca. 
14.30 Uhr 

Mi. 
ca. 
15.05 Uhr 

1. 

2. 

3. 

Abgabe einer Regierungserklärung durch den 
Bundesminister des Auswärtigen 

70 Jahre Vereinte Nationen 

Befragung der Bundesregierung 

Fragestunde (2 Stunden) 

Drucksache 18/ ... 

Kernzeit-Debatte: TOP 4 und 5 

Do. · 4. 

18. Wahlperiode 

Abgabe einer Regierungserklärung durch die 
Bundeskanzlerin 

zum Europäischen Rat am 15./16. Oktober 2015 in 
Brüssel 

Seite 1 von 15 
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Da. 

18. Wahlperiode 

5. a) - Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen 
der CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines 
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes 

Drucksache 18/6185 

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Innenauss~husses. ( 4, Ausschuss) 

Drucksache 18/. „ 

- Bericht des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
gemäß§ 96 der Geschäftsordnung 

Drucksache 18/ ... 

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Innenausschusses (4. Ausschuss) 

Flüchtlinge willkommen heißen - Für einen 
grundlegenden Wandel in der Asylpolitik 

der 

Alle Flüchtlinge will.kommen heißen - Gegen eine 
Politik der Ausgrenzung und Diskriminierung 

der A 

Für eine faire finanzielle Verantwortungsteilung bei 
der Aufnahme und Versorgung von _Flüchtlingen 

Drucksachen~.!!. 18/6190, 16/4694, 18/„. 

c) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur schnelleren Entlastung der Länder und 
Kommunen bei der Aufuahme und Unterbringung von 
Asylbewerbern (Entlastungsbeschle_unigungsgesetz) 

Drucksache~ 

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

Drucksache 18/.„ 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 
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18. Wahlperiode 

d) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher 

Dmcksache 18/5921 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses ffu 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (13. Ausschuss) 

Drucksache 18/„. 

u) Bul'Uluug tlu1· Bu11dilumJt::mµfohlWJg uml des Bllrid1ts 
des Ausschusses für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (13. Ausschuss) 

f) 

geor neter 

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit einer 
starken Jugendhilfe aufnehmen 

Das Kindeswohl bei der Versorgung unbegleiteter 
minderjähriger Flüchtlinge absichern 

Drucksachen 18/4185, 18/5932, 18/.„ 

Medizinische Versorgung für Asylsuchende \md 
Geduldete diskriminierungsfrei sichern 

Drucksachen 1B/537Q, 18/„. 

g) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Besonders gefä.hrdete Flüchtlinge in 
Gemeiuschaftsunterktinften besser schützen 

Drucksache 16/ ... 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Überweisungsvorm:hlag: 
A. f. Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (f) 

Seite 3 von 15 
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Do. 

18. Wahlperiode 

6. a) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Aus dem Abgasskandal bei Dieselfahrzeugen lernen \ 

Drucksache 18/. „ 

b) Beratung des Antrags der Fraktion DIB LINKE. 

Die notwendigen Konsequenzen aus dem 
Betrugsskandal um Kfz-Abgase ziehen 

Drucksache rn/.„ 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur {f) 
A. f. Wirtschaft und Energie 
A. f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur (D 
A. f. Wirtschaft und Energie 

Seite 4 von 15 
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! 
\ 

Weitere Beratungen mit Aussprache 

. Do. 7. 

Do. 8. 

Do. 9. a) 

- Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Umset:l:wlg der Verpflichtung nach 
dem·Nagoya·ProtokoH und zur Durehfillmmg de:r 
Verordnung {EU) Nr. 51112014 sowie zur Ä.nderim.g 
des Patentgesetzes 

Drucksa~e 18(5321 

- Zweite und dritte Be~tung des von der . 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gcooues ·zu dani Protokoll von Nä:goya vom. 
29. Oktober 2010 über den Zugang zu genetischen 
Ressourcen und die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung der sich aus ihrer Nutzung ergebenden 
Vorteile rum Überein.kommen über die biologische 
Vielfalt . 

Drucksache 18/5219 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(16. Ausschuss) 

Drucksache 18/.„ 

Zweite und dritte Beratung de~ von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Vt.erzehntM Geeetms zUr- Än:denmg des Atomgv?iretxe~ 

Drucksache 18(5865 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses fü:r 
· UmweJt. Natwschutz, Bau m:id Raaktorsiche1'1wit 
(16. Ausschuss) 

Drucksache 18/ .... 

Milclu:narkt stabilisieren - Milchkrlse beenden . : 

Drucksache 18/6206 

--~_„ ___________ .... _______ _ 
18. Wlllhlperioda 'fagooordnung 

129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

~wrvorsclllsg: 
A. f. Ernährung und 
Landwirtschaft (!) 
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A. f. Umwelt, Naturachutz, Bau · ' 
und Reaktorsicherheit 
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Da. 10. 

Da. 11. 

Da. 12. 

18. Wahlperiode 

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft 
(10. Ausschuss) 

zu dem Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD 

Auslaufen der Milchquote - Wettbewerbsfähigkeit 
der Milchviehhalter sichern · 

timdwirtlj:chaft hr:lucht tläch!'nrl~kcndc 
Milchviehhaltung - Bäuerliche Milcherzeuger 
stärken - Milchpreise stabilisieren 

Drucksachen ~~. 18/4330, 18/5601 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung 
der EU-Mobilitäts-Richtlinie 

Drucksache rn/„. 

Gemeinsame Grundwerte stärken - Europa stärken 

Drucksachen 18/4686, 16/6196 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und weiterer 
Vorschriften 

Drucksache 18/„. 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Arbeit und Soziales (f) 
Finanzausschuss 
Haushaltsausschuss 
ruitberatend und gemäß § 96 
der GO 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Arbeit und Soziales (f) 
Innenausschuss 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 
A. f. Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend 
A. f. Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 
Haushaltsausschuss 
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Do. 

Do. 

Do. 

11!. Wahlperiode 

13. Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit 16. Ausschuss zu dem Antra der 
Abgeordnete 
weiterer Abgeor neter un 

Wohnungsnot, Mietsteigerungen und Mietwucher in 
Hochschulstädten bekämpfen 

Dnicksacben 18/2870, 18/4512 

14. a) - Zweite und dritte Beratung des von der 
J::lundesregierung eingebrachten r;ntwurfs eines 
Gesetzes zur Bereinigung des Rechts der 
Lebenspartner 

b) 

15. 

Drucksache 18/5901 

des von den 

weiteren geor ~ 
ra hon IS 90/DIE GRÜNEN eingebrachten 

Entwurfs eines Gesetzes zur abschließenden 
Beendigung der verfassungswidrigen Diskriminie· 
rung eingetragener Lebenspartnerschaften 

Dmcksache 18/3031 

Beschlussempfehlung und Beiicht des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) 

Drucksache l 8/6227 

Ehe für gleichgeschlechtliche Paare -
Der Entschließung des Bundesrates folgen 

Drucksachen 18/5205, 181 ... 

Für eine weltoffene und vielfältige Sport· und 
fankultur - Bürgerrechte schützen, Gruppenbezogeue 
Mcm;chcufoindlichkcit effektiv bekämpfen, rechte 
Netzwerke aufdecken 

Drucksache 18/6232 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Überweisungsvorschlag: 
Sportausschuss (0 
Innenausschuss 
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Do. 16. 

Do. 17. 

Do. 18. 

Do. 19. 

18. Waltlperiode 

·- ------·-·--··----------------

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption 

Drucksache 18/4350 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) 

Drucksache 18/ ... 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Unterhaltsrechts und des 
Unterhaltsverfahrensrechts 

Dr.ucksache 18/5918 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) 

Drucksache 18/ ... 

- Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Energieverbrauchs
kennzeichnungsgesetzes 

Drucksache 18/5925 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses 
für Wirtschaft und Energie (9. Ausschuss) 

Drucksache 18/ ... 

- Bericht des Haushaltsausschusses (B. Ausschuss) 
gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

Drucksache 18/ ... 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Umwelt· 
Rechtsbehelfsgesetzes zur Umsetzllilg des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs vom 7. November 2013 in 
der Rechtssache C-72/12 

Drucksache Hl/5927 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
06. Ausschuss) 

Drucksache Hl/ ... 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deuts_chen Bundestages 
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Do. 20. 

Do. 21. 

Do. 22. 

Do. 23. 

18. Wahlperiode 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Batteriegesetzes 

Drucksache 18/5759 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
(16. Ausschuss) 

Drucksache 18/ ... 

Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen der 
CDU/CSU und SPD eingebrachten Entwurfs eines 
.„ Gesetzes zur Änderung des 
Bundeszentralregiste:rgesetzes 

Drucksache 18/6186 

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für 
Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss) 

Drucksache 18/ ... 

Zweite Beratung und Schlussabstimmung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Protokoll vom 3. Dezember 2014 zur 
Änderung des Abkonunens vom 30. März 2011 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland Wld Irland 
zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur 
Verhinderung der Steuerverkürzung auf dem Gebiet 
der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen 

Drucksache 13/5579 

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

Drucksache 16/ ... 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Lebensmittelspezialitätengesetzes 

Drucksache 18/6164 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Ernährung und 
Landwirtschaft [f1 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 
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Do. 24. 

18. Wahlperiode 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung 
der aufsichts- und berufsrechtlichen Regelung der 
Richtlinie 2014/56/EU sowie zur Ausführung der 
entsprechenden Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 im Hinblick auf die Abschlussprüfung bei 
Unternehmen von öffentlichem Interesse 
(Ahschlussl>riiferaufsichtsreformgesetz - AP AReG) 

Drucksache 18/ ... 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung de8 Deutschen Bundestages 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Wirtschaft und Energie {O 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 
Haushaltsausschuss gemäß § 96 
der GO 

Seite 10 von 15 

254 



Fr. 

Fr. 

Fr. 

18. Wahlperiode 

25. a) Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD 

26. 

27. 

Die maritime Wirtschaft stärken und ihre Bedeutung 
für Deutschland hervorheben 

Drucksache 18/„. 

b) Beratung der Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Vierter Bericht der Bundesregierung über die 
Entwicklung und Zukunftsperspektiven der maritimen 
Wirtschaft in Deutschland 

Drucksache tS/5764 

c) Beratung des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Amt des maritimen Koordinators auf\verten 

Drucksache 18/„. 

Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE. 

Krankenhäuser gemeinwohlorientiert nnd 
bedarfsgerecht finanzieren 

Drucksache 18/ ... 

Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/CSU und 
SPD . 

Den Lebensstart von Kindern in Entwicklungs- und 
Schwellenländern verbessern - Grundlagen für stabile 
Gesellschaften schaffen 

Drucksache 18/ ... 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Üherweisungsvorschlag: 
A. f. Wirtschaft und Energie (0 
Auswärtiger Ausschuss . 
A. f. Ernährung und 
Landwirtschaft 
A. f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur 
A. f. Umwelt, Naturschutz. Bau 
und Reaktorsicherheit 
A. f. Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschiitzung 
A. f. Tourismus 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Wirtschaft und Energie (f) 
A. f. Verkehr und digitale 
Jnfrastruktm 
Haushaltsausschuss 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Gesundheit (0 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung (f) 
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Fr. 28. 

Fr. 29. 

18. Wahlperiode 

Erste Beratt1ng des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Modernisienmg des Vergaberechts 
(Vergaberechtsmodernisierungsgesetz - VergRModG) 

Drucksache 18/ ... 

Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie 
(9. Ausschuss) 

An a d r b eordneten-
weiterer ~ 

hon · 

Bad Bank-Pläne der Atomkonzerne zurückweisen -
Rückstellungen der AKW-Betreiber in einen 
öffentlich-rechtlichen Fonds überführen 

Keine Bad Bank für Atom - Rückstellungen cler 
Atomwirtschaft in öffentlich-rechtlichem Fonds 
sicherstellen 

Drucksachen 18/1959, 18/1465, 181 ... 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Üherweisungsvorschlag: 
A. f. Wirtschaft und Energie (0 
Innenausschuss 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 
A. f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur 
A. f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit 
A. f. wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und 
Entwicklung 
Haushaltsausschuss 
mitberatend und gemäß § 96 
der GO 
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Beratungen ohne Aussprache 

Do. 

18. Wahlperiode 

30. Überweisungen im vereinfachten Verfahren 

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Seearbeitsgesetzes 

Drucksache 18/6162 

· b) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1007/2011 und 
zur Ablösung des Textilkennzeichmmgsgesetzes 

Drucksache 18/ ... 

c) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Auswahl 
und zum Anschluss von TeJekommunikatlonsend
geräten 

Drucksache 18/ ... 

d) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung 
vom 10. Dezember 2014 des Übereinkonunens vom 27. 
Juni 1960 zur Gründung des Gemeinsamen Fonds für 
Rohstoffe 

e) 

Drucksache 18/„. 

Biosicherheit bei Hochrisikoforschung in den 
Lebenswissenschaften stärken 

Drucksache 18/6204 

f) Beratung des Antrags der Fraktion DIE LINKE. 

Htlnhm.sdmlz i.sl Wolf.ssdiul:c. - Jcl:d ein ltun<lcswtliles 
Kompetenzzentrum aufbauen 

Drucksache 18/ ... 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Arbeit und Soziales (f) 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 
A. f. Verkehr und digitale 
Infrastruktur 

Überweisungs vorschlag: 
A. f. Wirtschaft und Energie (f) 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 

Übehveisungsvorschlag: 
A. f. Wirtschaft und Energie (f) 
A. f. Recht und 
Verbraucherschutz 
A. f, Verkehr und digitale 
Infrastruktur 
Ausschuss Digitale Agenda 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Wirtschaft und Energie 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Bildung, Forschung und 
Technikfolgenabschätzung 

Überweisungsvorschlag: 
A. f. Umwelt, Naturschutz, Bau 
und J\eaktorsicherhelt 
A. f. Ernährung und 
Landwirtschaft 
Federführung offen 
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Da. 31. 

18. Wahlperiode 

-·-··-------------------------

Abschließende Beratungen ohne Aussprache 

a) Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Partnerschafts- und 
Kooperationsabkommen vom 11. Mai 2012 zwischen 
der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
einerseits und der Republik Irak andererseits 

Drucksache 18/5577 

Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen 
Ausschusses (3. Ausschuss) 

Drucksache 18/.„ 

b) - Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Enhvurfs eines 
Gesetzes zu dem Abkommen vom 7. Mai 2015 
zwischen der Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland und der Regierung von Jersey über die 
Zusammenarbeit in Steuersachen und die 
VenneidWlg der Doppelbesteuerung bei bestimmten 
Einkünften 

Drucksache 18/6157 

- Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zu dem Zusatzabkommen vom 31. März 
2015 zum Abkommen vom 21. Juli 1959 zwischen 

· der Bundesrepublik Deutschland und der 
Französischen Republik zur Vermeidung der 
Doppelbesteuerungen und über gegenseitige Amts
und Rechtshilfe auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen sowie der 
Gewerbesteuern und der Grundsteuern 

Drucksache 18/6158 

Beschlussempfehlung und Bericht des 
Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

Drucksache 18/„. 

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Ausschusses für Wirtschaft und Energie 
(9. Ausschuss) zu der Verordnung der Bundesregierung 

Vierte Verordnung zur Änderung der 
Außenwirtschaftsverordnung 

Drui;ks1u.;h~n 18/5891, 18/5976 Nr. 2.1, 18/6160 

Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 
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d) Beratung der Beschlussempfehlung des 
Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 

Sammelübersicht 233 zu Petitionen 

Drucksache Hl/6210 

e) Beratung der Beschlussempfehlung des 
Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 

Sammelübersicht 234 zu Petitionen 

Drucksache Hl/6211 

f) Beratung der Beschlussempfehlung des 
Petitionsausschusses (2. Ausschuss) 

Sammelübersicht 235 zu Petitionen 

Drucksache 18/621l 

Berlin, den 1. Oktober 2015 

18. Wahlperiode Tagesordnung 
129. bis 131. Sitzung des Deutschen Bundestages 
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.<. 

Kraftfahrt-Bundesamt 

Kraftfahrt-Bundesamt • 24932 Flensburg • ~ermany 

European Approval Authorities 

E-Mail 

Your reference I your k!tter of: 

Our reference: 
400-52. V001 #17 
Contact: 

Date: 14.10.2015 

KBA J 

~· 

2. Mitteilung des KBA an die Europäischen Genehmigungsbehörden 

Nicht-Konformitäten bei Fahrzeugen des 'WV Konzerns mit Dieselmotoren (EA 189, 1,21, 1,61 und 

2,01). 

Die Fahrzeuge der \NV AG, AUDI AG, AUD,I Hungaria Motor KFT, SKODA Auto a.s. und SEAT 

S.A. mit den folgefld~n Motorkennbuchstaben in Verbindung mit den entsprechenden Abgasstufen 

sind betroffen: 

OtrlCEI Flensburg 
Fördestraße 1 ~ 
24944 Flensburg 
Genneny 

Motorkennbuchstaben EA189, EU5 

CAG CFF CLC 
CAH CFG CBD 
CAY CFH 
CBA CFJ 

CBB CFW 
CBE CGL 
CDB CJA 
CDC CJC 

CEG CKR 

Phone:· Fax: E-Mail: lntemet 
+49 461 316-0 +49 461 316-1650 or-1495 kba@kba.de www.kba.de 

·.001 \IW - 2 nd Nole • KBA to the TM 14 10 2!>15.dooc/15.10.201 . 

Account 
Deutsche Bundesbank, Filiale Hamburg 
IBAN: OE18 2000 0000 0020 0010 66 
BIC: MARKDEF1200 

„.„1 •.•• 
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Motorkennbuchstaben EA 189, EU4 

CAG CEG CMG 

CAH CFW cwx 
CAY CJA CFF 

CBA CLC CFH 

CBB CLJ 
CBD CLL 
CBE CLN 
CDB CME 
CDC CMF 

Motorkennbuchstaben EA 189, EUJ 

CAG CBA CFF 

CAH . CDB 

CAY CDC 

Die Nicht-Konformität betrifft nach unserer Auffassung die Verwendung einer unzulässigen Ab

schalteinrichtung im Sinne des Artikels 5 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in den Fahrzeugen 

mit den oben aufgeführten Motorkennbuchstaben. 

Der Hersteller VW AG als Genehmigungsinhaber des KBA hat ~em KBA am 07.10.2015 einen Zeit

plan und Maßnahmenkatalog vorgelegt, um die Konformität der Fahrzeuge bzw. der Motoren wie

derherzustellen. Dieser wurde bereits durch das l:<BA im Grundsatz genehmigt und die Umsetzung 

angeordnet. 

Dieser Katalog sieht die folgenden Maßnahmen vor: 

• 1,2 und 2, 0 1 Motor -7 reine. Softwareanpassung des Motorsteuergeräts 

• 1,6 1 Motor -7 Softwareanpassung des Motorsteuergeräte + Hardwareanpassungen 

Die SW Lösung für den 2,0 1 Motör soll dem KBA bis zum 21.10.2015 vorgestellt werden. Die tech-. . 
nische Machbarkeit für die weiteren betroffenen Motoren (1,61und1,21) solien dem KBA bis zum 1·s. . . 
und 30.11.2015 vorgestellt werden. 
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Die Details zu diesen technischen Maßnahmen und Zeitplänen sind noch zu prüfen und wer· 

den nach Genehmigung durch das KBA umgehend an ~ie Europäischen Genehmigungsbe

hörden übermittelt. 

Der durch das KBA angeordnete Rückruf so~I im Jahre 2016 beginnen. 

Gleichzeitig bitte ich die Europäischen Genehmigungsbehörden aufgrund unserer Erkenntnisse, die 

Genehmigungen fOr Fahrzeuge bzw. Abgassysteme für die Hersteller AUDI AG. AUDI Hungaria 

Motor KFT. SKODA Auto a.s. und SEAT S.A. erteilt haben, die notwendi~en Maßnahmen gemäß 

Artikel 30 der Richtlinie 2007/46/EG einzuleiten. 

2"d Note of the Kraftfahrt~Bundesamt (KBA) to the European Approval Authoritles 

Non-conformities of vehicles of the VW group with. compression ignition engines (EA 189, 1,2 1, 1,6 1 

and 2,01). 

The vehicles of VW AG, AUDI AG, AUDI Hungaria Motor KFT, SKODA Auto a.s. and SEAT S.A. 

with the following engine characters in coniunction with· the particular emission stages are affected: 

Engine characters EA 189, EU5 

CAG CFF CLC 

CAH CFG ' CBD 

CAY CFF-1 
CBA CFJ 

CBB CFW 

CBE CGL 

CDB CJA 

CDC CJC 

CEG CKR 

Engine characters EA189, EU4 
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GAG CEG CMG . 

CAH CFW cwx 
GAY CJA CFF 

CBA CLC CFH 

CBB CLJ 
CBD CLL 
CBE ' CLN 

CDB CME 
CDC CMF 

Engine characters EA 189, EU3 

GAG CBA CFF 

CAH CDB 

GAY CDC 

From our point of view the non-conformity is with regard to the use of a prohibited defeat device 
' ' 

according to article 5 ef Regulation (EC) No 715/2007 in vehicles with the above mentioned engine 

characters. 

At the 07 .10.2015 the approval holder of the KBA. the VW AG, has delivered a time table and a cat

alogue of technical measures, to bring the vehictes and engines back into conformity. 

The basic principle of the catalogue was approved by KBA and the implementation was mandated. 

This catalogue stipulates the following measures: 

• 1,2 and 2,0 1 engine 7 pure adaptation of the söftware of engine control unit 

• 1,6 1 engine 7 adaptation of software of the control unit and hardware of the.engine 

The new software for the 2,0 1 engine shall be presented to KBA until the 21.10.2015. The technical 

) fea~ibility for the other engines affected (1,61 and 1,21) shall be presei:ited to KBA until 15. and 

30.11.2015. 

The details of the techn.ical measures and t ime schedule's are still to be checked and will be 

communicated immediately to the European Approval Authorities after approval by KßA. 

The recall mandated by KBA .shall start in 2016. 
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On the basis of our findings 1 request the European Approval Authorities ~hich gra~te~ approvals for 

vehicies or exhaust emissions for the manufactures AUDI AG, AUDI Hungaria Motor KfT, SKODA 

Auto a.s. and SEAT S.A. to initiate the necessary measures acco~ding to article 30 of directive 

2007/46/EC. 



Handreichung 

für die Kommunikation betreffend die Volkswagen-Thematik 

Stand: 13.10.2015, 20:00 Uhr 

l lnklusi.ve Änderungsvorschläge LA 23, LA 27 und KBA 

1 Sprachreg~lung 

Aufklärung der Abgasaffäre 

• Bei der Manipulation der Software desf 

Eemlssionskontrollsystemsminderungsstrategie bei VW

DieselfahrzeugenMotorsteuerung handelt es sich um einen äußerst gravierenden 

Vorgang. Die missbräuchliche Anwendung von Software zur Beeinflussung von 

Testergebnissen ist nicht akzeptabel. 

j _• _Die Vorgänge rund um die Dieselmotoren von Volkswagen müss.en rasch, · 

vollständig und vorbehaltlos aufgeklärt werden. Alles muss auf den Tisch. Das 

hat die Bundesregierung gegenüber Volkswagen klargestellt. 

-Das BMVI hat umgehend nach Bekanntwerden der Vorwürfe der US-Behörden 

gegen Volkswagen eine Untersuchungskommission eingerichtet. Das Kraftfahrt· 

Bundesamt (KBA) wurde angewiesen. neben spezifischen Nachprüfungen des 

Emissionsverhaltens der betroffenen VW-Fahrzeuge auchsm.•.'ie i.•on auffälligen 

Fahrzeugetvpen anderer deutscher und internationaler Hersteller zu 

prüfendurchzufüh ren. 

• Der VW-Konzern hat seine Bereitschaft zur uneingeschränkten Kooperation mit 

den Behörden erklärt. Das Unternehmen hat zugesichert, dass die Ermittlungen 

konsequent und mit Hochdruck vorangetrieben werden und hat hierfür auch eine 

externe Anwaltskanzlei hinzugezogen. 

_• _Das Kraftfahrt Bl!ndesamt (KBA) wurde angewiesen, spezifisohe NashprQfimgen 

des Emissions11erhaltens der betroffenen VW Fahrzeuge sowie von al:lffälligen . 

Fahrzel:lgtypeli anderer .deutscher und internationaler ~ei:Stelle'r durchzl:lfQl:iren. 

Volkswagen wurde vom KBA mit Frist zum 07.10.2015 aufgefordert. einen 

· verbindlichen Maßnahmen- und Zeitplan vorzulegen sowie technische Details zu 

den installierten Softwareprogrammen mitzuteilen. Die umfang~eiche · 

Stellungnahme wurde seitens VW fristgerecht dem KBA vorgelegt. Das KBA hat 
1 

am 15.10.2015 eine rechtsverbindliche Anordnung zum verpflichtenden Rückruf 

der Fahrzeuge gegenüber VW erlassen. 
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Zur Bedeutung der Dieseltechnologie und realistisct:ierer Testverfahren 

• Der Diesel ist und bleibt ein wichtiger Baustein der umweltfreundlichen Mobilität. 

Denn Dieseltechnologien ermöglichen einen sparsamen Verbrauch und tragen 

zur Erreichung unserer Klimaziele bei. 

• Dieselmotoren können mit den heutigen Abgastechnologien sauber und 

umweltfreundlich gefahren werden. 

1 • Alle Dieselfahrzeuge der Fahrzeugkategorie M1 (Pkw) müssen die seit dem 1. 

September 2015 geltenden strengen Schadstoffgrenzwerte der Euro 6-

GrenzwertstufeWGfm einhalten. 

• Richtig Ist aber, dass die Dieselfahrzeuge auch im realistischen Fahrbetrieb auf 

der Straße noch sauberer werden müssen. 

• Dafür brauchen wir ein ehrlicheres Prüf- und Messverfahren. Deslialb unterstatzt 

die Bundesregierung die Verab·schiedung entsprechender europäischer 

Regelwerke [RDE] noch in diesem Jahr. 

-unabhängig hiervon werden wir uns die geltenden Regelwerke für die 

Typgenehmigung von neuen Fahrzeugen gemeinsam mit der Europäischen 

Kommission und den anderen Mitgliedstaaten gründlich anschauen und im 

Ergebnis dessen entscheide~. welche Maßnahmen zur Verhinderung solcher 

Geschehnisse auf europäischer und nationaler Ebene ergriffen werden sollten. · 

Auch die Marktüberwacl:lung muss sicher verbessert weFden. 

Sacl:l•1erhaltsaufklärung und Einleitung von Maßnahmen duroh das KBA sind 

noch nicl:lt abgeschlossen. Erst nach Vorliegen aller Erkenntnisse kann Qber 

fflOO!jcl:le Konsequenzen hinsichtlich der Anderung von Vorschriften entschieden 

werden 

Industrie In Deutschland, „Made in Germany11 

• Die deutsche Industrie steht für Qualität urid Sicherheit, für Spitzentechnologie, 

Verbraucher- und Umweltschutz. 

• Diese Eigenschaften sind das Markenzeichen der Produkte „Made in Ge·rmany". 

Deshalb ist Deutschlands Industrie global erfolgreich. 

• Diese Position· muss täglich neu gesichert werden. Wie schnell Vertrauen 

verloren geht, zeigen die Vorgänge bei Volkswagen. 

• Nun muss es darum gehen, verlorenes Vertrauen wieder zu gewinnen. 

' 
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• Der aktuelle Vorfall steht keineswegs sy.mptomatisch für die deutsche 

Automobilindustrie. Und auch nicht für Volkswagen: 

• Die Industrie in Deutschland bekennt sich zu guter und verantwortlicher 

Unternehmensführung. 

• Unseren Handels- und Wirtschaftspartnern in der Welt sagen wir: Die 

Bundesregierung tut alles dafür, dass der Vorfall restlos aufgeklärt wird. So 

etwas darf sich unter keinen Umständen wiederholen„„ 
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Hintergrund (nur intern) 

\f't!as wird VW vorgeworfen? 

Die US-amerikanische Umweltbehörde EPA (Environmental Protection Agency) hat 
am 18.09.2015 in einem Brief an Unternehmen des Volkswagen-Konzerns den . 
Vorwurf erhoben, dass Volkswagen die Motorsteuerung bei bestimmten Diesel-Pkw 
gezielt manipuliert und dadurch EPA-Umweltstandards für bestimmte Luftschadstoffe 
umgangen haben soll. Danach erkennt eine spezielle Software zur 
Motor~nsteuerung anhand bestimmter Parameter, ob das Fahrzeug auf einem 
Rollprüfstand steht oder sich im realen Straßenverkehr bewegt. Je nach 
Steuerungsmodus liegen die Stickoxid-Emissionen (NOx) der Fahrzeuge höher oder 
niedriger. Das führt iu ungewöhnlich hohen Abweichungen (um das bis zu 40-fache) 
zwischen den zu Testzwecken auf den Rollenprüfständen ermittelten NOx
Emissionswerten und den im realen Fahrbetrieb festgestellten Emissionswerten. 

Welche Modelle und wie viele Fahrzeuge sind betroffe11? 

Mit der fraglichen Software-Motorsteuerung wurde der Pieselmotor Typ EA 189 
(Interne VW~ß_ezeichnung) mit 1.2-, 1.6- und 2.0-~iter-Hubraum und Common
Rail-Direkteinspritzung ausgerüstet. Diesef Motoren~ wurden und werden seitim 
Zoiti:al:lm 2009 bis 2015 in etlichen Varianten produziert und in ßiner großen Zahl von 
Modellen der Konzernmarken Volkswagen (z.B. Golf, Jetta, Beetle, Passat), Audi 
(A 1, A3, A4, A6, Sportwagen TT sowie die Geländewagen 03 und 05), Skoda und 
Seat verbaut. 

Nach VW-Angaben könnten insgesamt bis. zu elf Millionen Konzernfahrzeuge 
weltweit betroffen sein, davon entfallen 5 Mio. auf Fahrzeuge der Konzernmarke 
Volkswagen. Von der Gesamtzahl wurden bis zu 8..§ Mio. Fahrzeuge in der 
Europäischen Union (EU28) und bis zu 2,8 Mio. Fahr?'.euge in Deutschland in 
Verkehr gebracht. In den USA .sind vergleichsweise wenige Fahrzeuge (482.000) 
betroffen. Neben Pkw sind auch bis zu 1,8 Mio. leichte Nutzfahrzeuge der Marke 
Volkswagen (Modelle: Transporter, Caddy, ·Crafter und Am~rok) mit denm fraglichen 
Motoren ausgerüstet. Alle diese VW Fahrzeuge erfüllen die gesetzlic~en 
SioherheitsanforderungeA l:lAd sind fahrbereit. 

Volkswagen hat \'ersichert, dass alle aktuellen Diesel Ne1:Jfahrzeuge frei von 
unzulässiger Beeinfluss1:mg durch Softv.'are oder anderen Veränderungen sind und 
die A1:1tos den Zulass1:1ngsbeding1:1ngen entspreohen 1:1nd die e1:JropaY.•eit gültige 
Euro 6 Abgasnorm einhalten. Dazl:J gehören unter anderem die akt~ellen Modelle , 
des Golf, Passat und To1:1ran. 

Ist die beanstandete Motorsteuerung unzulässig? 
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Die VO(EG) Nr. 715/20.07 über die Typgenehmigcmg von Kraftfahrzeugen hinsichtlich 
der Emissionen (Euro-5 und Euro-6) bestimmt, dass der Hersteller das Fahrzeug so 
ausrüsten muss, dass das Emissionsverhalten des Fahrzeugs (auch) unter normalen 
Betriebsbedingungen dieser Verordnung und ihren Durchführungsmaßnahmen 
entspricht. Nach Art. 5(2) ist die Verwendung von sog. Abschalteinrichtungen {ndefeat 
devlces"}, die die Wirksamkeit des Emissionskontrollsystems verringern, 
grundsätzlich unzulässig. Abschalteinrichtungen sind Konstruktionsteile, die 
bestimmte Betriebsparameter des Fahrzeugs messen, um Teile des 
Emissionskontrollsystems zu aktivieren, zu verändern, zu verzögern oder zu 
deaktivieren. 

1 Abschalteinrichtungen sind nur dann ausnahmsweise zugelassen, z.B. wenn sie den 
Motor vor Beschädigungen schützen und einen sicheren Betrieb des Fahrzeugs 

1 

gewährleiten sollen. Beides dürfte is im VW-Fall der EA 189 EU5 Motoren nicht 
einschlägig-sein. · 

Die Verwendung von Abschalteinrichtungen ist auch in den USA grundsätzlich 
unzulässig. Allerdings unterscheiden sich die dortigen Regeln der Abgasmessung 
und Typgenehmigung von den Regein in der EU. 

EiAe r:echtlict:ie 8e1lt'erhmg des Vorfalls kaAn jedoch erst vorgenommen werdeA, 
wenA der Saohi.•ert:ialt F0stlos aufgeklärt 'Nurde uAd umfasseAd geprüft werden 
koAnte. Das ist derzeit noch nicht der Fall. 

Was tut die Bundesregierung? 

Wichtig ist eine umfassende, rückhaltlose Aufklärung des Sachverhaltes. Die 
. Bundesregierung hat Volkswagen deshalb aufgefordert, den gesamten Vorgang 
schnell und restlos aufzuklären. 

Am 22.09.2015 hat das Bundesministerium für Verkehr und Di."tale Infrastruktur 
(BMVI} ·eine Untersuchungskommission unter Leitung von StS berufen, die 
mit Fachleuten des BMVI und des KBA besetzt ist und von einem w ssenschaftlichen 
Experten begleitet wird. Diese Kommission hat Gespräche mit Volkswagen und 
anderen Fahrzeugherstellern sowie mit der US-amerikanischen Umweltbehörde EPA 
geführt. Volkswagen hat zugesagt, die Arbeit der Kommission vollumfänglich zu 
unterstützen und bei Aufklärung mitzuwirken. 

Das BMVI hat am 21 .09.2015 das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) angewiesen, bei 
auffälligen Fahrzeugen Nachprüfungen durch unabhängige Gutachter vorzunehmen 
(erstreckt sich auf VW-Modelle sowie auf Modelle anderer Hersteller aus dem Inland 
und Ausland): Bei den Tests werden die in Frage stehenden Modelle auf dem 
Rollenprüfstand und im Realbetrieb auf der Straße geprüft. Sobald Ergebnisse 
vorliegen, werden diese der EU-Kommission und den europäischen 
Verkehrsministern zur Verfügung gestellt. 

_• _ Das KBA hat Volkswagen am 25.09.2015 aufgefordert, bis spätestens 
07.10.2015 einen verbindlichen Maßnahmen und Zeitplan vorzulegen, wie die 
Software beseitigt und die betroffenen Fahrzeuge wieeer in Übereinstimmllng 
mit deA teclmiscl=ten Regeln gebracht weFdeA sollen. Volkswagen wurde vom 
KBA mit Frist 07.10.2015.aufgefordert. einen verbindlichen Maßnahmen- und 
Zeitplan vorzulegen sowie technische Details zu den installierten 
Softwareprogrammen mitzuteilen. Die umfangreiche Stellui:tgnahme wurde 
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seitens VW fristgerecht dem KBA vorgelegt. Das KBA hat am 15.10.2015 eine 
rechtsverbindliche Anordnung zum verpflichtenden Rückruf der Fahrzeuge 
gegenüber VW erlassen. · 

Die Bundesregierung hat am 28.09.2015 eine ressortübergreifende 
Steuerungsgruppe auf StS-Ebene eingerichtet. Diese wird die Aktivitäten der 
verschiedenen zuständigen Ministerien und Behörden koordinieren. 

Was tut Volkswagen? 

Volkswagen hat Unregelmäßigkeiten bei der Verwendung einer Software zur 
Motorsteuerung in bestimmten Dieselfahrzeugen eingeräumt. Der Konzern hat 
zugesagt, den „Sachverhalt" schnell und transparent vollumfänglich aufzuklären. 
Hierzu hat Vol.kswagen eine externe Untersuchung beauftragt. · 

Volkswagen hat erklärt, dass man mit Hochdruck daran arbeite, die f~stgestellten 
Abweichungen zwischen den auf dem Prüfstand ermittelten Emissionswerten und 
den im Realbetrieb festgestellten Emissionswerten "mit technischen Maßnahmen" zu 
beseitigen. · · 

Der VW-Konzern hat dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) am 07.10.2015 einen 
verbindlichen Maßnahmen- und Zeitplan vorgelegt. Darin wird detailliert dargelegt, 
wie die mit dem manipulierten Dieselmotor EA 189 ausgerüsteten Fahrzeuge wieder 
In Übereinstimmung mit ihrer früher erteilten Typgenehmigung und der VO (EG) Nr. 
715/2007 (Verordnung über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen hinsichtlich 
der Emissionen) gebracht werden sollen. Um die erforderlichen Abhilfemaßnahmen 
durchzuführen, werden die Fahrzeuge in die Werkstätten gerufen. Die Beseitigung ·. 
der Mängel in den bis zu 2,8 Mio. in Deutschland betroffenen Fahrzeugen wird sich 
Angaben von Volkswagen mindestens\'OFal:ISSiohtlich bis Ende 2016 hinziehen. Die 
von Volkswagen vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen werden Schritt fOr 
Schrlttderzelt ~on den zuständigen Behörden und dem KBA geprüft. Die Umsetzung 
des Maßnahmenplans wir~ vom KBA eng überwacht werden. 

Alle VW-Konzernmarken haben nationale Internetseiten geschaltet, wo sich Kunden 
über den aktuellen Stand der Dinge fortlaufend informieren können. Die betroffenen 
Kunden werden in Kürze von Vo,lkswagen informiert, dass das Ab.gasverhalten ihres 
Fahrzeugs nachgebessert werden muss. Volkswagen hat erklärt, die Kosten für die 
Durchführung der notwendig~n Abhilfemaßnahmen zu übernehmen. 

1 . Zur .wlrtschaftspolitischen Bedeutung 

Die Zahl der potentiell betroffenen Fahrzeuge macht den Fall auch 
wirtschaftspolitisch so bedeutend. 

Der Volkswagen Konzern ist einer der führenden Automobilhersteller weltweit und 
der größte Automobilproduzent Europas. Im Jahr 2014lieferteVW10,2 Mio. 
Kraftfahrzeuge aus. Der Pkw-Weltmarktanteil betrug 12,9 Prozent. In Westeuropa 
stammt mehr als ein Viertel aller neuen Pkw (25, 1 Pr02;ent) aus dem Volkswagen . 
Konzern. Der Umsatz des· Konzerns belief sich im Jahr 2014 auf 202 Milliarden Euro. 

-172-



Der Volkswagen-Konzern ist auch ~in zentrales Unternehmen für Deutschland. Das 
Unternehmen kann auf eine lange Reihe von beeindruckenden Innovationen und 

· großen Erfolgen zurückblicken. Die ergebniswirksamen Forschungs- und . 
Entwicklungskosten des VW-Konzerns beliefen sich Im letzten Jahr auf 1·1,5 Mrd. 
EUR. Das Unternehmen ist damit einer der wichtigsten deutschen Innovationstreiber, 
insbesondere auch im Bereich der Entwicklung neue.r Antriebskonzepte. Seine knapp 
600.000 Beschäftigten, ·davon rd. 271 .000 in Deutschland und rd. 465.000 in Europa, 
stehen für Leistungsbereitschaft, Qualitätsorientierung und Hingabe. 

Es ist offensichtlich, dass die aktuellen Vorgänge rund um die Manipulation von 
Dieselfahrzeugen das Unternehmen in der nächsten Zeit sehr belasten werden. Der 
finanzielle und wirtschaftliche Schaden für den VW-Konzern kann derzeit nicht 
verlässlich abgeschätzt werden. Wichtig ist, die Affäre schnell aufzuklären und das 
Vertrauen in das Unternehmen und seine Produkte wieder herzustellen. · 

Die Auswirkungen auf die deutsche Volkswirtschaft sind gegenwärtig noch nicht 
sicher vorhersagbar. Alle müssen jetzt dazu beitragen, dass die Dachmarke „Made in 
Germany" keinen Schaden nimmt. Das ist eine permanente Aufgabe der Wirtschaft 
und der Politik. 

Zur Dieseltechnologie· 

Rund 47 Prozent aller in Deutschland produzierten Pkw sind mit einem Dieselmotor 
ausgestattet; das entspricht jährlich rund 2,6 Mio. Fahrzeugen (Im Durchschnitt der 
letzten 5 Jahre). Dieselmotoren sind äußerst sparsam im Verbrauch und können mit 
den heutigen Abgastechnologien sauber und umweltfreundllch gefahren werden. Alle 
aktuellen Neuwagen mit Di~selmotoren müssen die seit 1. September 2015 
geltenden Schadstoffgrenzwerte der Euro-6-Norm erfüllen. Es ·Wäre falsch, wenn 
unter dem gegenwärtigen Eindruck eine wichtige Technologie wie die 
Dieseltechnologie In Misskredit gebracht würde. Dieselfahrzeuge müssen aber auch 
im Realbetrieb c;lUf der Straße noch sauberer werden, Dafür brauchen wir jetzt 
·dringend ein ehrliches Prüf- und Messverfahren. 

Abgasmessung unter realistischeren Bedingungen notwendig 

Die aktuell gültigen europäischen Abgasprüfverfahren für Pkw müssen überarbeitet 
werden; das ist allerdings kein neues Thema. Bereits seit dem Jahr 2011 arbeitet die 

1 W-Europäische Kommission zusammen mit den Mitgliedstaaten an Regelungen, die 
dazu beitragen sollen, dass insbesondere die Dieselfahrzeuge auch im realen 
Betrieb noch sauberer und umweltfreundlicher werden. Neue Abgasmessungen auf 
der Straße unter normalen Fahrbedingungen (RDE) sollen die Unterschiede 
zwischen den Im Rahmen der Typgenehmigungzulassung ermittelten und den im 
realen Fahrbetrieb gemessenen Emissionswerten verringern. 

Die Bundesregierung unterstützt die Verabschiedung entsprechender europäischer 
Regelwerke - RDE-Abgasmessung im realen Straßenbetrieb („real driving · 
emlsslons") - noch in diesem Jahr. Derie Regelungsvorschlag sieht ein~eR 
Prüf~ mit mobilen Messgeräten vor („PEMS" - ·Portable Emission 
Measurement System) auf der Straße vor, um die Einhaltung der Euro 6-Grenzwerte 
auch unter normalen Fahrbedingungen Im realen Straßenverkehr zu gewährleisten. 
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Sowohl technisch als auch wirtschaftlich stellt dies für die Automobilhersteller eine 
Herausforderung dar. Daher müssen wir gerade angesichts der aktuellen Vorgänge 
mit der gebotenen Gründlichkeit vorgehen, die solche komplexen technischen 
Vorgänge erfordern. 

Wie werden Fahrzeuge In Europa typgenehmigt? 

Für die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen der Fahrze.ugkategorien M. N und 0 
ist die Rahmenrichtlinie 2007/4.6/EG maßgeblich. Sie bestimmt, dass für die Messung 

· 1 der Schadstoffemissionen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen die Verordnung 
(EG) Nr. 715/2007 (Euro-5, Euro-6) anzuwenden ist. Die Abgasmessungen im 
Rahmen des Typgenehmigungsverfahrens werden von unabhängigen Prüflaboren 
und Gutachtern vorgenommen und testiert. Die europäischen . 
Typgenehmigungsbehördennationalen ZulassungsbehöFden (in DEU: Kraftfahrt
Bundesamt, KBA) erteilen auf dieser Grundlage die Typgenehmigung. Mit der · 
Typgenehmigung bestä!igt die Behörde, dass der Ffahrzeugtyp die Vorschriften 
einhält. Die Fahrzeuge müssen mit der vom Hersteller auszustellenden 
Übereinstimmung Konformitätsbescheinigung (sCoCs - certificate of conformity) 
europaweit anerkannt und zugelassen werden. das serienmäßig heFg·estellte 
genehmigte Prod~kt gesetzlichen Standards genügt. 

Der Genehmigungsinhaber muss stets genehmigungskonform produzieren. Verstöße 
gegen die Typgenehmigungsvorschriften, zu denen auch unzulässige Abweichungen 
von den testierten Messergebnissen oder gegen das Verbot von unzulässigen 
Abschalteinrichtungen zählen (Konformitätsverstöße), können vom KBA nach der 
EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) geahndet werden. Danach kann 
das KBA Abhilfemaßnahmen anordnen oder die EG-Typgenehmlgung ganz oder 
teilweise widerrufen oder zurücknehmen. 

Die Behörde kann auch den Rückruf der Fahrzeuge anordnen. Darüber hinaus 
bestehen die allgemeinen verwaltungsrechtlichen Reaktionsmöglichkeiten ~ 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i.S.d. § 24 Absatz 1 Satz 1 
Straßenverkehrsgesetz) oder die Ahndung von Verstößen gegen das 
Produktsicherheitsgesetz. 
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Anlage2 

LA 23/LA27/7361.3/6 13.10.2015 

Nur zur internen Verwendung 

Abschalteinrichtuneen in Diesel-PKW und Reaktionsmöglichkeiten des Bundes 
E 

. Hinsichtlich der rechtlichen Einordnung gilt folgende erste Einschätzung: 

1. Die Veiwendung von Abschalteinrichtungen der oben beschriebenen Art ist gemäß 
Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 715/20~7 unzulässig. · 

2. Das Abgasemissionsverhalten der Fahrzeuge wird im Typgenehmigungsverfahren ge
prüft, wobei sich die Anforderungen aus den entsprechenden EU-Verordnungen erge
ben. Die PrUfungen werden von anerkannten Technischen Diensten durc~geführt und 
die Prüfberichte dem KBA als Grundlage für die Erteilung der Typgenehmigung vorge
legt. Dasselbe Verf8h.ren gilt bei Typgenehmigungsbehörden in den anderen EU-
Staaten. · 

3. Ist eine Typgenehmigung einmal erteilt, so wird in der Folgezeit stichprobenartig die 
Konfonnitllt der Serienproduktion mit dem Inhalt der Typgenehmigung überprüft. Dazu 
wird zum Zeitpunkt der Erteilung der Typgenehmigung geprüft, Ob der Hersteller über 
ein wirksames System zur Überwachung der Übereinstimmung der Produktion verfügt 
(§ 4 Abs. 4 EG-FGV). Maßgeblich sind die Vorgaben des Anhangs X der Richtlinie 
2007 /46/EU. Darüber hinaus bestehen im fµnblick auf ~ie Umweltvors~hriften. ergän
zende Bestimmungen insoweit als eine Überprüfung der Kon(ormitat auch bei in Be
trieb befindlichen Fahrzeqgen vorgenommen wird (Art. 4 der Verordnung (EG) Nr. 
715/2007). Dies ist eine Verpflichtung des Herstellers, deren Einhaltung er gegenüber 
der Typgenehmigungs}?ehörde nachzuweisen hat. · 

4. Bei diesen PrUfungen in Deutschland sind bisher keine Tatsachen bekannt geworden; 
die zu der Vermutung führen müssten, dass die.in den USA offenbar eingebauten Ab
schalteinrichtungen auch in Deutschland verbaut sind. 

5. ·Für den FaU, dass sich aufgrund der nunmehr eingeleiteten Prüfungen ergeben sollte, 
dass die genannten Abschalteinrichtungen auch in Fährzeugen verbaut sind, die über 
eine.Typgenehmigung des K.BA verfügen, ergeben sich folgende Reaktionsmöglichkei
ten: 

5.1 R-Ocknahme der Typgenehmigung (§ 48 Abs: 1 VwVfG): Nach § 48 Abs. l VwVfG 
kann ein rechtswidriger Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar .geworden ist, 
ganz oder. teilweise mit Wirkung fUr die Zukqnft oder .rur die Vergangenheit iurllckge
nommen werden. Ob die Rücknahme mit Wirlamg fUr die Vergangenheit oder nur ftlr · 
die Zukunft erfolgt, hängt von den Umständen des Einzelfalles, irisbesondere Erwllgun
gen zur Verhältnismäßigkeit ab. Diese Grundlage könnte hier gegeben sein, wenn der 
betreffende Automobilhersteller die Genehmigungsbehörde bereits zum l.eitpunkt ·der 
Beantragung der Typgenehmigung getäuscht wid durch den Einbau des Softwarepro
gramms erreicht hat, dass auch ÜberprUfungen von im Verkehr befindlichen Fahrzeu
gen ineffektiv geworden sind. Unter diesen Bedingungen wUrde ein Umstand vorliegen, 
der der Erteilung der Typgenehmigung bereits zum Zeitpµnkt ihrCr Erteilung entgegen- . 
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stand. Die Typgenehmigung wäre dann rechtswidrig erteilt gewesen, weil sie wegen 
des Vorhandenseins der Abschalteinrichtung nicht hätte erteilt werden dürfen. Auch ein 
schutzwürdiges Recht des Herstellers besteht wegen der TäuschtµIg nicht. . · 

Konsequenz filr den Fall, dass die Typgenehmigung für die Vergangenheit Ztirückge
nommen wir~: Ab Rücknahme darfkeine Ausstellung einer Übereinstimmungsbe
scheinigung (C-OC) mehr erfolgen; damit entflUlt die Zulassungsfähigkeit der betreffen
den Kfz in den EU-Mitgliedstaaten. Darüber hinaus würden sich die in der Vergangen
heit ausgestellten COC für bereits produzierte Fahrzeuge als unrechtmäßig erweisen 
mit der Folge, dass sämtliche aufgrund der Typgenehmigung zugelassenen Fahrzeuge 
in D sti]]gelegt werden können und im EU-Ausland zugelassene Kfz ebenfaJls - je nach 
Entscheidung der dortigen Behörde - außer Betrieb zu se~n wären. 

5.2 Widerruf der Typgenehmigung (Grundlage:§ 49 Abs. 2 VwVfG). Danach.kann ein 
rechtmäßiger begUnstigender Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden 
ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für cije Zuk:Unft widerrufen werden, wenn die Be
hörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwal- · 
tungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse ge
flihrdet würde (§ 49 Abs. 2 Nr. 3 VwVfG). Dieser Um~d wäre gegeben, wenn der 
Hersteller bei Erteilung der Typgenehrnigung zwar sß.mtliche Voraussetzungen erfüllt 
und die Abschalteinrichtung erst im Nachhinein installiert hätte: · 

Konsequenz: Ab Widerruf der Typgenehmigung keine Ausstellung einer Übereinstim
rnungsbescheinigung (COC) und damit Entfallen der Zulassungsflihigkeit der betref
fenden Kfz in den EU-Mitgliedstaaten, aber keine Stilllegung von bereits mgelassenen 
Kfz. . 

5.3 Die Möglichkeit eines angeordneten Rilckrufes von im Verkehr befindlichen Fahrzeu
gen besteht in Gestalt der Stilllegung von. Amts wegen (siehe 5.1 ). Weitere in Betracht 
kommende Rechtsgrundlage wäre §· 25 Abs. 1 EG-FGV i. V. rn. Art 30 der Richtlinie 
2007/46/EU, wonach die 'Genehmigungsbehörde Maßnahrpen ergreift, qm die Überein
stimmung hergestellter Fahrzeuge mit der Typgenehrnigung zu erreichen. Auf dieser 
Grundlage könnte vorn Hersteller verlangt werden, die bereits im Verkehr befindlichen 
FahrZeuge entsprechend den Genehmigungsbedingungen~mzubauen (also die Ab
schaltvorrichtung auszuschalten). Dann wäre aber ergänzend nachzuweisen, dass die 
Emissionswerte gleichwohl nach den Prilfmethoden erftlllt werden. 

5 .4 Weitere schwächere Reaktionsmöglichkeiten wären das Verfahren zur (Wieder-) Her
stellung der ÜJ?ereinstimrnung der -Produktion (§ 25 Abs. 1 EG-FGV, Anl. X Richtlinie 
2007/46/EU) und die Auferlegung eines M!ngelbeseitigungsplanes (Anhang 2 der Ver-
ordnung{EG) Nr. 692/2008). · 

Konsequenz: Der Hersteller muss nach diesen Bestimmungen seine Produktion ent
sprechend unter behördlicher Aufsicht umstellen. 
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Anlage~ 

13.10.2015 

Sanktio~möglichkeiten 

Von verschiedenen Seiten wird vorgetragen, dass BMVI keine Sanktionsdrohung fUr Verstö
ße gegen die VerordnUJig (EG) Nr.-715/2007 vorgesehen habe, obwohl das europäische Recht 
dies nach Artikel 13 dieser Verordnung ausdtilcklich fordere. 

Hierzu ist auf Folgendes hinzuweisen: 
Die entspreche~den Sanktionsmöglichkeiten ergeben sich aufgrund folgenden Zusammen
wirkens der Verordnung (EG) Nr. 715/2007, der Richtlinie 2007/461EU, der diese Richtlinie 
umsetzenderi EG-Fahrzeuggenehmigungsv~rordnung und des allgemeinen deutschen Straf
rechts: 

Die Typgenehmigung wird aufgrund des in der Ralunenrichtlirue 2007 /46/EG gere
gelten Verfahrens europaweit nach einheitlichen Maßstäben erteilt. Welche techni
schen Anforderungen im Einzelnen an das Fahrzeug zu stellen und welche Verfah
rensvorschriften dabei zu beachten sind, ergibt sich entweder aus der Ursprungsfas
sung der genannten Richtlinie oder aus weiteren Einz~lrechtsakten, die nach Erlass 
der Richtlinie auf europäiscber Ebene erlassen worden sind. Sie heißt deshalb auch 
Rahmenrichtlinie, weil sie zwar den Rahmen für die Erteilung der Typgenehmigung 
festlegt, bestimmte technische Einzelanforderungen aber in Einzelrichtlinien oder -
verordnungen festgelegt sind. 
Eine solche Einzelanforderung ist die Verordnung (EG) Nr. 715/2007. Sie ist Be
standteil der Ty"pgenebmigungsregelungen, indem sie in Abschnitt IV Teil 1 Nr. 2A 
der Rahmenrichtlinie 2007 /46fEG genannt ist. 

: Das. heißt: Die Typge~ehmigungsbehörde prüft bei der Erteilung einer typgenehmi
gung, ob - neben zahlreichen weiteren Vorschriften -die Vorschriften der Verord
nung (EG) Nr. 715/2007 eingehalten sind. Sie hat dazu, ergllnzend zu den in der 
Rahmenrichtlinie 2007 /46/EG getroffenen Regelungen, die dort normierten Vorschrif-
ten zu beachten. · · 
Zu diesen ergänZenden te.chnischen Anforderungen gehört das Verbot der Verwen
dung von Al;>schalteinrichtungen (Art. 5 Abs.2 der Verordnting (EG) Nr. 715/2007). 
Werden solche Abschalteinrichtungen gleichwohl vetwendet, so stellt dies einen Ver
stoß gegen die Genehmigungsvorschriften dar . 
Die Umsetzung dieser Regelungen in Deutschland erfolgte ebenfalls durch ~ine Rah: 
menvorschrift, nämlich die EG-Fahrzeuggenehmigung.werordnung (EG-FGV). Sie 
hat die R.alupenrichtlinie 2007/46fEG in deutsches Recht Uberfilhrt; damit gelten die 
Inhalte auch der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 für das Genehmigungsverfahren. 
Das Spektrum der möglichen staatli.chen Reaktionen auf l)pgenehmigungsverstöße 
einschließlich möglicher Sanktionen ist der EG-FGV zu entnehmen. Danach sind vor 
allem spezielle Verwaltungsmaßnahmen vorgesehen, die von einem teiiweisen Wider
ruf der Typgenehmigung bis zu derep ~rlöschen reichen. In der Begrtln.dung zur EG
FGV wird außerdem darauf hingewiesen, dass „„.bestimmte Verstöße im Rahmen 
des Genehmigungsverfahrens wie die Vorlage gefälschter Prtlfergebnisse oder techni
scher Spezifikationen oder unvollstllndige Erklärungen in der Regel vorsätzlich be
gangen (werden) und mithin den·besonderen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
(Betrug, Urkundenflllschung) unterliegen." (vgl. Verkehrsblatt, 2009, Heft9, Seite 
340). Die Notifizierung der EG-Fahrzeuggenel1migungsverordnung (EG-FGV) ge
gentiber der Europäischen Kommission erfolgte am 07.08.2008 (Notifizierungsnum
mer: 2008/341/D). 
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BMVI ist s~ch bewusst, dass die genannten Straftatbestände Vorsatz voraussetzen. 
Das ist aber auch in den EU-Regelungen so angelegt. Es geht in Art 13. Abs. 2 der · 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 um die Abgabe falscher Erklärungen, um eine Verfiil
schung von Prüfergebnissen und um die Vorenthaltung' VOI) Daten. Das sind Verhal
tensweisen, bei denen ein bewusstes Handeln des Verpflichteten erforderlich ist. V er
fälschen kann nur, wer den richtigen ·zustand kennt und diesen manipuliert. Ebenso ist 
es bei der Abgabe falscher Erklärungen und der Vorenthaltung von Daten. Eine ande
re Frage ist, ob dieses bewusste Handeln auch immer nachweisbar ist. 

Mit den verwaltungsrechtlichen Möglichkeitei;i und den ergänzend bestehenden Regelungen 
stehen in Deutschland also auch speziell für die Abschalteinrichtungen Reaktionsmöglichkei
ten zur Verfügung, die verhältnismäßig sind, weil sie in Abhängigkeit von den konkreten 
Umstäilden des Einzelfalles angewandt werden, die wirksam sind, weil Maßnahmen ange
droht werden, die darauf gerichtet sind, den durch den Verstoß hervorgerufenen rechtswidri
gen Zustand umfassend zu beseitigen Und die abschreckend sind, weil erhebliche finanzielle 
Nachteile für den Hersteller und die strafrechtliche Verantwortlichkeit ftlr den im Unterneh
men Verantwortlichen damit verbunden sein können. . 

Ob sich im Zuge der laufenden Überprüfung der von Volkswagen vorgenommenen Manipu
lationen die Notwendigkeit einer zusätzlichen Erweiterung der bestehenden Vorschriften 
ergibt, kann erst nach dem Vorliegen der Ergebnisse beurteilt werden. . 
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Anlage4 

13.10.2015 

Zusammenhang zum Thema 

„Realemissionen von Pkw und leichten Nutzfahneugen (RDE)" 

Die Luftquatitätsgrenzwerte fUr Stickstoffdioxid (N02) werden auch in Deutschland in Gebie

ten mit hohem Straßenverk~hrsanteil sehr häufig überschritten. Die Europäische.Kommission 

(KOM) h~t mit Mahnschreiben vom 18.06.2015 ein Vertragsverletzungsverfahren gegCQ 

Deutschland wegen der Überschreitung, der NOrGrenzwerte in insgesamt 29 Gebieten einge

leitet. Als ursächlich gelten insbesondere die Stickoxidemissionen von Dieselfahrzeugen. Ver

schiedene europäische Untersuchungen zeigen, dass die Realemissionen, insbesondere von 

( Di~elfahrZeµgen, teils· deutlich über den Emissionsgrenzwerten der im Labor ermittelten Wer

te liegen (Faktor 5 über d~n Gremerten ünd höher). Als Hauptursache gilt, dass die Automo

bilhersteller ihre Fahrzeuge im Rahmen der Typgenehmigung hinsichtlich der eing~chränkten 

Labortestbedingungen COr .und kostenseitig optimieren (Motorabs~immung ~d reduzierte 

Abgasnachbehandlung). 

Es bestehen keine Erkenntnisse, dass dieses erhöhte Emissionsverhalten unter realen Fahrbe

dingungen auf unzulässige Abschalteinrichtungen zurückzu:fUhren ist. Auch offizielle Untersu

chungen auf EU-Ebene, .aber auch von Nichtregierungsorganisationen, Je.amen nicht zu dieser 

Schlussfolgerung. 

Die zukünftige wirkungsvolle Kontrolle der Realemissionen. von Pkw und leichten Nutzfahr

. ~ge~ gilt aktuell als entscheidende Maßn~e zur zukünftigen Verbesserung der Luftquali-

1../ tätssituation. Die KOM bat daher 2011 eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der ein zusätzliches 

.Prüfverfahren mit portabler Messtechnik (PEMS) en.twickelt wird, das zukünftig im Rahmen 

der Typgenehmigung die WirksßJilkeit von „Euro 6" im Realbetrieb kontrollieren und sicher 

stellen soll. Mit den zukünftigen RDE:-Anforderungen wird zudem eine Verwendung vo? unzu. 

lässigen Abschalteinrichtungen zukünftig deutlich erschwert. 
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Anlage 1 

13.10.2015 

Hintergrundinformation zu den 

vom KBA in Auftrag gegebenen Untersuchungen 

Drei Neufahrzeuge wurden direkt aus der Produktion der Volkswagen AG in Wolfsburg nach 

Auswahl des KBA entnommen. Die Fahrzeuge werden nach erfolgter Messung an den Her

steller zurllckgegeben. (Verfahren der Produktentnahme nach· Anhang X der Richtlinie 

2007/46/EG). 

Die anderen Fahrzeuge wurden durch die beauftragten Technischen Dienste nach MaßgaJ?e 

des KBA vom freien Markt (Markenhändler, freie Händl~) fllr eine Leihgebühr beschafft. 
I' 
, Die Fahrzeuge werden an die Händler nach erfolgter Messung zurückgegeben. 

( ( 

Untersucht wird das Abgasverhalten der Fahrzeuge in unterschiedlichen Messwtgen auf dem 

RoJienprUfstand mit stationärer und auf der Straße mit mobiler Abgasmessanlage besonders 

in Hinsicht auf die NOx-Emissionen, um Hinweise auf eine unzulässige Ve~endung von 

Abschalteinrichtungen zu erhalten. Das KBA hat hierzu ein Lastenheft entwickelt, dass neben 

Messungen llµ NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) auch einen abgewandeltem Zyklus 

sowie Messungen eines zuflllligen Geschwlndigkeitsprofi1s in Anlehnung an zt,1kUnftige RDE 

(Real Driving Emissions)-Profile enthält. 

Folgende TestS wurden bzw. werden durchgeführt: 

In KW 40.sind 5 Fahrzeuge getestet worden: 

• 3 VW (Euro 6) 
• Anderer Hersteller (Euro 6) 
• Anderer Hersteller (Euro .5) 

Iii KW 41 sind 16 weitere ·Fahrzeuge getestet worden: 

• 4 VW (Euro 5 und 6) 
• 12 andere Hersteller (Euro 5 und 6) 

Geplant sind folgende weitere Tests: 

• 13 andere Hersteller (Euro 5 und 6) 

' 
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Abteilung Landverkehr ' 
LA 23/'J.363.1/1-1 

. Berlin, 12.10.2015 
Hausruf:- ~lllll/ll III I// 

02498995 
LA23 

1. Schreiben: 

Herrn Staatssekretär-

. . 
Bescheid des KBA nach§ 25 Abs. 2 EG-FGVan Volkswagen (Entwurfsstand 09.10.20.15) 

Das KBA hat mit Mail vom'o~.10.2015 den Entwurf für einen Bescheid an Volkswagen über

sandt. Dieser Bescheid 

- kommt im Hinblick auf den Sachverhalt zu dem Ergebnis, dass es sich bei den von VW in 

bestimmte Diesel-Kfz eingebauten Softwareprogrammen um unzulässige Abschalteinrich

tungen nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 715/2007 handelt, . ' 

~ setzt sich überze.ugend mit der gegenteiligen Ansicht des von VW beauftragten Rechtsan

waltsbüros auseinander, das mit Blick auf das konkrete technische Funktionieren des Soft-
.„'. 

wareprogramms vertreten hatte, es handele sich nicht um eine Abschalteinrichtuifg, · 

- auferlegt VW, die unzulässige Software zu entfernen und geeignete Maßn;alunen zur Wi~ 

derherstellung der Vorschriftsmäßigkeit insbesondere der Emission~n des genehmigten 

Systems nach der Entfernung dieser zu ergreifen und dies durch entsprechende Nachweise 

zu belegen, 

- auferlegt VW außerdem, den von VW am 07.10.2015 vorgelegten Zeit- und Maßnahmen

plan einzuhalten und ri~r den Erfolg der Rückrufaktionen dem KBA regelmäßig zu be

richten, 

- sieht hinsichtlich der Fristen Folgendes vor: 

Fui Fahrzeuge nüt.2,01 Aggreg·at ist bis zum 21.10.2015 eine genereUe Lös~g fUr die 

Mängelbehebung anhand eines Fahrzeugs mit Testspftware verbindlich aufzuzeigen. 

Für Fahrzeuge mit l ,61 Aggregat ist bis zum l 5.11.2015 ist eine generelle Lösung für.die 

Mängelbehebung verbindlich aufzuzeigen. 

Für Fahrzeuge mit 1,21 Aggregat ist bis zum 30.11.2015 eine generelle Lösung für die 

Mängelbeheburig verbindlich aufzuzeigen. 

G:\LA23\EU-Rechtsumsetz.ung\Sanktio11en T~einrichtungen\Stellungnahmen VW\Anschreiben 
stslzu Bescheid - geaend l5·l0~13 .doc -- l3:f0.2015 
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- Ein Termin für den Abschluss der Maßnahme ist zunächst nicht vorgesehen. KBA hat aber 

die Absicht, in Abhängigkeit von der technischen l!msetzbarkeit verbindliche Te~mi~e für 

den Ablauf.der Rückrufe noch aufzuerlegen. KBA wird diese im endgilltigen Bescheid an-· 

kündigen. 

Der Bescheid des KBA ist rechtlich und.tatsächlich überzeugend. 

Es wird nachfolgende Stellungnalune für die Presse vor~eschlagen. 

„Das ~aftfahrt-Bundesamt hat heute eine rechtsv.erbindliche A~ordnung gegenüber VW getrof

fen. Sie sieht vor, dass VW die beanstandete Software aus sämtlichen Fahrzeugen entfernt, die 

damit ausgestattet worden waren. Die.Anordnung gilt für alle in Europa im Verkehr befindlichen 

( betroffenen Diesel-Kfz. Zu_gleich wird VW aufgegeben, dabei durch entsprechende technische · 

Maßnahmen sicherzustellen, dass sich das Emissionsverhalteri weiterhin im Ralunen der vorge

sehenen gesetzlichen Regelungen bewegt. Die Fahrzeug_e müssen in den vorschriftsgemäßen 

Zustand versetzt werden, der der Erteilung der Typgenehmigung zugrunde gelegen hatte. VW 

hat gegenüber dem KBA bis zum 30.11 .2015 die technische Umsetzung im Einzelnen zu bele

gen. Die entsprechenden Rückrufaktionen werden ab Januar 2016 gefordert und deren Fortgang 

vom KBA hinsichtlich der in Deutschland zugelassen Fahrzeuge Uberwacht." 

2. 

Die vorstehende Sprachregelung ist mit dem von VW, Herrn III abgestimmt. 

Gez .• 

zdA · 

I! 
r.t. . 

LA 
Aisch hat Herr. 

LA23 
.10.15 auch für Frau II LA gezeichnet - 13/10 

G:\1.if.23\EU-Rechtsumsetzung\Sanktionen T~inrichtungen\Stellungnahmen VW\Anschreiben 
Sts• zu Bescheid- geaend 15-10-13.doc ....--i 13.10.20 15 
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Unterabteilung LA 2 Berlin, LU 1.2015 
Ilausrnf:-

P'r-ofokof! dc1r /füztrng cfoM· Unicrsudrnngslwmmission "VoHmv•lgcn'' am 2.9.09.2015 mit 
dem VMJ>A 

Ort: Berlin 

Zeit: 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

'f <;ihrnhmcr: 

VDI\: !Icn-

UK: Herr Heu- Hel'l' - Heff - Hen--

UK befragt VDA zu den ihm bekannten Hintergründen, insbesondere zum Zeitpunkt des Be

kanntwerdens der Manipulationen von VW beim VDA und zur Einschätzung, ob ühnl iche Mani

pulationcnrbei anderen Fahrzeugherstellern vorgenommen worden sein könnten. 

P.J'-)., 1I1v~ !/ fri 
VDA berichlcl, dass auch der Verband die Informationen erst aus den Nachricblcm erlrnlten habe, 

dass davor nur die Untersuchungen aus dem ICCT bekannt geworden seien, dass diese jedoch 

nur so verstanden worden waren, dass VW-Fahrzeuge - wie zahlreiche andere Fahrzeuge auch -

erhöhte NOx-Emissionen im tatsilchlichen Verkehr im Vergleich zum Prüfstand nufwcisen. Für 

VDA war dies zwar V. eranlassung, RDE zu unterstützen, weil damit realere Messungen im Typ

genehmigungsverfahren möglich werden, nicht. aber Veranlassung zu der Vennutung, es stecke 

eine Manipulation dahinter. 

Auch bestehen bisher keine Gründe anzunehmen, auch andere Hersteller würden mit derselben 

Methode vorgehen. Zulieferer (Bosch, Conti) liefern nach den bisherigen Erkenntnissen des 

VDA nur die Basissoftware für die Steuerung der Motoren, wälu·end der Einbau und die fahr

zeugbezogene KonlO'etisienmg durch den Hersteller selbst vorgenomme11 wird. 

Nachfragen der UK betrafen die Möglichkeit der Aufdeckung von Manipulalionssofiwarc, insbe

sondere die Frage, ob Quellcodes herausgegeben werden würden seitens der Automobilindustrie. 

VDA zeigte sich aufgeschlossen, kaim aber nicht für die Hersteller sprechen, gibt andererseits 

aber zu bedenken, dass die Software hoch komplex und für unterschiedliche Motorvarianten clif-

fii:1:ier~;:;~~ t~~11 A"e~::t,;b•ti~~0~~!~1L~ 
"'"" vt,1.1, kJi.r.,o&_ W~ -fo'M-; ,1, Nf ef~-7"' 7-
r1-Ai1,e„., l1<s ~ J 
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Da auch \/DA Interesse <lc1rnn hnt. das Ansehen der Aulomobi linduslJie nicht generell zu beein

trächtigen, besteht große~; V erstöndnis dafür, dass die UK der Frage, ob andere l Icrstellcr solche 

Software einsetzen, konsequent durch enlsprcchcnde Versuche nachgeht. Weiler wird eile Verab·· 

schiedung von RDE a ls~gceignctes Instrnmcnt zu r Verbcssernng c.k~r konkrc1en Wiclerspiegelung 

der Emissionsrealität 't'ers'.ützt. . 

tR.<11 
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Unlcrubtcilung Lt\ 2 Berlin, 13.11.2015 
Hausruf:-

11111/ll//~lll @l/ 1 
02529031 
Lf.123 

Protokoll der Sitzung der Untersuchungskommission (UK) "Voll<swagcn " am 29.09.2015 
(mit Anlage) 

Ort: Berlin, Wolfsburg, Flensburg- per Videokonferenz 

Zeit: 13 :00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr 

Teilnehmer: 

VW: 1-Iefl'- Herr- Hen -

UK: Herr Sts - Hel'!' - Herr • • Her!" - , 1-leJT

Hel'l" - Herr-

VW regt an, diese Aussage seitens des KBA 

durch eigene beauftragte Untersuchungen möglichst schnell unparteiisch zu überprüfen. KBA 

hat die Absicht dies zu tun. 

VW wird von der UK aufgefordert, die betreffenden Fahrzeugetyp-



- 2 -

genehmigungsgenau zu identifizieren und diese Jnfonnationen dem KB/\ vorzulegen. Das sagt 

VW als umgehende Maßnahme zu (ist erfolgt, siehe Anlage). VW sagr auch zu, entsprechende 

Informationen den anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen, in denen Typgenclunigun

gen erteilt worden sind. 

UK fordert außerdem eine umgehende Information der betreffenden Halter. Auch dies sagt VW 

-



Unterabteilung LA 2 

~ / ,r ' 1 1··· . .., - · ,,...., I '\ ~;:..,.-\ (. ·" ·J:·:~S-) „ _s h.v 

Berlin, 13.11.2015 
Hat~sruf:-

Profokollll dien· Sit7lm1g dltei' Uniteb·sudnmgsllrnmmissioni (UK) "VollksvNagcn" mli11 06J0.2015 
(mit Anlage) 

01·t: Berlin 

Zeit: 14:00 Uhr bis ca. 16:30 Uhr 

'fcilnehmcr: 

VW: Hen - Herr - Herr . ,Ilerr 1-lerl' - ,Hen-

UK: HerrSts - Hcn- Herr - Hen - Hen-

Herr -

Die UK hat deut

lich gemacht, dass nicht der freiwillige Rückruf erforderlich sei, sondern Maßnahmen ergrif

fen werden müssten, die rechtsverbindlich die Wiederherstellung der Vorschriftsmäßigkeit 

der Fahrzeuge gewährleisten. Das KBA hat angeküJ1digl, diese Rechtsverbindlichkeit auf

grund der bekannten Rechtstatsachen in einem Bescheid herstellen zu wollen. VW hat dieses 

Vorgehen zur Kenntnis genommen und angekündigt, es akzeptieren zu wollen. 

Darüber hinaus hat Herr auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch die betroffenen 

VW-Kunden in angemessener Weise schadlos zu stellen. VW hat zugesagt, diesen Gedanken 

aufzugreifen und in den weiteren Sitzungen näher darzustellen, welche Maßnahmen VW dazu 

genau ergreifen wi ll. 



Unterabteilung LA 2 Berlin, 13. J J.2015 
Hausruf: -

Protokoll der Sitzung der tJntcnmchungskommission (UK) "Volkswagen" am 07.10.2015 
mit vnm: 

Ort: Berlin, Flensburg per Videokonferenz 

Zeit: 11 :00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Teilnehmer: 
VDIK: ______ _ 

UK: HerrSts - Herr •• Herr - Herr - ,Herr- , 

HeIT Herr 1 

UK befragt VDIK, ob möglicherweise Manipulationen bei anderen Herstellern denkbar sind, die 

die Manipulationen von VW entsprechen. VDIK weist darauf hin, dass eine Umfrage unter allen 

VDIK>Mitgliedem durchgcfülut worden ist. Im Ergebnis dieser Umfrage haben alle VDIK

Mitglieder bestätigt, sich an die geltenden Vorschriften zu halten und unzulässige Abschaltein

richtungen nicht eingebaut zu haben. 



Unterabteilung LA 2 Berlin, 13 . l 1.2015 
Hausruf:-

Protokoll der- Sitzung der \Untersuchungskommission (UK) "Vollrnwagcn" am 21 .10.2015 
(mit Anlage) 

Ort: Wolfsburg, VW-Werk 

Zeit: 14:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr 

Teilnehmer: 

VW: Hen-- , Herr- , Hen- , Herr- , Herr- , 1-Ien· - , 

Herr- , Herr„ , 

UK: Herr Sts - , Herr , Herr- , Herr„ , Herr- , 

Herr - , Herr„ , Herr-

.1. 
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2. ~uf Initiative der UK 

- vom 15.10.?0IS) - : 

- 2 -

(Schreiben Sts„ an Sts 



3. 

b) 
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hat sich im Interesse des Verbraucherschut

zes dafür ausgesprochen, dass VW z.unächsL zusagt, auf die Einrede cleJ Ve1jährung zu 

verzichten. Denn am Ende dieses JalU'es dürften für zahlreiche Fahrzeuge Ansprüche ver

jähJen, bei anderen älteren Falu·zeugen könnten sie bereits ve1jährl sein. 

UK schließt sich diesem Petitum an. 

beim KBA 

Die Fahrzeughersteller haben, wenn neue Typgenehmigungsvorschriften in Kraft treten, die 

Möglichkeit, für bereits produzierte Lagerfalu·zeuge eine auslaufende Serie beim KBA zu 

beantragen. Sie ermöglicht es, die Kfz bis zu einer zahlenmäßigen Höchstgrenze auch nach 

dem im EU-Recht vorgesehenen Stichtag noch zuzulassen, obwohl die betreffenden Fahr

zeuge die dann geltenden Vorgaben (z.B. Umwe.ltvorsclu·iftcn oder Ausstattungsdetails wie 

BSP) noch nicht in vollem Umfang erfüllen. Die Regelung hängt damit zusammen, dass 

neue Typanforderungen auf EU-Ebene bisher immer an einem bestimmten Zulassungsdatum 

anknüpften. BMVI hat dazu folgende Initiativen ergriffen: 
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- Gegenüber der Europäischen Kommission wurde ein neues System vorgeschlagen. Neue 

Anforderungen sollen nicht mehr so durchgesetzt werden, dass Fahrzeuge, die sie nicht 

erfüllen, ab einem bestimmten Datum nicht mehr zugelassen werden, sondern indem den 

Herstellern ein bestinuntes Datum vorgegeben wird, von dem an sie für den europäischen 

Markl nur noch nach den neuen Vorschriften produzieren dürfen. 

Praktisch soll dies umgesetzt werden, indem von diesem Tag an nur noch COC nach den 

neuen Regeln ausgestellt werden dürfen. COC berechtigen europaweit zur Zulassung des 

betreffenden Kfz. 

- /\uslaufendc Serien sollen künftig beim KBA nicht melu· nur durch den Hersteller, son

dern auch durch einen Händler beantragt werden können. Das trägt den praktischen Be

dürfnissen Rechnung, weil Lagerfalu·zeuge der beschriebenen Art nicht nur bei J-lerstel

lern, sondern auch bei Marken- und Freien Händlern stehen und nicht mehr vemrnrktet 

werden könnten, wenn Hersteller zur Antragstellung nicht berechtigt wären. 

„ 



Unterabtei lung LA 2 Berlin, 13. ll.2015 

Hausrnf: -

Protokorl der mtzung der Untcnmclmngs!rnmmnssion (U](} " Volkswagen " am 04.11.2015 
(mit Anlagen) 

Ort: Berlin 

Zeit: 13 :00 Uhr bis 14:30 Uhr 

Teilnehmer: 

VW: Herr - , Ben- • • Herr- , 

UK: Herr Sts- . Herr- , Herr„ , Herr- , Tlerr - , 

IleJT -

Es handelt s ich um eine kurz fristig einberufene Sondersitzung der UK, die erforderlich geworden 

ist, weil VW am 03.11.2015 öffentlich eingeräumt hat, dass C02-Werte bei bestimmten Kfz llJl

zutreffcnd ermittelt und in den Falu·zeugpapieren ausgewiesen worden sind. 
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„ 

UK hält es für erforderlich, dass alle Typprüf we1ie der betroffenen Fahrzeugkonzepte neu erho

ben werden müssen, unter Aufsicht des KI3A. Abschluss der Messungen sollte noch in diesem 

November sein. 

UK hält es für nötig, dass das KBA di~ gesamte laufende Serie hinsichtlich C02 überprüft. 

Das KBA wird die fehlerhaften C02-Werte in den erteilten Typgenehmigungen mit den neuen 

Werten korrigieren. 

UK forde1i die Einrichtung eines Kundenbetreuungszentrnms, das wird von VW zugesagt. Kun-· 

den sollen so Herr„ auch in diesem Fall schadlos gehalten werden. 
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UK intern wird sodann die beigefügte Unterlage zur UnletTichlung des Herrn Ministers gefe11.igt 

(Anlage 3). 



VS -

Ergebnisse der Sitzung der Untersuchungskommission „VW" zu den von VW 
eingeräumten Fa lschinformationen zu den Verbrauchs- und C02-Werten bei 

bestimmten Modellen am 4.11.2015 

1. Die Untersuchungskommission hat VW zu den Falschinformationen befragt. VW 
hat mitgeteilt, dass etwa 658.000 Kfz von den falschen Angaben betroffen sind, 
davon vsl. 28 % in Deutschland. Bei 98.000 Kfz handelt es sich um benzinbetriebene 
Fahrzeuge mit Zylinderabschaltung. In der öffentlichen Komm.unikation hatte WV 
eine Zahl von 800.000 Kfz angegeben, um aus aktienrechtlichen Gründen einen 
quantitativen Spielraum zu haben. 

2. VW verfügt bereits über genaue Informationen, welche Fahrzeuge im Einzelnen 
betroffen sind. Bisher konnte keine Überschneidung mit den Fahrzeugen festgestellt 
werden, in denen unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut sind. 

3. Die Werte in den Typgenehmigungen basieren auf fehlerhaften Angaben durch 
VW im Typprüfverfahren. VW konnte die Gründe für diese Fehli11formationen bislang 
nicht aufklären . Nach Einschätzung von VW kommen verschiedene technische 
Einwirkungen von Mitarbeitern wie geänderter Reifenluftdruck, Viskosität des Öls 
oder eine unzulässige Optimierung der Fahrwiderstände in Betracht. Die betroffenen 
Mitarbeiter haben sich dazu nicht eingelassen. 

4. Es gibt aus Sicht von VW keine Hinweise auf kollusives Zusammenwirken 
zwischen Mitarbeitern von VW, dem KBA oder technischen Diensten. 

5. Die tatsächlichen Verbrauchswerte und C02-Werte liegen bei den betroffenen Kfz 
7 - 9 % oberhalb der maximal erlaubten Toleranz. 

Weiteres Vorgehen: 

- VW liefert bis 5.11. einen Zeitplan für die Nachmessungen, die unter Aufsicht 
des KBA vor Ort stattfinden werden. 

- Die Untersuchungskommission hat VW aufgefordert, ein 
Kundenbetreuungszentrum zur Wahrnehmung der berechtigten Interessen der 
Kunden einzurichten; dies wurde von VW zugesagt. 

- Das KBA wird die unter seiner Aufsicht ermittelten Werte verwenden, um eine 
Korrektur der Typgenehmigungen vorzunehmen und damit die 
Vorschriftmäßigkeit der Typgenehmigungsunterlagen wieder herzustellen. VW 
wird damit in der Lage sein, seine Produktion weiter fortzuführen, jedoch nun 
mit den unter Aufsicht des KBA ermittelten Werten. 



Unterabteilung LA 2 Berlin, 13. l l.2015 
llausruf:-

Protokoll der Sitzung der Untersuchungskommission (UK) "Vorl<swagcn" mn 11.11.2015 
(mit An lagen) 

Ort: Berlin 

Zeit: 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr 

Teilnehmer: 

V\V: Herr - , Herr- , Hen- 

Spätcr zu TOP 2: 

IIeff - , Herr- , Herr- . Jlerr- , 

UK: Herr Sts - Herr-, Herr„ , Hel'l' - , 

Herr -

Tagesordnung: 

-
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Das KBA mahnt. an, umgehend genaue Angaben zu den von den C02-Fehlmessungen belroffe

nen Falu·zeugen zu machen. 

1 
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VW plant TÜV Nord. 

Hen-- bezweifelt, dass dies eine gute Wahl sei, weil ein Verdacht auf kollusives 

Verhalten aufkommen könnte. Auch Herr „ würde einen bisher unbeteiligten Techni

schen Dienst begrüßen. Eine Prüf1mg auf VW-Prüfständen lehnt er gänzljch ab. Auch eine 

Familienbildung bei der Prüfung lehnt er ab. 

VW akzeptie1t dies und wird eventuell die DEKRA beauftragen. 

· Hen·- stellt dar, dass eine schärfere Parametrisierung als im Wettbewerb bzw. gesetzlich 

gefordert, auch nicht vom KBA gefordert werden kann. Zusätzlich und anschließend wird das 

KBA allerdings COP-Überprüfungen durchführen. 
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-
Die nächste Sitzung soll am 16.11.2015 um 10:00 Uhr in Wolfsburg bei VW statllinden. 



PF"otokoU der Sitzung 
der Untersuchungskornmission Abgais 

am 23.11 .20'15 in Berlin· von i 4:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Teilnehmer: 

Herr 
Herr 
Her 

TÜV Nord 

Tagesordnung : 

1. C02-Problematik 

2. NOx-Problematik 

Inhalte: 

TÜV Nord 

0. UK ist verwundert über Welt-Interview des Herrn „ und die Angriffe auf die Bundesregie

rung im unmittelbaren Vorwege des gemeinsamen Termins. Herr„ erklärt, dass dieser 

zeitliche Zusammenhang nicht beabsichtigt war und eher Ausdruck einer veränderten PR

Strategie des TÜV Nord (TN), der nach einer langen Phase unter medialem Druck sich still 

verhalten hatte und nun nach Vorlage der eigenen internen Untersuchungsergebnisse offen

siver an die Öffentlichkeit gehen will. 

1. C02-Problematik 

Herr - berichtet, dass der Vorstand von VW dem BMVI erklärt habe, bei den C02-

Werten manipuliert zu hab~n. Er möchte vom TÜV Nord wissen, wie es sein kann, dass die

ser als prüfender Technischer Dienst (TD) nichts davon bemerkt habe. Herr „ kann sich 

derweil nicht erklären, warum VW von Manipulationen spricht. Auch nacl1 intensiven und sys

tematischen Untersuchungen hat der TÜV Nord keinerlei Erklärungen gefunden. Alles sei 

korrekt abgelaufen, es habe auch keine Anzeichen im Ombudsmannsystem gegeben. Das 

Regelwerk lasse zwar einige Optimierungen zu, diese seien jedoch nicht als Manipulationen 

anzusehen. Im Übrigen schöpfe hier VW auch nicht alle Möglichkeiten aus. Beispielsweise 

wurde auf dem Prüfstand stets bei 23°C Umgebungstemperatur gemessen, obwohl bei hö-
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heren Temperaturen auf legale Art und Weise bessere Werte hätten erreicht werden können. 

Auf Nachfrage wird erklärt, dass der TN den Herstellerprüfstand zum Messen abgenommen 

habe, allerdings nur vor der ersten Messung und danach nur, wenn Veränderungen gemel

det wurden . Ein Beiwol1nen der täglichen Kalibrierung an Messtagen unterblieb jedoch. 

Die Messwerte vom Prüfstand wurden in eigene Systeme übernommen, damit eine eigen

ständige Dokumentation gesichert war. 

Ansonsten wurde das Prüffahrzeug jeweils sorgsam überprüft, Teilecheck, Prüfung des Rei

fenluftdrucks, .. .. Eine Analyse des Motoröls auf etwaige Verdünn.ungen unterblieb jedoch. 

Herr!mll verwies auf das notwendige Grundvertrauen unter Ingenieure n. 

Als Maßnahmen gegen Manipulationen schlägt TN CoP-Messungen durch unabhängige TD 

und Feldüberwachungen vor. und Feldüberwachungen vor. 

TN erklärt, dass er nur im Rahmen der beschriebenen Prüfungen tätig werden kann. Alles, 

was drum herum passiert, berühre nicht seine Obliegenheiten. Auf die Frage, wie er abstrak

te Vorschriften, wie z.B. das Verbot unzulässiger Abschalteinrichtungen prüfe und sicherstel

le, zumal er in jedem Prüfbericht ja die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeugs erkläre, konnte 

nicht spontan beantworiet werden. Eine Checkliste zur Abprüfung möglicher Manipulationen, 

beispielsweise oder etwas ähnliches gäbe es nicht. 

Auf die Frage, ob es für die Fachleute des TN nicht offensichtlich war, dass die Werte für die 

Fahrzeuge unplausibel niedrig lagen, konnte nicht geantwortet werden. Eine Datenbank über 

Messungen von Vergleichsfahrzeugen gäbe es nicht. 

Beklagt wird vom TN, dass er insgesamt nur eine Teilkontrolle machen kann, beispielsweise 

sei er bei der Ermittlung des Fahrwiderstandpolynoms außen vor. Lediglich sporadisch wer

de er von VW etwa jährlich zu Messungen exemplarisch hinzugezogen. 

Herrlmll schlägt vor, zur Ermittlung der Ursachen der C02-Manipulationen, alle Beteiligten 

an einen Tisch zu holen. 

Fazit: Der TN kann kein pflichtwidriges oder kritikwürdiges Verhalten an seinen Prüftätigkei- · 

ten erkennen, die aufgeführten Punkte, die potenziell Manipulationsspielraum böten, lägen 

nicht im Verantwortungsbereich des TN. 
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2. NOx-Problematik 

TN stellt fest. dass er keine Möglichkeit hatte, die unzulässige Abschaltsoftware zu erken

nen. Ursache dafür sei, dass er mangels gesetzlicher Vorschriften keine Möglicl1keit hatte, In 

die Software des Motorsteuergerätes zu sehen. Genau dies sei aber schon jahrelang vom 

TN gefordert worden. Herr - fragt nach, wann und wie dies denn gefordert worden 

sei. Im BMVI lägen zu dieser Forderung keine Unterlagen vor. Herr„ sagt zu, dies her

auszusuchen und zu übermitteln. Die Forderungen seien im Umfeld von OBD, Hauptunter

suchung und FSD formuliert worden. 

TN fordert, dass der Quellcode der Motorsteuergeräte den TD offengelegt werden müsste. 

Auf den Einwand von Herrn , dass dies hinsichtlich der OBD-

Schnittstellen zwar sinnvoll, aber hinsichtlich der Kennfeldsteuerung kaum zielführend sei , da 

diese Software viel zu lang und komplex wäre, als dass sie sinnvoll in der Typprüfung ge

prüfte werden könne, schlägt der TN vor, dass zumindest eine Prüfung erfolgen könnte, ob 

die Software regelungskonform erstellt worden sei. 

Die UK bittet den TN weiter um konstruktive Unterstützung bei der Aufklärungsarbeit. 

Die gemeinsame Besprechung soll zu gegebener Zeit fortgesetzt werden. 
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D.rittbeteiligung und Anhö:rung zu.Antrag auf Akteneinsicht der Deutschen Umwelthilfe 
Aldenzelchen~ StV 23/7361.1/5-AO 

Sehr geehrt~r Herr- . 

wie ·nehmen -Bezug auf Ihr Schreiben vom 18.06.2020. 

Wie· Sie korrek't mifteilen haben wir bereits im Jahre 2017 den Rec::htsanwälten - und 
de.r Kanzlei mit Schreiben vom 14.09.2d'i'r"Unsere 

Ste.llun9nahme zu det . ege rter.l en egung der von Ihnen bezeichnefen Unterlagen 
zu~ommen la.l:!sen. -

An .unserer vorgenannten Stellungnahme hat sich zwischenzeitlich nichts geändert. Der 
beantrctg~en Offenlegur.rg der von ihnen beze.ichneten Unterlagen können wir aus den bereits 
genannten Gründen nicht zustimmen. Wir fügen unsere Stellungnahme vom 14.09,2017 
diesem Schreiben nochmals b~i und gehen davon aus, dass qiese Gegenstanq de.r 
V.erfahrensakte. geworden Ist. Bei einer etwaigen Einsichtsgewährung bitten wir darum, auch 
die. personenbezogenen Dateo (insbesondere Namen) aus der vorgenannten Ste!lungnahme 
sowie· ggf. aus diesem Schreibe.n zu schwärzen. 

Mit freundlichen Grüßen 

IJ. ~e·t • 

Anl~ge (Sc.hreib.en TÜV NORD AG vom 14.09.201 
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Identifizierung geheltnhaltungsbedü~ger Informationen der TÜV NORD AG 
Klageverfahren der DUH gegen das B·und·~smlnf~teri1.1m für Verkehr µ!ld digitale Infrastruktur 

Sehr geehrter Herr-, sehr geehrter-. 

wir danken für die mit Schreiben-vom 31.08:20-17 üt:iersa·11qten Unterlagen und nehmen hierzu Wie 
folgt Stellung. 

Die. Be~eichnung der beiden Ookvment~ ~lß Pn~tokoll Jst ir(e~uhrend. Diese Dokumente wurden n:iit 
den Vertre.tem unseres Hauses nfcbl .abgestimmt und f;!eben die besprochenen Sachverhalte nicht 
objektiv wieder. Dies kahn man schön. alleine· daran erken·n~n. dass Wortbeitr:äge von Herrn 
•••• entweder lgnor.iei:t. -.ynter TN S\fbsumr,nlert oder.in unzutreffender Welse Herrn 
zugeordnet worden si11<t Nach ·d~r Erinhätung der Vertreter' uns.eres Hauses· fehlen auch re evan e 
Beiträge anderer Teilnehmer der Sitzurrg,. wie z. s·. dte· Frage danach, wie etwa ein~ Prüfung aller 95 
Mio. Linecodes Oberhaupt erfolgen könne, ES- handelt slah mithin· anenf afls um interne Aktenvermerke 
des Miolsteriutns. für die gg.f. eigenstänpige Sctiutzinteressen nacp UIG und IFG geltend gemacht 
werden kennen, aber nicht um ein abgesUmmte.s· Proto~oll. 

Diese internen Aufzeichnungen des Ministeriums zeichnen die Gespräche· nicht korrekt. nach. Da. 
diese Unterlagen nicht mit µris al;>gestimmJ ~lnd und die Gespräche· verkürzt, verzerrt sowie teilweise 
tendenziös wiedergegeben werden, sind qlese Unterlagen vqn einer Herausgabe nach den 
einschlägigen Informationsgesetzen auszuschließen. Angesichts der freiwilligen Teilnahme- der 
Vertreter unseres Hauses an qen Gesprächen. der Untersuchungskommission • Volkswagen'", für die 
im Übrigen eine explizite Vertral(lichkeh v~r~inbart wurde, sind die Ausschlussgründe gemaß § 9 Abs. 
2 UIG, § 3 Nr. 7 IFG einschlägig. Nachteilige Auswirkungen auf die Interessen uns.eres Unter
nehmens durch eine Offenbarung der Unterlagen ergeben sich hierbei aus· den vorstehend· 
b~nann.ten Defizite.n der l..lnterlagen, .mit denen bei Dritten ein falscher Eindruck von eben nicht 
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zutreffenden Tatsachen bzw. G.esprächsinhalten vermittelt werden kann. Andererseits ist \.ms. nach 
Ablauf von fast zwei Jahren nach. dem hier in Rede stehenden Ereignis eine detaillierte Darstellung 
der Einzelheiten des Gesprächs nicht mehr möglfqh, denn gemäß den Welsunger:1 der BMVl-VertreteF 
wurde auf interne Gesprächsprotokolle durch die Verti'eter un~eres Hatl~es im Sinne der 
Verschwie'1enheitsverpfiichtung verzichtet. Es kann insofern dahins.tehen, ob im Falle ei'nes neutral
obj~ktiven Textes ~iner Offenlegung hätte zugestimmt werden können. ·Ein überwiegendes 
öffentliches f nteresse an einer Bekanntgabe der Unteri~gen Ist ange.sichts des unvollständigen, nicht 
abgeschlossenen Charakters der Schriftstücke nicht erkennbar, so. dass. d!~ Unte.riagen insgesamt 
von einer Offenlegung im Rahmen des Klageverfahrens auszusct)ljeßen sind. 

Hilfß.Weise w~isen wir d;uauf hin, c;lass fü.r die Offenbarung der in den lJntElrlagen enthaltenen 
p~rsQnenbezogen~m- Daten kein Raum iSt, Dies betdfft sämtlich~ Stellsn, wo Vertr:eter unseres 
Hauses hatnentlich benannt werden. Wie bereits el'währ1t, WEfrd~m die petsönllcheo Interessen der 
Vertreter unsere!? Hauses dadurch erheblich beeinträchtigt, dass die j~weiligen Wortbeiträge nicht 
oder uniutreffend wiedergegeben sowie bereits im Ansatz. f~lsco zugeordnet wer.den. Ein 
Obe·rwiegeciaes Interesse der Klägerin an einer Öffe.r;ibarung. der UntElrlag&n bes.teht nicht, da eine 
gesicherte Zuordnung von Aussagen zu den Personen ohnehin nicht' gegeben Ist. 

Abschließ'!';?nd w.eisen Wir ebenfalls hilfsweis·e d~rauf hih', dass die beiden letzten Sätze der Unterlage 
zum Gespräch am 23.11.2015 l:letreffend VW aufgrund einer vertraglich geg~nObe.r Wil bestehenden 
Gehelmhaltungsverpfllchtung von uns nicht freigegeben werden Können. Es ·musste lnso.welt 
nötigenfalls eine Z.ustrmmung von VW eingeho.lt werden~ 

Für den Fall; dass die mit Schreiben vom 31.08.2017 übersandten Unterlagen Im Rahmen ·des 
geg.enständlichen Verfahrens nicht von einer Offenlegung ausgeschlossen w.erde.n solltel'l, 
beantragen Wir tiiermit, diese Stellungnahme zu ·ebendlese.n .Unterlagen zqr Verfahrensakte zu 
nehmen .. 

Femer teJlen wir mit, dass unser Unternehmen keine Veran1·assung für die Seantr.agung. -einer 
ßeiladung·zu dem beim Verw1:11tungsgericht Berlln anhängigen Ver:fahren sJe~t. 



Bonn, 17.12.2015 
Hausruf': 

Gespräch mit dem TÜV NOH.U zur Vertiefung der Erörterungen in de1· Gespräche in <ler 
Untcrsuchungskommissiou nm . .f•(ll .2015 

Vermerk 

Ort: Berlin: 16.12.2015, l·~:30Uhrbisca. 16:00 Uhr 

Teilnehmer: Herr 

Herr 

. Herr 

(TÜV NORD) 

, Herr (TÜV NORD), 

Im Anschluss an die Süzung der Untersuchungskommission mit dem TÜV NORD am 
c, { 

i$f': i 1.20 J 5 wurde am 16. J 2.2 1015 ein erneutes vertiefendes Gespräch geführt. ln diesem ·Ge-
~ ' 

spräcb hat der TÜV NORD nunmehr deutlich gemacht, dass er angesichts des VW-Falls neue 

Regelungen zur Stärkung der Unabhängigkeit der Teclmischen Dienste für erforderlich hält. Aus 

seiner Sicht. sind eine Beauflragung durch das KBA anstatt der Beauftragung durch den Herstel

ler, eine Softwareanalyse durch den Tcclmischen Dienst und ejne rotierende Tätigkeit unter

schiedlicher Technischer Dienste bei einem l lcrstcller denkbar. 

Im! erläuterte auf Nachfrage den aktuellen Sa~bstand zur C02-Problematik, der darauf hindeu

tet, dass die C02-Messung0n entgegen den zunächst von VW veröffentlichten Vermutungen 

doch weit überwiegend richtig ermittelt worden sind. Die entsprechenden Nachmessungcn fin

den zzt. unter Aufsicht des KBA statt. Wegen der Kapazitätsengpässe bestehen seitens BMVI 

keine Bedenken mehr, wenn auch der TÜV NORD verbleibende Messungen übernehmen würde, 

sofern VW dies wünscht. Insgesamt sind keine Gesichtspunkte ersichtlich, die bei den fraglichen 

Themen (NOx, C02) ein Fehlverhalten des TQV NORD vermuten Jassen könnten. 

Herr - übergibt den Entwurf eines Schreibens an Herrn 

dem er ausführlich .erläutern möchte, welche Gründe ihn dazu veranlasst haben, die Notwendig

keit der Unterstützung der Politik für die Offenlegung der Fahrzeugsoftware gegenüber den 

Technischen Diensten massiv einzufordern. Er weist hierin auf diverse Schreiben und Aufforde-

rungen im Z usammenhang m it dc1· ])urchfiihrung der Hauptuntersuch ung und der Einfüh

rung des HU-Adapters hin. Eine vorläufige Bewertung ergibt, dass es sich bei den von Hr.. 
- vorgetragenen Sachverhalten um gänzlich andere Sachbereiche - nämlich die Verfügbar-



- 2 -

keit von Daten für die Hauptuntersuchung - handelt , die mit dem aktuellen Thema - nämlich der 

Verfügbarkeit von Daten für das Typgenchmigungsverfähre.n - nichts zu tun haben. Die Sach

verhalte sollten auch nicht vermischt werden. 
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~ehr geehrt~r Herr-., 

wie -nehmen.Bezug auf Ihr Schreiben vom 18.06.2020. 

Wie· Sie korrel<t mifteilen haben wir bereits im Jahre 2017 den Reehtsanwälten- und 
••• der Kanzlei mit Schreiben vom 14.09.2di'1""'U'iisere 
SteJlung·nahme zu der · ege en egung der von Ihnen bezeichneten Ur:iterlagen 
zu~omme.n la~sen. 

An .unserer vorgenannten Stellungnahme hat sich zwischenzeitlich nichts geändert. Der 
beantrag~en Offenlegur:rg der v0h ihnen bez~ichneten Unterlagen können wir a.us dem bereits 
geha'nnten Gründen nicht zustimmen. Wir fügen unsere Stellungnahme vom 14.09.20'17 
djesem Schreiben no~hmals b~i und gehen davon aus, dass qie~e Gegensfantj der 
Verfahrensakte. gewotdeh Ist. Bei einer etwaigen Einsichtsgewährung bitten wir darürrl, auch 
die. personenbezogenen Dateo {insbesondere Namen) aus der vorgenannten Ste!lungaahme 
sowie· ggf. aus diesem Schreiben zu schwärzen. 

Mit freundlichen Grüßen 
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ldentiflz4erung geheltnhaltungsbedürftl.ge.r Informationen der TÜV NORD AG 
Klageverfahren der DUH gegen das B·und~smlnl~t~riJJm fUr Verkehr !J!ld digitale Infrastruktur 

Sehr geehrter Herr- , sehr geehrter-. 

wir danken für die mit Schreiben· vom 31.08:20·17 übersai')tjten Unterlagen und nehmen hl~rzu wie 
folgt Stellung. 

Die. Be~eichnung der bejderi Dokv.menie. ~I~ Pro~okoll ist ir~e~hrend. Diese Dokumente wurden n:iit 
den Vertre.tern unseres Hauses nicbt .abgestimmt und geben die bei;prochenen Sachverhalte nicht 
objektiv wieder. Dies kahri man schon. alleine- daran erkennen, dass Wortbeitr:äge \1on Herrn 
••••• entweder lgnor.iert,··unter TN st.'lbsummlert oder-in unzutreffender Welse Herrn 
zugeordnet worden sind. Nach ·de.r Erinn~tung der Ve.r'tretef uns.eres Hauses· fehlen auch re evan e 
Beiträge anderer Teilnehmer der Sitzurrg,. wie z. B. die- Frage danach, wie etwa eine Prüfung aller 95 
Mio. Llnecodes überhaupt erfolgen könne, ·es handelt· slch mithin· allenfalls um interne Aktenvermerke 
des Ministeriums. für die ggf. eigenstän.di,ge $c)lutzinteressen nacn UIG und IFG gellend gemacht 
werden können, aber nicht um ein abges(immte.s· Prote~oll . 

Diese internen Aufzeichnungen des Ministeriums zeichnen die Gespräche· nicht korrekt. nach. Da. 
diese Unterlagen nicht mit µl')s abgestimm.t &rn·d.1,1nd die Ge-spräche· verkürzt, verzerrt sowie teilweise 
tendenziös wiedergegeben werdeö, sind ·cllese Ui:lt~rlagen vQn einer Herausgabe nach den 
einschlägigen Informationsgesetzen auszuschließen. Angesichts der freiwilligen Teilnahme· der 
Vertreter unseres Hauses an qen Gesprächen. der Untersuchungskommission • Volkswagen", für die 
im Übrigen eine explizite Vertral,llichkek 'V~rElinbart wurde, sil')d die Ausschlussgründe gemäß§ 9 Abs . 
2 UIG, § 3 Nr. 7 IFG einschlägig. NachtelUge Auswirl<ungeh auf die Interessen uns.eres Unter
nehmens durch eine Offenbarung der Untenagen ergeöen sich hierbei aus· den vorstehend· 
bE!nannten Defizite,n der ~ntf:lrlagen, .mit denen bei Dritten ein falscher Eindruck von eben nicht 
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zutreffenden Tatsachen bzw. ~esprächsinhalten. vermittelt werden kann. Andererseits isl \JOS· nach 
Ablauf von fast zwei Jahren nach. dem hier in Rede stehenden Ereignis ein& detaillierte Darstellung 
c:ler Einzelheiten des Gesprächs nicht mehr mögllc;h, denn gemäß den Welsungei:l der BMVl-Vertretei: 
wurde auf Interne Gesprächsprotokolle durch die Vertreter un~eres Hal:ls_es im Sinne der 
VerschWiegenheitsverpflichtung verzichtet. Es kann insofern datiins.tehen, ob im Falle eines neutral
obj~ktiven Textes ~iner Offenlegung hätte zugestimmt werden können. Ein übärwfegendes 
öffentliches Inter.esse an einer Bekanntgabe der Unterl~gen Ist ange.sic~ts des unvollständigen, nicht 
abgeschlossenen Char.akters der Schriftstücke nicht erkennbar, so. dass. d!~ Unte.rlagen insgesamt 
von ein·er OffeF1legung im Rahmen des Klageverfahrens auszuscljließen sind. 

HllfBwejse w~lsen wir d.arauf hin, <;lass fü.r die Offer:ibarung "der in den Unt~rlagen enthaltenen 
p~r.sonenbezogen~m Daten J<ein Rauin i'st, Dies betrjfft sämtli~h~ Stellsn, wo Vert~eter unseres 
Hauses natnentllch benannt werden. Wie bereits et'währit, W.erden die PßYSönllcher:i Interessen der 
Vertreter unsere$ Hauses dadurch erheblich beeinträchtigt, dass dle j~weiligen Wortbeiträge nicht 
oder unt~reffend wiedergegeben sowie bere,ifs im Ansatz. f~lscb ~wgeor~net wer$ien. Ein 
Obe·rw1egendes Interesse der Klägerfn an einer Offe.l:lbarung d.er Unt~rlagen besteht nicht, da eine 
gesicherte Zuordnung von Aussagen zu den Personen ohnehin nicht gegetien Ist. 

Abschlie.ß·!;rnd w.eisen wir ebenfalls hilfsweis·e darauf bih·, das·s die beiden letzt~n Sätze der Unterlage 
turn Gespräch am 23.11.2015 aetreffend VW aufgrund einer vertraglich geg~nilber \J'.IN bestehenden 
Geheimhaltungsverpflichtung von uns nicht freigegeben werden l<önnerr. Es ·musste lnso.welt 
nötigenfalls eine ZUstfmmung von VWeingeho.lt werden, 

Für den Fall; dass dle mit Schreiben vom 31.08.2017 übersat:'ldten Unterlagen Im Rahmen ·des 
geg.enständlk;hen Verfahrens nicht von einer Offenlegung ausgeschlossen werdeJl sollten, 
beantragen wir tiiermit, diese Stellungnahme zu ebendies~n Unterlagen zqr Verfahrensakte zt1 
nehmen .. 

Femer teilen wir mit, dass unser Unternehmen keine Veranf·assung für die Beantragung. ·einer 
Beiladung· zu dem t>eim Verw~ltungsgericht Berlin anhängigen Ver:fahren sJe~t. 
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Unterabteilung LA 2 Berlin, 21.01.2016 
Hausruf: 

Protokoll der Sitzung der Untersuchungskommission (UK) "Volkswagen" am 14.01.2016 
(mit Anlagen) 

Ort: Berlin 

Zeit: 15:00 Uhr bis 16:30 Uhr 

Teilnehmer: 

VW: Hen- Herr - Herr- Hen- Herr- Hen·

Herr-

UK: Herr Sts- Herr- Herr- Hen- Hen- Hen

Herr 

-
- Parallel soll das KBA das Typprüffahrzeug bei einem anderen TD nach Abschalt-
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-
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-
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Er 

plane dort Gespräche mit J?MVI und KBA. Es sollen dort die Systemui1terschiede wid die Ar

beitsweise der deutschen UK dargelegt werden. 
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Termine: 

Am 19.01.2016 soll die nächste gemeinsame Sitzung als Videokonferenz durchgeführt werden. 

Darauf wird der 04.02.2016 wiederum als Videokonferenz unter Leitung von Herrn - ge

plant. 



Protokoll der Sitzung 
der Untersuchungskomn:i ission VW zur Vorbereitung der Herstellerge- . 
spräche am 05.02.2016 als Videokonferenz Berlin/Bonn/Flensburg von 

10:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

, Präs. 

Zur Vorbereitung der Herstellergespräche des BM'(I / KBA mit den Herstellern der Dieselfahr

zeuge, die in der durchgeführten Felduntersuchung des KBA „erhöhte" Messwerte aufwiesen, hat 

es zwischen o. g. Beteiligten eine Vorbesprechung mit folgendem -Ergebnis gegeben: 

Es soll erreicht werden, dass alle Gespräche nach demselben Strickmuster durchgeführt werden. 

Dafür ist folgender Verfahrensablauf des Gesprächs vorgesehen: 

Sts 1 Einführung 

KBA: Vorstellung der Untersuchungsergebnisse 

Hersteller: Kommentieren der Ergebnisse 

Mitglieder der Untersuchungskommission stellen Fragen (Es ist darauf zu achten, dass BMVI I 

KBA in dieser Besprechung „keine Richterroll~ einn~hmen"). Die Fragen s9llen auch zum Inhalt 

haben, das technische 'zweifel der Mitglieder der UK bezogen auf Motorschutzfunktionen der 

eingebauten Software, die für höhere Messwerte verantwortlich sind, durch Lösungen der Unter

nehmen selbst beseitigt werden. Soweit für die Diskussion der Lösungen ein zweites Gespräch 
. . 

,1 notwendig wird, wird BMVI dem Hersteller eine angemessene Zeit zur Präsentation einer Lösung 

anbieten . . 

Sts 1 Zusammenfassung 



Referat LAI 
LAI0_1<21JlJ::l 

Bonn. 26. 01.2016 
Hausi:uf:. 

Gespräch des Henu Staatssekretär- 1nit Verfn2tct-:ri der Finna Bosch :~m 
B.01.2016 

Anlage: 

1. Vermerk 

2. 

3. 

4. 

Teilnehmer: 

Bosch: Herr , HeiT-

BMVI: Herr Sts-, Herr MR-(LA 1), l-ferr RD-(Sts-) 

Das Gespräch kam auf Anregung der Firma Bosch zustande. Angesprochen wurden zwei The

menbereiche: 

1. Stsl sprach das Thema VW-Abschalteinrichtungen an. Vertreter Bosch wiesen daraufhin, J 

dass nach ihrem Erkenntnisstand intern geprüft worden ist, inwieweit die von Bosch an VW 

gelieferte Software relevant ist. Die Prüfung ergab nach ihrem Erke1mtnisstand, dass die 

Software zwar geliefert worden ist, die Applikationen jedoch ausschließlich beim Kunden 

liegen; Sts 1 kündigte an, dass zu diesem Thema noch eine Befragung von Bosch durch die 

Untersuchungskommission geplant sei. Herr sagte zu, dazu Teilnehmer zu 

laden, die eine verbindliche Auskunft geben können. Die Initiative wird vom Sts

ausgehen. 

2. Vertreter Bosch erläuterten anhand anliegender Präsentation, dass sie es für realistisch hal

ten, die neuen Anforderungen vom RDE durch entsprechende technische Lösungen zu erfül

len. Im Einzelnen wird auf die Präsentati 

Henn Sts 1 mit der Bitte um Genelunigung 

I 
! 

~r4J . 
il-· /, 4. L r111/ 'f ss-3 „ s--/5 ~ 2 - KDE 
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~.;;,,...-.""W"#.:l-'%«:,, . .,..f' 

ZdA JY (rj,„, AM() i. d,,4 /?-, //., U/c ~ S1h; 
LAI - 8P!v~ 9t2~.fb !/ 
C:\User~oca!\Microsoft\ Windows\Temporary Internet 
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Ergebnisproiolrnli {r:c. 
zur Besprechung .1\:' 
-~~~cht-~;9·------ - -- ------ -·-r,c -1 Verteiler: Teilnehmer 

-~------------------•----- ------ ---1 Moderation Tel. 1 

--------------------------------------- ------1· 
Protokollführung Tel. 

----Orl/Raur_n ___ --- -111!,~ ----1 Herr 

Az 

------------ ----------------------------------------'---
dem von - bis Uhr 

l~o~ta_g __________ 2~~~-1-.2-0_1_s ____ 1_3_:00-17:30 E 82 _ ---~ß~~~--~o~~---j 
\Thema A.bgasüberprüfung 

1 Anlagen: 
!----------

' Teilnehmer 

Name Dienststelle/Org. -Einheit 

Bosch 

Bosch 

Hegeler Mueller 

Name Her„ 
Herr 
Herr 
Herr 

Achtun_ ! Ins Feld Ergebnis, nur mit !Vlausklicl<, kein Tabulator. 

' Ergebnis 

Dienstslelle/Org -Einheit 

~<BA 

r-m;i, 
l"<BA 
KBA 

Erledigung 
wer, wann_ 

In der nächsten Zeile Text schreiben Tabulatoren nur mit der Tastenkombination Strg-:·Tab 

1. Begrüßung durch Herrn-: KBA 
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, wurden den Anwesenden 
sowohl die Tests, Testprozeduren, als auch die Testparameter erläutert. 
Es wird erklärt, dass Bosch eingeladen wurde, um zu erklären, wozu eine 
Motorsteuerung fähig ist (Steuer- und Regelungsmöglichkeiten), welche 
Funktionalitäten enthalten sind genau sie kann, und welche Einflussmög
lichkeiten die jeweiligen Fahrzeughersteller darauf haben. 

2. Präsentation von Bosch über die Funktionalitäten der Motorsteuerungen: 
Bosch erklärt, das man eine Motorsteuerung von einfach, bis extrem kom
plex auslegen kann. Die Bosch Motorsteuerung ist in der Lage, Signale 
von Bosch eigenen Sensoren und Aktuatoren zu verarbeiten, aber auch 
markenfremde Sensoren und Aktuatoren zu steuern_ Einzige Vorgabe ist, 
dass sie die „gleiche Sprache" sprechen. Signale von Sensoren und Ak
tuatoren können entweder direkt oder über den CAN-Bus geschickt bzw. 
empfangen werden, dies hängt von der Auslegung des Fahrzeuges des 
jeweiligen OEMs ab. Die Dokumentation des Anwenderprogramms um
fasst ca. 10000 Seiten. Im weiteren Verlauf der Besprechung wird das Ein
spritz-, Luft- und das Abgssystem eingegangen. Bosch erklärt, wie die ein
zelnen Komponenten zusammenhängen, gerade in Bezug auf die Abgas
nachbehandlung. Hierdurch wird deutlich, dass dieses Thema gerade in 
Bezug auf Euro 6 Fahrzeuge mit NOx-Speicherkatalysator-Systemen 
(NSK), SCR-Systemen bzw. einer Mischung aus beidem, noch einmal 
deutlich an Komplexität zugenommen hat, dies wird anhand von Zeich
nungen und Schemata veranschaulicht. 
Die Abgasnachbehandlung wird sehr anschaulich, durch Bilder und zwei 
Filme, verdeutlicht Es wird klar, dass Motoren einen deutlich höheren Re
gelbedarf bei NSK-Systmen haben. Dies beruht darauf, dass die Regene
ration des NSK-Systems durch den Motor selbst angestoßen werden 

Bosch 



Ergebnis 

Ergebnisprotokoll 

muss. Das heißt, dass der Motor „angefettet" laufen muss, um Kohlenwas
serstoffe sowie dementsprechende Temperaturen bereitzustellen, damit 
der NSK regenerieren kann. SCR-Systeme sind nicht so Motorabhängig 
gesteuert Sie brauchen Temperaturen >180"C um NOx und Ammoniak 
umzusetzen und Temperaturen von ca. 210°C um UREA in Ammoniak 
umzusetzen. Sie werden in der Regel durch NOx-Sensoren im Abgastrakt 
bzw. durch Modellbildung gesteuert Es besteht laut Bosch die Möglichkeit 
das SCR-System durch ein zweites. zusätzliche Steuergerät zu steuern, 
ohne dass das Motorsteuergerät darauf einfluss nehmen kann. Es werden 
noch unterschiedliche Materialien, für SCR-Systeme, vorgestellt, die in un
terschiedlichen Ternperaturbere1chen ihre größte Ammoniakspeicher- als 
auch Umsetzungsfahigkeit haben. Es muss bei SCR-Systemen ein soge
nannter NH3-Schlupf vermieden vi1erden, die wir durch NH3-
Sperrkatalysatoren (Oxidationkatalysatoren) erreicht 
Die Frage, welche Einflussmöglichkeiten die OEMs auf die Software der 
Stuergerate haben, wird von Bosch folgendermaßen erklärt 
Es gibt hier verschiedene Modelle: 

i. Bosch liefert das Motorsteuergerät und erstellt im Auftrag des 
OEMs die Applikation als auch die Kalibration; 

ii. Bosch liefert das Motor::;teuerger äl und erslelll im Auftrag des 
OEMs die partiell die Applikation als auch die Kalibrrition, die feh
lenden Informationen appliziert und Kalibriert der OEM selbst Für 
den OEM besteht hier die Möglichkeit zusätzliche Applikationen zu 
erstellen; 

iii. Bosch liefert das Motorsteuergerät mit dem Basisprogramm und 
der OEM appliziert und kalibriert allein. Für den OEM besteht hier 
die Möglichkeit zusätzliche Applikationen zu erstellen; 

Es wird seitens KBA vorgeschlagen, dass es ggf ein Treffen zwischen 
Bosch, Volkswagen und KBA geben soll. 

-

Blatt: 2 

Erledigung 
wer, wann 

KBA 

Bosch 

---------------------------~------~ 



Teilnehmer: 

Herr 
Her 

Protoko~~ detr SitzutTllg 
dler U111tersucha.m1gskon11missicon Abgas 

mit SUJzUJki 
am 09.02.2016 mn Berfü1, 1$ Uhr 

Automobile Engineering 
ngine Design II 

Herr- begrüßt die Teilnehmer. 

Herr-stellt die Messergebnisse und l<enntnisse des 1-<BA dar: 

Suzuki Vitara 1.6 1 Euro 6 

1 

Der Suzuki erfüllt im NEFZ kalt und NEFZ warm-Test die Grenzwerte. Der NEFZ 10 °C-Test zeigt 

einen NOx-Wert, der in Höhe des 7,4fachen Grenzwertes liegt. Alle PEMS-Straßenmessungen 

liegen oberhalb des. 1 Ofachen des Grenzwertes. Die Messungen erfolgten bei ca. 7 °C Außentem

peratur. 

Suzukl verwendet den Antrieb des Herstellers FCA, daher scheinen nach erster Stellungnahme 

• von Suzuki auch die Emissionsminderungsstrategien der FCA erkennbar. 

Oie Ergebnisse als auch die Stellungnahme lassen insgesamt auf eine große Abhängigkeit der 

AGR-Rate auch von der Außentemperatur schließen. Speziell bei Temperaturen unter 10 °C 

scheint die AGR-Rate deutlich verringert zu sein. Dies wird durch erste Stellungnahmen des Mer

stellers Suzuki und FCA belegt, nach denen die AGR-Rate bei Temperaturen unter 10 °C deutlich 

reduziert werde, um ein stabiles Brennverhalten zu gewährleisten und Schäden an AGR-Bautellen 

zu vermeiden. 

Eine erste schriftliche Stellungnahme lieferte noch keine ausführlichen Informationen zu den Emis

sionsminderungs-Strategien des Herstellers Suzuki (FCA). Eine detailliertere Einlassung wird am 

9.2.16 in den Gesprächen mit der UK erwartet. 

2016-02·09 Protokoll 27 _UK_Suwkl.docx/01.08.2016. 1 



Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer Abschaltein

richtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den Bauteilschutz, und 

damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse werden an die zuständige Genehmigungsbehörde übergeben. 

Das KBA schätzt ein, dass das Fahrzeug ein deutlichesVerbesserungspotential besitzt. 

PCMS 
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fl.'rt:in ml}~,.rn in~,'Y~'n 
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Suzuki erklärt, dass alle ihre Fahrzeuge konform seien, dies ergebe sich aus dem niedrigen NOx

Wert der Typ 1-Prüfung von 30 mg/km. Herr- geht darauf auf RDE ein und erklärt die Zu

sammenhänge, die erst ab 2017 gelten. In Deutschland gebe es überdies nur eine geringe An

zahl von 3690 Fahrzeuge dieses Typs mit Dieselmotor, europaweit 30.903. Er zeigt ein Schaubild 

des·Motorkonzeptes und stellt dar, dass dieses eine ECU von Bosch, einen Oxi-Speicherkat und 

einen DPF enthalte. Das gesamte Powertrain sei als Turnkeylösung von FCA bereitgestellt. Da

her bestehen bei Suzuki auch nur sehr geringe Kenntnisse über die verbauten Systeme. 

Darüberhinaus dürfen diese Informationen aus vertraglichen Gründen nicht weitergegeben wer

den. 
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FCA sagte Suzuki, dass der Vitara dem Emissionsstrategien aller FCA-Konzernfahrzeuge ent

spreche. Einziger Unterschied sei die Aufhängung der Abgasanlage, die dem Fahrzeug ange

passt werden musste. Auch die Euro 5 Modelle seien schon in dieser Art produziert worden. Wie 

in dem Schreiben an das KBA erklärt, sei keine unzulässige Abschalteinrichtung verbaut. Außen

temperaturbedingte Rücknahmen der AGR-Raten dienten einzig dem Motorschutz, wie in dem 

Schreiben an das KBA dargelegt. Es gebe auch keine Prüfstandserkennung. 

KBA-seitig wird erwidert, dass die Darstellung und Auflistung von Phänomenen an AGR allein 

keine Notwendigkeit zum Motorschutz nachweist. Dies müsse an konkreten Temperatur

Schaden-Zusammenhängen erläutert werden. Parameter der AGR müssen sorgfältig begründet 

gesetzt werden, damit nicht Motorschonung statt Motorschutz betrieben wird. 

ergänzt, dass die Technologie der Abgasreinigung vom Hersteller frei ge

wählt werden könne und Suzuki nicht allein auf AGR festgelegt wäre. Darüber hinaus sei ihm die 

Darstellung im Suzukibericht zur Kondensation unverständlich und in wiefern diese zu Motor

schäden führen könne. Die Kondensation wird maßgeblich durch die Verhältnisse im AGR-Kühler 

bestimmt. Zudem müssen die Bauteile dort Kondensation ertragen können. Dies könne allenfalls 

ein Dauerhaltbarkeitsproblem auslösen. 

Suzuki bittet um Fristverlängerung zwecks Klärung mit FCA. Es werde gebeten bei der Sitzung 

mit FCA am 18.02. dabei sein zu dürfen, damit die Suzukifragen gleichzeitig mit den FCA-Fragen 

geklärt werden können. Dem wird stattgegeben. 
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Tel. „ 

ProtokollfUhrung Tel. 

KBA/' 
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am (Tag) 

Mittwoch 

dem 

03.02.2016 

Thema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

von· bis Uhr 0 11/Raum Datum 

13 :00-15:45 E80 05.02.2016 

Teilnehmer 

Name 

Herr 

Herr 
Herr 

Diensts telle/Org. -Ein heil 

Suzuki 
Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Dienststelle/Org.-Einhelt 

Suzuki 
Suzuki 

Herr 
/\c'1tun~ ! Ins Feld Er ebnis, nur mit l\faus!<lick, l<ein Tabulator. 

KBA 
l<BA 
KBA 
KBA 
KBA 

Ergebnis 

In tle1 nacl1sten Zeile Text schreiben. Tabulaloren nur mit der Tastenkombination Strg+Tab 

1. Begrüßung durch Herrn - und Herrn -
Nach einer kurzer:i Einführung in das Thema, wurden den Anwesenden 
sowohl die Tests, Testprozeduren, als auch die Testparameter erläutert, 
die vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Auftrag gegeben wurden. Hierbei 
wurde auch auf die Versuchsergebnisse (Rollenprüfstand und PEMS), die· 
vorab Suzuki zur Verfügung gestellt wurden, eingegangen. 
Die sehr hohen Werle der NOx-Emissionen der KBA-PrüfLJngen sind für 
Suzuki überraschend. 

Suzuki erklärt, dass sie Importeur in Deutschland sind und daher keinen 
Zugri ff auf lnformalionen haben. Sie können nur als Vermittler zwischen 
dem KBA. Suzuki Japan und FCA als Motorhersteller fung ieren. 

2. Besprechung des Statements von Suzuki und FCA 
Das Statement wird durchgegangen, dabei wird festgestellt, dass es keine 
wirkliche Detailtiefe besitzt. Es ist beispielsweise nicht eindeutig zu klären, 
ob Fiat neben der Motor- und Abgashardware auch die gesamte Software 
liefert bzw. Teile dieser auch von Suzuki implementiert werden. 
Die Aussage von Suzuki, dass der Warmtest des NEFZ zeigen soll, dass 
das Fahrzeug kein „Defeat-Device" besitzt, wird vom KBA nicht unter
stützt, Zweifel konnten nicht ausgeräumt werden. 

3. Das KBA bittet Suzuki um mehr Informationen 
Verwendet Suzuki ein eigenes Mapping, oder wird dies komplett oder par
tie ll durch Fiat geliefert? 
Es wird gebeten eine Darstellung des „Ausrampens der Abgasrückfüh
rung" dem KBA zur Verfügung stellen, mit den dementsprechenden Rand
parametern (Ansaugtemperatur, Kühlwassertemperatur etc.); 
Es wird um eine schematische bzw. geometrische Darstellung des Motors, 
inklusive des Abgasnachbehandlungssystems, gebeten. Es sollen hier 

Erlediguny 
wer, wann 

KBA 

Suzuki 

KBA I Suzuki 
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Ergebnis Erledigung 
wer, wann 

auch detaillierte Angaben zu den Bauteilen gemacht werden. 
- Handelt es sich um eine Abschalteinrichtung aufgrund von Bauteilschutz, 

oder ist sie ggf. illegal? 
- Wird ,die AGR bei bestimmten Ansaugtemperaturen bzw. Kühlwassertem-

peraturen abgeschaltet? 

-
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Privileged ond Confidentia/ 

Stance for KBA's questlon regardlng the measured em1lssro11 values . ... ... 

We cotd lrm t ha:t Suiukf Vitara, as also all other models from Suzukl, 
fuliv c:omply wlth all appfü:~ble regufatarv requfrements. 

We also undertfne that the resufts of the KSA tests conffrm that the 
vehlcle does not de~ect belng tested on the bench In order to actlva~e a 
f1.mctioning mcde deslgnetll to operate onlv underr tes.t. 

lt is expecte d that the hlgher NOx value wJth the test condlt lon "NEfZ 
10°C warm" results meilnfy from an optimized EGR rate to preserve tl'le englne 
from da mage, and the occupants from safety risks. 

1 

In partlcular, EGR rate management ls linked to ambient temperature 
wlth t he purpose of : 

- avoldlng combustlo re Tnstai>ility w hlch can result in mlsflre causlng, In 
additron to uncontrolled productlon of HC and CO emlssions and In 
conjunctlon wlth soot, varnfshlng on many englnc components. 

redudng the rlsk of water condensatlon 

- avoldlng vehicle jerfdng caused by combustlon instablUty 

In general terms emlsslon measurements In on-road tests are hlghly 
variable, and lnfluenced by many factors. When different cycles on roller 
bench or on-road are performed many factors lnfluence t he englne Operating 
polnt and therefore emlssion values . 

..... 
This letter is in response to your request to comment and provide further 

Information on the results of the t ests that you ("KBA") have rec:ently 
performed on the Suzukl Vitara Typ: lY/VITARA/FIN: TSMLYE81S00114060 
( "Vltara"), as stated in your email to Suzukl Deutschland GmbH dated 11 th 

Januarv 2016 (Email from Mr. , KBA to Mr. 

The authorlty who issued the type approval for emisslon of Suzukl Vltara, 
Type LV, is RDW In the Netherlands and the owner of the type approval ls 
Magyar Suzuki Corporation. 
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KSA test results 

We understand that you first tested the Vltara on the chassis 
dynamometer accordlng to the tegulatory homologation cycle pursuant to 
Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of 
June 20 2007, as amended ("New European Driving Cycle" ol' "NEDC"). The 
result of the test lndicated NOx emissions within the regulatory limit (30 
mg/km vs. the 80 mg/krn limit). 

Then you performed a second cycle, identical to the NEDC other than 
that the test was started with a warm englne (rather than cold, as prescribed 
for the NEDC). The result of such second cycle as to NOx emissions is 116 
mg/km. 

The same cycle as used in the second test was then repeated, with the 
results measured wlth a PEMS/CVS and the outcome was 68 mg/km with both 
measuring systems. Then a fourth NEDC cycle (warm) was performed with an 
amblent temperature of l0°C (instead of 20-30°C as prescrlbed by the NEDC) 
with the results of 593,6 mg/km. Then you carrled out an on-road cycle 
intended to replicate the cotiditlons of the NEDC, but with warm engine at 
start, wlth a NOx result of 811 mg/km. Then this last cyde was repeated on 
road three times with certaln variatlons that you have lntroduced, with NOx 
results of 864, 1035 and 854 mg/km respectively. Flnally you performed an on
road test according to a real driving cycle (RDE) and recorded NOx emission of 
990 mg/km. 

In your table you have highlighted In red color the data of the NEDC 
warm at the bench with an amblent temperature of 10°C together wlth the on
road tests' l'esults. 

Plea.se find herewith our comments on the same, 

1. Vltara conforms to the homologated sample 

The result of the NEDC cycle performed by KBA under the regulatory 
condltlons (1.e. wlth cold englne at cranking) is weil below the regulatory llmit 
(NOx was 30 mg/km, vs. tne 80 mg/km homoJogation llmit} !'lnd conforms to 
the homologatlon value. Your tests coofirm that Yitara meets the regulatorv 
regulrements. 

2. Vltara does not detect being tested on a chassls dynamometer 

In our case, the result of the Warm NEDC Test shows a dlfference in 
respect to the results of the Cold NEDC Test. lf the vehicle had detected that a 
chassls dynamometer test was being carried out and had activated a specific 
test mode, the result of the Warm NEDC Test would have been similar to the 
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result of the Cold NEDC Test. The results of your tests confirm that Vitara does 
not detect that it is undergoing a bench test. 

Any relatlonship of Vitara to vehicles that detect that they are belng 
tested and activate a functlonlng mode deslgned to operate only under test ls 
dlsproved by the result of your tests. 

3. Different performances In different condltlons are normal 

Different oerf2(mances of NOx emission treatment systems in different 
condltions (as recorded In your tests) are absolutely normal and cannot be 
avoided. 

The purpose of NOx emisslon treatment systems, which in the case of 
Vitara consists of the exhaust gas reclrculation ("EGR"), and NOx Storage 
Catalyst ("NSC"), is to reduce engine emlsslons to the extent the operation of 
the system does not result In risk of damage to the engine and risks for the 
occupants safety. 

Manufacturers pursue these objectives by developing control strategies 
that govern the operation of the EGR and of NSC. In modern electronlcally 
controlled diese! englnes numerous sensors, software calibrations and 
algorlthms may be used to modulate and control multiple aspects of the engine 
operation, includlng operatioo of some or all of the emission control system. In 
partlcular EGR and NSC maoagement requlres modulatlon by an engine 
computer employlng software and/or hardware that embodies a control 
strategy. Any software or hardware that modulates, actlvates, or deactivates 
any part of the emisslons control system is generally known as an Auxillary 
Emission Control Strategy ("AECS"). 

Current rules provide an exemption for AECS that are justified in terms of 
protecting the engine from damage. Thls means that manufacturers are 
entitled to modulate the pollutlon control system to the extent necessary to 
protect the engine from damage or accldent or for safe operatlon on the 
vehlcle. 

Whether an AECS ls justified ls a judgmental decision which depends on a 
number of subjectlve and interpretational conslderatlons (Inter alia, safety 
related). In the absence of any further speclflcatlon of EU regulatory llmlts and 
any guidance from the regulatory authorltles as to the AECS that can be 
considered justlfled and those which cannot, manufacturers have been 
exercising thelr best judgement to develop control strategles that meet the 
objectlve of reducing NOx emlsslons and at the same tlme preserve the engine 
from damage and the occupants from safety rlsks. 
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4. The Rlsk of Englne and NSC damage 

The adverse effects that Intensive EGR or NSC regeneration events has 
on the engine are weil known and recognized. 

lntroducing unfiltered exhaust gases into the intake manifold, and 
eventually lnto the combustion chamber, can accelerate deterioration of the 
cyllnder bore and plston rings. High EGR rates, particularly if continuous and in 
demandlng drlvlng cycles, may cause massive soot generatlon and progressive 
fouling of the components of the englne, which ultimately ends up in englne 
malfunctionlng and component fallure. 

Furthermore1 intensive use of NSC regeneration events introduces a high 
amount of hydrocarbons and soot inside englne cylinder and exhaust line that 
leads to engine components fouling (such as turbocharger, EGR valves, intake 
valves, etc.) and lubricant oil dilution wlll fncrease and NSC will be damaged. 

NSC is effective under the normal operatlng temperature and exhaust 
flow rate range; and characterlstic of thls catalytic technology, and the 
necessary NSC regeneratlon events need to be managed according to the 
chemical/physlcal limits of NSC pecullarltles. 

In partkular, negative effects of the EGR, whlch may result In an 
lneffectfve NOx treatment, primarily consist of: 

A. Deposlts: carbonaceous material depositlng on the walls of the 
EGR system pipes, cooters, and valves reduces the capacity and efficiency of 
the system. These deposits can restrlct the flow through the EGR system to 
prevent the requlred amount of EGR to be mlxed wlth the lntake air. These 
deposits can foul valves and cause them to stick; preventlng accurate control of 
EGR flow. 

B. Corroslon: the presence of sulfur (even wlth the use of low sulfur 
fuel) In the EGR system in the form of sulfuric acid must be viewed as a major 
threat to the integrity of lts components. Corroslon in any of the tubes could 
introduce water (coollng medium} into the eogine and perhaps cause a 
catastrophlc failure. Of all the issues associated with EGR systems in any 
configuration, this one is the most serlous. EGR rates are calibrated also to 
control DPF regeneratf on frequency and consequently limit oil dilution that 
could lead under specific customer mlsslon profiles to oll vlscoslty deterioration, 
which may cause engine components fallure (such as pistons, plston rings, 
bearings, camshafts etc.). 

lt is therefore a fact that no diese! engine can operate indefinitelv under 
an Intensive EGB treatment and that the operation of the EGR must be 
modulated to preserve the englne from damage and the occupants from 
safett rlsks. 
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In particular, negative effects on the NSC, which may result in an 
lneffectlve NOx treatment, prlmarily conslst of: 

· A. NSC clogging: high amount of hydrocarbon and soot leading to a 
dogging of the inlet surface of NSC that can affect the conversion 
efficlency and the approprlate temperature for DPF regeneratlon 
with risk of DPF clogging in addition; 

6. NSC thermal deactfvatlon; high hydrocarbon amount accumulated on 
the inlet surface of the NSC, leading to an uncontrolled excessive 
exothermal reactlon causing the NSC deactlvatlon(loss In efficiency 
due to damage of precious metals catalyst). Also in this case NSC's 
NOx conversion efficiency, and DPF regeneration functionallty are 
affected. 

In particular, EGR rate management is linked to ambient temperature 
with the purpose of: 

A. avolding combustion instabfllty which can result in misflre, causlng, In 
additlon to uncontrolled productlon of HC and CO emissions, and in 
conjunction wlth soot, varnishing on many engine components. 

8. reduclng the rlsk of water condensatlon (acld corrosion and ice 
deposits} on High Pressure and Low Pressure EGR routing . 

C. avoiding vehlcle jerklng caused by combustlon instability. 

5. On·road tests are lnfluenced by a varlety of factors 

lt ls generally known that the on-road NOx emlsslon performance of a 
vehicle powered by a diesel engine may signl.flcantly differ from the 
performance of the same vehicle when tested on a chassis dynamometer. 

Several studies have reported such dlfference and have analyzed the 
factors impactlng the test results. 

In general terms emission measurements in on-road tests are hlghly 
variable, and influenced by many factors. When different cycles on roller bench 
or on-road are performed, many factors lnfluence the engine Operating polnts 
and therefore emission values. 

6. Additional Information 

Please find in the below table detalls of the after treatment systems of 
Vltara: 

s 
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----·---·--· ·- ...... 

Vehlde Emission Oxidation EGR NO>< Partlcle SCR 
Type Level Catalyst41 Storage Filter catalytlc 

Catalyst* Converter 

SUZUKI Euro 6b YES YES YES YES NO 
VITARA 

-.Oxidation Catalyst and NOx Storage Catalyst are in the same monolith. 

We thank you for the opportunity to revlew and comment on the results 
for any further dlscussions. 

-Suzuki Deutschland GmbH ( lmporter) 

Suzuki Motor Corporation ( Representatlve of manufacturer ) 

FCA ltaly S.p.A. {slgnlng this letter solely wlth respect to Vitara (as deflned) as 
supplier of the relevant Englne) 
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Teilnel1mer: 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Protokoll der Satzung 
dew Untersucht.mgsl'<ommßss~on Ab·gas 

mit Contünental 
am 10.02.2016 in Berlin von 13:00 Uhr bis 14:15 Uhr 

Law & lntellectual Property) 
nit Engine Systems) 

Herr- begrüßt die Teilnehmer. Er bittet Conti darzustellen, welche Produl<te sie herstel

len und welche Verantwortung sie tragen in der Arbeitsteilung mit dem OEM, allgemein und auch 

hinsichtlich des l<onkreten VW Falles. 

Herr-erklärt, dass Continental in seinem Bereich als Automobilzulieferer ECU, Hoch

druckpumpen und lnjel<toren aber auch ATL herstellt. Conti stellt mit seinen ECU auch S/W und 

Funktionen bereit. Es handelt sich dabei um ein globales Geschäft. Die Verantwortlichkeiten und 

der Worl<spllt sind dabei vertraglich genau zwischen OEM und Conti abgegrenzt. Im Falle VW 

lieferte Conti für den EA 189 1,6 1 und das indische Derivat 1 ;s 1 ECU mit Basis-S/W, Piezoinjek

toren und Hochdruckpumpe. Die verbindenden Leitungssysteme inklusive Rail kamen vom OEM. 

Conti integriert dabei selbständig vom OEM erstellte Objectcodes als „Black Box" und realisiert 

für den OEM Sonder-S/W. Schaltfunktionen und Einspritzkennfelder werden dabei von Conti be

reitgestellt und über die Kalibration vom OEM über Parametersetzungen angesteuert. Conti er- · 

stellt auch für Kunden konkrete Objekte zur Verfügung bis hin zu Turnkeylösungen (volle Emissi

onsverantwortung bei Conti und ohne Zutun des OEM). Letztere werden insbesondere in Asien 

vertrieben. Das erste Turnkey-Projel<t von Conti werde 2018 in Serienproduktion gehen. Ande

rerseits gebe es derzeit auch ein Projekt eines US-ameril<anischen Herstellers, bei dem sämtli

che S/W vom OEM geliefert würde und von Conti nur das Betriebssystem geliefert wird. Deut

sche und französische Hersteller übernehmen in der Regel relativ weitgehend selbst die System

verantwortung, um den „Charakter" eines Fahrzeugs nach eigenen Vorstellungen ~u gestalten. 

Es wird gefragt, ob Conti festgestellt hat, dass in dem betreffenden VW-Kennfeld eine unzulässi

ge Abschalteinrichtung verborgen war. Conti verneint dies und weist darauf hin, dass die betref-
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fende ECU gut 40.000 Datenpunkte vorsieht, die erst nach Bereitstellung über die Bedatung „mit 

Leben" erfüllt werden. Heutige ECU enthalten sogar ca. 80.000 Datenpunkte. Dies sei bei weitem 

zu komplex um Abschalteinrichtungen vorab zu erkennen. Es gebe auch keine staatsanwaltli

chen Ermittlungen bei oder gegen Conti. 

Auf die Frage, ob denn offen gelegte S!W technische prüfbar wäre, um schädliche Einrichtungen 

zu identifizieren, antworiet Conti, dass diese Prüfung bei weitern zu aufwendig wäre und empiri

sche Prüfungen sicherer und effizienter zum Ziel führten. überdies könnte und würde Conti bei

spielsweise nur eigene ECU und S!W prüfen, da unterschiedliche Programmiersprachen und 

Systemarchitekturen durch die verschiedenen Zulieferer verwendet werden. Grundsätzlich würde 

Conti eine Offenlegung des Quellcodes ablehnen, da wettbewerbsentscheidendes Kern-know

how damit preisgegeben werden müsste und auch der Schutz intellektuellen Eigentums dagegen 

stünde. 

Grundsätzlich wäre eine Rückwärtsverfolgung und ein Re-engineering einer ECU möglich und 

denkbar. Conti würde so etwas aber grundsätzlich ablehnen. Die Frage, ob Conti einen vorgeleg

ten Quellcode lesen könne, wird bejaht, aber auf einen unbezifferten aber sehr großen Zeitbedarf 

mit entsprechend hohen Kosten verwiesen. 

Conti erklärt, dass es für Dieselmotore keine Standard-ECU oder S/W gebe. In jedem Fall würde 

die S/W und die Hardware-Schnittstellen auf individuelle Kundenanforderung zugeschnitten. Dem 

OEM unbekannte ungenutzte S!W-Bereiche gebe es nicht. Selbst bei genormten Steckverbin

dungen würden ggf. überzählige Pins mechanisch unbelegt gelassen. Mit jedem verkauften Pro

dukt gebe es eine exakte technische Beschreibung. Denkbar wären allenfalls auskommentierte 

oder zu Null gesetzte S/W-Routinen. Standard-S/W gebe es nur für Ottomotore im asiatischen 

Markt. Beim Diesel habe jeder Kunde ein individuelles S/W-Paket. 

Bei der Erläuterung des Herstellprozesses wird dargestellt, dass Conti die ECU mit allen OEM

Anteilen (Objectcodes, Sonder-S/W, Kalibration) nach Abschluss der Entwicklung zusammenfügt 

und als fertiges Bauteil der Produktion zuliefert. Die Frage, ob Conti demnach die Abschaltein

richtung bei 1,6 1 EA 189 verbaut habe, wird von Conti bejaht, aber ohne Wissen und Verantwor

tung dafür zu haben. 

Herr- dankt Conti für das Gespräch und die nützlichen Informationen. 
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Teilnehmer: 

c,if\[) ('1351- . 3JQ; 

Protokoll der Sitzung 
der Untersuchungskommission Abgas 

mit Delphi 
am 10.02.2016 rn Berlin von 16:00 Uhr bis 17:15 Uhr 

- Delphi Powertrain Systems) 
n erne~tion) 
Rechtsbereich) 

Herr - begrüßt die Teilnehmer und stellt die Untersuchungskommission und auf Nach

frage ihren Auftrag sowie den rechtlichen Rahmen vor. Er bittet Delphi darzustellen, welche Pro

dukte sie herstellen und welche Verantwortun·g sie tragen in der Arbeitsteilung mit dem OEM, 

allgemein und auch hinsichtlich des konkreten VW Falles. 

Herr erklärt, dass Delphi in seinem Bereich als Automobilzulieferer ECU, Hoch-

druckpumpen und Injektoren herstellt. Kunden sind beispielsweise Daimler, VVV, PSA und 

Renault. Der Powertrainbereich beschäftige insgesamt 20.000 Personen, der Entwicklungsbe

reich Einspritzsysteme ca. 2.000. 

Im Falle VVV EA 189 hat Delphi für den 1,2 1 ECU, Pumpe und Injektoren geliefert. Heute liefere 

Delpl1i für VW diese Komponenten ebenfalls für den 1,4 1, 1,6 1 und den 2,0 1 Diesel. 

Auf die Frage, wie und von wem die ECU programmiert würdem, stellt Delphi dar, dass H/W

Anforderungen vom OEM kämen, die „Verdrahtung" dann von Delphi erfolge. Die „Intelligenz" 

komme unterschiedlich vom OEM fertig als Objectcode oder vom OEM als S/W-Spezifikation. 

Hier gebe es unterschiedliche Modelle, beispielsweise gebe es auch Turnkeyprojekte in Asien. 

Die europäische und insbesondere die deutsche Al will in der Regel aber eigene Vorstellungen 

verwirklichen in der S/W, die den „Charakter" des Fahrzeugs ausmachen. 

Heute arbeitet VVV vielfach mit Objektcodes. Im Falle des EA 189 war VVV noch nicht soweit und 

man habe stattdessen mit S/W-Spezifikationen gearbeitet, die VW erstellt und Delphi umgesetzt 

habe. Die Kalibration habe dann wiederum VW vorgenommen. Dennoch, _erklärt Delphi auf Nach-
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frage, wusste man nicht von der unzulässigen Abschalteinrichtung. EntsrrP.c:hende Weg-Zeit

Glieder wurden zwar in die SNV eingebracht, aber die Kennfelder wurden jeweils erst danach 

durch WV bedatet und konnten erst dann ihre Wirkung als Abschalteinrichtung entfalten. Auch 

beim jetzigen Entfernen der Abschalteinrichtung musste die SNV nicht geändert werden. Die An

passung der Bedatung reiche aus. Zudem gebe es immer mehrere Kennfelder, beispielsweise 

zum Zwecke der Regeneration. 

Auf die Frage, ob es eine Prüfstanderkennung gebe, wird geantwortet, dass diese Funktionalität 

in ECU nicht gebe und insofern keine gesonderten Kennfelder angesteuert würden. Allerdings 

übernehmen diese Funktionalität die Fahrzeugsteuergeräte, um beisielsweise ein Fahrzeug auf 

der Einachsrolle zu plausibilisieren, wenn sich nur zwei statt vier Räder drehen. Fahrzeugsteuer

geräte (Powertrain) würden ebenfalls von Delphi angeboten. 

Gefragt nach der Möglichkeit Defeat Devices über eine Sourcecodeoffenlegung zu entdecken, 

wird eingeschätzt, dass dies schwierig und aufwendig sei. 

Herr- dankt Delphi für das Gespräch und die nützlichen Informationen. 
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Teilnehmer: 

Her 

Protol<oll der Sitzung 
der Untersuchungskommission Abgas 

mit Renault 
am 11.02.2016 in Berlin von 09:30 Uhr bis 10:45 Uhr 

Product Engineering Renault) 
we ra1n 
Kommunikation Renault Deutschland) 

Recht Renault Deutschland) 

Herr - begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 

UK vor. Er fragt, welche Maßnahmen die französische Regierung ergreifen wolle und er Erklä

rungen für die hohen NOx-Messwerte brauche, die die KBA-Felduntersuchung ergeben habe. 

Renault erklärt, dass man transparent, konstruktiv und möglichst effizient die UK unterstützen 

will. 

Herr - stellt die Messergebnisse der Renault Kadjar und den Standpunkt dar, dass das 

frühe außentemperaturbedingte Herausnehmen der AGR so dicht an der 20°C-Grenze verbun

den mit der außerordentlichen Größe der gemessenen NOx-Ausstöße einen deutlichen Verdacht 

für eine unzulässige Abschalteinrichtung nahe lege. 

Es wird festgestellt, dass der ebenfalls mit vergleichbaren Ergebnissen vom KBA gemessene 

Dacia Sandero in der Bewertung genau wie die Renaults gesehen werden kann, da die verbaute 

Technik und die Emissionstrategien dieselben seien. 

Vorweg erklärt Renault, dass alle seine Fahrzeuge gesetzeskonform seien und keinerlei unzuläs

sige Abschalteinrichtungen enthalten. Anhand der Präsentation erläutert Renault im Folgenden 

die technischen Gründe: 

Grundphilosophie von Renault sei es1. der im NEFZ notwendigen NOx-Reduzierung über die 

AGR zu erreichen. Die AGR-Rate betrage hie-
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Als Hauptgründe für die hohen vom KBA gemessenen Werte seien die gegenüber der Typ 1-

Prüfung höhere Fahrzeuggesamtmasse und die niedrigen Außentemperaturen. Beide Effekte 

zwingen Renault zur Absenkung der AGR-Raten um den Motor zu schützen bzw. die Dauerhalt

barkeit sicher zu stellen. 

Renault ist mit den Ergebnissen der Abgasprüfungen unzufrieden. Die schlechten Ergebnisse 

seien Renault im vergangenen Juli erstmals bekannt geworden im Rahmen der RDE

Monitoringvorbereitungen. Man möchte die Wirksamkeit der AGR auf weitere Außentemperatur

bereiche ausdehnen. Entsprechende Pläne sollen der französischen Regierung Ende März 2016 

erstmals vorgestellt werden. 

Priorität der Verbesserung habe die aktuelle Produktion der Euro 6b Fahrzeuge ab Juli 2016 in 

einem ersten Schritt. Ein weiterer Schritt für weitere Verbesserungen werde zum kommenden 

Jahreswechsel folgen. Auch für bestehende Fahrzeuge Werden Feldaktionen vorbereitet. Deren 

Terminierung stehe aber noch nicht fest. Diese werde Ende März 2016 zunächst der französi

schen Regierung mitgeteilt. 

Herr- stellt fest, dass es Hersteller gäbe, die die gesetzlichen Emissionsanforderungen 

vollumfänglich erfüllten und andere, die Abschalteinrichtungen nutzen. Renault nütze Abschalt

einrichtungen und erfülle die Norm nur, indem die Ausnahme Motorschutz sehr weitgehend ge

nutzt würde und fragt nach, ob diese Maßnahmen freiwillig sein werden und ob die Kunden sie 

ablehnen könnten bzw. ob die Aktion kostenlos angeboten würde. Renault antwortet, dass dies 

freiwillige Serviceaktionen von Renault würden, sie selbstverständlich für den Kunden kostenlos 

sind. 
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Renault stellt die Verbesserungen dar, die zur )/orbereitung von Euro 6d geplant sindf-

• 
Im Folgenden erörtert Renault, die aktuelle Rückrufaktion für den 

Für den 1,5 1 wird für die 90 PS-Variante eine-)verwandt, für die 1 iO PS-Variante eine 

Continental. Der 1,6 1 hat wiederum ei Es handelt sich jeweils um 

Renaultspezifische SNV inkl. Kalibration, lediglich die Basis-SNV werde von den Zulieferern 

genutzt. 

Ein zusätzlicher Fehler war, dass die Renault-Serviceabteilung aufgrund dessen, dass die Fahr

zeuge bei Auslieferung emissionseitig noch funktionierten und der Fehler ja erst später auftrat, 

nicht sofort eine Feldaktion ausgelöst hat. Renault entschuldigt sich für die Fehler, versichert 

aber nunmehr alle Abhilfemaßnahmen auf den Weg gebracht zu haben. In Deutschland seien 

(ll)capture undll}Kadjar betroffen. 

Als Abschlusstatement gibt Renault an, dass sie zwar Fehler gemacht haben, die sie auch korri

gieren wollen, aber keinerlei Betrug und keinerlei Non-Compliance der Fahrzeuge vorliege. 

Herr- dankt für die offene Darstellung und erläutert das weitere Vorgehen der UK: Die 

UK wird einen Bericht erstellen, in der auch die vom KBA erhobenen Fahrzeugmesswerte her

stellerbezogen veröffentlicht und dem deutschen Bundestag übergeben würden. Auch der Motor-
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schutz bei Abschalteinrichtungen werde dargestellt. Darüber hinaus würden Hinweise auf die 

Verbesserung des TGV in nationaler, europäischer und internationaler Hinsicht gegeben. Hinzu 

komme auch der Meinungsaustausch mit den USA. 

Herr- dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitzung. 
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Teilnehmer: 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Fra 
Herr 
Herr 

Protokoll der Sitzung 
der Untersuchungskommission Abgas 

mit Jaguar Land Rover 
am 15.02.2016 in Berlin von 13:00 Uhr bis 14:35 Uhr 

Deutschland) 

~err-begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 
. ' 

UK vor. Er erläutert das geplante Vorgehen der UK: Die UK wird einen Bericht erstellen, in der 

auch die vom KBA erhobenen Fahrzeugmesswerte herstellerbezogen veröffentlicht und dem 

deutschen Bundestag übergeben würden. Zudem würden auch die Europäische Kommission und 

die Mitgliedstaaten informiert. Auch der Motorschutz bei Abschalteinrichtungen werde dargestellt. 

Darüber hinaus würden Hinweise auf die Verbesserung des TGV in nationaler, europäischer und 

internationaler Hinsicht gegeben. 

Herr- stellt die Messergebnisse und Kenntnisse des KBA dar: 

Range Rover 3.0 1 Euro 5 

Das Fahrzeug erfüllte den NOx-~renzwert im NEFZ kalt. Beim NEFZ warm und 10 °C Test liegen 

die NOx-Werte lediglich geringfügig über. dem NOx-Grenzwert. Jedoch zeigt der Range Rover 

stark überhöhte Straßenwerte oberhalb des 11fachen des Grenzwertes. 

Aus den Erklärungen des Herstellers wird klar, dass die AGR-Rate mit sinkender Einlasstempera

tur und lastabhängig reduziert wird. Da schon bei geringen Beschleunigungen durch das hohe 

. Fahrzeuggewicht hohe Lasten abgefordert werden, wird die AGR-Rate frühzeitig. zurückgenom

men. Der Hersteller begründet die Emissionsstrategie und Auslegung des Bauteilschutzes anhand 

von Kurvendarstellungen und Beispielen von Bauteilausfällen aus dem Feld. 
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Das Fahrzeug wurde jahreszeitenbedingt bei sehr niedrigen Außentemperaturen gemessen 

(2 - 5 °C), daher sind die vergleichsweise sehr hohen NOx-Werte (bis zum 14fachen) durch die 

temperaturabhängige AGR-Raten-Reduzierung zu erklären. 

Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer Abschaltein

richtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den Bauteilschl:ltz, und 

damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse der Messungen werden der zuständigen Typgenehmigungsbehörde übergeben. 

Range Rover Evoque 2.0 1 Euro 6 

Das untersuchte Fahrzeug hält den NOx-Grenzwert der gesetzlichen Typ 1-Prüfung (NEFZ kalt) 

und mit warmem Fahrzeug (NEFZ warm) ein. Die Durchführung desselben NEFZ warm Tests bei 

10 °C Umgebungstemperatur zeigt mit 18.62 mg/km NOx einen extrem niedrigen Wert. Die NOx

Werte der Straßenmessungen NEFZ back, +10% und -10% liegen allesamt ebenfalls im unauffälli

gen Bereich unterhalb des 2, 1fachen NOx-Grenzwertes. Lediglich die NEFZ-Straßenmessung 

ze.igt mit dem 6,4fachen des Grenzwertes einen hohen Wert. Die Analyse ergab mit Vergleich der 

modalen CO und C02 Werte als Erklärung des Ausreißers eine eingeleitete Regenerieru.ng des 

DPF. Die RDE Prüfung zeigt mit einem 3,2fachen Grenzwert ein gutes Ergebnis. 

lnsges~mt kann für das Fahrzeug kein Verdacht auf das Vorhandensein einer Abschalteinrichtung 

her~eleitet werden. 

Jaguar XE 2.0 1 Euro 6 

Das Fahrzeug erfüllte den NOx-Grerizwert im NEFZ kalt. Beim NEFZ warm und 1 O °C Test liegen 

die NOx-Werte lediglich geringfügig über dem NOx-Grenzwert. Jedoch zeigt der Jaguar XE stark 

überhöhte Straßenwerte oberhalb des 9fachen des Grenzwertes·. 

Aus den Erklärungen ·des Herstellers wird klar, dass die AGR-Rate mit sinkender Einlasstempera

tur und lastabhängig reduziert wird. Da schon bei gerinQen Beschleunigungen durch das hohe 

Fahrzeuggewicht hohe Lasten abgefordert werden, wird die AGR-Rate frühzeitig zurückgenom

men. Der Hersteller begründet die Emissionsstrategie und Auslegung des Bauteilschutzes anhand 

von Kurvendarstellungen und Beispielen von Bauteilausfällen aus dem Feld. 
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Das Fahrzeug wurde jahreszeitenbedingt bei sehr niedrigen Außentemperaturen gemessen 

(ca. 4 °C), dah~r sind die vergleichsweise sehr hohen NOx-Werte (bis zum 12fachen) durch die 

temperaturabhängige AGR-Raten-Reduzierung und eine Rücknahme der Harnstoffeindosierung zu 

erklären. 

Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer Abschaltein

richtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den Bauteilschutz, und 

damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse der Messungen sollen der zuständigen Typgenehmigungsbehörde VGA übergeben 

werden. 

Zunächst wird über die engen Außentemperaturg~:~en gesprochen, in denen die AGR vollum

bitte 

-

• 
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Diese drei temperaturbedingten Effekte veranlassten JLR zu der restriktiven AGR-Begrenzung und 

die gezeigte Kurve. 
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Herr-dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitz~ng. 
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Ergebnisprotokoll 
zur Besprechung 

Verteiler: Teilnehmer Ausrichtung Tel. 

Az: 
Moderation Tel. 

Protokollführung Tel. 

- - - - 10.02.2016 

Thema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Ergebnis 

Dienststelle/Org.-Einheit 

JLR 
JLR 
JLR 
JLR 
VCA 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Dienststelle/Org.-Einheit 

KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 

Erledigung 
wer, wann 

1. Begrüßung durch Herrn - und Herrn_ KBA 
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, wurden sowohl die Tests, 
Testprozeduren, als auch die Testparameter erläutert, die vom Kraftfahrt
Bundesamt (KBA) in Auftrag gegeben wurden. Hierbei wurqe auch auf die 
Versuchsergebnisse (Rollenprüfstand und PEMS), die vorab, Jagu·ar Land 
Rover (JLR) zur Verfügung gestellt wurden, eingegan9en. 
Die Höhe der auffälligen Ergebnisse der KBA-Prüfung ist für JLR überra
schend, da das Unternehmen selbst keine Hinweise auf Probleme mit die
sem· Fahrzeugtyp hat. 

2. Präsentation der Abgasstrategie des Fahrzeuges Land Rover Range Rover durch 
den Hersteller JLR: 

Zu Beginn der Präsentation erklärt JLR, dass weder ein „Defeat-Device" 
noch eine ZykluserkennUng verbaut ist. 

JLR 



Ergebnisprotokoll 

Ergebnis 

1 

Das KBA fragt, ob JLR Felddaten als Nachweis hat und diese dem KBA 
zur Verfügung stellen kann. 
JLR geht nach der Erklärung des „alten" Fahrzeu 

3. Zusammenfassung: 
Das KBA sieht den engen Korridor, in dem die AGR vollumfänglich funkti
oniert (zwischen •• C), als sehr bedenklich an, da man schnell der 
Meinung sein könnte, dass hier in Richtung NEFZ optimiert wurde. Aus 
diesem Grund bittet das KBA um weitere Informationen bzw. Daten aus 
dem Feld. Es ist die Frage zu klären, ob es sich um Motorschutz oder 
Komponentenschonung handelt. 
JLR wird gebeten, weitere Details, wie physikalische Daten, zum Bauteil
schutz dem KBA zur Verfügung zu stellen. 
Es wird auch nach Daten zu den aktuellen Abgaskonzepten gefragt. 

Der Besprechung wohnte auch Herr-(VCA) bei. Die Erkenntnisse des KBA 
sollen im Weiteren zur Nachverfolgung dem VCA z~r Verfügung gestellt werden, 

Protokoll/02.08.2016. 

Blatt: 2 

Erledigung 
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------------
Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

DearM·r-

~jaguarlandrover.com 
Freita , 8. Januar 2016 12:17 

@kba.de . 
vca.gov.uk; ~jaguarlandrover.com 

Jaguar Land Rover - KBA Meeting - Notes 
KBA. Presentat ion 6th Jan 16 for sending to KBA.pdf 

Thank you for taking the time to meet with us and for the very open and honest 
discussions held. lt is also appreciated that our Type Approval 'Agency (VCA) 
attended to listen in on our discussions and understand better the KBA's reasons for 
wanting a meeting with JLR. As promised during the meeting, the following text is 
supplied to support KBA in the representation of the results concerning the 2014 
Model Year EUS Emissions speclfication TDV6 Diesel 3.0L vehicle. 

Laboratory testing completed by KBA to the EUS NEDC test cycle confirms that the 
Range Rover tested continues to be compliant as certified by VCA. Testing conducted 
by KBA on the test track in temperatures around 3 Degrees C provided higher than 
normal NOx results, the reason for us discussing the outcome with you. 

Given the notiflcation from KBA was received in the final working week of 2015 and 
~he desire to promptly meet to review the findings, there were qnly 3 working days 
for JLR to review the results and consider how to respond. 

Attached is the primary material used during our review on 6 January 2016 where a 
detailed explanation of the EGR strategy employed .on the EUS specification Range 
Rover .2014MY TDV6 3.0L diesel vehicle was provided. The discussions also 
incorporated factors whlch will lnfluence the results provided by KBA from track 
based NEDC cycle style driving. · 

.:iguar Land Rover accept that the results obtained from the track based testing 
proved higher than those from the lab based test, though the absolute values 
obtained were slgnificantly influenced. by the very cold 3°C ambient temperature that 
the vehicle was tested In. · 

With the very llmited time and Christmas and New Year holiday period, Jaguar Land 
Rover is presently completing a test to replicate that done by KBA to confirm the 
accuracy of the KBA resu lts. Th is test will be completed In the next 2 weeks and the 
results shared with KBA. 

From our discussions, it was obvioüs that the on-track emissions were· higher than 
the test bed for all the vehicles tested by KBA as part of the post VW issue activlty. 
The degree of difference being the t rigger for seeking to review with the 
manufacturer. lt was noted that a difference of 3 or more from the NEDC lab test was 
the trigger. lt was also noted that the track results obtained from the different 
manufacturers would have been strongly influenced by the ambient temperature on 
the day of test, making like-for-like comparisons difficult and somewhat misleading. 
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The operating environment experienced in the Range Rover V6 Diesel was explained 
to provide a better understanding about the ifTlpact that ambient inlet system air 
temperature has on the EGR system. 

Further, the environmental operating conditions that the EGR installation in the 
Range Rover TDV6 3.0L EUS vehicle operates has led to a need to.moderate the EGR 
operation to prevent serious hardware failures and system operating issues such as 
freezing inside the inlet manifold and gumming throughout the intake and EGR 
system. The protection against these conditions sits within the recognised accepted 
criteria of the regulations. 

The EGR ramp down profile was discussed in some detail 
tem erature at which ram down starts was 

. e operating principles and 
ec nica reasons or 1s ramp own pro 1 e were exp ained and relate to the 

requirement to protect against failures. The real. world experiences~ of actual system 
issues is to be the subject of a further review supported with evidence relating to the 
technical issues concerned. JLR has committed to provide this no later than end 
'3nuary 2016. 

We were pleased to be able to explain how our latest EU6 specification EGR and after 
treatment strategy has evolved to encompass a wider operating window for the EGR 
in terms of temperature, altitude and speed-load performance. The wider EGR 
operating window, enabled by the introduction of a new generation of V6 Diesel 
Engines, developed over the past 5 years, sees a step change in NOx emissions 
management. Coupled with the use of SCR (urea based) after treatment, for our 
initial EU6 compliant vehicles, this delivers considerable step change in urban 

rformance and significant benefits to the total performance. 

KBA I am sure appreciate this voluntary commitment as will our customers and VCA 
alike. 

Regards 

---- Automotive Safety, 
~mpliance & Homologation 
Jaguar Land Rover 

JLR Quality, Gaydon, 53G/24/3 

T: 
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KBA, Flensburg 
5th January 2016 
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• Our vehicles and engines comply with all global emissions regulations and 
standards. 

• Jaguar Land Rover (JLR) does not use any emissions defeat devices or 
software 

• There is only one calibration mode for all driving conditions 

• The calibration is optimised to recognise operating boundary conditions 
(ambient temp, altitude, coolant temp) in order to protect hardware and to 
maintain the best balance of customer attributes 
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KBA Initial Results Sheet Review '~ 

1 
Jaguar land Rover 

1 Range Rover 3.0 EU5 Beschreibung (Description) Temp 

Schadstoffkomponente 

(Pollutant Cornponent) j KBA-Test 1 'C 1 
Einheit (unit) 

(l'v'essA NEFZ kait (cold NEDC) 

il'v'ess B NEFZwarm Validienmg 

iMess BS NEFZ Straße warm 3.1 

l'v'ess C NEFZback* 2.5 

Mess D NEFZ +10% 2 
jivess E NEFZ-10% 2.4 

li'v'ess RDE-A RDE Fahrt'* 5.6 
i NEFZ kalte Umgebung 

lr1.ess B 10°C (NEDC cold surroundings)j 15 

!NEDC Legal Limits f i 20'(- 30'( __ J 

Feuchte 
(Humidity) 

01 
10 

84.5 

86.4 

87.7 
87.7 
75.3 

! 
; 

' _,. 
-~ /'-"'~ "--!': ~__.: .............. =-... 

Prüfstand (Test Bed) 1 PEMS 

C02 NOx eo HC PM PN C02 NOx CO 
g/km mgr~m mg/krn mg/krn rngikrn 1/krn g/krn rnglkrn mg!krn 

198.030 165.620 377.330 30.850 0.330 2.46E+09 215.11 18247 349 5 
178.140 222.88 0.000 3.46 0.7 4.61E+08 191.9 ..-2.522 0 

229.100 / 82.000 

232.200 / I' 77.700 240 500( l 424.800 
240.500 \ i) 404.300 

222.500 ' 558.000 

~~J H=_~oo H. l_~_5i~L a.s l 6.00E+ll ! H' ' 

NOx high in JLR experi~nce 
•. JLR.commissioned t~sting re\fealed lower levels but 

reahworld driving npt.f'JEDG cycle based testing 
i . . . „ . .< : . 1 

Reasons for incre<;lsed NOx:- 1 
• R~al.vehicle weight(c.c?~QOkg v 2270kg) + PEMS 1 
„ Ambient t?mperature -.r~äuced EGR at cold '· 

temperatures i 
1 
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-
Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 
A nlagen: 

Sehr geehrter Herr -

~kba.de 
Freitag, 18. Dezember 2015 13:14 
~jaguarlandrover.com 
Messung bzgl. Abgaseigenschaften 
Range_Rover.xfsx 

dc:is Kraftfahrt-Bundesamt hat im Rahmen einer Kampagne zur Messung der /\bgaseigenschaften speziell in Bezug 
auf Nox-Werl auch Fahrzeuge ihres Hauses gemessen'. 

Wir haben einen Range Rover Diese l 3.0 gemessen und sehr auffä ll ige Resu ltate erhalten. Ich bitte Sie daher einen 
zeitnahen Termin für ein Gespräch im KBA einzurichten und entsprechende Motoren-Experten ihres Hauses 
mitzubringen. Bitte erläutern Sie in diesem Gespräch das Verhalten des Fahrzeugs hinsichtlich seiner 

Abgasemissionen auf dem Rollenprüfstand als auch auf der Straße bei Messungen mit PE MS-Anlagen . 

.-1e Messergebnisse befinden sich im Anhang. 

Wir sind mit der britischen Behörde im Kontakt. 

Ein Termin in der nächsten Woche Mo - Mi wäre idea l und von meiner Seite sehr wünschenswert! 

Mit freundlichen Grüßen 

Kraftfahrt-Bundesamt 
Abteilung Fahrzeugtechnik 

Telefon: 0461 316 
Telefax: 0461 314 

mailto--@kba.de 
~de 
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en •2007 /45"0649'05/e11 "715/2007*195/2013J'7556'03 LG/Range Rover/FIN: SALGA2KF3EA168993 T'N: SSKY2F/OSZ1 

Jaguar Land Rover 

Range Rover 3.0 EU 5 Beschreibung Temp Feuchte Prüfstand PEMS 

Schadstoffkomponente KBA-Test 'C % C02 NOx CO HC PM PN C02 NOx CO 
Einheit g/km mg/km mg/km mg/km mg/km 1/km g/km r:ogikm mgikm 

Mess A NEFZ kal: 198,030 i65,62D 377,330 30,850 0,330 2,46E+C9 215, 11 182,47 349,5 

Mess B NEFZ warm Validierung 178,140 222,880 0,000 3,46 0,7 4,61E+08 191,9 252,2 0 

Mess BS NEFZ ::;traße warm 3,1 84,5 229, 100 ';(, •'.l{•;•l ll.fr ' 82,0GO 

Mess C NEFZ back· 2,5 86,4 232,200 :-; "' ·S•'. '; 77.700 

Mess 0 NEFZ+10% 2 87,7 240,500 ( ,• < ~li \:•r·•, 424,500 

Mess E NEFZ-10% 2,4 87,7 240,500 ·> '"'' :'!•P; .. , 404,300 

Mess RDE-A RDE Fahrt•• 5,6 75,3 222,500 !' •.•'3.'. .:•i:'.:'6.,•.;:.' 558,000 

Mess B 1Q'C NEFZ kalte Umgebung 15 243,360 301,160 316,810 ! 1 

ell" 2007 i46" 2150"'00/ell" 715/2007" 136/2014W" 83'12 "00 JA/Jaguar XE/FIN: SAJAB4BN2GA9039'8 IV'./: C/504 

1 
Jaguar Land Rover l 1 1 Jaguar XE Beschreibung Temp Feuchte Prüfs1and PEMS 

Schadstoffkomponente 1 KBA-Test 1 "C 1 010 C02 1 NOx 1 eo 1 HC ! PM 1 Pl-.1 C02 1 NOx ! CO 
Einheit g/km 1 mg/km f mgikm j mg/km 1 mg/km 1 1/km i g/km 1 mg/~m 1 mg/km 

JMess 8 10°C 1 NEFZ kalte Umgebung. 1 10 1 126,530 1 108,960 1 0,453 1 0,000 l 0,209 l 2,22E+C8 1 1 



Teilnehmer: 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Fra 
Herr 
Herr 

Protokoll der Sitzung 
der Untersuchungskommission Abgas 

mit Jaguar Land Rover 
am 15.02.2016 in Berlin von 13:00 Uhr bis 14:35 Uhr 

Deutschland) 

~err-begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 
. ' 

UK vor. Er erläutert das geplante Vorgehen der UK: Die UK wird einen Bericht erstellen, in der 

auch die vom KBA erhobenen Fahrzeugmesswerte herstellerbezogen veröffentlicht und dem 

deutschen Bundestag übergeben würden. Zudem würden auch die Europäische Kommission und 

die Mitgliedstaaten informiert. Auch der Motorschutz bei Abschalteinrichtungen werde dargestellt. 

Darüber hinaus würden Hinweise auf die Verbesserung des TGV in nationaler, europäischer und 

internationaler Hinsicht gegeben. 

Herr- stellt die Messergebnisse und Kenntnisse des KBA dar: 

Range Rover 3.0 1 Euro 5 

Das Fahrzeug erfüllte den NOx-~renzwert im NEFZ kalt. Beim NEFZ warm und 10 °C Test liegen 

die NOx-Werte lediglich geringfügig über. dem NOx-Grenzwert. Jedoch zeigt der Range Rover 

stark überhöhte Straßenwerte oberhalb des 11fachen des Grenzwertes. 

Aus den Erklärungen des Herstellers wird klar, dass die AGR-Rate mit sinkender Einlasstempera

tur und lastabhängig reduziert wird. Da schon bei geringen Beschleunigungen durch das hohe 

. Fahrzeuggewicht hohe Lasten abgefordert werden, wird die AGR-Rate frühzeitig. zurückgenom

men. Der Hersteller begründet die Emissionsstrategie und Auslegung des Bauteilschutzes anhand 

von Kurvendarstellungen und Beispielen von Bauteilausfällen aus dem Feld. 

2016·02-15 Prolokoll 33_UK_Jaguar_Land_Rover.docx/09.03.2016. 



Das Fahrzeug wurde jahreszeitenbedingt bei sehr niedrigen Außentemperaturen gemessen 

(2 - 5 °C), daher sind die vergleichsweise sehr hohen NOx-Werte (bis zum 14fachen) durch die 

temperaturabhängige AGR-Raten-Reduzierung zu erklären. 

Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer Abschaltein

richtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den Bauteilschl:ltz, und 

damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse der Messungen werden der zuständigen Typgenehmigungsbehörde übergeben. 

Range Rover Evoque 2.0 1 Euro 6 

Das untersuchte Fahrzeug hält den NOx-Grenzwert der gesetzlichen Typ 1-Prüfung (NEFZ kalt) 

und mit warmem Fahrzeug (NEFZ warm) ein. Die Durchführung desselben NEFZ warm Tests bei 

10 °C Umgebungstemperatur zeigt mit 18.62 mg/km NOx einen extrem niedrigen Wert. Die NOx

Werte der Straßenmessungen NEFZ back, +10% und -10% liegen allesamt ebenfalls im unauffälli

gen Bereich unterhalb des 2, 1fachen NOx-Grenzwertes. Lediglich die NEFZ-Straßenmessung 

ze.igt mit dem 6,4fachen des Grenzwertes einen hohen Wert. Die Analyse ergab mit Vergleich der 

modalen CO und C02 Werte als Erklärung des Ausreißers eine eingeleitete Regenerieru.ng des 

DPF. Die RDE Prüfung zeigt mit einem 3,2fachen Grenzwert ein gutes Ergebnis. 

lnsges~mt kann für das Fahrzeug kein Verdacht auf das Vorhandensein einer Abschalteinrichtung 

her~eleitet werden. 

Jaguar XE 2.0 1 Euro 6 

Das Fahrzeug erfüllte den NOx-Grerizwert im NEFZ kalt. Beim NEFZ warm und 1 O °C Test liegen 

die NOx-Werte lediglich geringfügig über dem NOx-Grenzwert. Jedoch zeigt der Jaguar XE stark 

überhöhte Straßenwerte oberhalb des 9fachen des Grenzwertes·. 

Aus den Erklärungen ·des Herstellers wird klar, dass die AGR-Rate mit sinkender Einlasstempera

tur und lastabhängig reduziert wird. Da schon bei gerinQen Beschleunigungen durch das hohe 

Fahrzeuggewicht hohe Lasten abgefordert werden, wird die AGR-Rate frühzeitig zurückgenom

men. Der Hersteller begründet die Emissionsstrategie und Auslegung des Bauteilschutzes anhand 

von Kurvendarstellungen und Beispielen von Bauteilausfällen aus dem Feld. 

2016-02-15 Prolokoll 33_UK_Jaguar_Land_Rover.docx109.03.2016. 2 



Das Fahrzeug wurde jahreszeitenbedingt bei sehr niedrigen Außentemperaturen gemessen 

(ca. 4 °C), dah~r sind die vergleichsweise sehr hohen NOx-Werte (bis zum 12fachen) durch die 

temperaturabhängige AGR-Raten-Reduzierung und eine Rücknahme der Harnstoffeindosierung zu 

erklären. 

Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer Abschaltein

richtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den Bauteilschutz, und 

damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse der Messungen sollen der zuständigen Typgenehmigungsbehörde VGA übergeben 

werden. 

Zunächst wird über die engen Außentemperaturg~:~en gesprochen, in denen die AGR vollum

bitte 

-

• 
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Diese drei temperaturbedingten Effekte veranlassten JLR zu der restriktiven AGR-Begrenzung und 

die gezeigte Kurve. 

2016-02-15 Protokoll 33_UK_Jaguar _Land_Rover.docx109.03.2016. 4 
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Herr-dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitz~ng. 

2016·02·15 Protokoll 33_UK_Jaguar _Land_Rover.docx/09.03.2016. 6 



Ergebnisprotokoll 
zur Besprechung 

Verteiler: Teilnehmer Ausrichtung Tel. 

Az: 
Moderation Tel. 

Protokollführung Tel. 

- - - - 10.02.2016 

Thema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Ergebnis 

Dienststelle/Org.-Einheit 

JLR 
JLR 
JLR 
JLR 
VCA 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Dienststelle/Org.-Einheit 

KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 

Erledigung 
wer, wann 

1. Begrüßung durch Herrn - und Herrn_ KBA 
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, wurden sowohl die Tests, 
Testprozeduren, als auch die Testparameter erläutert, die vom Kraftfahrt
Bundesamt (KBA) in Auftrag gegeben wurden. Hierbei wurqe auch auf die 
Versuchsergebnisse (Rollenprüfstand und PEMS), die vorab, Jagu·ar Land 
Rover (JLR) zur Verfügung gestellt wurden, eingegan9en. 
Die Höhe der auffälligen Ergebnisse der KBA-Prüfung ist für JLR überra
schend, da das Unternehmen selbst keine Hinweise auf Probleme mit die
sem· Fahrzeugtyp hat. 

2. Präsentation der Abgasstrategie des Fahrzeuges Land Rover Range Rover durch 
den Hersteller JLR: 

Zu Beginn der Präsentation erklärt JLR, dass weder ein „Defeat-Device" 
noch eine ZykluserkennUng verbaut ist. 

JLR 



Ergebnisprotokoll 

Ergebnis 

1 

Das KBA fragt, ob JLR Felddaten als Nachweis hat und diese dem KBA 
zur Verfügung stellen kann. 
JLR geht nach der Erklärung des „alten" Fahrzeu 

3. Zusammenfassung: 
Das KBA sieht den engen Korridor, in dem die AGR vollumfänglich funkti
oniert (zwischen •• C), als sehr bedenklich an, da man schnell der 
Meinung sein könnte, dass hier in Richtung NEFZ optimiert wurde. Aus 
diesem Grund bittet das KBA um weitere Informationen bzw. Daten aus 
dem Feld. Es ist die Frage zu klären, ob es sich um Motorschutz oder 
Komponentenschonung handelt. 
JLR wird gebeten, weitere Details, wie physikalische Daten, zum Bauteil
schutz dem KBA zur Verfügung zu stellen. 
Es wird auch nach Daten zu den aktuellen Abgaskonzepten gefragt. 

Der Besprechung wohnte auch Herr-(VCA) bei. Die Erkenntnisse des KBA 
sollen im Weiteren zur Nachverfolgung dem VCA z~r Verfügung gestellt werden, 

Protokoll/02.08.2016. 

Blatt: 2 

Erledigung 
wer, wann 
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------------
Von: 
Gesendet: 
An: 
Ce: 
Betreff: 
Anlagen: 

DearM·r-

~jaguarlandrover.com 
Freita , 8. Januar 2016 12:17 

@kba.de . 
vca.gov.uk; ~jaguarlandrover.com 

Jaguar Land Rover - KBA Meeting - Notes 
KBA. Presentat ion 6th Jan 16 for sending to KBA.pdf 

Thank you for taking the time to meet with us and for the very open and honest 
discussions held. lt is also appreciated that our Type Approval 'Agency (VCA) 
attended to listen in on our discussions and understand better the KBA's reasons for 
wanting a meeting with JLR. As promised during the meeting, the following text is 
supplied to support KBA in the representation of the results concerning the 2014 
Model Year EUS Emissions speclfication TDV6 Diesel 3.0L vehicle. 

Laboratory testing completed by KBA to the EUS NEDC test cycle confirms that the 
Range Rover tested continues to be compliant as certified by VCA. Testing conducted 
by KBA on the test track in temperatures around 3 Degrees C provided higher than 
normal NOx results, the reason for us discussing the outcome with you. 

Given the notiflcation from KBA was received in the final working week of 2015 and 
~he desire to promptly meet to review the findings, there were qnly 3 working days 
for JLR to review the results and consider how to respond. 

Attached is the primary material used during our review on 6 January 2016 where a 
detailed explanation of the EGR strategy employed .on the EUS specification Range 
Rover .2014MY TDV6 3.0L diesel vehicle was provided. The discussions also 
incorporated factors whlch will lnfluence the results provided by KBA from track 
based NEDC cycle style driving. · 

.:iguar Land Rover accept that the results obtained from the track based testing 
proved higher than those from the lab based test, though the absolute values 
obtained were slgnificantly influenced. by the very cold 3°C ambient temperature that 
the vehicle was tested In. · 

With the very llmited time and Christmas and New Year holiday period, Jaguar Land 
Rover is presently completing a test to replicate that done by KBA to confirm the 
accuracy of the KBA resu lts. Th is test will be completed In the next 2 weeks and the 
results shared with KBA. 

From our discussions, it was obvioüs that the on-track emissions were· higher than 
the test bed for all the vehicles tested by KBA as part of the post VW issue activlty. 
The degree of difference being the t rigger for seeking to review with the 
manufacturer. lt was noted that a difference of 3 or more from the NEDC lab test was 
the trigger. lt was also noted that the track results obtained from the different 
manufacturers would have been strongly influenced by the ambient temperature on 
the day of test, making like-for-like comparisons difficult and somewhat misleading. 

1 



The operating environment experienced in the Range Rover V6 Diesel was explained 
to provide a better understanding about the ifTlpact that ambient inlet system air 
temperature has on the EGR system. 

Further, the environmental operating conditions that the EGR installation in the 
Range Rover TDV6 3.0L EUS vehicle operates has led to a need to.moderate the EGR 
operation to prevent serious hardware failures and system operating issues such as 
freezing inside the inlet manifold and gumming throughout the intake and EGR 
system. The protection against these conditions sits within the recognised accepted 
criteria of the regulations. 

The EGR ramp down profile was discussed in some detail 
tem erature at which ram down starts was 

. e operating principles and 
ec nica reasons or 1s ramp own pro 1 e were exp ained and relate to the 

requirement to protect against failures. The real. world experiences~ of actual system 
issues is to be the subject of a further review supported with evidence relating to the 
technical issues concerned. JLR has committed to provide this no later than end 
'3nuary 2016. 

We were pleased to be able to explain how our latest EU6 specification EGR and after 
treatment strategy has evolved to encompass a wider operating window for the EGR 
in terms of temperature, altitude and speed-load performance. The wider EGR 
operating window, enabled by the introduction of a new generation of V6 Diesel 
Engines, developed over the past 5 years, sees a step change in NOx emissions 
management. Coupled with the use of SCR (urea based) after treatment, for our 
initial EU6 compliant vehicles, this delivers considerable step change in urban 

rformance and significant benefits to the total performance. 

KBA I am sure appreciate this voluntary commitment as will our customers and VCA 
alike. 

Regards 

---- Automotive Safety, 
~mpliance & Homologation 
Jaguar Land Rover 

JLR Quality, Gaydon, 53G/24/3 

T: 
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·1aguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry. CV3 4LF. UK 
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-
Von: 
Gesendet: 
An: 
Betreff: 
A nlagen: 

Sehr geehrter Herr -

~kba.de 
Freitag, 18. Dezember 2015 13:14 
~jaguarlandrover.com 
Messung bzgl. Abgaseigenschaften 
Range_Rover.xfsx 

dc:is Kraftfahrt-Bundesamt hat im Rahmen einer Kampagne zur Messung der /\bgaseigenschaften speziell in Bezug 
auf Nox-Werl auch Fahrzeuge ihres Hauses gemessen'. 

Wir haben einen Range Rover Diese l 3.0 gemessen und sehr auffä ll ige Resu ltate erhalten. Ich bitte Sie daher einen 
zeitnahen Termin für ein Gespräch im KBA einzurichten und entsprechende Motoren-Experten ihres Hauses 
mitzubringen. Bitte erläutern Sie in diesem Gespräch das Verhalten des Fahrzeugs hinsichtlich seiner 

Abgasemissionen auf dem Rollenprüfstand als auch auf der Straße bei Messungen mit PE MS-Anlagen . 

.-1e Messergebnisse befinden sich im Anhang. 

Wir sind mit der britischen Behörde im Kontakt. 

Ein Termin in der nächsten Woche Mo - Mi wäre idea l und von meiner Seite sehr wünschenswert! 

Mit freundlichen Grüßen 

Kraftfahrt-Bundesamt 
Abteilung Fahrzeugtechnik 

Telefon: 0461 316 
Telefax: 0461 314 

mailto--@kba.de 
~de 
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en •2007 /45"0649'05/e11 "715/2007*195/2013J'7556'03 LG/Range Rover/FIN: SALGA2KF3EA168993 T'N: SSKY2F/OSZ1 

Jaguar Land Rover 

Range Rover 3.0 EU 5 Beschreibung Temp Feuchte Prüfstand PEMS 

Schadstoffkomponente KBA-Test 'C % C02 NOx CO HC PM PN C02 NOx CO 
Einheit g/km mg/km mg/km mg/km mg/km 1/km g/km r:ogikm mgikm 

Mess A NEFZ kal: 198,030 i65,62D 377,330 30,850 0,330 2,46E+C9 215, 11 182,47 349,5 

Mess B NEFZ warm Validierung 178,140 222,880 0,000 3,46 0,7 4,61E+08 191,9 252,2 0 

Mess BS NEFZ ::;traße warm 3,1 84,5 229, 100 ';(, •'.l{•;•l ll.fr ' 82,0GO 

Mess C NEFZ back· 2,5 86,4 232,200 :-; "' ·S•'. '; 77.700 

Mess 0 NEFZ+10% 2 87,7 240,500 ( ,• < ~li \:•r·•, 424,500 

Mess E NEFZ-10% 2,4 87,7 240,500 ·> '"'' :'!•P; .. , 404,300 

Mess RDE-A RDE Fahrt•• 5,6 75,3 222,500 !' •.•'3.'. .:•i:'.:'6.,•.;:.' 558,000 

Mess B 1Q'C NEFZ kalte Umgebung 15 243,360 301,160 316,810 ! 1 

ell" 2007 i46" 2150"'00/ell" 715/2007" 136/2014W" 83'12 "00 JA/Jaguar XE/FIN: SAJAB4BN2GA9039'8 IV'./: C/504 

1 
Jaguar Land Rover l 1 1 Jaguar XE Beschreibung Temp Feuchte Prüfs1and PEMS 

Schadstoffkomponente 1 KBA-Test 1 "C 1 010 C02 1 NOx 1 eo 1 HC ! PM 1 Pl-.1 C02 1 NOx ! CO 
Einheit g/km 1 mg/km f mgikm j mg/km 1 mg/km 1 1/km i g/km 1 mg/~m 1 mg/km 

JMess 8 10°C 1 NEFZ kalte Umgebung. 1 10 1 126,530 1 108,960 1 0,453 1 0,000 l 0,209 l 2,22E+C8 1 1 
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Teilnehmer: 

Herr 
Herr 
Frau 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Frau 
Herr 
Her 

Protokoll ·der Sitzung 
der Un~eirs uchl1U1ngskommission Abgas 

mit Nissan 
am 15.02.2016 in Berlin von 15:30 Uhr bis 16:45 Uhr 

Powertrain Engineering 
owe ram Planning 
Legal 8l External Affairs Europe 

a1rs Nissan Center Europe GmbH, Deutschland 

Herr - begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 

UK vor. Herr- begrüßt die Teilnel1m".er und stellt die Aufgab.en, Maßnahmen und Mit

glieder der UK vor. Er erläutert das geplante Vorgehen der UK: Die UK wird einen Bericht erstel-

len, in der aucl1 die vorn KBA erllobenen Fahrzeug1.11esswerte l1erstellerbezogen veröffentlicht 
' 

und dem deutschen Bundestag übergeben würden. Auch der Motorschutz bei Abschalteinrich-

tungen w~rde dargestellt. Darüber hinaus würden Hinweise auf die Verbesserung des TGV in 

nationaler, europäischer und internationaler Hinsicht gegeben. Hinzu komme auch der Mei

nungsaustausch mit den USA 

Herr- stellt die Messergebnisse und Kenntnisse des KBA dar: 

Nissan Navara 2.5 1 Euro 5 

Es wurden zwei dieser Fahrzeuge geprüft. Das erste Fahrzeug erfüllte bereits den Eingangstest 

NEFZ kalt nicht, sodass der Verdacht eines Defektes vorlag und ein weiteres Fahrzeug ins Prüf

programm aufgenommen wurde. Dieses geprüfte Fahrzeug hielt im NEFZ kalt den Grenzwert ein. 

Im Rahmen der Besprechung mit dem Hersteller äußerte auch dieser den Verdacht, dass das 

2016-02·1!> Protokoll J4_UK_Nlssan.docxl09.03.2016. 1 



erste Fahrzeug defekt sei. Die Werte des zweiten Fahrzeugs wurden aufgenommen. Zur Emissi

onsrninderung wird in erster Linie A"GR und NSI< eingesetzt. 

-1• 
Der Hersteller begründet die gewählte Emissionsminderungsstrategie insbesondere vor dem Hin

tergrund der bei der vorherigen Motorengeneration festgestellten Ausfallraten. Diese hätten sie 

bei der laufenden Serie dazu bewogen, aus Bauteilschutzgründen nunmehr einen temperaturbe

zogenen früheren Ausrampgradienten zu verwenden. 

Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer Abschaltein

richtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den Bauteilschutz, und 

damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse werden an die zuständige Genehmigungsbeh.örde übergeben. Darüber hinaus wird 

die Bewertung des Fahrzeugs im UK-Bericht dargestellt. 

Herr - stellt anhand der beigefügten Präsentation die Bewertung der KBA-Messergebnisse 

durch Nissan dar. Er erläutert die Nissan Entwlcklungs,strategle und das OS-System des Unter

nehmens. Er versichert, dass Nissan keine ungesetzliche Abschalteinrichtung verbaut hat. • 

In der Präsentation werden die AGR-Korrol<turer dargestellt: 

Weitere Korrekturfunktionen über Höhe und Kühlwassertemperatur werden dargestellt. Die Korrek

turen wurden in ihren Grenzen aufgrund von Erfahrungswerten festgelegt ·und empirisch bestätigt. 

(Die Überprüfung solcher Untersuchungen wäre Aufgabe der Typgenehmigungsbehörde). 

Für die Emissionsstufe 6b wird ein SCR-System vorgesehen. Dies zeigt, dass Nissan seine Fahr

zeuge auch hinsichtlich seiner Emissionseigenschaften stetig verbessert. 

2016·02-15 Prolokoll 34_UK_Nlssan.docK/09.03.201 Gi. 2 



Herr- dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitzung, nachdem Herr- gegen 

16:20 Uhr die Sitzung dringend verlassen musste. 

2016·02·15 Protokoll 31_Ul<_Nissan.clocxl00.03.201G. 3 



NISSAN MOTOR CORPORATION 

NISSAN MOTOR CORPORATION 

NISSAN GROUP 
OF EUROPE 

Nissan Motor Co., Ltd. 
560·2, OklllSuknku, Alsugl 
l<anagawa 2113·019?., Japan 
Phon-· f nK 
E·ma1 

Nissan Motor Co., Lid. 
560-?., Ol<atsukoku, Atsugi 
Kanagiiiiiill.wa 243·0192, Ja an 
Phone 
E-mail 

1.c9a11 Exlcrnol & Go\lllrnrncnt Aflairs 

Nissan International S.A. 
Zone d'aci1vMs L:1 Pi<?cc 12 
1180 Rolle, Swilic1land 
Phune: 
Fax: 
Mob1e: 
Email: 

/ 
'·' 



Verteiler 

am (Tag) 

Freitag 

Thema: 

Anlagen: 

dem 

27:10.2015 

Abgas und Kältemittel 

Ergebnisprotokoll 
zur Besprechung 
Ausrichtung 

von - bis Uhr 

10:00bis11 :30 
OrVRaum 

E 82 

Tel. 

Tel. 

Datum 

-~ '· 

30.11.2015 

Teilnehmer 

Name Dienststelle/Org.-Einheit 

KBA/AL4 
KBA/RL43 
KBA/SL 431 
KBA/4322 

Dlenststelle/Org.-Einheit 

Fa. Nissan 

Ergebnis 

1. Einführung 

Nissan erklärt, dass gezeigte Daten als „privileged and confidential" eingestuft 

sind und bittet das l<BA, dies zu respektieren. AL4 verweist auf VIG, UIG etc., die 

das KßA dazu zwingen, im Zweifel auch diese lnformati~nen herauszugeben. 

Nissan stel lt klar, dass es bei ihren Fahrzeugen keine „cheat device" und keine 

„defeat device" gibt und bittet darum, auch zukünftig kontaktiert zu werden, so

ba ld es zu unplausiblen Entdeckungen seitens des l<BA kommt. Alle relevanten 

Experten seitens Nissan sind eingebunden und anwesend. 

2. - präsentiert Testergebnisse von Nissan und erklärt, warum es zu Diffe

renzen zwischen NEDC Labor- und NEDC Straßentests kommt. 

Die höheren Messergebnisse des !<BA-Tests begründet Nissan wie folgt: 

-höheres Fahrzeuggewicht führt zu höherer Motorbelastung 

-weitere Einfl.ussgrößen {Temperatur, Wind) erzielen höhere Werte. 

- erklärt die generelle Funktion des NOx Reduktionssysterns (Folie 3 der 

Bespr Nissan am 27.10.2015.docx/11.02.2016. 
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Ergebnisprotokoll 

Ergebnis 

Nissan Präsentation) . 

• fragt, worum die Temperatur am Sensor Tl aufgenommen wird (sehr früh im 

System, Temperatur ändert sich danach mehrfach). 

Lt. Nissan geschieht dies zum Schutz des AGR Ventils und ist zur korrekten Funkti

on des LMM erforderlich . Es wird bestätigt, dass für die Funktion des Abgassys

tems eine Aufnahme der Temperatur an einem anderen (näher am Motor) gele

genen Punkt technisch sinnvoller wäre. 

Ob die gezeigten Fol ien dem l<BA übermittelt werden können, wird durch Nissan 

geklärt. 

• stellt klar, dass die zügige Zurücknahme der AGR Raten bei niedrigen und ho

hen Außentemperaturen zwar erklärt wurden, diese Begründungen jedoch den 

Verdacht einer (unzulässigen) Abschalteinrichtung nicht vollständig ausräumen. 

Dies ist auch bei anderen Fahrzeugherstellern der Fall. 

Der Standpunkt des KBA dazu ist jedoch bei jetzigem Informationsstand nicht ge

festigt und hängt von weiterer Erkenntnisgewinnung ab. 

Unstimmig isf die Frage, ob der (Beispiel) Verbau eines billigen Bauteiles (z.B. AGR 

Ventils), welches sehr temperaturanfällig ist, rechtfertigt, Abgasmfnderungsein

richtungen zum Bauteilschutz abzuschalten. Dies würde nach Ansicht des l<BA da

zu führen, dass ein Hersteller, der ein preislich sehr günstiges Bauteil verbaut, 

auch seine Abgasreinigung sehr früh abschalten kann, um dieses günstige Bauteil 

vor Schaden zu bewahren. Frau - sieht diese Ansicht rechtlich nicht bestä

tigt. 

Nissan fragt, ob weitere Fahrzeugtests durchgeführt werden. 

Angestrebt seitens des l<BA ist es, die derzeit ·laufenden Tests zum Abschluss zu 

bringen. Ob es notwendig ist, weitere Tests durchzuführen, hängt von Testergeb

nissen und weiteren Entwicklungen ab. 

Frau - bittet darum, auch sie als Ansprechpartnerin für das KBA in dieser An

gelegenheit aufzunehmen. 

Bcspr Nissan am 27.10.2015.docx/11 .02.201G. 
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ContentD 

1 a in=use test results overview 

2e Additional information request 

3. Vehicle investig·ation request 

4~ Test r~sult summary sheet (Attachment) 
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2~ Additioi1al inforn.at~on request 

. The KBA result has a high C02 level to be shown on previous 
slide. 
In order to help furth.er study, please provide following 
i nformation. 

Requested information 

11 Test vehicle information. 
- Vehicle . ldentification Number. 

1 

= Vehicle ·registration number , - Odometer. 

Test condition. 
= lnertial weight , - Road load model (F=Fo+F1*v+F2*v2) 

= Tyre pressures 

II Test dyno & analysis system. 

Emission test results sheet. 

• lf you have ao~_ofQ[rrtaiion_aboul~A\lAJ:SA_te_s~t·~. ~------
N1ssAN MOTOR COMPANY 1 

, j Nissan Confidential C 1 
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The KBA test result list. 
san EU 5 (us Beschreibung Prüfstand 

S chadstoffkomoonente C02 NOx CO HC 
Einheit iz/km midkm e:/km e:/km 

Mess A NEFZ kalt 245 i 
.p5~;~ 643 109 

Mess 8 NEFZ warm 225 :~·~:6~ .. '. 187 61 

MessW Wl:T<C warm . 222 752 27 15 

Mess C NEFZ Straße -
Mess C NEFZ back* 

Mess D • NEFZ +10% 

Mess E /' NEFZ - 10% 
Mess RDE-A/ ~DE Fahrt** 265.000 1229.000 l 1537.000 . 281.000 

MessA = NEDC . Cold(Typel Test) 

MessB = NEDC Hot 

MessW = WLTC Hot 
Messe to E = Raad test 

NISSAN MOTOR COMPANY ~:ii~~·~tiiU.~l~ 

PEMS 

PM PN C02 NOx eo 
midkm 1/km E:/km me:/km e:/ km 

1.6 4.83E+11 
1.3 2.08E+11 251 ' ..... ß?.L~ 330 
0.4" 1.12E+11 234' · 750 70 

267 '!~ 
; 

90 -
269 152n ' 90 

255 1579 i 100 
303 i ~StO· ~~J 120 

0.400 t.12E+11 ,_,_J.§§Q_ ' 180 

\ 
~.> 

r N~~ Confidential C l. 



33 a Vehic!e investigat1on request 
E ·':- - ·".'2*2 '" f„j._ F .;r::.rtf • ·· ' 9 - · - cuq - - · 

Nissan investigates a cause of high NOx in cooperation with KBA= 

Request 

• Nissan investigate a test vehicle in Nissan laboratory .. 
Please lend a test vehicle to Nissan. 

' ....... 
~ 

NISSAN MOTOR COMPANY ~· -~~$i;/'~~~"iliA@'o1!i;l ~21~~· . _ .~> -~ ~.·~ „ L· "~; -~'> '·~ . .-<·i,~.:. 1 Nissan Confidential C 1 ;' j 
~~~---"--~~ - • .... • - ~ .;.:..;.. -.;... ..... .„~ --· ..J 



4c Test reSLilt sumr. 1ary _sheet (Attachment) 

NISSAN MOTOR COMPANY 

Microsoft Excel 

Worksheet 
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wi:h !Kiiler)' lemperawre sensor 

\] 
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eontroF valve -~ 1 bypass. V- i va:ve l--"h {) / \/ac:.ium l 1 
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sensor .lt'~ 1 // 7\ l\ o(S_ , [ A/F 1 Ex.i"\aust \ ciis temperat:.ire . _„„.„. ---·-„. ·-·„.--·-·-·- __ „ __ , ~ . :1.: 2.-., 1 Glow ptug . sensor ~ J gas ternperätur~ \ ;enso~ 
3 E!ectric throtM .........-t-+-1 , ,......,---- 1 • ,.---L-,Sef'JSor 2 \ 

c"n:rol actua1or 1 f ~ ; ) : 0- 1 1 DPF ' 

V - · ~ 1 • 'Dies.el P:.irtieulat-e FilMr) 
i Fuel pump temperature . Fuel rail ,,..j__.' ?-... ( -W b=st t:Qnt:rol Rctuator 

Relrigerant 
pr-essure 
sensor 

~-1 isensor ~ tO [b I" n :1 , 

u , · c:: 11 ~ - ~' n , 1 1 ./ Cranl(st>aft ' .4ir 
1 , F1.1el pump posftlon sensor ... ! . r--1 cleaner 

• 
1 

~ , \_ rn r--~ 
\___' ~ i~L J-

Mass air flo .... • senso~ ; -
Turbocharger-f ctiarge air and ir11ak~ air j 
ttoost sensor • cooler temperature sensor 1 : 

i 
· I 
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a Regulation 
UN/ECE No83 
Annex 4a 
Type i Test 
6.3. Conditioning procedure 
6.3.1. For the purpose of measuring particulates, at most 36 hours and at least 6 hours before 

testing., the Part Two cycle described in paragraph 6.1. of this annex shall be used for 
vehicle pre-conditioning. Three consecutive cycles shal l be driven. The dynamometer 
setting shall be indicated as in paragraph 6.2.1. above. 
At the request of the manufacturer, vehicles fitted with indirect injection positive 
ignition engines may be preconditioned \Nith one Part One and two Part T\tvo driving 
cycles. 
In a test facility in which there may be possible contamination of a low particulate 
emitting vehicle test with residue from a previous test on a high particulate emitting 
vehicle, it is recommended, for the purpose of sampling equipment pre-conditioning, 
that a 120 km/h steady state drive cycle of 20 minutes duration -followed by th ree 
consecutive Part Two cycles be driven by a low particulate emitting vehicle. 

NISSAN MOTOR COMPANY 1 Nissan -ConfidentIBfCJ 

.·\ ,~ 



......... ~.,,,.,,...., ~C"?:~ 
t..,Nl55~ · 

~ 
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Ergebnisprotokoll 
zur Be~prechung 

KBAj 

,; i 
Verteiler : Teilnehmer Ausrichtung Tel. 

Az: 400-52.N/005#003 
Moderation Tel. 

dem von · bis Uhr Ort/Raum Datum am (Tag) 

Donners tag 19.11.2015 15:00-17:00 E82 19.11.2015 

Thema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

Teilnelimer 

Name 

Herr 

Herr 

Herr 
Herr 

Ergebnis 

Dienststelle/Org.-Einheit Name 

Nissan Group 

Nissan Group 

Nissan Group 

Nissan Group 

Dienststelle/Org.-Einheit· 

KBA 

KBA 

KBA 

KBA 

KBA 

KBA 

Erledigung 
wer, wann 

1. Begrüßung durch Herrn - und Herrn - : KBA 
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, wurden sowohl die Tests, 
Testprozeduren, als auch die Testparameter erläutert, die vc:im Kraftfahrt-

. Bundesamt (KBA) in Auftrag gegeben wurden. Hierbei wurde auch auf die 
Versuchsergebnisse (Rollenprüfstand und PEMS), die vorab, für das erste 
Fahrzeug, der Nissan Group (Nissan) zur Verfügung gestellt wurden, ein
gegangen. 
Die sehr schlechten Ergebnisse der KBA-Prüfung sind für Nissan sehr 
überraschend, da das Unternehmen selbst keine Hinweise, auch aus in
ternen CoP-Messungen, auf Probleme mit diesem Fahrzeugtyp hat. D~s 
zweite, vom KBA, gemessene Fahrzeug, dessen Messergebnisse erst am 
selben Tag zur Verfügung standen zeigten, dass das zweite Fahrzeug · 
deutliche bessere Ergebnisse brachte, als das erste Fahrzeug. 

2. Präsentation der Abgasstrategie des Fahrzeuges Nissan Navara durch den Her-
steller Nissan: 

Nissan geht auf das Fahrzeug ein. Es wird u.a. das Arbeitsprinzip der Ab
gasnachbehandlung und die ECU (Denso}eingegangen. Außerdem wird 
kurz auf die Ergebnisse des ersten Navara eingegangen. Es wird hierbei 
festgestellt, dass das Fahrzeug nicht in Ordnung gewesen sein kann. Da 
sich Nissan nicht auf die Ergebnisse des zweiten Fahrzeuges vorbereiten 
konnte, wurde darum gebeten, ob Nissan fehlende Informationen per Da
tenaustausch dem KBA zukommen lassen kann. 

3. Zusammenfassung: 
Das KBA bittet Nissan folgende Sachverhalte zu klären: 

Protokollentwurf_Nissan_2015_ 11_ 19.docx/11 .02.2016. 

Nissan 

Nissan 



Ergebnis 

Protokoll/11. 02.2016. 

. Ergebnisprotokoll 

i. Es sollen Daten und Fakten über die Auslegung der Abgasnach
behandlung zusammengetragen werden. 

ii. Es soll eine technische Begründung geben werden, warum diese 
Abgasstrategie verwendet wird, mit Bildern und Diagrammen, 

iii. Ob es einen Temperparturbereich gibt, in dem die AGR-Rate sich 
prozentual ändert. 

Blatt: 2 

Erledigung 
wer, wann 



l<raftfahrt-Bundesamt 
To the attention of Mr. - / Mr. 
Abteilung Technik · 
Fördestrasse 16 
D-24944 Flensburg 

Our letter dated 30 November 2015 

N ISSAN IN TERNATIONAL SA 
Zone d'Actlvile u1 Piece 12 
11 60 RoHo 
Swll1ctlo1KI 
Phonc: 'i·4 1 ?. I 0?.2 5'7 00 
f oK: + 41 2 1 022 5 121 

18 December 2015 

Reference is made to our meeting on 27 November 2015 and our letter dated 30 November 2015. We 
would first of all like to thank you once again for the constructive meeting. 

Following our meeting, and as promised in our letter, we have continued to review our internal data in 
order to provide you with additional Information on the lssues pending at the end of our meetlng. 

Our furt11er review confirmed the regulatory compliance of our engines. We may therefore reemphasize 
that there is no indication of the use of an illegitimate defeat device in the respective vehicle. 

As to the results in detail: 

1. lntake ternperature values 

Our engineering departmenf has summ'arized the test data of the EGR in our YD21<3 engine at 
ce11ain temperature values (in correlation to the l1ydrocarbon levels) as illustrated In Annex 1 and 
2 to this letter. 

The data collection and Interna! review conftrms that the intal<e temperature values and 
corresponding engine management are based oq the purpose of ensuring engine protection 
and/or safe operation of the vehicle. We can also. confirm that we are not using ·any software 
supp!led by Bosch in the ECU of this vehicle in as far as it controls the EGR. 
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2. Dcvelopment detalls 

NISSAN INTERNATIONAL SA 
Zono cl'/\clMll! Ln Pil!cc 12 
1100 Rolle 
Swl11c1lancl 
P/10110: +4 1 2 1 822 !i7 00 
Fax: +41 2102261 21 

As regards the EGR valves selected for this vehicle, we should first poinl out that our parts and 
systems are always carefully selected by our R&D and procurement departments in order to 
meet the high standarcls in the automotive industry. 

Also, they were disclosed in our type approval processes and approved by the authorities in the 
respective processes. The relevant EGR valves are manufactured by Denso. 

We hope that the above, together with our productive last meeting, will provide you with sufficient 
comfort as to our ernission strategy. In case the KBA requires more detail in tenns of raw fest data, 
which is l<ept at Nissan's Technical Centre in Atsugi, Japan, we shall be happy to explore the possibilities 
of how access may be granted to the same. As already stated in our last letter, going forward, we will 
also be happy to openly discuss our emission strategy with you from the outset, as it is now being 
contemplated in proposed new European regulalions. 

We trust that you will continue to treat our communication as to our emission strategy as strictly 
confidential and inform us of any pt1blic statements as to our company or the vehicle prlor to publication. 

Yours sincerely, 
1 

! 
i. 



Annex 1 

N ISSAN INTERNATIONAL SA 
Zone d'Aclivil~ La Piece 12 
1100 Ro~e 
sw.1zcrl3nd 
Phono: ~·4 l 2 1 822 57 00 
Fa~: +4 l 21022 5 121 



AnneJC 2 

NISSAN INTERNATIONAL SA 
7.onc d'Acllvit~ La Pi~cc 12 
1180 Rolle 
Svfüerlanll 
Phonc: ~·4 1 21 622 57 00 
Fax: ·1·4121 0221'\1 21 
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Kraftfahrt-Bundesamt 

Kraftfahrt-Bundesamt• 24932 Flensburg 

NISSAN CENTER EUROPE GmbH 

Felduntersuchung am Fahrzeugtyp Nissan Navara 

Sehr geehrter Herr _ 

Ihr Zeichen/ Ihre Nachricht vom: 

Bei Antwort bille angeben: 
430-500981 u. 430-500981 

13.11.2015 

das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat im Rahmen einer Felduntersuchung zum aktuellen Thema 
Schadstoffemissionen durch Pkw uotersucht, ob Fahrzeughersteller unzulässige Abschalteinrich
tungen (VO (EG) Nr. 715/2007; Begriffsdefinitionen Art. 3 Nr.10) in ihren Fahrzeugen verwenden. 
Oie Auswahl der vom KBA untersuchten Fahrzeuge wurde auf Basis der Neufahrzeug-Zulassungs
statistik sowie verifizierter Hinweise auf Auffälligkeiten insbesondere in Hinsicht auf überhöhte NOx
Emissionen, getroffen. 

Unter den getesteten Fahrzeugen befand sich u. a. der Nissan Navara 0401 (CKB2S/6M1CBS4). In 
der Anlage befindet sich eine Excel-Liste der Messergebnisse dieses Fahrzeugtyps in unserem 
Test. Diese zeigen in Bezug auf den Grenzwert EU 5 überhöhte NOx-Werte bei Tests auf dem Rol
lenprüfstand als auch bei den Überprüfungen auf der Straße. Das KBA möchte Sie vor Weiterver
wendung der Ergebnisse gern zu diesem Sachverhalt anhören und Ihnen Gelegenheit geben, Stel
lung zu nehmen. Die Messungen auf der Straße wurden mit Hilfe von PEMS-Anlagen durchgeführt. 

Insbesondere würden wir begrüßen, wenn Sie die angewandten Abgasnachbehandlungsstrategien 
und Ansteuerungen der relevanten Bauteile darlegen. Hierzu gehören u. a. auch AGR-Ventile. Inte
ressant sind auch mögliche Abhängigkeiten der Strategien von relevanten Parametern (wie z. 8. Au
ßentemperatur, Kühlmitteltemperatur, Abgas- bzw. Abgasanlagentemperatur, Motoröltemperatur, 
o. ä.). 

Zur Abgabe einer ersten Stellungnahme lade ich Sie zu einem Gespräch am Donnerstag, den 
19.11. 15, im KBA ein. (Besprechungsplanung: 15:00 - 17:00 Uhr) 

Mit freundlichen Grüßen ... 
Anlagen: 1 

Dienstsitz: Telefon: 
Fördestraße 16 0461 316-0 
24944 Flensburg 

Telefax: E-Mail: Interne!. Konto: 
0461 316-1650 oder-1495 Kba@kba.de www.kba.de Deutsche Bundesbank, Filiale Hamburg 

IBAN: DEHl 2000 0000 0020 0010 GG 
BIC: MARl<DEF1200 

Ven1>erk_HorslolleranMrung_NOx_<1iv_Fzg_rcv1_vorabmai1.,.,;ss docx/13.11.2015. 



Nissan EU 5 (used} Beschreibung Prüfstand PEMS 1 
Schadstoffkomponente C02 NOx CO HC PM PN C02 NOx CO ' 1 

Einheit g/krn mg/krn g/km g/km rng/km 1/km g/km mg/km g/krn i 
MessA NEFZ kalt 245 . '§53 643 109 1,6 4,83E+11 

Mess B NEFZ warm 225 Sz.4 187 61 1,3 2,08E+l1 251 sso ·1 330 

MessW WLTC warm 222 _752 27 15 0,4 l,1·2E+ll 234 .150 70 

Messe NEFZ Straße 1 267 "63{; 90 

Mess C NEFZ back* 269 t ~529 90 

Mess D NEFZ+10% 1 1 255 ~5JO- 100 

Mess E NEFZ -10% 303 1810 120 

M ess RDE-A RDE Fahrt** 265,000 1229,000 1537,000 281,000 0,400 . ! l ,l2E+ll ,2sß'ä ' 180 

Grenzw. Euro Sb, N1 Gr.111 Tvppr. 222 1 280 1 740 1 1 .4,5 1 6,00E+11 1 1 280 1 740 



Nissan Oeutsc;hland, Nissan Center Europe Gml>H, 0{;0319 81ühl . 

Kraftfahrt-Bundesamt 

24932 Flensburg 

Kraltfahrt-Bunclesamt 
24944 Flensburg 

Z 6. Nov. 2015 

Anlage 

Felduntersuchung am Fahrzeugtyp NISSAN NAVARA 
Ihr Schreiben 430-500981vom13.11.2015 

Sehr geehrter Herr-

18.11.2015 

NISSAN DEUTSCHLAND 

NISSAN CENTER EUROf'lö GMBH 
Renault Nissan Straße 6· 10 
. 0·50321 B1ühi 

Telefon: +49 2232 57·0 
Telcfa." +49 2232 57-2801 

www.nissan.do 

-

wir bedanken uns für Ihr o.g. Schreiben und Ihre Einladung vom 13.11.2015 und bestätigen 
gerne unsere Teilnahme am morgigen Meeting im Kraftfahrt-Bundesamt. 

Unsererseits werden teilnehmen: 

--Technical Support, Warranty, Homologation and Environment 

---LegalAffairs 

- - EJ2 Powertrain Engineering 

- - EJC Powertrain Engineering 

Zur Vorbereitung des Meetings erstellten wir die Präsentation „Quicl< Study of Current Test 
Results Nissan Navara", die wir Ihnen vor.ab zur Verfügung stellen. 

Mit freundf hen Grüßen 
Nissan qe ter Europe GmbH 
ppa. / ppa. 

cc: 

~schliftsfo1ht~r. ll!!!l!l.lllll!•!l.I" 
E!Mlkve•blndoog: BNJ> Po.11bas SA. Nie<lo:tassung frenl<fllll •M. 

ISAN; OE98 5121060092!133SGO 18, BIC: 8NPAOEFF 
Kon1„Nr.:tn233360t8, Bl.Z:512 10600 

USUEm; OE 814 ?63 619 
5112 der Goscllscholl: Btüh~ Boz. Kdt\ Amlsgcrltht Kölr\ HRB-Nr.: 58253 



Nissan Navara 2.5 1 Euro 5 

Es wurden zwei dieser Fahrzeuge geprüft. Das erste Fahrzeug erfüllte bereits den 

E;ingangstest NEFZ kalt nicht, sodass der Verdacht eines Defektes vorlag und ein weiteres 

Fahrzeug ins Prüfprogramm aufgenommen wurde. Dieses geprüfte Fahrzeug hielt im NEFZ 

kalt den Grenzwert ein. Im NEFZ warm wird der Grenzwert leicht überschritten, im NEFZ bei 

ca. 11 °C Prüfstandstemperatur wurde der Grenzwert wiederum eingehalten. Bei den PEMS

Messungen und Umgebungstemperaturen um die 13° C wurden Werte vom 2,Sfachen bis 

über das 4fache des Grenzwertes gemessen. 

Im Rahmen der Besprechung "mit dem Hersteller äußerte auch dieser den Verdacht, dass das 

erste Fahrzeug defekt sei. Die Werte des zweiten Fahrzeugs wurden aufgenommen. Zur 

Emissionsminderung wird in erster Linie AGR und NSK eingesetzt. Der Hersteller bestätigt 

eine starke Absenkung der AGR-Rate in einer ersten Stufe von 17 °C auf 15 °C und einer 

Reduzierung auf Null bei 1 O °C. 

Der Hersteller begründet die gewählte Emissionsminderungsstr.ategie insbesondere vor dem 

Hintergrund der bei der vorherigen Motorengeneration festgestellten Ausfallraten. Diese hätten 

sie 

bei der laufenden Serie dazu bewogen, aus Bauteilschutzgründen nunmehr einen 

temperaturbezogenen früheren Ausrampgradienten zu verwenden. 

Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition einer 

Abschalteinrichtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den 

Bauteilschutz, und damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse werden an die zuständige Genehmigungsbehörde übergeben. 



Nissan Navara 2.51: 
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Teilnehmer: 

Protokoll der Sitzung 
deir Unterrsucfnmgsl<ommission Abgas 

mit Daimler 
am 16.02.2016 in Berlin von 09:30 Uhr bis 'i 1 :00 Uhrr 

( 1 / 

Herr - begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 

UK vor. Herr - begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mit

glieder der UK vor. Er erläutert das geplante Vorgehen der UK: Die UI< wird einen Bericht erstel

len, in der auch die vom KBA erhobenen Fahrzeugmesswerte herstellerbezogen veröffentlicht 

und dem deutschen Bundestag übergeben würden. Auch der Motorschutz bei Abschalteinrich

tungen werde dargestellt. Darüber hinaus würden Hinweise auf die Verbesserung des TGV in 

nationaler, europäischer und internationaler Hinsicht gegeben. 

Daimler stellt die vortragenden Kollegen vor und erklärt, dass man transparent, konstruktiv und 

möglichst effizient die UK unterstützen will. 

Herr- stellt die Messergebnisse vor: 

Mercedes C 220 Bluetec 2.1 1 und S 350 Bluetec 3.0 1 Euro 6 

2016·02·1G Prolokoll 35_Ul<_Daimler.docx/09.03.201G. 



Mercedes V-Klasse 250 Bluetec 

Abgaste.mperatur kann eine vollständige Umsetzung der Harnstofflösung sonst nicht sichergestellt 

werden. (Vermeidung ·von Ablagerungen im SCR-Kat) 

2016·02·16 Prolokoll 35_UK_Daimler.docx/09.03.2016. 2 



Mercedes Sprinter 2.1 1 Euro 5 

2016-02-16 Prolokoll 35_lll<_D~imlcr.docx/09.03.201- 3 



smart fortwo 0.8 1 Euro 5 

2016-02-16 Prolokoll 35_Ul<_Dalmler.docxl09.03.2016. 4 



! 

2016·02·1G Protokoll 3G_Ul(_Dnlmler.docx/09.03.201. 5 
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Fahrzeug - smart fortwo EU5, 40 kW 
Daten vom KBA erhalten: 

. ,Vorgang 

Stand 30.10.2015 

Hersteller Smart 

Handelsbezeichnung !smart ForTow 

Typ 1451 

Typgenehmigungsnummer el *2001/116 *0413 

Motorkennbuchstabe 

Motornummer 

Hubraum [cm:!] 799 

Leistung [kW) 40 
Einspritzsystem ICommon Rail 

Getriebe 1 manual 6 Gang 

FehlerspeichervorTestsequenz l i.O. 

Fehlerspeicher nach Testsequenz li.O. 

SCR-Katalysator lnein 

3 

Anmerkung Daimler: 
das Fzg ist Baujahr 2013, EG-Genehmigungsnummer 
e1 *2001/116*0413 mit Nachtragsstand #20. 

!Vlercedes-Benz 

1.;--1 _ ..... 



c' ... Testergebnisse Rollenprüfstand 2 2 ~ C , ... „r 

(Fahrzeug Daimler. In use Fahrzeug, original Zustand ,ca. 38 tkm Laufleistung EZ 09/12) 

400 -: 
i 

22°C UT 4x4 Rolle 380 
1 23°C KBA Rolle 

350 J 339 
1 324 315 

300 ·: 289 

! 
250 

§ 250 _: 
1 

::::::.. 
1 195 bl) 

E 200 ...j 
1 170 = l 

X 
150 ~ 0 

z 
i 

100 .; 
1 

50 ~ 
! 
i 

0 ·; 
NEFZ kalt NEFZ tw. warm NEFZ'Narm NEFZwarm NEFZwarm NEFZwarm RDE.fahrt 

EUDC-> ECE v*l.1 v*0.9 

Testart· 
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Testergebnisse Rollenprüfstand/PEMS-Straße < 10 °C 
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9°C UT 4x4 Rolle 1050 kg; Ausrollung 6°C + PEMS gerechnet 

.·, 5-?°C KBA Straße PEMS 
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NEFZ kalt NEFZ tw. warm NEFZ w;:rm NEFZ y.rarm NEFZ warm NEFZ warm RDE-Fahrt 
EUDC-> ECE v• 1. 1 v*O. 9 

Testart 

Mercedes-Benz 
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... _"l Testergebnisse Rollenprüfstand 22°C - C02 ::-

105 „ 
i 22"C UT 4x4 Rolle 
i 102 23"C KBA Rolle 

100 - 99 
! 97 1 

96 96 • 
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~ 
95 :. 
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i 91 = 1 91 
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89 0 90 -1 .• {) 
i 
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1 

85 ~ 
1 
1 
i ' .· 

80 ...---~~~,---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

NEFZ kalt· NEFZ tw. warm NEFZ wann NEFZ warm NEFZ wann NEFZ warm RDE-Fahrt 
EUDC->ECE v•1.1 v•o.;i 

Testart 

6 Mercedes-Benz 



Erklärung zur Applikationsstrategie und 
verbundenen Motorschutzthemen 

7 zr a er & r• Mercedes-Benz 
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AGR-Strategie 
r-
! Relevante Hardwareausrüstung des Motors: 
i 
l _ 

i 
1 -

1 
' : -
i 

AGR-Ventil pneumatisch betätigt auf der kalten Seite 

l Relevante Sensorik/Steuergerätefunktionen: 

Mercedes-Benz 



.· 



"("° 
\,-

10 

AGR-Strategie 
a. 

b. Bei hoher Motortemperatur sind Bauteilschutz (aufgrund hoher Bauteiltemperaturen) und 
auslegungsbestimmend für die AGR-



AGR-Strategie 
1. Bauteilschutz AGR-Kühler und Ventil (Versottung) 

11 „„„„„„„„„„„„„„„ Mercedes-Benz ---
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AGR-Strategie:· :f{eduktion zum Bauteilschutz 

Mercedes-Benz 
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AGR-Strategie: Verhalten bei sinkenden 
U mge bungsl t1fttempe~a turen 

Für ni~drigere Umgebungslufttemperaturen sinken alle Temperaturen in den AGR-, Luft- und 
Abgaspfaden analog. 

Zur Kompensation dieser Effekte wird die AGR-Rate 
1 

reduziert 

Mercedes-Benz 
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Smart.EU5 .- OM660/3 

Böblingen 26.11 .2015 

Mcrcctlcs·Denz 



Zusammenfassung 

2 Mcrccc\es·ßcnz 



Fahrzeug - smart fo.rtw.o EU5, 40 kW 
Daten vom KBA erhalten: 

Vor ang 

Motornummer 

Hubraum (cm1 

Leistun [kW 
Eins rltzsystem 

799 
40 
Common Rall 
manual 6Gan 
l.O. 

Anmerkung Daimler: 
das Fzg ist Baujahr 2013, EG-Genehmigungsnummer 
e 1·2001;116•0413 mit Nachtragsstand #20. 



Testerge.bnisse Rollenprüfstand· 22 °C 
(Fahrzeug Daimler: In use Fahrzeug, original Zustand ,ca, 36 tkm Laufleistung EZ 09/12) 

400 zz•c ur 4x4 Rolle 360 

'· z3•c KBA Rolle 
339 350 

324 ;(/. 315 
~ 289 300 
~ 250 %/ 

~ 
250 . ::;;:1 

~ ...... 195 
,,.· .. ;. 

"" 200 ::;{ E 170 ·~:-~ ·= ·1„~-": ,,., . 
>< 150 ·;'.(; 

,. ,. 
0 :.;~ :z ·/". 

100 :~~ ·:·/ 
~·;/, : ...:~· 
?/,- ·.·/ '·. ,,,,.,„._ 

so ;,-... 'l/.: 
//• :~{.-·'·'·· 

0 
„„ 
• •,t ,;/~ 

NEFZ kalt NEFZ tw. warm NEFZwarm· NEFZwum NEfZ warm NEFZwarm ROE-Fahll 
EUOC-> ECE v' 1.1 v•0.9 

Testart 

Mcrccdus·ßcnz 



Testergebnisse Rollenprüfstand/ PEMS-Straße < 10 °C 
700 

651 
613 ~ 600 -

541\;32 
570~ 

~ ~ 492 496 
500 456 ~ ~ 449~ ~ 423 414 ~ ~ ~ 397 408 395 ~ ~ ~ 400 

1 
~ ....... 351 

1 ~ ~ ~ ~ "° E 315 
.!: 300 ~ ~ 

~ 
~ ~ 

~ 237 ~ ~ ~ ~ z 
~ ~ ~ ' ~ ~ 200 ~ Bi 9°C UT 4x4 Rolle ~ 

100 ~ 9"C UT 4x4 Rolle 1050 kg; Ausrollung 6°C + PEMS gerechnet ~ 

~ r, 5-7°C KBA Straße PEMS ~ ~ 0 • - -~---- _ _ ,J'1.L . ..;0~....E.__0-.-L2- .~ -.--- -·----.-__y~ 
NEFZ kell NEFZ lw. wann NEFZwarm NEFZwarm NEFZ wann NEFZwarm RDE-Fahr1 

EUOC-> ECE v '1 , 1 v' 0,9 

Testart 



Testergebnisse Rollenprüfstand 22 ° C C02 
105 2z•c UT 4x4 Rolle 

102 .„ z3•c KBA Rolle 
-;,·:.„; 

100 I~ 99 „%~ 

97 ~/;:-; 
96 96 ~;;; 

~ 
.',·1 „·,~: 

95 ". :.;..;. 
...... ·:?· ',·.~. : CIO 

~.>: fi./ ·= 91 91 
N 

-~:-~ ~·~ 0 90 89 () 
'.//~ . ,„. 

„„ .. ~ ~:~~ 
65 ~·;1~ ::~t 

·;; ··. ~;~; 
.„„. ~'.·/ 

80 _i{. --,--~~::;: 
NEFZ kalt NEFZ tw. w1rm NEFZwarm NEFZwarm NEFZ.w1rm NEFZwarm ROE-F1hrt 

EUOC.;, ECE v' 1.1 v'0.9 
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Ergebnisprotokoll 
zur Besprechung 

Verteiler: Teilnehmer Ausrichtung Tel. 

Az: 400-52.0/002#048 
Moder tlon 

am (Tag) 

Mittwoch 

dem · 

13.01.2016 

Protokollführung 

Herr 
von - bis Uhr 

12:15-15:30 
Ort/Raum Datum 

E 80 11 .02.2016 

Thema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 

Ergebnis 

Dienststelle/Org.-Einheit· 

Daimler 
Daimler 
Daimler 

Name 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

Oienststelle/Org.-Einheit 

KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 

Erledigung 
wer, wann 

1. Begrüßung durch Herrn- und Herrn- : KBA 
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, wurden sowohl die Tests, 
T~stprozeduren, als auch die Testparameter erläutert, die vorn Kraftfahrt
Bundesamt (KBA) in Auftrag gegeben wurden. Hierbei wurde auch auf die 
Versuchsergebnisse des Mercedes Benz S350 CDI (Rollenprüfstand und 
PEMS), die Daimler vorab zur Verfügung gestellt wurden, eingegangen. 
Die Höhe der auffälligen Ergebnisse der KBA-Prüfung ist für D~imler über
raschend, da das Unternehmen selbst keine Hinweise auf Probleme mit 
diesem Fahrzeugtyp hat. Besonders überraschen ist für Daimler ~ie NEFZ
Warm- (Prüfstand) als auch die NEFZ +10%- und -10%-Messung (PEMS), 
da sie sich diese hohen Werte nicht erklären können. 

2. Präsentation der Abgasstrategie des Fahrzeuges Mercedes Benz S350 CDI durch Daimler 
den Hersteller Daimler: 

Danach wird auf die Abgasstrategie des Fahrzeuges detailliert eingegan-
gen. Der Abgasstrang besteht aus einem Oxidationskatalysator, Abgas
rückführun AGR SCR-S stem und einen'PartikeJfilter. 



Ergebnis 

1 

1 
1 

Ergebnisprotokoll 

Es wird auch gefragt, ob das Fahrzeug noch greifbar ist, was durch das 
KBA verneint werden. musste. 
Das KBA forderte detaillierte Informationen Ober Rampen und Eindüsungs
raten an. 

1 Protokoll/02.08.2016·1·~~-

Blatt: 2 

· Erledigung 
wer, wann 

KBA 

KBA 

Daimler 

I .. 
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Sch•dstoflkomponente 1 K&>.T... 1 •c 1 % C02 HO. CO HC PM PN CO? NOx CO FO T Fl 1 f2 1 
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Verteiler: Teilnehmer 
DMS 400-52.0/002#048 

am (Tag) dem 

Freitag 12.02.2016 

Ergebnis protoko II 
zur Besprechung 
Ausrichtung 

Moderation 

Protokollführung 

Herr 
von - bis Uhr 

13:00-15:00 
Ort/Raum 

KBA, E82 

Thema: 1. Daimler Sprintertv-Klasse NOx-Messergebnisse 
Anlagen: 

Teilnehmer 

Name 

Herr 
Herr 

Ergebnis 

Dienststelle/Org.-Einheit Name 

Daimler AG Herr 
Daimler AG Herr 

Herr 
Herr 
Herr 

1. Begrüßung durch Herrn. und Herrn-: 

2. V-Klasse 2, 11 EU 6 

Herr- erläutert die KBA-lnterpretation der Messergebnisse der V-Klasse 
250 CcrrTerVom KBA beauftragten Messungen. 

Daimler erhebt keine Einwände gegen den Text. 

Verwaltungsprotokoll_DaimlerVan_KBA_2016-02-12.docx/02.08.2016. 

Tel. 

Tel. 

Tel. 

Datum 

12.02.2016 

Dienststelle/Org.-Einheit 

KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 

Erledigung 
wer, wann · 



Ergebnisprotokoll 

Ergebnis 

Sprinter 2, 11 EU 5 

Herr- erläutert die KBA Interpretation ·der Messergebnisse. Ein gemein
sames Verständnis wird erarbeitet. 

Verwaltungsprotokoll_OalmferVan_KBA_2016-02-12.docx/02.08.2016. 

Blatt: 2 

Erledigung 
w~r,wann 



Ergebnisprotokoll 

Ergebnis 

Dies würde den vom KBA gemessenen, relativ hohen Messwert im NEFZ warm 
erklären. 

KBA fordert weitere Informationen zur Warmlaufstrategie an (Temperaturen, ggf. 
zeitliche Befristung, Korrekturfaktoren der AGR-Rate) an, da sie als Abschaltstra
tegie zu bewerten ist. 

-

VerwaJtungsprotokoll_DaimlerVan_KBA_2016-02-1 2.docx/02.08.2016-

Blatt: 3 

Erledigung 
wer, wann 



Teilnehmer: 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
.Herr 

Protokoll der Sitzung 
der Untersuchungskommission Abgas· 

mit Ford 
am 16.02.2016 in Berlin von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

Ford Europa) 
er Geschäftsführung Ford-Werke GmbH) 
Ford Europa) 
FoE Po-ertrai Calibration) 

a 1bration 

Herr- begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 

UK vor. Herr- begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben •. Maßnahmen und Mit

glieder der UK vor. Er erläutert das geplante Vorgehen der UK: Die UK wird einen Bericht erstel

len, in der auch die vom KBA erhobenen Fahrzeugmesswerte herstellerbezogen veröffentlicht 

und dem deutschen Bundestag übergeben würden. Zusätzlich würden diese an die zuständigen 

Typgenehmigungsbehörden übergeben. Auch der. Motorschutz bei Abschalteinrichtungen werde 

dargestellt. Darüber hinaus würden Hinweise auf die Verbesserung des TGV in nationaler, euro

päischer und internationaler Hinsicht gegeben. 

Ford erklärt, dass man transparent, konstruktiv und möglichst effizient die UK unterstützen will. 

Herr- stellt die Messergebnisse für die Fordfahrzeuge vor: 

Ford Focus 2.0 1 Euro 5 

Der Ford Focus erfüllte im NEFZ kalt den Grenzwert. Im NEFZ warm liegt der NOx-Wert nur ge

ringfügig oberhalb des Grenzwertes von 180 mg/km. Im PEMS-Straßenbetrieb treten Überhöhun

gen der Typ1-Grenzwerte zwischen dem 2,2fachen und 3fachen des Grenzwertes auf. Lediglich in 

der RDE-Fahrt zeigt sich ein leicht erhöhter Wert vom ca. 3,Sfachen des Typ 1-Grenzwertes. 

2016-02-16 Protokoll 36_UK_Ford-e.docx/09,03.2016. 



Ein Verdacht auf eine unzulässige Abschalteinrichtung lässt sich aus den Messungen nicht ablei

ten. 

Ford C-Max 1.5 1 und 2.0 1 Euro 6 

Beide Fahrzeuge wenden nach Herstellerangaben dieselben Emissionstrategien an. Sie erfüllen 

im NEFZ kalt sicher den NOx-Grenzwert. Auch im NEFZ warm liegt die Messung nicht darüber. 

Auffällig hohe NOx-Werte zeigten sich beim NEFZ 10 °C Test. Das Verhalten des C-Max auf der 

Straße zeigt bei den PEMS-Messungen Überhöhungen vom bis zu 4-Sfachen d~s Grenzwertes. 
' ' 

Jedoch liegt der Wert bei höherer Lastanforderung im NEFZ +10 % PEMS-Test auch sehr hoch 

beim 9 bzw. 7fachen des Grenzwertes. 

Gemäß Stellungnahme des Herstellers konnte als Grund dafür in der Modalwertzerlegung der 

Messung eine Peakemission am Ende des Zyklus in der Beschleuriigungsphase detektiert werden. 

Diese starke Überhöhung ist nach Aussage von Ford nicht sicher erklärbar. Vermutung ist eine 

hohe Vorbeladung des· NSK vor der Messung, die dazu führt, dass die beiden Effekte „Reduzie

rung der AGR-Rate durch hohe Lastanforderung" und „mangelnde Aufnahme 'von rohemittierten 

NOx durch den NSK" bei gleichzeitiger Regeneration zu einem deutlichen NOx-Peak führen. Durch 

temperaturbedingtes Herunternehmen der AGR-Rate wird die notwendige Gemischanfettung für 

die Regeneration· des NSK erschwert. Bei gleichzeitiger Leistungsanforderung in der Beschleuni

gungsflanke des Zyklus wird die NOx-Umsetzung im NSK behindert. 

Aus den Messungen kann derzeit nicht auf eine unzulässige Abschalteinrichtung geschlosser \; 

werden, allerdings wird deutlich, dass AGR-Rücknahmen hin zu sinkenden Temperaturen und ho-

her Last, die NOx-Emissionen deutlich erhöhen. 

Herr stellt .anhand einer Präsentation zunächst den Anspruch von Ford nach frühe-

ren schlechten Erfahrungen, dass über verschiedene organisatorische Maßnahmen sichergestellt 

wurde, dass keine unzulässigen Abschalteinrichtungen in Fordfahrzeugen verbaut werden. Z.B. 

sei ein Anti-Defeat-Device-Training für alle Verantwortlichen bei Ford verpflichtend. Dies ist in 

deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache online zu absolvieren und dauert ca. 

eine Stunde. Es geht auf die verschiedenen denkbaren Arten von Defeat Devices ein, wie phy

sisch (z.B. Motorhaubenschalter), Software, Kalibration oder auch unbeabsichtigte Konsequen

zen z.B. anderer Entwicklungsziele. Zur Prüfung enthält dies auch einen Defeat Device Decision 

Tree. 

2016-02-16 Protokoll 36_UK_Ford-e.docx/09.03.2016. 2 



Zur organisatorischen Sicherstellung der Defeat Device Vermeidung wurden.die Verantwortlich

keiten zur Freigabe z.B. von Kalibrierungen getrennt. Ohne solch klare Governance Strukturen 

könne man bei 22.000 Ingenieuren sonst so etwas nicht sicher stellen. 

Im Weiteren soll noch dargestellt werden, was normal use bedeute. Herr-stellt dar, 

dass hierzu von Ford Kunden- und Fahrzeugdaten intensiv ausgewertet würden und in Kennfel

dern aufbereitet würden, um dies für die Fahrzeugentwicklung nutzbar zu machen. Dementspre

chend wurden z.B. auch die AGR-Raten-Korrektur-Kennfelder aufgebaut, die er anhand der Prä

sentation vorstellt. 

Er erklärt, dass die Fordfahrzeuge über keinerlei Zyklus- oder Prüfstandserkennung verfügen. Es 

gebe darüber hinaus keine Zeit-, Trigger- oder GPS-Signale, die die Em.issionskontrolle beein

flussen. Die Fahrzeuge seien dagegen robust im Design auf 160.000 km und 15 Jahre Ge

brauchsdauer ausgelegt. 

Hinsichtlich der hohen Werte im KBA-Test NEFZ 10°C vermutet er die Ursache in dem vor der 

Messung hoch beladenem NSK und dem unerklärlichen Ausstoß von historischem NOx aus dem 

NSK. Wieso dies nicht in einer Regeneration in unschädliche Komponenten umgesetzt wird, 

bleibt dabei unerklärt. Die hohen NOx-Werfo bei den Straßenmessungen erklärt Herr_ 

mit der höheren Last, die in den höheren C02-Werte erkannt werden kann. Dadurch, dass bei 

höheren Lasten, die AGR-Raten gesenkt werden, entstehen hier höhere NOx-Werte.' Darüber 

hinaus wird auf den guten Wert bei der KBA-RDE-Messungen hingewiesen. 

Herr- e~neuert im Weiteren die Ergebnisse anhand der Modalwertanalysen. Er weist 

darauf hin, dass hier auch nachgewiesen ist,· dass auch bei diesen Temperaturen die AGR aktiv 

ist. Er vermutet, dass der Peak des 1,5 1 in der Höhe nur zu erklären ist, dass hier bereits zuvor 

eingelagertes NOx ausgetreten sei, da die Vergleichsmessungen bei Ford ergeben haben, dass 

vor dem LNT die NO~-Werte niedriger gewesen seien als nach dem LNT. 

Herr fragt nach, ob der LNT denn NOx produziere. Herr Goodcliff antwortet, 

dass Ford diesen Effekt mit Freisetzung von eingelagertem NOx aus dem LNT bereits häufiger 

beobachten konnte. Herr hat Zweifel an dieser Aussage. 

·Herr-stellt dar, dass Ford versucht habe, die KBA-Versuche zu replizieren, dies aber 

nicht gelang. Die Werte bei Ford lagen immer unter dem Grenzwert. Herr- entgegnet, 

dass das 2,0 1 Modell qualitativ dasselbe Verhalten mit dem Peak nur in geringerer Ausprägung 

2016-02-16 Protoko/l 36_UK_Ford-e.docx109.03.2016. 3 



gezeigt habe und das Fahrzeug auf einem anderen Prüfstand und einem anderen Technischen 

Dienst vermessen wurde. Das Ergebnis betrug 378 statt 622 mg/km, liegt aber trotzdem oberhalb 

des 4,5fachen Grenzwertes. Herr- hält die Ausbildung des Peaks für ein typisches LNT

Verhalten, das auch bei anderen Fahrzeugen schon beobachtet werden konnte und seine Ursa

che gemeinhin in der Ursache hat, dass an dieser Stelle des Zyklus bei temperatur- und lastbe

dingt abgesenkter AGR-Rate keine ausreichende Gemischanfettung gelingt und so eine vollstän

dige Regeneration misslingt, zumal durch den höheren Frischluftanteil und die Lastabforderung 

ein deutlicher Rohemissionsanstieg der NOx entsteht. Die eingeleitete Regeneration sei in ~en 

Modalwerten durch die steigenden CO-Werte durchaus erkennbar. 

Im übrigen s~ien die KBA-Messungen als Kontrollmessungen angelegt, so dass absichtlich feste 

Prüfungsprä.konditionierurigen des Typ 1-Testes nicht durchgeführt wurden. 

Zum Ausschluss bzw. Nachweis der Fordansicht sollen ·verschiedene Prüfstandsmessungen bei 

Ford in Dunton unter Begleitung von stattfinden, in denen bei niedrigen Tem-

peraturen und bei unterschiedlich definierten Vorbeladungen der LNT Messungen auf dem Rol- · 

lenprüfstand. durchgeführt werden. Die Erkenntnisse sollen an das KBA we,itergegeben werden 

und .mit einem eigenen Fahrzeuge vom KBA unabhängig von Ford nachgemessen werden. Die 

Messungen in Dunton sollen am 29. Februar stattfinden. 

Danach wird entschieden wie weiter mit den Prüfungen bzw. Ergebnissen zu verfahren ist. 

Herr- dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitzung. 

2016-02-16 Protokon 36_UK]ord-e.docx/09.03.2016. 4 
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SE CR ET 

~ DEFEAT DEVICE AVOIDANCE-GOVERNANCE 
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Rr~t:;:f:iJ?~~:;;·;,,r:u:re·'ne-ed'·to ~ävoid defeat devices · 
~~;~f1;~::.:.~~~I~:; :: -.. J .- · - , 
:~_;~~?-t<·~ Program was implemented in Europe as w,ell as the U._S. 
~ :·-:-·~:,., ' ' '.-
: „, ~; .'' -.~. „ ;:, - -

",..:'' 

~;-~~-~~+;>Our-··framework· to ensure compliance with. vehicle·,,em·issions ·-regulations· 
)-'.'~-.:~ '. ' 1 d . ·;;/,·~"' · .. 1nc u es. 
~-·1 „„ :, 

. =:'-:_/,: ·;;;. Global em-issions· requirements database', engineering cascade and
·tra_ining-. 
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DEFEAT DEVICE A VOIDANCE TRAINING GD 
GoFurther 

'5,·,~,:·,~Mani;1:tory.dete~d~viceäv6idance semiriars and classroom training 
.. : .• .. :fV'ia'fn:i'ät<:ltyi,:P-ef:i;0:~.ic l· haur,„on'~Urie:.tre1ining refresher · · 

·-~ Materi:a1·soon tobe updated to address new developmerits including new 
regulation on RDE and WLTP (once fi~alized) 

• Just in Europe > 500 engineers trained last calendar 
year again. 

• Training covers: 
• US regulation for Auxiliary Emissions_ Control Device (AECD) and Defeat 

Devices ·(DD) 
• Specifics of EU regulation including com~ng RDE/WLTP, HDV; Noise DD 
• Decision tree 
• Exercises 
• Resources 
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'·'·J· Refresher. 
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Course Goal: Reduce company exposure to defeat 
.device liability by making defeat device avoidance a 
regular part of every participant's job 

·:·;.:;·· ... ~'.~."~~,~·~~~~~~~~t·~~i~i~;i~~~~~~.~~i~~r ·":;\:;~~ 
Contains Ford business secre.ts that cannot be shared under any freedom of information acts. 
The data allow for example competitors to conclude emission control strategies 
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Trainer/Training Developer 

Training Consultant 

Ford - Germany 

' Learning & Development 
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• Defeat devices are illegal 
• Avoidi-ng.them is the right thing to do 
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• There's no formula for avoiding 
def eat device·s 

• Ford ·engineering centers are 
worldwide 

• lt's Ford Policy. 

- .:.,, 
© Ford Motor-Company, ,2010 9 
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• Software concerns 
• Calibration concerns 
• Unintended consequences 
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"Abnormal" Vehicle Operation 
• Judgment calls are not to be made 

alone~ 

• Exceptions must be discussed in the . 
Feature teams or reviewed and 
approved by SE&SE. 

©Ford-Motor.Company, 2010 
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SE CR ET 

DEFEAT DEVICE AVOIDANCE GOVERNANCE ~ 
GoFurther 

5·~: ·-~\7:\~--=~~-=~.~~.:_·.~' . ·~ _._-/~~'.~~:·.:~::~_·: ,· ~- .. ~ =-__ :~_:·.::~~t·'~" . _.~:· '• ~ '-~. ~- ; . 
,:<::;'.;f~i~~ür'·frätf!!@w~ork to~'e:Osure cc;>'fri:plianceJNith vehicle· emis_stons regulations 

„ ·· ,' :~·:~~W:~rld~i~~f:,:Aclud~S:::.·-+. „ .:--„- · · 
. . :. -- •. 

~ Global emissions requirements database, engineering cascade and 
training. · 

~ Separation of duties (e.g. separate internal control and compliance 
organization - SE&SE - distinct from engineering (own VP area) 

Conta1ns Ford business secrets that cannot be shared under any freedom of information acts. 
The data allow for example competitors to conclude emission control strategies . 
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SECRET 

ONETEAM 

Function 
Skill 
Team~ 

Product Develooment 

Manufacturing and Labor 

Purchasing 

Quality 

Sustainability 

Information Technology 

Finance, Data ·and Analytics 

Strategy 

Human Resources 

Legal 

Government Relations 

Marketing, Sales and Service 

Communications 

Americas 

Business Units 
Europe, 

Lincoln 

contains FordOß~sTg~~J;)QgJsllati"~Ji'}eeGAall'l~Qniea~~ 
The data allow for example competitors to conclude emission control strategies GoFUrthe< 
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EUROPE, MIDDLE .EAST AND AFRICA -- ONE TEAM 
'_, .. ' - ' ~ 

·- - . . .„_~: 

EU PROGRAM 
MANAGEMENT 

.:· ~--

MARKETING, 
SALES & SERVICE 

*Executive Vice President & President, · 
Europe, Middle East & Africa. Also 
Chairman and CEO, Ford of Europe 

FORD SOLLERS 

,,.· 

,_..;,~o;.;~t:· · 
GoFurther 
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SE CR ET 

DEFEAT DEVICE AVOl·DANCE GOVERNANCE ~ 
GoFurther 
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·,:::<~:,:,~i:;~~.:~~taldb.äkethissions~tre·quirements. database, engineering ·cascade and 
, . 

,,,,_„ ·· training." 

- Separation of. duties (e.g. separate internal control and compliance 
organization - SE&SE - distinct from engineering (own VP area) 

~ Engineering design, verification and reporting (DVR) tools 
~ Emissions Certification Review Forum (internal governance & sign-off to 

requirements); .co-chaired by SE&SE and PD 
~ Conformity of production and in-use customer vehicle testing (requi·red in 

the EU, US and other m~rkets) 
~ Guidelines to ensure appropriate calibration settings 

. ~ 

. ~„ ~ •' : :-

~i '· 
Contains Ford business' secrets that cannot be shared under any freedom of information acts. 
The data allow for example competitors to concllde emission control strategies 



Defeat Device Avoidance Summary , 
'(:, ~' ·.', ';-: _, 

l. ;,J.rfaailar@fi•corp0rati01n• like.ForEJ; Defeat Device Avoidance dependS on ä . · 
. . 

culture of compliance and a well-functioning governance structure . 
. ~ .. 

·• Ford's approach includes structural constraints (separation of duties), 
mandatory training, guidelines, and forum reviews, all aimed at creating a 
culture of compliance 

• We have confidence in the culture and the structure that Ford has 
created; and we are constantly striving to improve it · 

• Having said that, the defeat device rules have always been ambiguous
for example, terms like 'normal use' have not been clearly defined. There 
has always been room for debate and discussion regarding the 
interpretation of the defeat device rules. The RDE rule will help to 
provide further definition that has been lacking to date. 

Page 17 2/16/2016 Confidential Footer: Arial 8pt 
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"' "-.._) REGULATION (EC) No 715/2007 Art 5 co·mpliance 
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i{~~i:;:;~~~+H:e.1~rf1äjtjtifäcJureK:-$t;i~H\${tj.uip> vßhicles ß.o,that.the·cornpq11e,r;it9::1jk9,IY·to:~s:i.t:f~$9~~en;üs.$'.i.Qhs ·ate~ctesjg~:$'o~ -= '_ 

'G~~:~~:~~~~~~~~i:~ltr~~f t~'ceti~eJ~.tfue,Y9hföle;;ln 11ior!l!~l''US~HBlCdAiif!)tl'1%th;fhiS·'RegU!aJl0ii?,\iriödts 

:-:·2 .. :}tl:ie.~~se;;ö'fdefeafdevic'es thaf reduce the effectiveness of emission control systems shall be prohibited. 
The prohibitioh shall not apply where: 

:(a:)..the need for the device is justified in terms of protecting the engine against damage .or accident and for safe 
operation of the vehicle; 

(b) the device does not function beyond the requirements of engine starting; or 

(c) the conditions are substantially included in the test procedures for verifying evaporative emissioris and 
. average tailpipe emissions. 

(1) Der Hersteller rüstet das Fahrzeug so aus, dass die Bauteile, die das Emissionsverhalten 
voraussichtlich beeinflussen, so konstruiert, gefertigt und montiert sind, dass das Fahrzeug unter 
normalen Betriebsbedingungen dieser Verordnung und ihren Durchführungsmaßnahmen 
entspricht. 

(2) Die Verwendung von Abschalteinrichtungen, die die Wirkung von 
Emissionskontrollsystemen verringern, ist unzulässig. Dies ist nicht der Fall, wenn: 

· ·.a) die Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Unfall zu schützen und 
um.oen sicheren Betrieb des Fahrzeugs zu gewährleisten; 

b):die_,Einrichtung nicht länger arbeitet, als zum Anlassen des Mot0:~-s.,e·(forderlich ist; -

_·-:c)i·-~i·~_--Bedingung_en in .den Verfahren. zur' Prüfung.0 der.:\t,~rclunsiy:rrg:s~~i.s~idrten~ U.rTd,q~r~_-.:~:: · · 
.:.-~9~/ßbc§§.J;i6;1,t!JJ.chE3n:.AW$PLi'1t~rnissJön~if itrf Wesentlicfa.eri:::?hth.p;lfe:r:j\~~i:f;X~:;'..:~~::T · ·- .·. ': . _ ·:. _:·~~~&:;::<<> · 
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GEARSHIFT INDICATOR LIGHTS - C-MAX 1.Sl COMPACT 

ic_~ ~~~·81g~ätiÖÖ' d~l'a~ ~·e~r stirft• •.. · ; 
. ·.' re:coinmändation depending ori 
· · -vahicle ~pe~d (kph) 

Geär ·shift recomme.ndation dependiqg 
on engine speed (rpm) 

• For normal driving conditions, shift points are around 
• First-gear shifts at engine speeds of more than are not under normal 

driving conditioris but may occur in special situations (pull-ahead in steep slope) 
• . For harder accelerations in first gear the recommendation is just. b.elow 
· "·.· .to·:accomodate special driving conditions where customers·:cannot·shift earlier: .· 

and„q-emand full pedal performance . . . . . . : . 
·.,_._.,:·:.»»'.· . . . ", „.:.· 
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EXAMPLE ·-. EGR Map Strategy 

• .The :EGR is calibrated ·over a wide range of:.engine ·operating:,~e.OJlditiom,\:fO;~,:~:> 

., ....• %f ~~~~::.~~~~i~:k;ts·~s.w~/··as .. respecü~~~~~~!;1;~:~1f ;;:1~t~llm·~J~,:. . .. 
Page 22 2/16/2016 Confidential Footer: Arial 8pt 
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GENERAL DEFEAT DEVICE POINTS 

fllf !Rllf illlll\~:1~~t~t~~~~·:~ti~1r~~~~~~t~~~y~~=~f~~~:;:, 
:::~~,~:~;_~:~::+zfötf1}ri~GHA':~Jbo~ vehicle detects whether the vehicle is on the dyno or not and\:: 
::._.-·::~ ::·changes accordingly the effectiveness of our emission control systems -- --

• There are no time triggers, GPS signals or similar that change accordingly -~-
the effectiveness of our emis?ion control systems 

• Emission control systems active over an extended range of the engine -
operating conditions 

• All emission systems are designed to operate to full useful life requirements_
correlated to real customer usage patterns 

' ... 

. -',. -•. ~:-_ 

·-_ ... - ··"::. 
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KBA Test Results 
·;:·~~:-~ ~:. ·. ~„ ~~. ~·· -; .' „„ . 

. ~~ : . : 
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KBA Test Results 
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KBA Test Results 
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KBA Test Results 
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KBA Test Results 
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p.~„„11!1„!m __ „_lll!.lm 
' , 

. ··c-MAX 1.51 NEDC +10% speed 
(PEMS), 9° C 

--·C„MAX -.1-51 
. - ": -'· . ,, . 

NEDC warm but 10° C 
(Lab)-_ . „ 

·-···. 
·.;~/j[:,~:i~ ;::~{i~~~·~:;:, 
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Ford Tests to replicate KBA 622 mg Nox result 

Page 33 

-......•. ' 
,• ;. 

,•:; 

• O'~JV'lAX··;©orhpact 1.5 1 tested on behalf of KBA German authorities giving 
elevated NOx results 

Ford C-Max 1,51 EU 6 1 Beschreibung . Prüfstand 
Schadstoffkomponente 1 KBA-Test C02 CO I HC PM 1 PN 
l\.iiass 10°C warm 1 NEFZ 10°C warm 115.160 1.039 4.888 0.205 1 4.85E+08 

• Interna! Ford testing completed to understand KBA result under these test 
condition 

111 Not inline with Ford expectation 
11 Ford testing completed to demonstrate 

11 EGR active at lower ambient temperatures 

• Determine mechanisms which could lead to high Nüx emissions 

.. 

.. ·.·, ~>->·_.··· 
~-
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Comparis·on of.KBA with Ford 

Blue: KBA NOx TailPipe - Post LNT 
Green: Ford Engine Out - Pre LNT 

, 
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• Blue tailpipe result (KBA test) is higher than-the engii1e-out (Qreen -Ford testf indicatlrig a high LNT loading 
-condition 

• More NOx generated in the KBA test than can actually be produced by the engine based on Ford test 

- ?' 

._: __ • '.-.H~?son tobe analysed, however, only explainable reason is that the LNT:is _saturatec:l·due to pri.or:t~sting-

·--:-· 

, {f'._,:~~~~~::z11:~ti~e ol rea),~ri;i~gwMich.·~öul<J· PElciliclic~nf PYf9~i,t~~Y~'."'~~~?~~:~;,t~ll~·~~t~-~.·· . 
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Ford 10degC NEDC (2): pre-conditioned 
:2 _, - - :-~·· " -~ ---~-

-·,· :·-·. 

.·. :Ford :·.1:0-degC, N~g]J.Q:_,~:·'· 

· EGR·active··from 
60sec based .. on. 
coolant temp 

-Slue: test 1, red: test 2 

~ 
l'i 

~' 
" ~I 

(T.P) HTHC 1 CO •· . co2 . 1 HTHC+NOX 

Test 1 0.0873 1 0.570 119.43 1 0.148 
Test2 0.0803 1 f9.22 0.142 

2.41 
·1• 1 
0.8 J 
0.0 

TIME :ec.1133,396 
Vehv_ ... km/h 97.590 -- dyn10115731.ma~ 
VehV_" ~m/h 98 021 -- dyn1011573l.mat 

~~:=~~~: ;:: ~:~~:~ -- Dyn10115731. VTS 
EGAV!v_rA:t ~ 0.000 -- 0yn10115732.VTS 

0.024 

J 
FG_;,~~"..':~~~ .~ ~-~ : : : /:IJ t ~ 

-- ----- fG_C:~~~~=~~ :: H: ______ f _______ f _______ T _______ ------- --------: --- ··--1,- ---- 0.016 ~ 

1 \ TP_GM_Nox •m nooo : : ' • , : ~ 1 L 1 \ ,-- ----- ;:=~~~~=~~~ :~ HE -----: :·--1·---~--------:-·r---~--------~---- ~u-1 ---- 0 = ~, 

----- i--~'-d~t~CuL-f-~~CV:~~VL1~~~~~----; __ \ ~- =mi ~ 
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~\:>: .... -would reduce the effectiveri.ess of emission control systems 

.• EGR· demonstrated.to be active at the lower ambient temperatures . 

-.c „. Test not consistent with C-Max 2.01.testing which have simi-lar emission 
.,„„· · control systems 

• We believe this .analysis should be sufficient to bring the matter to a 
"' .. '.: .. conclusion; if questions remain, we suggest a joint Ford KBA test 
:'.:::,::;-. program at a location (e.g. in Ford UK, Dunton) and under conditions as 

·.defined-by KBA. -
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Teilnehmer: 

Herr 
Herr 
Herr 
Herr 

1 ,Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Herr 
Her 

Protokoll der Sitzung 
der Untersuchungskommission Abgas 

mit Ford 
am 16.02.2016 in Berlin von 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

Ford Europa) 
er Geschäftsführung Ford-Werke GmbH) 
Ford Europa) 

, FoE Powertrain Calibration) 
ore ~a ib1·cition -) 

Herr- begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 

UK vor. Herr- begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mit

glieder der UK vor. Er erläutert das geplante Vorgehen der UI<: Die UK wird einen Bericht erstel

len, in der auch die vom KBA erhobenen Fahrzeugmesswerte herstellerbezogen veröffentlicht 

und dem deutschen Bundestag übergeben würden. Zusätzlich würden diese an die zuständigen 

Typgenehmigungsbehörden übergeben. Auch der Motorschutz bei Abschalteinrichtungen werde 

dargestellt. Dmüber hinaus würden Hinweise auf die Verbesserung des TGV in nationaler, euro

päiscl1er und internationaler Hinsicht gegeben. 

Ford erklärt, dass man transparent, konstruktiv und möglichst effizient die UK unterstützen will. 

Herr- stellt die Messergebnisse für die Fordfahr_zeuge vor: 

Ford Focus 2.0 1 Euro 5 

Der Ford Focus erfüllte im NEFZ kalt den Grenzwert. Im NEFZ warm liegt der NOx-Wert nur ge

ringfügig oberl1alb des Grenzwertes von 180 mg/km. Im PEMS-Straßenbetrieb treten Überhöhun

gen der Typ 1-Grenzwerte zwischen dem 2,2fachen und 3fachen des Grenzwertes auf. Lediglich in 

der RDE-Fahrt zeigt sich ein leicht erhöhter Wert vom ca. 3,5fachen des Typ 1-Grenzwertes. 



Ein Verdacht auf eine unzulässige Abschalteinrichtung lässt sich aus den Messungen nicht ablei

ten. 

Ford C-Max 1.5 ! und 2.0 1 Euro 6 

Beide F<il11Leuge wenden nach 1-lerstellernngabcn dieselben Emissionstrategien an. Sie erfüllen 

im NEFZ kalt sicher den NOx-Grenzwert. Auch im NEFZ warm liegt die Messung nictit darüber. 

Auffällig hohe NOx-Werte zeigten sich boim NEFZ 10 'C Test. Das Verhalten des C-Max ::iuf der 

Straße zeigt bei den PEMS-MessungP.n Überhöhungen vom bis zu 4-5fachen des Grenzwertes. 

Jedoch liegt der Wert bei l1öherer Lastanforderung im NEFZ +10 % PEMS-Test auch sehr hoch 

beim 9 bzw. ?fachen des Grenzwertes. 

Gemäß Stellungnahme des Herstellers konnte als Grund dafür in der Modalwertzerlegung der 

Messung eine Peakemission am Ende des Zyklus in der Beschleunigungsphase detektiert werden. 

Diese starke Überhöhung ist nach Aussage von Ford nicl1t sicher erklärbar. Vermutung ist eine 

hohe Vorbeladung des NSI< vor der Messung, die dazu führt, dass die beiden Effekte „Reduzie

rung der AGR-Rate durch hohe Lastanforderung" und „mangelnde Aufnahme von rohemittierten 

NOx durch den NSK" bei gleichzeitiger Regeneration !zu einem deutlichen N()x-Peak führep. pure!) .. 

temperaturbedingtes Herunternehmen der AGR-Rate wird die notwendige Gemischanfettung für 

die Regeneration des NSK erschwert. Bei gleichzeitiger Leistungsanforderung in der Beschleuni

gungsflanke des Zyklus wird die NOx-Urnsetzung im NSK behindert 

Aus den Messungen kann derzeit nicht auf eine unzulässige Abschalteinrichtung geschlossen 

werden, allerdings wird deutlich, dass AGR-Rücknal1rnen hin zu sinkenden Temperaturen und ho

her Last, die NOx-Emissionen deutlich erhöhen. 

Herr-stellt anhand einer Präsentailon zunät:li:;l den Anspruch von rord nach frühe

ren schlechten Erfahrungen, dass über verschiedene organisatorische Maßnahmen sichergestellt 

wurde, dass keine unzulässigen Abschalteinrichtungen in Fordfahrzeugen verbaut werden. Z.B. 

sei ein Anti-Defeat-Device-Training für alle Verantwortlichen bei Ford verpflichtend. Dies ist in 

deutscher Sprache bzw. in der jeweiligen Landessprache online zu absolvieren und dauert ca. 

eins !:'!.LQQ..Stunde. Es geht auf die verschiedenen denkbaren Arten von Defeat Devices ein, wie 

physisch (z.B. Motorhaubenschalter), Software, Kalibration oder auch unbeabsichtigte Konse

quenzen z.B. anderer Entwicklungsziele. Zur Prüfung enthält dies auch einen Defeat Device De

cision Tree. 
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Zur organisatorischen Sicherstellung der Defeat Device Vermeidung wurden die Verantwortlich

keiten zur Freigabe z.B. von Kalibrierunge11 getrennt. Ohne solch klare Governance Strukturen 

könne man bei 22.000 Ingenieuren sonst so etwas nicht sicher stellen. 

Im Weiteren soll noch dargestellt werden, was normal use bedeute. Herr-stellt dar, 

dass hierzu von Ford Kunden- und Fahrzeugdaten intensiv ausgewertet würden und in l<ennfel

dern aufbereitet würden, um dies für die Fahrzeugentwicklung nutzbar zu machen. Dementspre

chend wu1·den z.B. auch die AGR-Raten-Korrektur-Kennfelder aufgebaut, die er anhand der Prä

sentation vorstellt. 

Er erklärt, dass die Fordfahrzeuge über keinerlei Zyklus- oder Prüfstandserl1ennung verfügen. Es 

gebe darüber hinaus keine Zeit-, Trigger- oder GPS-Signale, die die Emissionskontrolle beein

flussen. Die Fahrzeuge seien dagegen robust im Design auf 160.000 km und 15 Jahre Ge

brauchsdauer ausgelegt. 

Hinsichtlich der hohen Werte im KBA·Test NEFZ 10°C vermutet er die Ursache in dem vor der 

Messung hoch beladenem NSK und dem unerklärlichen Ausstoß von l1istorischem NOx aus dem 

NSK. Wieso dies nicht in einer Regeneration in unschädliche l<omponenten umgesetzt wird, 

bleibt dabei unerl<lärt. Die hohen NOx-Werte bei den Straßenmessungen erklärt Herr

mit der höheren Last, die in den höheren C02-Werte erkannt werden kann. Dadurch, dass bei 

höheren Lasten, die AGR-Raten gesenkt werden, entstehen hier höhere NOx-Werte. Darüber 

hinaus wird auf den guten Weri bei der KBA-RDE-Messungen hingewiesen. 

Herr-erneuert im Weiteren die Ergebnisse anhand der Modalwertanalysen. Er weist 

darauf hin, dass hier auch nachgewiesen ist, dass auch bei diesen Temperaturen die AGR aktiv 

ist. Er vermutet, dass der Peak des 1,5 1 in der Höhe nur zu erklären ist, dass hier bereits zuv9r 

eingelagertes NOx ausgetreten sei, da die Vergleichsmessungen bei Ford ergeben haben, dass 

vor dem LNT die NOx-Werte niedriger gewesen seien als nach dem LNT. 

Herr fragt nach, ob der LNT denn NOx produziere. Herr- antwortet, 

dass Ford diesen Effekt mit Freisetzung von eingelagertem NOx aus dem LNT bereits häufiger 

beobachten konnte. Herr l1at Zweifel an dieser Aussage. 

Her-stellt dar, dass Ford versucht habe, die KBA-Versuche zu replizieren, dies aber 

nicht gelang. Die Werte bei Ford lagen immer unter dem Grenzwert. Herr- entgegnet, 

dass das 2,0 1 Modell qualitativ dasselbe Verhalten mit dem Peak nur in geringerer Ausprägung 
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gezeigt habe und das Fahrzeug auf einem anderen Prüfstand und einem anderen Technischen 

Dienst vermessen wurde. Das Ergebnis betrug 378 statt 622 rng/km, liegt aber trotzdem oberhalb 

des 4,5fachen Grenzwertes. Herr- hält die Ausbildung des Peaks feil" ein typisches LNT- · 

Verhalten, das auch bei anderen Fahrzeui:Jen schon beobachtet werden l<0nnte und seine Ursa

r.hP. gemeinhin in der Ursache hat, dass an dieser Stelle des Zyklus bei temperatur- und lastbe

dingt abgesenkter AGR-Rate keine ausreichende Gemischanfettung gelingt und so eine vollstän

dige Regeneration misslingt, zumal durch den höheren Frischluftanteil und die Lastabforderung 

ein deutlicher Rohemissionsanstieg der NOx entsteht. Die eingeleitete Regeneration sei in den 

Modalwerten durch die steigenden CO-Werte durchaus erkennbar. 

Im übrigen seien die KBA-Mess.ungen als Kontrollmessungen angelegt, so dass absichtlich feste 

Prüfungspräkonditionierungen des Typ 1-Testes nicht durchgeführ1 wurden. 

Zum Ausschluss bzw. Nachweis der Fordansicht sollen verschiedene Prüfstandsmessungen bei 

Ford in Dunton unter Begleitung von stattfinden, in denen bei niedrigen Tem

peraturen und bei unterschiedlichHn definierten Vorbeladungen dP.r LNT lv"1essungen auf dem 

Rollenprüfs\and durchgeführt werden. Die Erkenntnisse sollen an das KBA weitergegeben wer

den und mit einem eigenen Fahrzeuge !unabhängig, vom KBAnachgemessen werden. Die Mes

sungen in Dunton sollen am 29. Februar stattfinden. 

Danach wird entschiedAn wie weiter mit den Prüfungen bzw. Er~ebnissen zu verfal1ren ist. 

Herr- dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitzung. 

-
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Teilnel1mer: 

Herr 

Frau 
Herr 
Herr 
Herr 
Frau 
Herr 
Herr 

Proto!<oil der Sitzung 
der Untersuchungskommission Abgas 

mit FCA 
aim 'u 3,02„2016 in ß(~rHn von 10:00 Uhr bis 11 :35 Uiu 

calibration and emissions aftertreatment) 

Herr- begrüßt die Teilnehmer und stellt die Aufgaben, Maßnahmen und Mitglieder der 

UK vor. Es ist bekannt, dass für FCA in erster Linie Italien rnit seinem Transportministerium und 

seiner Genehmigundbehörde zuständig ist. Dennoch untersucht und bewertet die UK Fahrzeuge 

von allen Volumenherstellern im deutschen Feld. Weiter erläutert er das geplante Vorgehen der 

UK: Die UK wird einen Bericht erstellen, in der auch die vom KBA erhobenen Fahrzeugmesswer

te herstellerbezogen veröffentlicht und dem deutschen Bundestag übergeben würden. Zudem 

würden auch die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten über die Typgenehmigungs

behörden informiert. Auch der Motorschutz bei Abschalteinrichtungen werde dargestellt. 

Herr- dankt für die Möglichkeit für FCA Stellung zu beziehen. Er zeigte sich überrasclit von 

dem Schreiben des KBA vom 15.02. Er hatte vermutet, dass die bereits .dem KBA gelieferten 

Informationen ausreichend gewesen seien. Er sagte aber zu, fristgerecht zu antworten. Darüber 

hinaus teilte er mit, dass er alle Informationen dem ital. Transportministerium übergeben habe, 

damit diese informiert sind. Zuletzt fand am vergangenen Montag ein Treffen mit dem Ministerium 

statt. Er sei heute gern bereit alle Fragen, wie auch zuvor schon dem KBA zu zu beantworten. 

Herr- stellt dar, dass der Untersuchungsprozess auf zwei Ebenen verläuft. Zum einen 

auf der Verwaltungsebene des KBA, zum anderen auf der politischeren Ebene der Untersu

chungskommission, die auch die politische Bewertung übernimmt. Er fragt, ob in Italien ebenfalls 

vergleichbare Maßnahmen vorgesehen seien. Herr- antwortet, dass es in Italien bisher nur 

den Plan für die Durchführung solcher Messungen gäbe. Bislang seien ausschließlich behördli

che Unterredung!3n mit dem KBA geführt worden. 
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Auf die Frage, ob FCA auch für Jeep und Suzuki spreche, antwortet Herr- dass er für Jeep 

aber nicht für Suzuki und auch nur für Euro 5 spreche. Mit Suzuki solle es dann ein spezielles 

Meeting geben, wahrscheinlich im März in Berlin. 

Herr- stellt zusammenfassend die Messergebnisse und Kenntnisse des KBA dar: 

FCA Fiat Panda 1.3 1 Euro 5 

Das geprüfte Fahrzeug Fiat Panda hält im NEFZ kalt den Grenzwert ein. Der Fiat Panda zeigt im 

NEFZ warm und bei den PEMS-MP.ssungen erhöhte NOx-Werte. Die erhöhten Werte im NEFZ 

warm könnten sich uus der von Fiat genutzten AGR-ReoP.lstrategie in Abhängigkeit von der Kühl·

wasse1iemperatur erklären lassen. Im Rahmen eines ersten Besprechungstermins mit dem Her

steller Fiat wurde erläutert, dass ab einer Kühlwassertemperatur von 50 °C die AGR-Rate aus 

ßauteilschutzgründen gegenüber dem „Kaltstart" zwischen 20 - 30 °C reduziert würde. Bei den. 

erhöhten Werten aus den PEMS-Messungen wurde berücksichtigt, dass speziell dieses leichte 

und leistungsarme Fahrzeugkonzept nach Ausrüstung mit der PEMS-Anlage und den weiteren 

Messeinrichtungen und dem zur Bedienung benötigten Beifahrer unter wesentlich höheren Lasten 

gefahren wird als im vorgeschriebenen Prüfstandstest 

Ein Hinweis auf unzulässige Abschalteinrichtungen lässt sich aus den Messwerten nicht ableiten. 

FCA Alfa Romeo Giulietta 2.0 1, Jeep Cherokoc 2.0 1, FCA Fiat Ducato 3.0 1 Euro 5 

Bei den durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) durchgeführten Abgas-Feldüberprüfungen von 

Dieselfahrzeugen fielen die Fahrzeuge Fiat Ducato, Jeep Cherokee und Alfa Giulietta durch hohe 

NOx-Abgaswerte auf. Während die Fahrzeuge bei vorschriftengerechter Prüfung der Abgasemis

sionen (Typ 1 Test, NEFZ) auf dem Rollenprüf-stand die Grenzwerte einhielt, ergaben Messungen 

auf der Straße mit einer mobilen Abgasmessanlage (PEMS) im selben Zyklus stark erhöhe NOx

Abgaswerte. 

Im Rahmen zweier Stellungnahmen vom 27.11.2015 und 15.01.2016 sowie eines Treffens am 

19.1 i .2015 im KBA wurde erläutert, dass die von FCA abgegebenen Stellungnahmen für die 

Emissions-Technologien der vom KBA getesteten Fahrzeuge Jeep Cherokee, Fiat Ducato als auch 

Alfa Romeo Giulietta gelten, 

e die Fahrzeuge vollumfänglich der Gesetzgebung entsprechen 
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0 die Messwerte keinen Nachweis einer unzulässigen Abschalteinrichtung liefern 

0 FCA ausführliche Erläuterungen .abgegeben hat um den Unterschied zwischen Prüfstand

tests und Straßentests zu erklären, 

o Insbesondere der NEDC warm-Test höhere Werie liefert als der NEDC kalt-Test und sie 

dieses Verhalten der Fahrzeuge als Beweis für 6. sehen 

e es keine Zyklus- bzw. PrOfstandserkennung in der Motorsteuerungssoftware gibt bzw. es 

einen Modus gibt der lediglich unter Testbedingungen aktiviert ist, 

0 bei bestimmten Außentemperaturen unter 20°C und oberhalb von 30°C sowie höheren 

Kühlwassertemperaturen (>50°C?) die AGR-Rate iterativ zurückgen.ommen wird, 

0 die Bestrebungen der EU gestützt werden, bei der Erstellung von Vorsct1riften zur realitäts

näheren Testmethoden unterstützen. 

Die bisherige Regelstrategie gemäß Punkt 4. bis 8. und die damit einhergehende Reduzierung der 

Effektivität der Emissionsnachbehandlung konnte bisher durch FCA sachlich nicht hinreichend 

erklärt werden. Die technische Notwendigkeit erscheint somit nicht gegeben. 

Hieraus ergibt sich der Verdacht, dass die Fahrzeuge über unzulässige Abschalteinrichtungen ent

sprechend Nr. 2.16 der UN-Regelung Nr. 83 in Übereinstimmung mit Nr. 5.1.2.1 dieser FZegelung 

und Artikel 3 Nr. 10 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 in Übereinstimmung mit Artikel 5 Abs. 2 S. 

1 dieser Verordnung verfügen. 

Es wird gebeten, verbindlich zu erklären bzw. zu erläutern, 

1. warum die AGR-Regelstrategie AGR-Rate extrem restriktiv beim NEDC warm-Test ein

greift, 

2. warum die von ihnen dargestellte drehzahl- und lastabhängige AGR-Rate außerhalb der 

Last- und Drehzahlbereicl1e des NEDC-Tests restriktiv reduziert wird, 

3. weshalb die Außentemperatur zur Regelung der AGR-Rate herangezogen wird und nicht 

z.B. die Ansauglufttemperatur nach Turbolader oder Ladeluftkühler, 

4. welche sachliche/technische Begründung für die unseres Erachtens zu restriktive Reduzie

rung der Effektivität der Abgasreinigungsanlage in Bezug auf die temperaturabhängige 

(Kühlwasser- und Außentemperatur) AGR-Raten Reduzierung von ihnen geliefert werden 

kann (der angeführte Bauteilschutz reicht unsres Erachtens zu weit nicht als Erklärung 

aus), 

5. welches Verbesserungspotential der AGR-Raten bei den betrachteten Fahrzeugkonzepten 

gesehen wird. 
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6. Es ·wird gebeten, die temperaturabhängigen Kalibrierungen der Motorsteuerung 1n Form 

von Charts oder Mappings darzustellen. 

Herr- fragt nach der Höhe der maximal erlaubten NOx-Emissionen. Es wird dargestellt, dass 

allein der Typ !-Prüfung-Grenzwert und die Bestimmungen zu Abschalteinrichtungen maßgeblich 

sind. 

Er fragt nach den Messwe1ien des Guiletta und der Klassifizierung durch rote und gelbe Kenn

zeichnung. Es wird ihm erläutert, dass diese Farben nur für das erste Screening bei der Untersu

chung verwendet wurden und für die endgültige Bewertung nicht herangezogen werden. 

Hinsichtlich des Einflusses der Umgebungstemperatur auf die AGR erlfüJtert Herr - die Phä

nomene des Stotterns und der Fehlzündungen sowie des großen Anstiegs der Kohlenwasserstof

fe. 

fragt nach der konkreten Quantifizierung und Abgrenzung der gefährdeten 

Herr - verweist auf das AGR-Kennfeld auf Seite 8 der übersandten Unterlagen und zeigt Bil

der von versotteten AGR-Komponenten. 

Herr fragt, ob er konkrete Testreihen vorweisen könne, die die technische 

Notwendigkeit dieser Abschalteinrichtung hinsichtlich des Motorschutzes nachweise. Insbesondere 

die Strategien oder Schadensbedingungen wären inieressant. 

Herr- sagt zu, präziser werden zu können in der angefragten schriftlichen Stellungnahme. 

Die UK stellt fest, dass nach wie vor der Verdacht bestehen bleibt, dass eine unzulässige Ab

schalteinrichtung in den Fahrzeugen vorliegt. 

Herr - fragt, ob die in der Presse beschriebene Rückrufaktion des Fiat 500 1,6 1 Diesel 

hinsichtlich eines Emissionsproblems erläutert werden könne. Herr - sagt, dass es eine sol

che Aktion zumindest hinsichtlich Emissionen seiner Kenntnis nach nicht gäbe. Alle Rückrufaktio

nen der FCA finden nicht nur in Italien, sondern unmittelbar auch in Deutschland statt. 
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Herr- fragt nach der Ankündigung der FCA in der i:Jresse, ab April 2016 die Emissionen 

der Euro 6-Fahrzeuge in der Produktion zu verbessern und diese auch als Serviceaktion für alle 

anderen Fahrzeuge anzubieten. Herr- fragt, ob sich diese Serviceaktion auch auf die Euro 

5-Fahrzeuge beziel1t. Herr - verneint dies und stellt dar, dass dies zukunftsbezogene Maß

nahmen seien auf dem Weg zu den RDE. Im Weiteren würden die Fahrzeuge mit einem SCR

System für Euro 6 d ausgerüstet. 

Abschließend stellt Herr - fest, dass niemals von FCA beabsichtigt gewesen sei eine unzu

lässige Abschalteinrichtung zu verbauen. 

Herr- dankt allen Teilnehmern und schließt die Sitzung. 

2016-02-18 Protokoll 37 _Ul(_FCA.docxl09.03.2016. 5 
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November 27, 2015 

Tl1is letter is in response to your request to comment and provide further information 

on the results of the tests that you ("KBA'') have recently perforrned on a Jeep Cherokee 

sample 1 ("Cherokee"), as announced in your letter to FCA Gerrnany AG dated November 13, 
2015 and further discussed in the meeting wl1ich took place on November 19, 2015. 

We appreciate being provided with the opportunity to comment on the results of your 

tests and to provide our perspective in this matter. 

1. KBA's testing results 

We understand thai you have first tested the Cherokee on the chassis dynamometer 

1 JTD2.0L 170CV AT9 AWD version 
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Jeep 

according to the rcgulatory homologation cycle pursuant to Regulation (EC) No 715/2007 of 

the European Parliament and of the Councilof June 20 2007, as amended ("New European 

Driving Cycle" or "NEDC"). The result of the test indicated NOx emissions within the regulatory 

limit (140 mg/km vs. the 180 mg/km limit). Then you have performe_d a second cycle, identic_al 

to the NEDC other than that the test has been commenced with warm engine (rather than cold, 

as prescribed for the NEDC). The result of such second cycle as to NOx emissions is 977 

mg/km. The sarne cycle as used in the second test has then been repeated, with the relevant 

resulls rneasured with a PEMS and the outcome was 1 O~J'T mg/km. Then you have carried out 

an on road cycle intended to replicate the conditions of the NEDC, but with warm engine at 

start, with a NOx result of 2498 rng/krn. Then this last cycle has been repeated on road three 

times with certain variations that you have introduced, with NOx results of 23'14, 2560 nnd 

2241 mg/l<m respectively. Finally you have performed an on road test according to a real 

driving cycle and recorded NOx emission of 2290 mg/km. 

In your letter of November 13, 2015 you have stated that you consider the NOx levels 

resulting from your test, both on the chassis dynarnometer and on the road, "excessive". In 

the meeting of November 19, 2015 you have expressed concerns regarding the difference in 

results between the test performed on the chassis dynamometer according to the NEDC with 
cold engine at cranking ("Cold NEDC Test") versus the results of the same cycle performed 

with warm engine at cranking ("Warm NEDC Test") and the use of temperature as parameter 
in EGR control strategies 

Our comments are as follows. 2 

2. Cherokee conforms to the homologated sample 

The result of the NEDC cycle performed by KBA under the regulatory conditions (i.e. 

with cold engine at cranking) is within the regulatory limit {NOx was 140 mg/km, vs. the 180 

~ mg/km homologation limit) and conforms to the homologation value. The result of your test 

performed in accordance with the regulatory requirements demonstrates that the Cherokee 

meets the regulatory requirement to conform to the homologated sample. 

3. Cherokee does not detect being tested on a chassis dynamometer 

Sensors and electronic components in modern motor vehicles are capable of 

"detecting" the start of an emissions test in the laboratory and activating a specific predefined 

2 
FCA is not aware of the factual and logical background of the testing sequence and methodology used 

by ~BA, nor of the details of its implementation and reserves further comments on each of them. 

2 
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test mode, designed to operate solely during the performance of the test. 

In our case, the result of the Warm NEDC Test is different from the result of the Cold 

NEDC Test. lf the vehicle had detected that a chassis dynamometer test was being carried 

out and had activated a specific lest mode, the result of the Warm NEDC Test would have 
been·the same as the result of the Cold NEDC Test. The results of your tests confirm that tl1e 

Cherokee does not detect that it is undergoing a bench test. 1 n ott1er words, its emission 

control strategies operate the same way ori the bench and on the road. 

Given the above, FCA would strongly reject any attempt to assimilate Cherokee to 

vehicles that detect that they are being tested and activate a functioning rnode designed to 

operate only under test. Any such allegation would be not only groundless, but disproved by 

the result of the KBA tests. Cherokee's controls operate the same way on the chassis 

dynamometer and on the road. 

4. KBA's Classification of the results of the Warm NEDC Test is rnerely 

quantitative 

In the meeting of November 19, you have stated that you have established a 

classification of the results of the Warm NEDC Test depending on the conformity factor (i.e. 

the deviation ratio versus the regulatory limit). Such classification includes three categories: 

green, which is comprised of t11e vehicles which in the Warm NEDC Test have a conformity 
fa'ctor up to 2. 1; yellow, which includes vehicles which in the same test have a conformity 

factor greater than 2. 1 and lower than 3; and red, which includes vehicles whose Warm NEDC 

Test result shows a conformity factor equal or higher than 3.3 

lt must be noted !hat (being engine temperature at cranking the only difference 

between the Cold and Warm NEDC Test) any vehicle !hat has performed differently in the 
Warm NEDC Test vs. the Cold NEDC Test (i) detects temperature at cranking and (ii) uses 

temperatUre at cranking as a parameter to modulate the emission treatment system. 

lf the use of temperature as described above was impermissible, all vehicles 

performing differently in the two tests would be using an impermissible parameter, irrespective 

of their position in the green, yellow or red category of KBA's classification. 

In addition FCA does not believe that there is any possibility to establish a threshold of 

emissions beyond which the use of temperature as a parameter to modulate the EGR would 

not be permissible and below which it would be permissible, particularly in the current EU 

3 The grounds of the quantitative thresholds on which l<BA's classification lies are unclear to FCA and 
FCA reserves further comments 

3 
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regulatory system which does not contemplate a "not-to-exceed'' regulatory concept (other 

than that prescribed for the homologation test). 4 

5. Auxiliary Emission Control Strategies are permissible 

The purpose of f\IOx emission treatment systems, which in the case of Cherokee 

consists essentially of the exhaust gas recirculation ("EGR"), is to reduce engine emissions to 

the extent the operation of the system does not result in risk of damage or accident to the 

engine or in risk for the safe operation of the vehicle. 

Manufacturers pursue these objectives by developing control strategies that govern 

the operation of the EGR. In modern electronically controlled diese! engines numerous 

sensors, software calibrations and algorilhms may be used to modulate and control multiple 

aspects of the engine operation, including operation of some or all of the emission control 

system. In particular EGR requires modulation by an engine computer employing software 

and/or hardware tl1at embodies a control strategy Any software or hardware that modulates, 

activates, or deactivates any part of the emissions control system is generally known as an 

Auxiliary Emission Control Strategy ("AECS"). 5 

Although almost all the AECS reduce the effectiveness of the emission control system, 

AECS are essential to the proper functioning of any modern diese! engine and emission 

treatment system and cannot be considered per se impermissible. Current rules provide an 

exemption for AECS that are justified in terms of protecting the engine from damage. This 

means that manufacturers are entitled to modulate the pollution control system to the extent 

necessary to protect the engine from damage or accident or for safe operation on the vehicle.6 

4 Regulation (EC) No 715/2007 (Whereas No. 15) expressly contemplates as a matter for future 
consideration the introduction of the "not-to-exceed" regulatory concept, which is therefore not currently 
part of the existing EU rules: "Tt1e Commission sllould /rnep und er review l/1e need tu revise tt1e New 
European Drive Cyc/e as the fest procedure that provides the basis of EC type approval emissions . 
regulations. Revisions may be necessary to ensure that real world emissions correspond to those 
measured at type approval. The use of portable emission measurement systems and the introduction of 
the 'not-to-exceed' regulatory concept shou/d also be considered." 

5 Examples of such AECS include strategies that adjust fuel injection timing based on barometric 
pressure, intake manifold pressure, engine rpm, fuel rate, average fuel rate, ambient temperature, actual 
or inferred gear ratio, intake manifold temperature, engine coolant temperature, oil temperature, the 
derivative(s) of these inputs, use of cruise control, idle periods, power-take-off (PTO) systerns, or any 
similar inputs for the purpqse of determining diese! fuel injection timing. 

6 Article 3.10 of Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of June 20 
2007, as amended provides a definition of "defeat device" as "any element of design which senses 
temperature, vehicle speed, engine speed (RPM), transmission gear, manifold vacuum or any other 
parameter for the purpose of activating, modulating, de/aying or deactivating the operation of any part of 

4 
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Whether an AECS is justified is a judgmental decision which depends on a number of 

subjective and interpretational considerations (inter alia, safety related) rather than the 
outcome of an objective measurement in a prescribed cycle. These considerations include the 

expected performance of the vehicle and of tt1e EGR, the long term impact of EGR's operation 
on the engine and the risks that such operation may pose for the integrity of the engine and 

t11e safety of occupants. Often such judgmental decision can be refined over time based on 

field experience and additional testing. Absent any further specification of EU regulatory lirnits 

and absent any guidance from the regulatory authorities as to the AECS that can be 

considered justified and those which cannot, manufacturers have been exercising their best 

judgement to develop control strategies that meet the objective of reducing NOx emissions and 

at the same time preserve the engine from damage and the occupants from safety risks. 

6. Risk of engine damage 

The adverse effects that intensive EGR has on the engine are weil known and 

recognized. 

lntroducing unfiltered exhaust gas into the intake manifold, and eventually into the 
combustion chamber, can accelerate deterioration of the cylinder bore and piston rings. High 
EGR rates, particularly if continuous and in demanding driving cycles, may cause massive 
soot generation and progressive fouling of the components of the engine, which ultimately 

ends up in engine malfunctioning and component failure. 

The matter is dealt with in several scientific works. 7 

the emission contro/ system, that reduces l/Je effecliveness of the emission control system under 
conditions w/Jic/J may reasonably be expected tobe encountered in normal vehicle operation and use''. 
Article 5.2 of the sarne Regulation prohibits the use of defeat devices "that reduce the eftectiveness of 
the emission control system" with the following exceptions: "the need for the devlce is justified in 
terms of protecting the engine against damage or accldent and for safe operation of the vehicle; 
(b) the device does not function beyond t/1e requirements of engine starling; or (c) t/Je conditions are 
substantial/y inctuded in the lest procedures for verifying evaporative emissions and average tai/pipe 
emissions." 

, "Examination of So.ot Deposition 

5 
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Attached as Exhibit 1 are pictures of components showing the deteriorating impact of 

EGR 

Exhibit 2 contains a !ist of patents related to software strategies detecting the degree 

of clogging of EGR system components. 

The components primarily affected by the above issues are: 

(a) the turbocharger variable geometry vanes; 

(b) the intake manifold and intake ducts; 

(c) the throttle valve; 

(d) the boost/temperature sensor; 

(e) the cylinder head exhaust valves; 

(f) the after treatment sensors and other components in contact with exhaust gases; 

(g) the EGR cooler; and 

(h) the EGR valve. 

In particular, effects on the EGR, which may result in an ineffective NOx treatment, 

primmily consist of: 8 

A. Deposits: carbonaceous material depositing on the walls of the EGR system 

pipes, coolers, and valves reduces the capacity and efficiency of the system. These deposiis 

can restrict the flow through the EGR system to prevent the required amount of EGR to be 

mixed with the intal~e air. These deposits can foul valves and cause them to stick; preventing 

accurate control of EGR flow. These deposits can also act as insulation, preventing efficient 

heat transfer from the exhaust gas to the cooling medium in the EGR cooler arid increase the 

temperature of the EGR mixing with the intake air. Fouling of EGR coolers is a significant issue 

for compliance with NOx emissions standards and has negative impacts on cooler sizing and 

engine peliormance. 

6 
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B. Cotrosion: the presence of sulfur (even with the use of low sulfur· fuel) in the 

EGR system in the form of sulfuric acid must be viewed as a major threat to the integrity of its 

components. Corrosion in any of the tubes could intmduce water (cooling medium) into the 

engine and perhaps cause a catastrophic failure. Of all the issues associated with EGR 

systems in any configuration, this one is the most serious. nie more condensate is formed due 

to EGR cooling, the more likely corrosion will be experienced and will have serious durability 

consequences. 

EGR rates are calibrated also to control DPF regeneration frequency and 

consequently limit oil dilution that could lead under specific customer mission profiles to oil 

viscosity deterioration up to engine components failure. The affected engine components are: 

1) the piston and the piston rings; 

2) the bearings and in general all rotating components protected by lubrication 

(camshaft, etc.); 

3) the oil pump; and 

4) the intake/exhaust valves. 

lt is therefore a fact that no diese! engine can operate indefinitely under an intensive 

EGR treatment and !hat the operation of the EGR must be modulated to preserve the engine 

from damage or accident (which may result in a risk for the safety of the vehicle occupants). 

7. Cherokee's EGR specifics impacting an test results 

The functioning of the EGR system of a specified vehicle depends on several factors. 

In particular vehicle weight and energy demanded to run at constant speed have a direct 

impact an EGR rate management. 

Typically, a D-segment UV (like Cherokee) weights 500-600kg more than a C-segment 

passenger car. As a consequence the energy demanded to run @100km/h the UV is 

significantly higher if compared to that required to run at the same speed a passenger car (as 

a reference from 13-14 kW to 17-18 kW, i.e. approximately +30%). 

The same diese! engine with the same transmission and gear ratios will therefore 

operate on a UV at same engine speeds but at higher loads. 

Typically, load increase in diese! engines is achieved through a higher quantity of . 

injected fuel, which reduces fresh air available. As a consequence, the EGR operates at lower 

average rates. This is necessary to maintain stable combustion and to limit soot generation 

and related engine damage, but results in higher NOx emissions levels. 

7 
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8. In particular: temperature 

(a) Coolant temperature 

During engine warm-up (i.e. sta1i with cold engine, which is the normal an.d statistically 

prevailing start cohdition), EGR rates are applied as a function of engine speed and load as 

represented on the below graph. 
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As previously mentioned, the purpose of Cherokee's EGR is to reduce NOx engine 

emissions, to the extent the operation of the EGR does not result in risk of damage or accident 

to the engine or in risk for the safe operation of the vehicle. 

Operating the'engine with the above EGR rates continuously, especially under 

particular driving conditions like door-to-door and heavy urban arid generally short trips, may 
lead to high soot generation, with progressive fouling of engine compönents up to 

malfunctioning and/or permanent component failure. Furthermore, those EGR rates may lead 

to an increase of DPF Regeneration frequency and oil dilution that could drive under specific 

customer mission profiles to oil viscosity deterioration up to engine components failure. 

As a consequence, to protect engine reliability for cranking performed with warmed-up 

engine (i.e. start with warm engine, corresponding to instances of prolonged vehicle use, such 

as long trips with intermediate short stops) EGR rates are modulated (not deactivated) through 

a reduction of approximately 5 to 15 units. 

8 
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. (b) Ambient temperature 

EGR rate management is also linl\ed to ambient temperature with the purpose of: 

A. avoiding combustion instability which can result in misfire, causing, in addition 

to uncontrolled production of HC and CO emissions, in conjunction with soot, 

varnishing on: 

1) EGR valve 

2) turbocharger variable geometry vanes 

3) intake manifold and intake ducts 

4) throttle valve 

5) boost/temperature sensor 

6) EGR cooler 

7) cylinder head exhaust valves 

8) after treatment system sensors and all other components in contact with 

exhaust gases; 

B. reducing the risk of water condensation on EGR and intake system routing; 

C. avoiding vehicle jerking caused by combustion instability; and 

D. reducing thermal load on the cooling system, which could lead to engine 
damage due to overheating. 

9. On road tests are influenced by a variety of factors 

lt is largely known that the on road NOx emission performance of a vehicle powered 

by a diese! engine may significantly differ from the performance of the same vehicle when 

tested on a chassis dynamometer . 

Several studies have reported such difference and have analyzed the factors 

impacting the test results. Annex 3 contains some of them. 

In general terms emission measurements in on road tests are highly subjective, 

influenced by many factors. When different cycles on roller bench or on-road are performed 

these factors influence the engine operating point and therefore emission values. 

Examples of such factors include: 

(a) vehicle weight; 

9 



(b) vehicle payload; 

(c) vehicle aerodynamic drag; 

(d) vehicle auxiliary systems (NC, lights etc.) 

(e) driving style; 

(f) vehicle dynamic conditions (maximum acceleration and speed); 

(g) road up/down gradient; 

(h) absolute altitude; 

(i) ambient temperature; and 

U) traffic. 

The two charts below summarize other views as to the factors which impact on real 

· · ::::::;;, .. ~~c:"'::-.,:.c;-;;-.0 ·". driving emission tests (from TÜV NORD and from , Institute of Interna! 

MOPRr-.J. 

,.., \ .. „ ·-l·-r1·1„„A 
.„ !.~ 

Combustion Engines and Thermodynamics of the Graz University of Technology). 

Driving conditions in real traffic 

10 
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Institute of Interna! Co111bustion Engines and Tllerrnodynamics 

Weight, loading 

aerodynamic drag 

Rolling resistance 

Gear shift behaviour 

["~_:::".'.„ _ _] Auxiliaries can be on 

lnfluences: Dynamics of the cycle 
Engine load 

Temperature 

-7 Emissions 

Ambient temperature 
Cycle dynamics, rpm 

-7 Conversion efficiency 

Additional uncertaintles 

to CVS system 

Differences in engine load 
con1pared to chassis dyno 

General: 
-7 Higher weight and road load than NEDC 
-7 Different temperature levels (EU average 

lower) 
Depending on route and drlver: 
-7 Different power demand (typically higher) 
-7 More varlability In engine speed levels 
-7 Much more variablllty in drivlng dynamics 

Experience with RDE legislallon Berlin, 27"' Oct. 2015 

The further chart below indicates the relative estimate weight of the various factors on 

the vehicle's emission performance according to the ACEA. 

, Boundary 
'Conditions 

Dynamics 

Road Grade 

Weight 

Ambient conditions 

Shifting Strategy 

V max 

Auxiliaries 

Rolling Resistance 

Air drag 
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In response to this issue the European Union is working in order to update the current 

homologation procedures (Euro 6) to ensure !hat they more closely reflect real-world driving 

conditions. 

10. Additional information 

In response to yo1ir rnq11P.st WP. hereby confirm that the supplier of the Cherokcc's 

ECU is Bosch. We further confirm that no additional FCA internally produced software is 

added by FCA to the software provided by the supplier for engine system management. 

Finally, as requested, below is the identification data of the ECU: 

2.0 170Cv AT VGT S&S AWD EDC17C49-3.32 0 281019329 

11. Conclusions 

In conclusion, FCA believes !hat Cherokee fully complies with all applicable regulatory 

requirements and does not contain any impermissible EGR control. 

The results of the tests carried out by l<BA confirm that Cherokee, when tested in 

accordance with the regulatory cycle (NEDC), shows emissions wlthln the prescribed limits 

and meets the regulritory requirement to conform to the homologated sample. 

The results confirm as weil that the vehicle did not detect being tested on the bench 

and that Cherokee in no way can be assimilated to vehicles that detect being tested and 

activate a functioning mode designed to operate only under lest. 

Temperature is used in EGR management as an auxiliary emission control strategy 

justified by the need to protect the engine from damage, in compliance with current regulatory 

requirements. FCA believes it has provided objective and fully documented reasons in this 

respect. 

FCA believes that it has provided as weil extensive explanations of the reasons for the 

vehicle's testing results (both in terms of difference between Cold and Warm NEDC Test and 

in terms of absolute results) and of why such results cannot be considered indicative of the 

existence of non-permissible controls. Finally FCA has provided explanations of both the 

vehicle's specifics and the general factors which determine differences between in laboratory 

and on road testing results. 

12 
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None of the lest results is, in FCA's view, indicative of any non-compliance. 

We value our continuing dialogue with Regulatory Authorities and thank you for the 

opportunity to comment on the results of your tests we have been provided with. 

Yours Sincerely, 

13 
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Exhibits 

Exhibit 1 - Engine components affected by EGR 

Exhibit 2 - Patents related to software strategies detecting the degree of clogging of EGR 
system components 

Exhibit 3 - Studies on RDE Testing 

14 



FCA: Fiat Panda 1.3 1 Euro 5 

Das geprüfte Fahrzeug Fiat Panda hält im NEFZ kalt den Grenzwert ein. Der Fiat Panda zeigt 

im NEFZ warm und bei den PEMS-Messungen erhöhte NOx-VVe1ie. Die erhöhten Werte im 

NEFZ warm könnten sich aus der von Fiat genutzten AGR-Regelstrategie in Abhängigkeit von 

der Kühlwassertemperatur erklären lassen. Im Rahmen eines ersten Besprechungstermins mit 

dem Hersteller Fiat wurde erläutert, dass ab einer Kühlwassertemperatur von 50° C die AGR

Rate aus Bauteilschutzgründen gegenüber dem „Kaltstart" zwischen 20 - 30° C reduziert 

würde. Bei den erhöhten Werten aus den PEMS-Messungen wurde berücl<sichtigt, dass 

speziell dieses leichte und leistungsarme Fahrzeugkonzept nach Ausrüstung mit der PEMS

Anlage und den weiteren Messeinrichtungen und dem zur Bedienung benötigten Beifahrer 

unter wesentlich höheren Lasten gefahren wird als im vorgeschriebenen Prüfstandstest. 

Ein Hinweis auf unzulässige Abschalteinrichtungen lässt sich aus den Messwerten nicht 

ableiten. 

FCA: Alfa Romeo Giulietta 2.0 1 Euro 5 

Das geprüfte Fahrzeug Alfa Giulietta hielt im NEFZ kalt den NOx-Grenzwert ein. Im NEFZ 

warm wurden Werte oberhalb der doppelten Grenzwerthöhe gemessen. Nach Informationen 

des Herstellers wird die AGR-Rate auch in Abhängigkeit von der Kühlwassertemperatur 

(oberhalb 50 °C) zu-

rückgenommen. Dies würde den Anstieg im NEFZ warm erklären. Im NEFZ 10 °C wurden 

Werte um den 3fachen Grenzwert gemessen. Bei den Messungen mit PEMS unter 

Straßenbedingungen bei Umgebungstemperaturen zwischen 7 und 13 °C stiegen die NOx

Emissionen bis zum 7,5fachen des Grenzwertes an. Dabei zeigte dieses Fahrzeug bei der 

RDE-Fahrt bei ca. 13 °C lediglich einen 5fach erhöhten Wert. Dies lässt insgesamt auf eine 

große Abhängigkeit der 

AGR-Rate von der Außentemperatur schließen. Speziell bei Temperaturen unter 10 °C scheint 

die AGR-Rate deutlich verringert zu sein. Dies wird durch erste Stellungnahmen des 

Herstellers Fiat belegt, nach denen die AGR-Rate bei Temperaturen unter 10 °C deutlich 

reduziert werde, um ein stabiles Brennverhalten zu gewährleisten und Schäden an AGR

Bauteilen zu vermeiden. 

Ausführlichere Informationen zu den Emissionsminderungs-Strategien des Herstellers Fiat 

stehen noch aus. 



Diese temperaturabhängige Emissionsminderungsstrategie erfüllt die Definition eirier 

Abschalteinrichtung. Hinsichtlich der weiten Auslegung des Temperaturbereiches für den 

Bauteilscl1utz, und damit der Zulässigkeit, bestehen Zweifel. 

Die Ergebnisse werden an die zuständige Genehmigungsbehörde übergeben. 

FCA: Jeep Cherokee 2.0 1 Euro 5 

Nachdem ein erstes Fahrzeug des Jeep Cherokee geprüft worden war und sehr hohe NOx

VVerte zeigte, wurde noch ein zweites Fahrzeug bei einem anderen Technischen Dienst 

geprüft. Beide Fahrzeuge hielten im NEFZ kalt den Grenzwert ein. Im NEFZ warm werden 

NOx-VVerte gemessen, die oberhalb des 5fachen Grenzwertes liegen. Die erhöhten NOx

VVerte im NEFZ warm erklärt der Hersteller mit einer Reduzierung der AGR-Rate oberhalb 

einer Kühlwassertemperatur von 50 °C. Dies sei aus Bauteilschutzgründen notwendig. Im 

NEFZ 10 °C erreicl1t ein Fahrzeug einen mehr als 5fach erhöhten Wert. Bei den Messungen 

mit PEMS unter Straßenbedingungen 

bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 und 17 °C steigen die NOx-Emissionen bis zum 

12fachen des Grenzwertes an. Neben dem Einfluss der Kühlwassertemperatur bestehe nach 

Aussage des Herstellers eine Abhängigkeit der AGR-Rate von der Außentemperatur. Speziell 

bei Temperaturen unter 1 O °C werde die AGR-Rate deutlich verringert, um ein stabiles 

Brennverhalten zu gewährleisten und Schäden an AGR-Bauteilen (Versottung) zu vermeiden. 

Ausführlichere Informationen zu den Emissionsminderungsstrategien des Herstellers Fiat 

stehen noch aus. Da aufgrund von Temperaturmessungen AGR-Raten zurückgenommen 

werden, in deren Folge die NOx-Emissionen stark ansteigen, ist von einer Abschalteinrichtung 

auszugehen. Eine Unzulässigkeit kann nach den zurzeit vorliegenden Informationen nicht 

ausgeschlossen werden. 

Die Ergebnisse werden an die zuständige Genehmigungsbehörde übergeben. 

FCA: Fiat Ducato 3.0 1 Euro 5 · 

Das geprüfte Fahrzeug Fiat Ducato hält im NEFZ kalt den Nüx-Grenzwert für die schwere 

Gruppe der leichten Nutzfahrzeuge von 280 mg/km ein. Im NEFZ warm werden Werte über 

der 4fachen Grenzwerthöhe gemessen. Nach Informationen des Herstellers werde die AGR

Rate auch in Abhängigkeit von der Kühlwassertemperatur (oberhalb 50 °C) zurückgenommen. 



Dies würde den Anstieg im NEFZ warm erklären. Im NEFZ 1 O °C werden Werte um den 

3,5fachen Grenzwert gemessen. Messungen mit PEMS unter Straßenbedingungen bei 

Umgebungstemperaturen zwischen 13 und 17 °C zeigten die NOx-Messungen Werte oberhalb 

der 4fachen Grenzwe1ihöhe. Dabei zeigte dieses Fahrzeug bei der RDE-Fahrt bei 1 O °C einen 

9fach erhöhten Wert. Dies lässt insgesamt auf eine große Abhängigkeit der AGR-Rate von der 

Außentemperatur schließen. Dies wird durch erste Stellungnahmen des Herstellers Fiat 

belegt. Die gewählte Abgasminderungsstrategie erfolge, um Schäden an AGR-Bauteilen zu 

vermeiden. 

Ausführlichere Informationen zu den Emissionsminderungsstrategien des Herstellers Fiat 

stehen noch aus. Eine unzulässige Abschalteinrichtung kann nach den zurzeit vorliegenden 

Informationen nicht ausgeschlossen werden. 

Die Ergebnisse werden an die zuständige Genehmigungsbehörde übergeben. 
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Fiat/ Jeep 

In addition FCA does not believe that there is any possibility to establish a threshold of 
emissions beyond which the use of temperature as a parameter to modulate the EGR would 
not be permissible and below which it would be permissible, particularly in the current EU 
regulatory system which does not contemplate a "noHo-exceed" regulatory concept (other 
than that prescribed for the homologation test). 

Whetl1er an AECS is justified is a judgmental decision which depends on a number of 
subjective and interpretational considerations (inter alia, safely related) rather than the 
outcome of an objective measurement in a prescribed cycle. These considerations include the 
expected performance of the vehicle and of the EGR, the long term impact of EGR's operation 
on the engine and the risks that such operation may pose for the integrity of the engine and 
the safety of occupants. Often such judgmental decision can be refined over time based on 
field experience and additional testing. Absent any further specification of EU regulatory limits 
and absent any guidance from the regulatory authorities as to the AECS that can be 
considered justified and those which cannot, manufacturers have been exercising their best 
judgement to develop control strategies that meet the objective ofreducing NOx emissions and 
at the same time preserve the engine from damage and the occupants from safety risks. 



Ergebnisprotokoll 
zur Besprechung 
Ausrichtung 

KBY.· '1 . hJ . ii 

Verteiler: Teilnehmer Tel. '--------'--Tel. 
Az: 400-52.F/004#001 

Moderation --------------Protokollführung Tel. 

>--~~~~~~-~~~~~~--~~~H_e~rr '~~~~~~~-~~~--~~~~-
am (Tag) 

Donnerstag 

dem 

19.11.2015 
von - bis Uhr 

9:00-11 :00 

Ort/Raum Datum 

E80 19.11.2015 

Thema: Abgasüberprüfung 

Anlagen: 

Teilnehmer 

Name 

~~ar~. 
Herr 

Ergebnis 

Dienslstelle/Org.-Einheit Name 

FCA Herr 
FCA Herr 
FCA Herr 

Herr 
Herr 
Herr 

Dienststelle/Org.-Einheit 

KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 
KBA 

Erledigung 
wer, wann 

1. Begrüßung durch Herrn-und Herrn-
Nach einer kurzen Einführung in das Thema, wurden sowohl die Tests, 
Testprozeduren, als auch die Testparameter erläutert, die vom Kraftfal1rt
Bundesamt (KBA) in Auftrag gegeben wurden. Hierbei wurde auch auf die 
Versuchsergebnisse (Rollenprüfstand und PEMS), die vorab der Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) zur Verfügung gestellt wurden, eingegangen. 
Die Ergebnisse des KBA sind für FCA sehr überraschend, da das Unter
nehmen selbst keine Hinweise auf Probleme mit diesem Fahrzeugtyp hat, 
zumal die Ergebnisse durch ein zweites Fahrzeug bestätigt wurden. Es 
wurde von FCA ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Fiat Chrysler Au
tomobiles keine unzulässigen Abschalt- bzw. Manipulationseinrichtungen 
verwendet 

2. Präsentation der Abgasstrategie des Fahrzeuges Chrysler Jeep Cherokee durch 
den Hersteller FCA: 

KBA 

i. Es sollen Daten und Fakten Ober die Auslegung der Abgas nach- FCA 
behandlung zusammengetragen werden. 

ii. Es soll eine technische Begründung geben werden, warum diese 
. Abgasstrategie verwendet wird, mit Bildern und Diagrammen, 

Laut FCA wurde die Abgasnachbehandlung so konzipiert, dass sie Ober 
das gesamte Fahrzeugleben, ohne weitere Einschränkungen, hält 
Dies bedeutet, dass alle verbauten Teile vor einer Beeinträchtigung oder 
gar Zerstörung geschützt werden müssen. Es wurde zudem Erl<lärt, dass 
die AGR-Rate nach dem Kaltstart sehr hoch ist und ab einer l<ühlwasser
temperatur von ca. 50°C auf ein „normales" Maß zurClckgefahren wird, um 

Protokollentwurf_Fiat_2015_11_19 bei Fiat zur Abslirnrnung.docx/02.08.2016. 



Ergobnis 

Ergebnisprotokoll 

diP. AGR-KomronP.ntP.n vor 7 R \/P.rs0tt11na nrler R::111teilverBag8n zu 
schützen. 
Die /\GR-Rate wird über verschieden äußere (Umgebungstemperatur, 
Luftfeuchte etc.) und innere Faktoren (Motordrehzahl, Last, Kühlwasser
temperatur etc.), gesteuert. 
Es wird von Herrn Paeslack die Frage gestellt, ob die AGR-Rate ggf. sehr 
stark von der Kühlwassertemperatur abhängt, da neben der Standard Typ 
1 Prüfung auch der NEFZ mit warmen Motor gefal1ren wird und das Fahr
zeug hier sehr hohe NOx-Werte zeigt. 
Er wird festgestellt, dass die AGR im Bereich zwischen 10°C und 30°C 
Außentemperatur, im „normalen" Bereich funktioniert. 
Herr- spricht noch einmal die Thematik „DEFEAT-Device" an, und 
erklärt, dass auch ein langsames wegregeln der Abgasnachbehandlung 
als ein solches gewertet werden kann. Außerdem bittet er um eine klare 
technische Erklärung, als auch prozentuale Werte in wie weit diese Rege
lung in welchen Temperaturbereichen die AGR-Rate steuert. 
FC/\ weist d;:m:iuf hin, dass die Zündstabilitöt in Gefahr geraten, als auch 
es zu einem Versagen der AGR-Bauteile kommen könne, wenn man aus 
diesem Bereich herausgeht. 
Hierzu wird seitens des KBA die Frage gestellt, ob es FCA möglich ist, ei
nen Nachweis, über Bilder als auch Diagramme, zu erbringen. 

3. Zusammenfassung: 
FCA wird gebeten folgende Sachverhalte zu klären: 

Protokoll/02.08.20161. 

i. Es sollen Daten und Fakten über die Auslegung der Abgasnach
behandlung zusammengetragen werden. 

ii. Es soll eine technische Begründung geben werden, warum diese 
Abgasstrategie verwendet wird, mit Bildern und Diagrammen, 

iii. Es sollen Daten / Diagramme geliefert werden, die / das die pro
zentuale Reduktion der AGR-Rate zur Außentemperatur I Kühl
wassertemperatur (Außentemperaturen unter 10°C, Kühlwasser
temperaturen über 50°C) und Motordrehzahl I Motorlast zu Verrin
gerung der AGR-Rate zeigt. 

Blatt: 2 

Erledigung 
wer, wann 

FCA 
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Emissions, After Treatment and Mechanica/ Systems 

Kraftfahrt-Bundesamt 
. Fördestraße 16 

24944 - Flensburg 
Gerrnany 

Strictly Confidential 

c.c. -
Vehicle Type Jeep Cherokee 

November 27, 2015 

This letter is in response to your request to comment and provide further information 
on the results of the tests that you ("KBA") have rec13ntly performed on a Jeep Cherokee 

sample1 ("Cherokee"), as announced in your letter to FCA Germany AG dated November 13, 
2015 and further discussed in the meeting which took place on November 19, 2015. 

We appreciate being provided with the opportunity to comment on the results of your 
tests and to provide our perspective in this matter. 

1. KBA's testing results 

We understand that you have first tested the Cherokee on the chassis dynamometer 

1 JTD 2.0L 170CV AT9 AWD version 

FCA ltaly S.p.A. Registered Office: C.so G. Agnelli 200, 10135 Turin, Jtaly Company with a sole shareholder 

C.so G. Agnelli 200, 10135 Turin, ltaly Share Capilal Euros 800.000. 000 fully paid-up "Direzione e Coordinamento" 

Ph .•••• Reg. of Comp. of Turin, Fiscal Code, (art. 2497 llalian Civil Code): 
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according to the regulatory homo_logation cycle pursuant to Regulation (EC) No 715/2007 of 

the European Parliament and of the Council of June 20 2007, as amended ("New European 

Driving Cycle" or "NEDC"). The result of the test indicated NOx emissions within the regulatory 

limit (140 mg/km vs. the 180 mg/km limit). Then you have performed a second cycle, identical 

fo the NEDC other than that the test has been commenced with warm engine (rather than cold, 

as prescribed for the NEDC). ·The result of such second cycle as to NOx emissions is ·977 
mg/km. The same cycle as used in the second test has then been repeated, with_ the relevant 

results measured with a PEMS and the outcome was 1097 mg/km. Then you have carried out 

an on road cycle intended to replicate the conditions of the NEDC, but with warm. engine at 
start, with a NOx result of 2498 mg/km. Then this last cycle has been repeated on road three 

times with certain variations that you have introduced, with NOx results of 2344, 2560 and 

2241 mg/km respectively. Finally you have performed an on road test according to a real 

driving cycle and recorded NOx emission of 2290 mg/km. 

In your letter of November 13, 2015 you have stated that you consider the NOx levels 
resulting from your test, both on the chassis dynamometer and on the road, "excessive". In 

the meeting of November 19, 2015 you have expressed concerns regarding the difference in 

results between the test performed on the chassis dynamometer according to the NEDC with 

cold engine at cranking ("Cold NEDC Test") versus the·results of the same cycle performed 

with warm engine at cranking ("Warm NEDC Test") and the use of temperature as parameter 
in EGR control strategies. 

Our comments are as follows. 2 

2. Cherokee conforms to the homologated sample 

The result of the NEDC cycle performed by KBA under the regulatory conditions (i.e. 

with cold engine at cranking) is within the regulatory limit (NOx was 140 mg/km, vs. the 180 

mg/km homologation limit) and conforms to the honiologa~ion value. The result of your test 
p·erformed in accordance with the regulatory requirements demonstrates that the Cherokee 

meets the regulatory requirement to conform to the homologated sample. 

3. Cherokee does not detec.t being tested on a chassis dynamometeir 

Seosors and electronic components· in modern motor vehicles are capable of 

"detecting" the start of an emissions lest in the laboratory and activating a specific predefin.ed 

2 FCA is not aware of the factual and logical background of the testing sequence and methodology used 
by KBA, nor of the details of its implementation and reserves further comments on each of them. 

2 
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test mode, designed to operate solely during the performance of the test. 

In our case, ~he result of the Warm NEDC Test is different from the result of the Cold 
NEDC Test. lf the vehicle had detected that a chassis dynamometer test was being carried 
out and had activated a specific test.mode, the result of the Warm NEDC Test would have 
been the same as the result of the Cold NEDC Test. The results of your tests confirm that the 

Cherokee does not detect that it is undergoing a bench test. In other words, its emission 

control strategies operate the same way on the bench and on the road. 

Given the above, FCA would strongly reject any attempt to assimilate Cherokee to 
vehicles that detect that they are being tested and activate a functioning mode designed to 
operate only under test. Any such allegation would be not only groundless, but disproved by 
the result of the KBA tests. Cherokee's controls operate the same way on the chassis 
dvnamometer and on the road. 

4. KBA's Classification of the results of the Warm NEDC Test is merely 
quantitative 

In the meeting of November 19, you have stated that you have established a 
classification of the results of the Warm NEDC Test dependinQ on the conformity factor (i.e. 
the deviation ratio versus the regulatory limit). Such classification includes three categories: 

green, which is comprised of the vehicles which in the Warm NEDC Test have a conformity 
factor up to 2.1; yellow, which includes vehicles which in the same test have a conformity 

factor greater than 2.1 and lower than 3; and red, which includes vehicles whose Warm NEDC 
Test result shows a conformity factor equal or higher than 3. 3 

lt must be noted that (being engine temperature at cranking the only difference 
between the Cold and Warm NEDC Test) any vehicle that has performed differently in the 
Warm NEDC Test vs. the Cold NEDC Test (i) detects temperature at cranking and (ii) uses 

temperature at cranking as a parameter to modulate the emission treatment system. 

lf the use of temperature as described above was impermissible, all vehicles 
performing differently in the two tests would be using an impermissible parameter, irrespective 

of their position in the green, yellow or red category of KBA's classification. 

In addition FCA does not believe that there is any possibility to establish a threshold of 
emissions beyond which the use of temperature as a parameter to modulate the EGR would 
not be permissible and below which it would be permissible, particularly in the current EU 

3 The grounds of the quantitative thresholds on which KBA's classification lies are unclear to FCA and 
FCA reserves further comments 

3 
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regulatory system which does not contemplate a "not-to-exceed" regulatory concept (other 

than that prescribed for the homologation test).4 

5. Auxiliary Emission Control Strategies are permissible 

The purpose of NOx emission treatment systems, which in the case of Cherokee 

consists essentially of the exhaust gas recirculation (" EGR"), is to reduce engine emissions to 

the extent the operation of the system does not result in risk of damage or accident to the 

engine or in risk for the safe operation of the vehicle. 

Manufacturers pursue these objectives by developing control strategies that govern 

the operation of the EGR. In modern electrdnically controlled diesel engines numerous · 

sensors, software calibrations and algorithms may be used to modulate and control multiple 

aspects of the engine operation, including operation of some or all of the emission control 

system. In particular EGR requires modulation by an engine computer employing software 

and/or hardware that embodies a control strategy. Any software or hardware that modulates, 

activates, or deactivates any part of the emissions control system is generally known as an 

Auxiliary Emission Control Strategy ("AECS").5 

Although almost all the AECS reduce the effectiveness of the emission control system, 

AECS are essential to the proper functioning ·of any modern diese! engine and emission 

treatment system ,and cannot be considered per se impermissible. Current rules provide an 

exemption for AECS that are justified in terms of protecting the engine from damage. This 

means that manufacturers are entitled to modulate the pollution control system to the extent 

necessary to protect the engine from damage or accident or for safe Operation on the vehicle.6 

4 Regulation (EC) No 715/2007 (Whereas No. 15) expressly contemplates as a matter for tuture 
consideration the introduction of the "not-to-exceed" regulatory concept, which is therefore not currently 
part of the existing EU rules: "The Commission should keep under review the need to revise the New 
European Drive Cyc/e as the lest procedure that provides the basis of EG type approval emissions 
regulations. Revisions may be necessary to ensure that real world emissions correspond to those 
measured at type approva/. The use of portable emission measurement systems and the introduction of 
the 'not-to-exceed' regulatorv concept should also be considered." 

5 Examples of such AECS include strategies that adjust fuel injection timing based on barometric 
pressure, intake manifold pressure, engine rpm, fuel rate, average fuel rate, ambient temperature, actual 
or inferred gear ratio, intake manifold temperature, engine coolant temperature, oil temperature, the 
derivative(s) of these inputs, use of cruise control, idle periods, power-take-off (PTO) systems, or any 
similar inputs for the purpose of determining diese! fuel injection timing. 

6 Article 3.10 of Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council of June 20 
2007, as amended provides a definition of "defeat device" as "any element of design which senses 
temperature, vehicle speed, engine speed (RPM}, transmission gear, manifold vacuum or any other 
parameter for the purpose of activating, modulating, de/aying or deactivating the operation of any part of 
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Whether an AECS is justified is a judgmental decision which depends on a number of 

subjective and interpretational considerations (inter alia, safety related) rather than the 

outcome of an objective measurement in a prescribed cycle. These considerations include the 

expected performance of the vehicle and of the EGR, the long term impact of EGR's operatiol'l 

on the engine and the risks that such operation may pose for the integrity of the engine and 

the safety of occupants. Often such judgmental decision can be refined over time based on 

field experience and additional testing. Absent any further specification of EU regulatory limits 

and absent any guidance from the regulatory authorities as to the AECS that can be 

considered justified and those which cannot, manufacturers have been exercising their best 

judgement to develop control strategies that meet the obj~ctive of reducing NOx emissions and 

at the same time preserve the engine from damage and the occupants from safety risks. 

6. Risk of engine damage 

The adverse effects that intensive EGR has on the engine are weil known and 

recognized. 

lntroducing unfiltered exhaustgas into the intake manifold, and eventually into the 

combustion chamber, can accelerate deterioration of the cylinder bare and piston rings. High 

EGR rates, particularly if continuous and in demanding driving cycles, may cause massive 

soot generation and progressive fouling of the components of the engine, which ultimately 

ends up in engine malfunctioning and component failure. 

The matter is dealt with in several scientific works. 7 

the emission control system, that reduces fhe effectiveness of the emission control system under 
condifions which may reasonab/y be expected tobe encountered in normal vehic/e operation and use". 
Article 5.2 of the same Regulation prohibits the use of defeat devices "that reduce the effectiveness of 
the emission control system" with the following exceptions: "the need for the device is justified In 
terms of protecting the engine agalnst damage or accident and for safe operatlon of the vehlcle; 
(b) the device does not function beyond the requirements of engine sfarting; or (c) the condifions are 
substantial/y included in the test procedures for verifying evaporative emissions and average tailpipe 
emissions." 
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Attached as Exhibit 1 are pictures of components showing the deteriorating impact of 
EGR. 

Exhibit 2 contains a list of p,atents related to software strategies detecting the degree 

of clogging of EGR system components. 

The components primarily affected by the above issues are: 

(a) the turbocharger variabl~ geometry vanes; 

(b) the intake manifold and intake ducts; 

(c) the throttle valve; 

(d) the boosVtemperature sensor; 

(e) the cylinder head exhaust valves; 

(f) the after treatment sensors and other components in contact with exhaust gases; 

(g) the EGR cooler; and 

(h) the EGR valve. 

In particular, effccts on the EGR, which may result in an ineffective NOx treatment, 

primarily consist of:8 

A. Deposits: :carbonaceous material depositing on the walls of the EGR system 
pipes, coolers, and valves reduces the capacity and efficiency of the system. These deposits 

can restrict the flow through the EGR system to prevent the required amount of EGR tobe 

mixed with the intake air. These deposits can foul valves and cause them to stick; preventing 
accurate control of EGR flow. These deposits can also act as insulation, preventing efficient 

heat transfer from the exhaust gas to the cooling medium in the EGR cooler and increase the 

. temperature of the EGR mixing with the intake air. Fouling of EGR coolers is a significant issue 

for compliance with NOx emissions stand_ards and has negative impacts an cooler sizing and 

engine performance. 
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B. Corrosion: the presence of sulfur (even with the use of low sulfur fuel) in the 

EGR system in the form of sulfuric acid must be viewed as a major threat to the integrity of its 
components. Corrosion in any of the tubes could introduce water (cooling medium) into the 
engine and perhaps cause a catastrophic failure. Of all the issues associated with EGR 
systems in any configuration, this one is the most serious. The more condensate is formed due 

to EGR cooling, the more likely corrosion will be experienced and will have serious durability 

consequences. 

EGR rates are calibrated also to control DPF regeneration frequency and 
consequently limit oil dilution that could lead under specific customer mission profiles to oil 

viscosity deterioration up to engine components failure. The affected engine components are: 

1) the piston and the piston rings; 

2) the bearings and in general all rotating components protected by lubrication 
(camshaft, etc.); · 

3) the oil pump; and 

4) the intake/exhaust valves. 

lt is therefore a fact that no diese! engine can operate indefinitely under an intensive 
EGR treatment and that the operation of the EGR must be modulated to preserve the engine 

from damage or accident (which may result In a risk for the safety of the vehicle occupants). 

7. Cherokee's EGR specifics impacting on test results 

The functioning of the EGR system of a specified vehicle depends on several factors. 
In particular vehicle weight and energy demanded to run at constant speed have a direct 

impact on EGR rate management. 

Typically, a D-segment UV (like Cherokee).weights 500-600kg more than a C-segment 
passenger car. As a consequence the energy demanded to run @1 OOkm/h the UV is 

significantly higher if compared to that required to run at the same speed a passenger car (as 

a reference from 13-14 kW to 17-18 kW, i.e. approximately +30%). 

The same diese! engine with the same transmission and gear ratios will therefore 

operate on a UV at same engine speeds but at higher loads. 

Typically, load increase in diesel engines is achieved through a higher quantity of 

injected fuel, which reduces fresh air available. As a consequence, the EGR operates at lower 
average rates. This is necessary to maintain stable combustion and to limit soot generation 

and related engine damage, but results in higher NOx emissions levels. · 
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8. In particular: temperature 

(a) Coolant temperature 

During engine warm-up (i.e. start with cold engine, which is the normal and statistically 
prevailing start condition), EGR rates are applied as a function of engine speed and load as 

represented on the below graph. 
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As previously mentioned, the purppse of Cherokee's EGR is to reduce NOx engine 

emissions, to the extent the operation of the EGR does not result in risk of damage or accident 

to the engine or in risk for the safe operation of the vehicle. 

Operating the engine with the above EGR rates continuously, especially under 

particular driving conditions like door-to-door and heavy urban and generalfy short trips, may 

lead to high soot generation, with progressive fouling of engine components up to 

malfunctioning and/or permanent component failure. Furthermore, those EGR rates may lead 

to an increase of DPF Regeneration frequency and oil dilution that could drive under specific 

customer mission profiles to oil viscosity deterioration up to engine components failure. 

As a consequence, to protect engine reliability for cranking performed with waimed-up 

engine (i.e. start with warm engine, corresponding to instances of prolonged vehicle use, such 

as long trips with intermediate short stops) EGR rates are modulated (not deactivated) through 

a reduction of approximately 5 to 15 units. 
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(b) Ambient temperature 

EGR rate management is also linked to ambient temperature with the purpose of: 

A. avoiding combustion instability which can result in misfire, causing, in addition 

to uncontrolled production of HC and CO emissions, in conjunction with soot, 

varnishing on: 

1) EGR valve 

2) turbocharger variable geometry vanes 

3) intake manifold and intake ducts 

4) throttle valve 

5) boost/temperature sensor 
) 

6) EGR cooler 

7) cylinder head exhaust vafves 

8) after treatment system sensors and all other components in contact with 

exhaust gases; 

B. reducing the ri~k of water condensation on EGR and intake system routing: 

C. avoiding vehicle jerking caused by combustion instability; and 

D. reducing thermal load on the cooling system, which could lead to engine 
damage due to overheating. 

9. On road tests are influenced by a variety of factors 

lt is largely known that the on road NOx emis'sion performance of a vehicle powered 
by a diese! engine may significantly differ from the performance of the same vehicle when 

tested an a chassis dynamometer . 

Several studies have reported such difference and have analyzed the factors 

impacting the test results. Annex 3 contains some of them. 

In general terms emission measurements in on road tests are highly subjective, 

influenced by many factors. When different.cycles on roller bench or on-road are performed 
these factors influence the engine operating point and therefore emission values. 

Examples of such factors include: 

(a) vehicle weight; 
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(b) vehicle payload; 

(c) vehicle aerodynamic drag; 

(d) vehicle auxiliary systems (A/C, lights etc.) 

(e) driving style; 

(f) vehicle dynamic conditions (maximum acceleration and speed); 

(g) road up/down gradient; 

(h) absolute altitude; 

{i) ambient temperature; and 

ü) traffic. 

The two charts below summarize other views as to the factors which impact on real· 
driving emission tests (from TÜV NORD and from Institute of Interna! 
Combustion Engines andThermodynamics of the Graz University of Technology). 

Driving condJtions in real trafflc TUVN;J 

10 
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Institute of Interna! Combuslion Engines :ind Thermodynamlcs 

------ Parameters -----

lnfluences: 

Analpen 
,, ,, 

Weight, loading 
aerodynamlc drag 

Rolling reslstance 

Gear shift behaviour 

Auxlliaries can be on 

Dynamics ofthe cycle 
Engine load 
Temperature 
-7 Emissions 

Amblent te-mperature 
Cycle dynamies, rpm 
-7 Converslon efficieney 

Additional uncertalntles 
to CVS system 

Differences in engine load 
compared to chassis dyno 

.,_-_FJJ, 

General: 
-7 Hlgher welght and road Joad than NEDC 
-7 Different temperature levels (EU average 

lower) 
Oepending on reute and driver: 
-7 Different power demand (typically higher) 
-7 More variablllty in englne speed levels 
-7 Much more variabllity in drivlng dynamlcs 

The further chart below indicates the relative estimate weight of the various factors on 

the vehicle's emission performance according to the ACEA. 

: Boundary 
: Conditions 

Dynamics 

Road Grade 

Weight 

Ambient conditions 

!. 

Shifting Strategy 

V max 

Auxiliaries 

Rolling Resistance 

Air drag 

NOx „ Relevance 
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In response to this issue the European Union is working in order to update the current 

homologation procedures (Euro 6) to ensure that they more closely reflect real-world driving 

conditions. 

10. Additional information 

In response to your request we hereby confirm that the supplier of the Cherokee's 
ECU is Bosch. We further confirm that no additional FCA internally produced software is 

a~ded by FCA to the software provided by the supplier for engine system management. 

Finally, as requested, below is the identification data of the ECU: 

11. Conclusions 

In conclusion, FCA believes that Cherokee fully complies with all applicable regulatory 

requirements and does not contain any impermissible EGR control. 

The results of the tests carried out by KBA confirm that Cherokee, when tested in 

accordance with the regulatory cycle (NEDC), shows emissions within the prescribed limits 

and meets the regulatory requirement to conform to the homologated sample . 

The results confirm as weil that the vehicle did not detect being tested on the ,bench 

and that Cherokee in no way can be assimilated to ve.hicles that detect being tested and 

activate a functioning mode designed to operate only under test. 

Temperatureis used in EGR management as an auxiliary emission control strategy 

justified by the need to protect the engine from damage, in compliance with current regulatory 

requirements. FCA believes it has provlded objective and fully documented reasons in this 

respect. 

FCA believes that it has provided as weil extensive explanations of the reasons for the 

vehicle's testing results (both in terms of difference between Cold and IJl/arm NEDC Tes.t and 

in term.s of absolute results) and of why such results cannot be considered indicative of,the 

existence of non-permissible controls. Finally FCA has provided explanations of both the 
vehicle's specifics and the general factors which determine differences between in laboratory 

and on road testing results. 

12 
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None of the test results is, in FCA's. view, indicative of any non-compliance. 

We value our continuing dialogue with Regulatory Authorities and thank you for the 

opportunity to comment on the results of your tests we have been provided with. 

Yours Sincerely, 
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Exhibits 

Exhibit 1 - Engine components affected by EGR 

Exhibit 2 - Patents related to software strategies detecting the degree of clogging of EGR 
system components 

Exhibit 3 - Studies on RDE Testing 
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SDE 1.3L - EGR Valve FCA 



Fam.B ·1.6L ~ EGR valve and intake Duct FCA 
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Fam.B 2.0L....., EGR Valve FCA 

3 



SDE 1.3L ~ lntake \falves 

) 

High carbon 
deposits 

\' 

FCA 

~ ' 
~-

@ 

-\, l 

1 4 



Fam.B 2.0L „ Turbocharger FCA. 
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Fan1.B 2.0L - Throttle Valve FC/\ 
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SDE 1.3L - lntake Manifold FCA 
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SDE 1.3L - Turbocharger FCA 
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Farn .B 2.0L Common Rail lnjector Nozzle FCA 
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Fam.B 2.0L - Lambda sensor FCA 
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Fam.B 2.0L ... Lambda sensor FCA 
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Fam.B 2.0L 
Boost & Te1nperature Sensor on lnlet Manifold FCA 
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Number of documents: 8 

FR2802241 

FR2910546 

US5664548 

US5577484 

JP02275056 . 

JP60256546 

FR2995682 

US4967717 

Clogglng senslng device of exhaust gas recirculalion device 
TOYOTA MOTOR 

Diesel engine controiling method for motor vehicle, lnvoives correcting sei 
points ofoperating parameters of diese! engine based on estimalion of 
clogging state of exhaust gas recirculalion heat exchanger 

RENAULT. 

Apparalus for detecling trouble in exhaust-gas recirculation system 
TOYOTA MOTOR 

Method and apparatus for detecting troubie in exhaust-gas recirculation 
system 
TOYOTA MOTOR 

Clogglng deteclion method of exhaust gas recirculation control valve or 
intemal combustion engine 
TOYOTA MOTOR 

Alarm for egr device 
FUJI HEAVY INDUSTRIES 

Method for evaluallon of clogging of machine element such as EGR valve, in 
alr loop Of power uni! Of Car, involves Comparing Operating lemperature Of 
valve representing real clogging to maximum value representative of 
simulaled clogging 
PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 

Abnormality detecting device for an EGR system 
MITSUBISHI ELECTRIC 
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Clogging sensing device of exhaust gas recirculation device 

FR2802241 

• Patent Asslgnee 
TOYOTA MOTOR 

• Inventar 

• lntematlonal Patent Classlflcatlon 
F01N-003/02 F01N-003/021 F01N-011/00 F01N-013/02 F02B-
037/00 F028-047/08 F028-077/08 F02D-021/08 F02D-023/00 
F02D-045/00 F02M-025/07 

• Fampat famlly 
FR2802241 
JP2001164999 
DE10062022 
JP2001207828 
FR2813098 
JP3511967 
FR2802241 
FR2813098 
DE10066432 
DE10062022 

• Abstract: 
(JP2001164999) 

A1 2001-06-15 
A 2001-06-19 
A1 2001-07-05 
A 2001-08-03 
Ä1 2002-02-22 
B2 2004-03-29 
B1 2005-12-16 
B1 2006-03-17 
B4 2012-12-20 
B4 2014-11-20 

PROBLEM TO BE SOLVED: To sense accurately an 
occurrence of clogglng in an EGR device to recirculate part of 
the exhaust gas flowing in lhe exhausl system of an internal 

combustion engine back to its suction system, whereby a 
degradation of exhaust gas emission resulting from clogglng is 
precluded. SOLUTION: A clogglng sensing devlce of an 

exhaust gas recirculation device is equipped wilh an exhaust 
gas recirculating passage leading from the·exhausl passage of 

an internal combustion engine to its suction passage, a flow 

regulaling valve to adju.st lhe flow rate of the exhaust gas 
flowing in the exhaust gas recirculaling passage, an exhaust 
gas recirculation amount controlling means to control lhe 

degree of opening of the flow regulatlng valve in accordance 
with the operating condition of lhe engine, and a clogglng 

judging means to pass a judgement !hat the exhaust gas 

recirculating passage is clogged in the case the degree of 
opening of the flow regulaling valve is greater than the specified 

reference value when the engine is in ihe specified operating 

condilion. COPYRIGHT: (C)2001 ,JPO 

• Publlcatlon lnfonnatlon 
FR2802241 A1 2001-06-15 (FR2802241] 

• Priortty Detalls 
1999JP-0354997 1999-12-14 

2000JP-0021806 2000-01-26 

[FR2802241] 
[JP2001164999] 
[DE10062022] 
[JP2001207828] 
[FR2813098] 
[JP3511967] 
[FR2802241) 
[FR2813098) 
[DE10066432) 
{DE 10062022] 
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Diesel. enaine controlling method for motor vehicle, involves correctin9 set points 
of operatmg parameters of diesel engine based on estimation of cloggmg state of 

· exhaust gas recirculation heat exchanger 

FR2910546 

. Patent Asslgnee 
RENAULT 

. lnventor -. 
International Patent Classlflcallon 
F01N-003/02 F02D-021/08 F02M-025/07 

. Fampat faml!y 
FR2910546 A1 2008-06-27 
FR2910546 B1 2009-01-23 

• Abstract: 
(FR2910546) 
The method involves correcting set points of operating 
parameters of a diese! engine (1) based on estimation of a 
clogging state of an exhaust gas recirculation heat exchanger 
(6) e.g. alr/air heat exchanger. The clogging state is estimated 
by measuring an equivalent section and thermal efficiency of 
the heat exchanger based on a recycled gas rate. The 
measured values are compared with cartographic values in 
models relative to the heat exchanger at an initial non-clogged 
state. An Independent claim is also included for a device for 
implementlng a diesel engine controlling method. (From 
FR2910546 A1) 

. Publlcatlon Information 
FR2910546 A1 2008-06-27 [FR2910546] 

. Prlortty Details 
2006FR-0011243 2006-12-22 

[FR2910546] 
[FR2910546] 
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Apparatus for detecting trouble in exhaust-gas recirculation system 

US5664548 

• Patent Asslgnee . 
TOYOTA MOTOR 

. lnventor „ . 

. International Patent Classlflcatlon 
F02D-021/08 F02M-025/07 G01 M-015/04 

~ 

• US Patent Classlflcatlon 
PCL0=123568160 PCLX=073114740 

. Fampat faml!y 
JPH08284764 A 1996-10-29 
US5664548 A 1997-09-09 
JP3097491 82 2000-10-10 

• Abstract: 
(US5664548) 
A trouble-detection apparatus for an EGR system provided with 
an EGR control valve in an EGR passage, capable of correclly 
detecting a position in the EGR passage at which the clogglng 
has occurred. The trouble-detection apparatus is applied to the 
system having the EGR control valve controlled by a negative · 
pressure in the EGR passage wherein a llft amounl of lhe EGR 
control valve is controlled by a llft sensor in a feedback manner 

· in accordance with the operating state of the engine. According 
to the trouble-detection apparatus, the amplitude of the liH 
amount detected by lhe lift sensor is obtained and the pulses in 
the exhaust-gas flow are calculated from the detected 
amplitude. When the amplitude of the pulses in the exhaust-gas 
flow does not r~ach a threshold value pres~t in accordance wlth 
the operaling state of the internal combustion engine, it ls 
determined !hat clogglng as occurred in the EGR passage. In 
such a case, it is also posslble to s:Jelermlne whether or not the 
clogglng has occurred In the EGR passage by divldlng the lift 
amount detected by the lift sensor lnto !wo subsystems, 
extracting solely a pulse component therefrom, calculaling an 
amplilude of lhe extracted pulse component, and comparing·the 
calculated amplilude with a lhreshold value. 

Publlcatlon lnformatlon 
US5664548 A 1997-09-09 [US5664548] 
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Priority Detalls 
199SJP-0086796 1995-04-12 
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Method and apparatus for detecting tre>uble in exhaust'."gas recirculation system 

US5577484 

. Patent Assignee 
TOYOTA MOTOR 

. lnventor' ... 

. International Patent Classlflcatfon 
. F02B-077/08 F02M-025/07 

. US Patent Classlficallon 
PCL0=12356B160 PCLX=073114 740 PCLX=073114760 

. Fampat famlly 
JPH08128360 A 1996-05-21 
US5577484 A 1996-11-26 

• Abstract: 
(US5577484) 
In the EGR system having an EGR control valve in an EGR 
passage, an orifice is provided on the exhaust side of the EGR 
control valve to d.efine a negative pressure chamber between 
the EGR control valve and the orifice; and the pressure in the 
negative pressure chamber can be detected by a pressure
detector. When lhe operation state of lhe internal combustion 
engine is in a first operation zone wherein the amount of EGR is 
!arger lhan a predetermined value, il is determined lhat 
clogglng has occurred in the lntake slde EGR passage lf the 
pressure vaiue detected by the pressure-detector is smaller 
than a preset negative pressure value; while, it is determined 
that clogglng has occurred In the exhaust side EGR passage if 
the pressure value detected by lhe pressure-detector is !arger 
than lhe predetermined negative pressure value. An ON/OFF 
type pressure switch may be used as the pressure-detection 
means 17. As a resull, il is possible to accurately detecl lhe 
clogging posilion in the EGR passage without an increase in 
cost. 

. Publicatlon lnformatlon 
US5577484A1996-11-26 [US5577484) 
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. Prlortty Details · 
1994JP-0268914 1994-11-01 
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Clogging detection method of exhaust 9as recirculation control valve or internal 
combust1on engine 

JP02275056 

• Patent Asslgnee 
TOYOTA MOTOR 

• Inventar 

• lntematlonal Patent Classlficatlon 
F02M-025/07 

Fampat faml!y 
JPH02275056 . 

• Abstract: 
(JP02275056) . 

A 1990-11-09 

PURPOSE: To detect the clogglng degree of a valve simply 
and accurately as weil as to improve the extent of control 
accuracy by lncreasing the valve opening value of an exhaust 
gas reclrculation control valve, while finding minimum opening 
of lhe valve where an engine drlvlng state ls changed as much 
as more than the specified value with the increase of the valve 
opening value. CONSTITUTION: In this exhaust gas 
recirculation cöntrol valve 32, an Infel port 34 ls connected to an 
exhaust gas lntake port 24 by a duct 28, while an output port 36 
is connected to an exhaust gas intake port 26 by a duct 36. 
Llkewise, a valve element 40 openino or rJnsino a valve port 38 
is driven for openlng or closlng by a step motor 42 which, in 
turn, is driven and conh ullt:HJ !Jy äll exhaust gas reclrculatlon 
controller 54 and a mlcrocomputer 60. In this case, at time of 
specifled drive of an Interna! combustion englne 10, a valve 
opening value of the said valve 32 is lncreased, while minimum 
opening of the valve 32, where a driving slate of this engine 1 O 
is changed as much as more than the specified value, ls found. 
Thus, a clogging degree of the valve 32 ls simply and 
accurately judged on the basls of this minimum opening. 
COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio 

• Publ!catlon Information 
JPH02275~56 A 1990-11-09 (JP02275056] 

Prlor!ty Details 
1989JP-0098099 1989-04-18 
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Alarm for egr device 

JP60256546 

• Patent Asslgnee 
FUJI HEAVY INDUSTRIES 

Inventar 

l IM~otioMI Pot.ot Cla"ffi""'oo 
F02M-025/07 

Fampat famlly 
JPS60256546 

Abstract: 
( JP60256546) 

A 1985-12-18 

PURPOSE: To detecl cloggging of EGR path easlly and 
reliably by deciding to be clogglng upon equalization of the 
negative pressure at the intake manifold side outlet of EGR path 
with the negative pressure in an intake tube thereby producing 
an alarm. CONSTITUTION: Upon production of port negative 
pressure in the sensing port 8 under Joad operaüon wlth opened 
throttle· valve 2, it will function to a dlaphragm charnber 7a to 
open EGR valve 7 thus to reclrculae a portion of exhaust gas in 
an exhaust tube 5 through EGR path 6 to an intake rnanlfold 4. 
Here, the control condition of EGR is continuously sensed 
through EGR mode decision means 15 in control uni! 13. At the 
sametime, the difference between the neg<!live pressures in the 
intake tube and at the output of said path 6 detected 
respectlvely through negative pressure sensor 10, 11 is 
detected through differential pressure detecting means 16. 
Upon equalization of said negative pressures, decision means 
17 will declde !hat the palh 6 has clogged to light an alarm 
lamp 14. COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio 

• Publlcatlon lnfonnatlon 
JPS60256546 A 1965-12-1 B ·[JP60256546] 

• Prlority Detalls 
1984JP-0112727 1984-05-31 

[JP60256546] 
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Method for evaluation of clogging of machine element such as EGR valve, in air 
loop of power unit of car, involves comparing operating temperature of valve 

representing real clogging to maxlmum value representative of simulated 
clogging 
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• Abstract: 
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The method involves determination of a mechanical model 
simulating the effect of clogglng on a controlled moving part or 
machine element such as EGR valve. A set of simulations is 
performed on the moving part in a closed 16op by utilizing the 
mechanical model. A value representative of real clogglng of 
the machine element for a speciflc operating temperature is 
determined. An operating temperature of the valve representing 
real clogging is compared to a maximum value representative 
of simulated clogglng based on the d\ltermination of a level of 
real clogglng of the machine elenient. An Independent clalm is 
also included for a device for evaluation of clogglng of a 
machine element in real conditions. (From FR2995682 A 1) 
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PURPOSE: To surely detect the clogging of EGR without 
being inßuenced by an outside air temperature, by detectlng the 
clogglng of an EGR passage by judglng the magnitude relation 
between the output of an intake lemperature sensor in an intake 
passage and lhe output of an EGR temperature sensor in the 
EGR passage. CONSTITUTION: During lhe engine 1 operation, 
the engine revoh.JUon speed is calculaled in a controller 17 on 
lhe basis of the signal of an lgnilor 14, and each output of an 
iritake pressure sensor 6, intake lemperature sensor 10, and an 
EGR temperature sensor 12 is taken in. Then, it is judged if the 
operation state of the engine is wilhin the engine operalion 
region (EGR anomaly judgement zone) where EGR ls to be 
executed by an EGR valve 11 or not, and when the judgement 
is 'YES', the intake temperature TA and the EGR temperature 
TE are compa_red. When TE-TA>=TO (TO is a prescribed 
value), an EGR anomaly flag is sei, and an anomaly dlsplay 
lamp 300 is lighted up. COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio 
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Experiences with current RDE 
legislation . 

3rd Conference on Real Driving Emissions 

Berlin, 27-29 October 2015 
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Content 
1. lntroduction 

2. Experiences with measurement equipment 

3. lnfluence of route, driver and traffic conditions 

4. Effects of the different evaluation tools 

5. Ongöing research for further improvements of the evaluation tools 

6. Summa.ry 

Experience with RDE legi$1ation .:· Berlin, 271h Opt 2015 2 



Institute of Interna! Combustion Engines and Thennodynamics TU 
Graz• 

lntroduction 
NOx RDE from diese! cars did not drop as provided by emission limits. · 

Actual EURO 6 models show NOx emissions between 50 and 700mg/km 

NOx measured in CADC 
l.00 ' 

0.80 : 

0.70 : 

:go.so 
.... . 
so.so :„ .. 
~ 
z 0.40 ' 

1 
1 

0.30 :·. ~ 
~. ~ 

o.zu .--

0.10 

0.00 

O.B ··---------·--------------

EURO 6 diese! tests includlng chassis dy110 tests 
ö.7 --·-- -----

- · ~ -· - · o.6 -.------ max--

_· aNo~ .. ··/1--]'0.5 j --
.„ : . - ... - ~ 0.4 - --1----\---l---t-

{>' .. ~'0.3 ---
~ 

-. --.~:- :: ·\~1~ ~-- i 
' - · t~~>· / O.O - Urban Road Motorway Average 

.... I/ Data from 54 EU 6 diesel: 
EUROO EURO! EIJR02 ~tmoa EuJlo4 eu11os wRoe PEMS - 25% above real world cycles 

7 Measurement of emissions in real world 
driving during type approval is essential 
to ensure low em·issions on the road. 

te?ted at chassis dyno. 
Low ambient temperatures and ~1 ',~ 
trips with aggressive driving styles 
seem tobe main difference. 
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Experiences with measurement equipment 
HDV PEMS system in a car LDV PEMS system 

Massive reduction in weight, dimensions and 
energy consumption make testing more 
comfortable and has less influence on test results. 

EFM has to .fit to engine size and type. 
To cover small SI up to large Cl needs 2 EFM. 

Experiertce wJth'BP~ l~g!~!i:itfon :ßerlin",-pth Oct. 40.~ 5.· „ . ;' 

Graz• 
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Experiences with measurement equipment 
Comparison of PEMS reading with CVS in. "ERMES cycle" ·on the chassis 
dyno at TU Graz. Typical deviation for NOx less than 15% resulting 
from drift and uncertainty from analyser and EFM and from not perfect time 
alignment. 

% uncertainty increase at lower emissions. 

0.25 - . ···-· .. ·-·-···- ···- - --·····-····· .. ·- .. ······ ... ---

0.2 

0.15 : 

~ ! 

0.1 ~ .. ··-·· - ···-·--· - ·- ··- ··-

-PEMSNOx 

-CVSNOx 

Regulation c~vers: 

• Li,nearity and dritt from 
analysers and MFM, 

TU 
Gran 

1 
1 

"· 

• Boundary conditions for tripr 
1 

• Evaluation tools 
0,05 - . - ·-- -· - ,. ·----- . . . - ..... - .. 

~ how much flexibility remains? 

0 200 400 600 800 1000 1200 
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1 Auxlliärles 1 

lnfluences: 
Englne 

After treatment 

~ __ n r 

Parameters 

Weight, loading 
aerodynamic drag 

Rolling resistance 

Gear shift.behaviolir 

Auxiliaries can be on 

Oynamics of the cycle 
Engine load 
Temperature 
-7 Emissions 

Ambient temperature 
Cycle dynamics, rpm 
-7 Conversion efficiency 

Additional uncertainties 
to CVS system 

. '•,• ., 

TU 
Graz• 

Differences in engine load . 
compared to chassis dyno · 

..--- FAJr 

' ' -·~-. •' . 
···Ffi~ii"2·' ;.:,_"· ~'''_._.:____:_.i-~::.:..::.-.-.:.-:._....:...;._;,,;,,...:..;...;~--_;_,__ 

pe = PAlr + PRoll + PAcc + PGrd + ploss + PAux 

General: 
7 Higher weight and road load than NEDC 
7 Different temperature levels (EU average 

lower) 
Depending on route and driver: 

· 7 Different power demand (typically higher) 
7 More variability in engine speed levels 
7 Much more variability in driving dynamics 
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Effects on engine load and Emissions 
EU6 diese! car tested with PEMS at TU-Graz, 29 trips, 3 routes, different driving styles~ 

Average velocity in PEMS trips up to more than 2 times higher than NEDC 
Average cycle work up to 4 times higher than NEDC 
Average cycle power and NOx up to 8 times above NEDC 

250 
+ Veloclty [km/h] 

tl! Average work [Wh/km] 0.9 

rnl CÖ2 [g/km] 
0.8 

0 
0 5 10 15 20 

No of trip ordered for specific cycle work WLTC . N°EDC 

TU 
Graz• 
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Effects from evaluation tools 
Evaluation of the 29 trips shown before with EMROAD and CLEAR. 
CLEAR reduces standard deviation between single tests by 45%. 

Measured 
45 
23 

Comparison measured data with CLEAR and EMROAD 

+ Measured .![) 

4. CLEAR (.„ 

• + • '-'EMROAD 

0 
... () 

____________ ___,,,;;·--co------o--.,-~ _ _,__~----
"" J.. 

A. A 
(! • ... • „ ._. Q tf) /L_J.,_4 

~· .... 

"- A 
.A. 

1.2 

(,• 

1.0 

• 
0.8 

'E 
"" ...... 

A. 
- 0.6 ~ 

X 
0 z 

0.4 

0.2 

r------r------,-------,-------r------....---------+- 0.0 

30 25 20 15 
Trip No.[-] 

10 5 0 
In order of lncreasing NOx 

TU 
Gra2a 
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Why is there no better normalisation effect? 
CLEAR normalises the power demand distribution at the wheel ( calculated 
from C02 emissions}, EMROAD uses C02 directly for normalisation. 
~ Temperature effects not considered (only low C02 dependency on temp.} 
~· Effects of cycle dynamics, etc. not considered. 
------~---------------------~ ...... 1.2 

TU 
Graz• 

Winter· tests -- · 
T<5°C 

0.2 ( 

. r-----.-------------.------,-_i......,,----,.~~---'I· 0.0 

30 25 20 15 10 5 0 

Trip No.[·~ In order of increaslng NOx 
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Why are effects different between the 2 tools? 
Normalisation approach is quite different from the tools although both are based on 
C02 and WL TP test results. 

cffects depend on emission control technologies, raute and driver. 

TU 
Graz• 

Below results for EU6 diese! car with EGR and NSC are shown (same 29 trips as in figures before) 

·---- -----------------------------~- 1.2 
Comparison measured data with CLEAR and EMROAD 

• Measured 0 c 
--------------------+- 1.0 

.t. CLEAR 

-„' EMROAD 
t;') + • ---------------------[c--:o --.-----jf-=-\----c(~J -'------,--'--___ ,_ 0.8 

30 25 20 

~/ 

----- ---c---0--0--..,--1. 

Trip „Arzberg 01" 

e 
-" ...... 

- 0.6 ~ 
)( 

0 z 

further investigat~ 0_2 

15 
Trip No.[-] 

10 5 

In order of increaslng NOx 
0 
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Comparison of evaluation tools 
CLEAR normalises trips towards a.standardised "normal" wheel p~wer distribution: 

lnstantaneous NOx recordings are sorted into the power bins. 
• Average NOx value per bin is multiplied:with "target power frequency<1l" 
Effects in trip "Arzberg 01": high loading combined with rather high dynamics and high 
gradients leads to higher shares of high power bins compared to normal. 
-7 Lower weighting of the high power time shares reduces NOx. 

50% ---~--.--------------------------T 600 

45% --- . ---

40% -------

35% 

~30% ----lfi 
2! 
~ 25% 

"' e 20% 
;:: 

15% 

10% 

5% ---- -------;--~-

0% j-----® ®---!----"">----' 
-20 0 20 

- Power frequency Arzberg 01 
-·------

- -Target power frequen.cy 
500 

-- - - - Power frequency NEDC 

fl NOx (g/hJ Arzberg --- ---.--- -- .. . 400 

111• t>{ox [g/h) NEPC :.c ...... 

®-f----j 

300 .!!!) 
>< 
0 z 

200 

100 

:::=::::t;:::=:=:l~==~=--1- 0 

40 60 80 100 120 

Wheel power bin lower than [kW) 

·Arzberg 01 data: 

95 Perc. (v*a pos) = 
= 22.1 m2/s3 

Altitude gain = 
=1060 hm/100km 

Loading = 510 kg 

NEDC: classified 
as invalid trip sir-1 
no measured vo.. 
at high power 

-7 No CLEAR result 

-axis of the target powe·r frequency are vehicle specific values de-normalised based on weight and road load 
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Comparison of evaluation tools 
EMROAD calculates Moving Average Windows (MAWs) where each MAW covers a total of 
more than 50% of the C02 value in the WLTP in [g]. 

25082015_Arzberg_Ol -Vchlcle_Speed 

500~~-~-~----~-~---~--~--------~ 

! 450+-----~--~-~~~-~~--~-~--~~~-~ 
- - -MAW_Average_Speed -- 2.5 

-MAW_C02 

"" ~400+-~----~---~--+1------++-----------lb 
0 
~350-l---------------l--"-">.--~--.J---l..-----------P-4-..,---------1 

. 2.0 

1 300 . 1.s I 
~= 5 
"O " a; 200 . 1.0 zo 
& 
~ 1so+------'--~:-=----=-.....-.....F--r--------1~-J--------"'-c--'<---Jt...t--r'---->..,:----:::----i 

1~ -~ 
5or,..,=---.-..~~~~~~~lk.tc~~\1k;_~mW!ll'U/!>J,~~~~<J=~::__--'.:f~i-+-:~~~~tflrni~--,---~ 
0 ----~~--~-~~--~---.---'---------~.----.-~--.---'-'-"-~---1- 0.0 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 

Time [s] 

. Seconds from start and end of trip are represented in a few MAWs only. 

Hilly parts located in the mid of the trip -7 events with high specific emissions are in many MAWs 

4 -MAWs with road gradients dominate overall results. 
fhese driving conditions have higher NOx but lower velocity than simple trip average. 

Further evaluation of MAWs by EMROAD shown on next slide . 

.. -': .. . . Experi~'ll') ce 'A!itJlJ~PE-,Jegi$1.ßtion. ' \' '.' 
' : ' ) . '.•' _:. · Ber:lih;·27'.1h OCt.:2015 . .. -12_, 
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Comparis'on of evaluation tools 
EMROAD weights Moving Average Windows (MAWs) lower if C02 exceeds +/-25% distance to 
baseline. Zero weighting beyond +/-50%. Furthermore idling time is excluded (9% for Arzberg). 

Arzberg 01 trip evaluation with EMROAD 
• MAW_C02 

soo....-~~~~~~~~--~---------~~-~~~~ 

Excluded (several uphill parts -T_CURVE [CORRECTED] 
450 +--~~-r---.~-.;:--~~~-:7"'-~~:;.=.::~~=-::.s;.~-7-=:L.,.-~~~~--j 

7 too low number of MAWs urban - -T_CURVE_Ll 
~400 +-~~---'..-T-~---'"'-<:-J~~-~-~-~-~--~-~-~~~ 

E '-.. - -T_CURVE_Hl 
~ 350 ~----'...,_---'~~-~~~-~~---~-~-~~~~~~4 
..!!'l ..,. <t WHTC_C02 
~ 300 +-~----:----'...,_~--i~..,,--t-'.__~~---:7""j--~----~~~~ 

.Q - T_CURVE_L2 

.E~ 2so+-~~~-==--dc...-:~~'--~~..----,,.~--1-----~-~---~ 
- T CURVE H2 

~ 200 +----;~r~......,.;:::-'l~~~~~~ ....... e=~=~~~it:'2.5:;:::;::;;;:::::::::.;~:;;:';::======::=:::====·· ----
8 1so t--==::--=:~_,,._,,..-;;;:-:::-~-E~~~~~SE~~=~~~~: : MAWswlth co2 belowTH2 
~ - - · ·:"<.li-----Jll=--~-o_M_AW_$_w1_1h_co_2_ab_ov•_· T_H? 
~ 100 +----=-----~------~·~-~~o;;:.....~~~~_...__.~-=-=-=:.....=i ______ ..,...... ____ _ 

so -1----~-~-~~~--------~-~-,-l 
0 +-~~~~-~---~--~~--~---r-l 

0 20 40 60 80 100 120 

MAW Average Speed [km/h] 

Many MAWs above the baseline (T_curve). o.o L--,-----=:~~~~~~. 
~ obvrously high specific work identified (in line with CLEAR . 

0 
__ 

2
:_ M4:wAv•rae:~P••d[k:Jh1 

100
' 

No weighting of MAWs within +/-25% by EMROAD -7 result also "above baseline". 

MAW effect with high emissions in middle of test obviously outweighs the weighting effects. 

Direct measured NOx= 0.59 g/km -7 EMROAD "Main Result All"= 0.82 g/km 

,„ 



Institute of Interna! Combustion Engines and Thermodynamics TU 

Route selection 
The draft regulation foresees several parameters which have tobe within 
thresholds for a valid trip. These thresholds shall eliminate extreme events. 

Boundary condtions Unit "Moderate Conditions" 

Ambient-conditlons MIN MAX 
Altitude h {m] 700 

Ambieht temperature T [°CJ 0 30 
~' ',' . ,, ' " . Trip c6'nditions , 

' . . ' '\• 

MIN ,. MAx 
URBAN Share {%] 29 44 

RURAL Share {%] 23 43 

MOTORWA V Share {%] 23 43 

Velocity V [km/h] 145 

Average speed URBAN .Vu {km/h] 15 30 

Stop share within urban part l:.top [%time] 10% 

Average speed MW VMW {km/h] 90 110 

Trip duration t [min] 90 120 

Distance Minimum for each category s {km] ~ --....... 
URBAN 95 Perzentile v*apos 0.1 {m2/s3] / 15 ' 
RURAL 95 Perzentile v*apos_O. 1 · [m 2/s

3
] 25 

, MOTORWAY95Perzentile v*apos 0.1 {m,/s3] 27 ' 

i Relative positive acceleratlon RPA {m/s 2] ,0.1 / 
............ 

------95 percentile of v*apos is a good indicator for trip ·dynamics. 

Extended 

Condltions 

1300 

-7 to +35°C 

Comments 

3% up to 160km/h 

= F(velocity) 

\ = F(velocity) 

) = F(velocity) 

= F(velocity) 

c. 
Ci)' c: 
0 ::l 
~ 0. 
C/I CD 
o·'"' 
::::i 

Dynamic has high influence on EGR rates, after treatment space velocity and temperature, 
demand on controller quality and consequently on NOx emissions. 

-7 Min and max values shall be defined. Further evaluation on see later slides . 
. . ·,.· .. : .. ·-:.· . E~p~ri.eiJ€~,wiili:R.0~1.~~is:1~t1'arr: · · · „_ • Berlin, 2.7 1h~oqt;2:0'1s ·:. · 

Graz• 
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Optimising the raute 
Approx. 1/3 mileage shares U/R/M fits well as target to balance out var_iable traffic load. 
Afterfirst tests adjustments may be necessary since allocation to U/R/M is done based on 
actual velocity (<60, 60 to 90, >90 km/h) and thus is influenced by traffic conditions. 

TU 
Graz• 

lf power frequency of a reute has large differences to the target power frequency, adjustments 
of the reute to better meet shares of urban, road and motorway can help but is not mandatory. 
"Normal driving" usually fits to target power frequency but single drivers have quite different 
understanding of "normal". 

70% 

60% ' 

50% . 

20>\ ' 

10% 

0% .• _, 

.. 

Route A Jan. 2015 - Jl01201S_Alter_NORM_01 

-1~D11015_Aher.,..NORM_02 

' ' ' ' 1 

- -1401201S_Alter_NORM_Ol 

---- 14n1'0l!;_AflN_NORM_Ol 

___,. 1601J015_Alte-r_AGG_Ol 

···- - 1cm1 JOl'l„AhPr ... Frn.,.ni 

- urset% 

I;~:: ;_ --_ _:. _______ --

relative increase 
urban by 20% 

w n ~ ~ e· ~ w lli m 
Power hlns In kW 

~Oll .. 

·2 

... „, „ 
--0109201s_Ah.e1_os 

- target% 

- -rnln" 
- „ max% 

l8 35 S2 68 85 101 116 134 1Sl 

Power blns In kW 

Due to different temperatures in January and in Augustemission results cannot be compared. 
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Driver influence 
Driver has high influence on emissions.even within the defined thresholds, mainly due to 
acceleration and deceleration levels·. 95Perc(v*apos) thresholds are designed to cover 95% 
Df driving conditions. 5% of trip time can be tested with "unlimited" dynamics. 

High shares of driving witli speed control (no apos) can result in very high 95Perc(v*apos) 
since acceleration at ramps to highway etc. dominate. 

Analysis ongoing on effects of dynamics, loading, temperature, etc. on emissions. 
ls a correction of the test result for such "extreme" effects feasible? 

'95 Perc. v*a (>0.1), PEMS trip from 22 vehicles and > 200 trlps 
l'1I SPSS Veh 2 

El SPSS Veh 3 40 ·------ A A 
~ „„ 
~ 35 ~---: ______________ „ __ ~.:..s~--
~ ~ ~ 
~ ~ o A'•' " o 30 •": • ,.~:--<>„- Cl WLTP 
.!:!.. {-' ·.'· [] w <.-~------+-------+--r-
*: 25 t 41E ~·,--- - - - --=-1§1"'~~~~-- • NEDC '"f40%to 
s '" l'ii t. ~t. - - ,,~ .'.. l'~til;;'~" A Intentional Agg. ,' :.:.9 ... ·.::' o .. ··"*.o: N Ox 
~ 20 ~~----~ml· .,,,. -- _ m--'._·, """·.----------1-~ 
~ Mm.>

0 
,,. _ - - a fl . G c dfiver selected if 1..- _i.r"' ril-cg"'t!l ___ - ... - l \.qAJ et o ' . 

"' 15 ,,. , '<~J~ ~<5!-, -- Unknown 
cn .,- ,,,,. 01 <J;l<),. fü (' ::..·r:!Ä~o 0 

10 „ - : - ,;:. - -, 003 %-~-· --rr/'-"' ~~---- Intentional Eco 
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- - Threshold Vl 

• • '-' - - - Centre llne 

S-1----
ti> PEMS avg 18 veh 
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Average veloclty [km/h) 
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The idea of a transfer function 
lnfluences of dynamics, loading, cumulative altltude gain, gear shift behaviour and ambient 
temperature are not covered by. evaluation tools. ; 

~ Friendly driver can achieve low NOx emissions by intentoinal smooth driving on well 
designed raute. Effect may be expected in most type approval tests. 

~ Unfriendly driver can reach high NOx emissions by highly dynamic driving, high loading, 
demanding raute etc .. Such driving may be applied intentional in in-service control tests. 

Correcting test results for such effe~ts has benefits since it makes targeted dri_ving styles less 
attractive and sh~ll lead to cost efficient NOx reduction in the relevant driving situations. 

....... 
E 
~ -O'> ..... 
>< 
0 z 

Below boundaryl 
thresholds' 

1 
1 

Measured NOx , 

Result actual 
evaluation tool NOx 

: Result with "transfer 
- - - - - ~ - - - - . function" for NOx 

: 1 

: .6.NOx= A*A95P(v*apos) + B*Dh + C*Atn -r •• 
1 

1 

Test severity : Above boundary 
thresholds 
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Possible further improvements of evaluation tool 
Due to high influence of driving dynamics and temperature the evaluation tools may add a 
"normalisation" also for these effects. Corresponding method under development at TU-Graz 
\Jsing linear multiple regression. Promising results for 4 vehicles but many open issues. 

Measured CLEAR CLEAR + Ctf 
455 357 
230 129 

+ Measured 
EUG diesel ca·; PEMS trips evaluated With extended CLEAR to~I ~ l.O 

----- (additional correction for dynamics and temperature) ---------.- -~ 

-- "'CLEAR ------------------------•-~ ___ , o.s Ries route 

---------------------~-------r 0.7 

agg. Winter 
• CLEAR & F _transf 

• • + 
'E 

----~N~o~_r"~m~P=E=M~S~----~---~~~-------~'-·--~"-ll-1:. __ ___,. o.s ~ 
NEDC 

/ 
Route Summer .,_ 

------------·-----------.---.<.,.'".-------A--;-- 0.6 

30 

l //'--------.---.-0-~-'----+ • • 
(fl it~·· '*' t ;-t--t--•-r-:-A---·--

• lt + t ll: 

A A A. 
l;,.-1:.-0- 0.4 ,,, 
e • • • Ct ~- 0.3 

• • e 
.... 0.2 

0.1 

------.-----------------,-·-----·- - . 0.0 

25 

• J • ~. 

20 15 

Trip No.[·) 

10 5 0 

)( 

0 z 

•. ·. 18/; 
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Summary and Outlook 
• The future regulation for RDE testing is nearly finalised and is based on PEMS. 

• The regulation can reduce real world NOx from cars and LCV significantly. 

• The influence of raute selection and of the driver on the NOx emission level is huge. 

• CLEAR reduces these effects (on average approx. 50% lower standard deviation 
between tests at same vehide for cars analysed yet). 

• Evaluation tools do not normalise for driving dynamics and temperature effects. 

• Extension of the normalisation tool(s), to consider also dynamics and ambient 
temperature seems tobe possible and would further reduce influence of driver and 
ambient conditions while. still the full variety of situations could be tested. 

• lf evaluation tools shall normalise these influences is a political decision~ 

• From technical point of view such a normalisation is reasonable: 
* Low emissions under normal conditions which occur frequently 
* lncreasing emissions tolerated under extended conditions which rarely occur 
-7 emission control design can be more cost efficient related to N02 air quality target 

TU 
Graz• 

• Independent PEMS tests by member states will be necessary to exploit full potential of 
future RDE regulation since reute and driver effects can be üsed in type approval also to 
achieve very low emissions. 
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Th.ank you very much for your attention! 

Contact and information: 

Graz University of Technology 

Institute of Interna! Combustion Engines and Thermodynamics 
http://www.ivt.tugraz.at/. 

Experience with RDE fegisfation Berlin; 271h Oct. 2015 .. 

TU 
Grazu 
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Experiences with measurement equ.ipment 
Liucnrlty requiJ'CDJ•l!ts of mensuremc11t pnrmuetcrs aud systems 

Measurement lz„. X (a, 
parnmc1erJins1nuncn1 t)+no1· 

Fu<I Jlnw rnte'I) :51%mnx 

Air llow raie'" :SJ<N1 max 

Exh1111~1 nu'I-;\ llow mit' 5.2%mnx 

Gas nnalyscrs :S0.5%m<tX 

Torque"' :'.Sl~/o max 
,....---„----···-„··„„.„. 
PN analysL'ts''\ 

t n optional to detennin~ exhnust mns" flow 

m optional pnrnmeter 

- Slnpc 
a, 

0.98. 1.02 

0.98. 1.02 

0.97. 1.03 

0.99· 1.01 

0.98-l.02 

m to bc rlccicled oncc equipment bccoincs avnilnblc 

Cooffiuicn 
S1andard of 
error detennlnnt 
SEE ion 

r' 

S2% iuas 20.990 

:S2%nm~ 2:0.990 

~2%max 2:0.990 

~1% nrnx 2:0.998 

52~lomn.x 2:0.990 

Pol!ntnnt 

C02 

eo 

N02 

NO!NOx 

Pcrmissible analyser drift over a PEMS test 

Zero response drift Span res11onse d1ifr (l) 

$2000 ppm per test 9% ofreadiug or ::;2000 ppm per test, 
whichever is Jarget 

S7 5 ppm per lest .::.;2% of reading or S7 5 ppm, y~·· test. 
whichever is !arger j ~· ..... ~ 

S5 ppm per test S2% of 1-e•ding or S5 ppm pe1· test, 
whichever is lnrger 

SS ppm per test 9% or rendiug or ::;5 ppm per tes1, 
whichever is !arger 
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Road traffic related air quality issues 
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Euro.pean NOx emission limits 
compression ignition passenger cars TuV~ 

1 
%: '§Ji)"i'il!-,~l·1~f:f ~i~f f:~Y~\t~G?~'~Wt,:i1~0~~1;,,i~~~~~;:,~1,q·t~f 1V"1'f Lfy,·;~f t?~(rl1't'f ,:\""?;:·· 7 ' 

10Öo/d·::;~. ., .· · · , ·,:.: . _.- ·r;-~:;·r'.'_ · 
,;· ~ . "' ·, ~ ... : ' 

80% (-

60% 

i 
•l 
. f· 

40% i--
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.! 

.:·1 
:f 

20%'f..„„ 
' 

0% 

~ 

~ 
f 
r„ ... ~•-'·" . 

,·, ·'.', ;,, ' 

Euro 1 . Euro 3 Euro 4 Euro 5 

Euro 6b for new types M, N1 class 1, from 01.09.2014 

·. ,. 

Euro 6 
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N02 annual average imission values .(source UBA) 

Entwicklung der N0
2
-Jahresmittelwerte im Mittel über die Statlonsklassen „ländlicher 

Hintergrund", „städtischer Hintergrund" und „städtisch verkehrsnah" Im Zeitraum 2000 bis 
2013. 

70 

60 l 

'E :: 1 
bi! 1 

"" 30 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 · 1 1 1 

1-=l 
1 1 . 
i ' 

20 

1 1 
10 

J 1 1 

2000 2001 2002 2003 2006 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

m ländlicher Hlntie:rgrun<i filil städtischer Hintergrund B städtisch verkchr:snah 

Quelle; Umweltbundesamt 
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From laboratory to road 

: ' . '-. '.,._\_ ~ '~,:·: :_, 
' ' . • r ~ ., " ' - ;·', ' •. -,-' • • : •• ' • ' , . • '. ' ; ', ':'~< " ~ ' ,- ; 

. > •, ~Qti.~~i~t'\~~i;ß$iQ·~:;;:fü.~a~~·rige'r car§ arJd Ji~ht dutS, trtickS in 
. · , 8tit0.R.@:,_;~:r.e me:asured. in:-~he laboratc>fy·duti_li{l .. the„,-.N~:p,c_.· :. 

• In Europe· exhaust emissions shall be. measüred-'in··reäl traffic 
(Real I)riving E~missions = RDE) by using 'Portable Emission 
Measurement Systems (PEMS). 

• RDE Monitoring phase is going to start in January 2016. 



RDE - On-road PEMS measurement by TÜV NORD 

History TINN~ 
. .....---"'1: •. ,,.,,

PEMS - mobile 



RDE - On-road PEMS measurement by TÜV NORD 

History ruv,:;;;;;-; 

•• 
PEMS - mobile 



TÜV NORD PEMS-route 



50.0 

125.0 

1 

NEFZ, WL TP and RDE 

0.5 1.0 1.5 2.0 
1 

125.0---·----<----· 

2.5 3.0 

1 1 
100.0---,----+-~- -----,---
75.0 ·-----· 

50.0 

25.0 

0.5 1.0 1.5 

1 vv.O ----~---+---~ 

' 

2.0 2.5 

75.0 ---~---1---~---l!i'"---... ~ 

50.0 

25.0 

. 3.0 

·I 
1 

3.5 

3.5 

C02 g/s 

4.0 t [s]/103 

4.0 t [s]/103 

4.0 t [s)/1 o3 

ruv~ 

NEFZ: 
short driving cycle 
(20 minutes) 
repetitive driving patterns 

WLTP: 
longer driving cycle 
(30 minutes) 
more realistic driving 

PEMS: 
long "· driving cycle" 
(about 105 minutes) 
complex driving 
difficult to reproduce 



Comparison of test methods 

-+ 
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-4.0 . ! . 

2!i.O iO,O 7',D 100,0 
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1. 
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t~.o 50.0 
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TuVN~ 
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Driving conditions in real traffic TuVNO~ 
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RDE data evaluation .TuV~ 

( 



RDE - Route (1) 

~r{:~~if t~W~fE~~if ~~!1~~~if~ir,~~;~~:~~~yi\'1·1~~11r~s~'i1;z,'i"'C·'· 
:.-:'::'.,·:·:.;:/.~.„.;~'/,./:\:::,;:,'..:?::':•:'.:,_,·; ;: . -. ": :\ -.··_;i::':.\'':··.:·::'.,:;.,,>o::<".;·-: ·:.„„. '·, :::: .„ ...• · · .. :.·, .... 

,: · ':•· · _:C)~·i:t~dl'·:irril-~:·\3'o~1:;idmi~· · ·..-:~:~"?·<..: „ .. „„--~„,.„.'-.~.: :„. · :„ · · · „„. „ 
' , ' > 

.'.,\ '' ~··~~ .... „·:: 

~ Start:and ·finish: up to 1 oom d.ifference in altitu.de 

• Attitude: - . 

. - up.:to 700m above„NN. . ... ,:· .· - . „ 
- .exteride(700m up to 1300rn·aböve NN 

• Tem.perature: 
- 0°C to 30°C . 

' - extendet -7°C to 0°C or 30°C to 35°C 



RDE :.... Route (2) 

' ; ,,,, - - stop·s 1kmJt('·- ·, · ,, ,, " „''·-' ::'' · ·, ; · 

„,·; ,' - stop share '=: 1 Oo/o : . 
- several ·st9ps > 1 Os necessary. . .·· . . 

. -.011e s'ngle stop,> 80%1 total S:top tfrne notallowed· 
-: . . . . . ' ' . : „:': ,:· . ,<· . '{- :,:')(; ~:. : .. „ .. „. ,„ .: , „" ,· -~ 

...... 
,. •' 

- U.P 1.45 km/h ' :.:.'..· i:;,;· .:-__;,;·· „,·, 
( 

, ' 

- up to_160 km/h if< 3°/o.det Motorway (time) 
- rninimum 5 min above .100 ·km/h ·. 



Example of a MAW evaluation ruv~ 
.i \ 

450 

400 

E' 350 
,,,,, out of range 
]g 300 
"' c 
0 250 ·;;; 

.!!! 
E 200 LU 

N 
„normal" driving 

0 
u 150 
3 
<( 
;:;? 100 

50 out of range 
0 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

MAWAverage Speed [km/h] 

SevNit;(C~> 

:.iWNDOOG 

•• lfTH!N THC C.A.lEGCrR'I) 100 "' 
„ 22 

% (WI All WNOOl'.5) „ 10 37 

SEVERITY INOICES ~.51 -31,10 -l9,40 ·3&,37 
-.-.. ,_. __ ·----~· - .. „ 

0:,13 

~·· 
0,16 0,12 

~" 0,17 0.30 0,59 
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Example of a SPF evaluation 

: Pe: -26,7 .„ 
: 

Goal 
Pattern 

, rpmfrom 
0 

Difference 

rpmfrom 
Oto 

Req.met 
rpm from 
Oto 
100!!0 

yes 

' 
---- -_, 

' .. '~ 

TtN~ 

:..: 't'' 

~~' 

'' 

Pe 

-GoalPauem 
- pp_T es1Fne_07-01-15_112fi27 _MP1-M02_cut_talign_TUG_Clear_Data.csv 



PEMS results 
compression ignition vehicle type 
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PEMS results 
positive ignition vehicle type TüVN;;;:J 

PINihruuel PI fahr1eur 2 
1.00' '·"' i '·"' 
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PEMS results 
compression ignition vehicle type, Euro 6 
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Driving behaviour, v * apos 

9!· ~o.oo.% .. 
111 "'. • 
.c 
ll) 

v•a class [W/kg] 

ruvll;;;:;J 

60,00%· . ' 
-ref.H:Söfl 
.;m;_; rel. H. äg~res~iv 

40',cioP/o :: -illl-S.oft Kumuliert % 

~Aggr. Kumuliert % 

20,00% 

11•, • _';: 

. '' 
" 



. , ~ 

·','! 

Driving behavoiur, v * apos 
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Soft and aggressive driving: emissions· 
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Summary 

~~;~:if:)~~ff~~~t*1~l''..~~~r!'('''' ., ,.,,"'.'' ' %~t:~.~:1ief.~9*f;.~;;· ')'·':· ~ß1i·.~t:. ,;c.·C·~9··77: 
-~'.t ·-:.·~·:Exh~~tiS,fe.fhts_~ions of passeng·er -o~:r$·:~änd Ugnfduty Yrucks· irl , . . . 
. . - · ·t=1tr6P-~J;a.r:e, curr~n~ly rh.~a~üf~:~f.'Li·$i,f\g_:fh:e::·_r~JE.DC.- . 

• · · :rn~::E:v:rd~~--::~xhaust emis'sion~ ·-s·Ä·~:fr: ~~" rheasüred_.'.in:. r~al 'trafflc 
.(R~~-'-'Qrlving -smiss:iöns · ~„·RfJ:(E} öy: usi'h'g· ·Portable· Emission· 
MeaS;ur~rnent Systems (PEMS} · · · 

. , - . . '-,_,,.~· ' , 

• , RDE.)rh~:l~;de a wide variety of boündary:conditions. ·· 

. • The~-~·-,~'Rüen"cidg para'rnet~r~ 'tia~~-:-tb be" c~n~ide,red when 
evalu:~t:ftlg'· RDE data. 

• The Rd-E{Monitoring phase is going to start in January 2016 for 
new veflicle types. · 



RDE - procedure 

• PEMS route development 
• PEMS route approval 

1 ··~: 
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• RDE reporting · J 
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RDE - Familienbildung 
Technische Kriterien ruv~ 
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•Typ und Sequenzen von Abgasnachbehandlungssystemen 

• AG.R Typ (mit, ohne, intern, extern, gekühlt, n"icht gekühlt, niedrig oder 
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RDE - Familienbildung 
Auswahl der zu testenden Fahrzeuge - 1 
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.. · .-. ~rnh,,~.MRL"und ~MRH (Power~t~-M~ss Ratio High/Low)(Max. Abweichu~g 5%) 
. ~ ·' ' . ' ' . 

• J~des Getriebetyps · 

• mit Allradantrieb (falls vorhanden). 

• fürjede Hubraumgröße 

• für jedes Abg~snachbehandlungssystem / -sequenz 
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Von: 
Gesendet: 
An: 
B'etreff: 
Anlagen: 

Wichtigkeit: 

-· ·- -- ··-· , .. , ... ·- ·-·· . 

Von:--
Gese~ta 
An: 
Ce: 
Bet : rge nisse es ra 
Wichtigkeit: Hoch 

:>ehr geehrte Frau. 

Mittwoch, 10. Februar 2016 15:57 

WG: Ergebnisse des Fiat Ducato und Alfa Giulietta 
Alfa_Ducato_Ergeqnisse.xlsx 

Hoch 

FCA)' 

leider kann ich Ihnen diese Mail nicht ersparen. 

In unserem Gespräch zu der Abgasproblematik beim Jeep Cherokee, hatten wir bereits angesprochen, dass das KBA 
auch weitere Fahrzeuge Ihres Konzerns in seine Kampagne der Abgasmessungen aufgenommen hat. 

Wir haben den Fiat Ducato und Alfa Giulietta gemessen und sehr auffällige Resultate erhalten. Ich bitte Sie daher 
einen zeitnahen Termin für ein Gespräch im KBA einzurichten und entsprechende Motoren-Experten von FCA 
mitzubringen. Bitte erläutern Sie in diesem Gespräch das Verhalten des Fahrzeugs. 

Die Messergebnisse befinden sich im Anhang. 

Ein Termin in der nächsten Woche Mo - Mi wäre ideal und von meiner Seite sehr wünschenswert! 

Mit freundlichen Grüßen 

Kraftfahrt-Bundesamt 
Abteilung Fahrzeugtechnik 

Telefon: 
Telefax: 

m~ilto----
~ 

1 
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ReH.19 Von: 
(iesendlet: 
J~rn: 

f~~trnn': 

~ruar 2016 13:19 

/.\\\! 

Von: ----- [mailto 
Giei:.;e~. Februar 201 

Sehr geehrter Herr-

WG: Rückruf-Aktion 

Hoch 

] J.m Auftrrag von Sachgebiet·· (II 

vielen Dank für Ihre IVlitteilung. 1:.\us hiesiger Sicht besteht der Anfangsverdacht für strafrechtlich relevantes 
Handeln. Da das l<BA die zuständige Genehmigungsbehörde ist, bitten wir das KB/\ um eingehende Prüfung und ggf. 

Ve1m1lassung weiterer f\lia15nahrnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Elaverisches Staatsministeriurn des Innern, 
für Bau und Verkehr 
Sachgebiet llE6 

Lazarettstrafl,e 67 

80636 München 

. elefon: 

E-iVlail: 

Internet: htill/1yvww.innenministerium.bayern.de 

Sehr geehrter Herr-

vielen Dank für Ihre Mitteilung. Auch nach unserem Kenntnisstand hätte der Touran nicht zugelassen werden 
dürfen. Eine technische Lösung für das Fahrzeugmodell fst bisher noch nicht freigegeben worden. 

IVlit freundlichem Gruß 
lrn Auftt'ag 

- 1 



/.%n: 
Ce: 

Sehr geehrte Frau- sehr geehrter llerrlll 

im i\Jachgang zu meiner gestrigen Mail übermittele ich das zugehörige COC. Auch dieses wurde am :rn..12.?015 

ausgestellt. 

Es enthält die IVlotonn1111mer CFH. Es ist für micll uneri<l~jrlich, wie eine derartige Bestätigu11g von V\N ;1usgestelit 

werden kann. Sind wir hinsichllicil der ungültigen Motornurnmern noch auf dem aktuellen Stand? /\nsonstcn sieht 

es so aus, als ob die Volks1Nagen ACi durch Vorl<1ge falscher Nachweise zumindest indirekt an der ßeurkundung 

falscher Tatbestände (Vorliegen eines EG·Tvps, bzw. die Bestätigung der Übereinstimmung) rnitvvirkt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsn1inisteriurn des Innern, für Bau und Verkehr 

Sachgebiet llES 

LazareUstraße 67 

80636 München 

Telefon: 

E-Mail: 

Internet: http://www.innen min isteriurn .bayern .de 

: Rückruf-Aktion 

Guten Morgen Herr-

als Anlage noch das CoC Papier . 

• ichen Grüßen 

_„_v~,?··~--.-~-----·--

' LANDRt'ffSl\MT 
WtJHZJfüHG 

Landratsamt Würzburg 
Zulassungsbehörde 
Zeppelinstraße 15 
9707 4 Würzbur 
Tel.: 
Fax: 
E-Ma1: 

Von:-
Gese~ontag, l. Februar 2016 16:29 

2 



iHll:--
Be\t1~ Rückruf-Aktion 

die beiliegende l\llail Liuei-sende ich zur Ke11ni:nisn;ll1rne 11nd ini\ cler flitte urn weitcrt~ \/r;ranlassung. 

IV!it freundlichen Grüßen -
Vcm:---- (.) 
Gese~Februar 2. 
An:-
Beitü~: Rückruf-Aktion 

Kann auch noch 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, fi.il' Bau und Verkehr 

Sachgebiet llES 
Lazarettstraße 67 

80636 München 

Telefon: 
E-Mail: 
Internet: llttJrJ/www.inQ~nmlr.ijsteriurn_,_bavern:.fl..f. 

An: 
Ce: 

wie Sie sehen, wurde das Fahrzeug, VW Touran, in Offenbach zugelassen, obwohl es nicht zulassungsfähig war. 

Jetzt sollen wir so tun, als ob mit dem Fahrzeug techn. alles in Ordnung ist. 

Die Rückrufaktion von VW wurde sicherlich noch nicht durchgeführt. Ein Nachweis liegt uns dazu auch nicht vor. 

Umschreibung ist m.E. nicht zulässig: 

Wir haben die Umschreibung deshalb venNeigert und die Dokumente einbehalten. 

Mit freundlichen Grüßen -
U\NDRATSAMl 

WtJRZ:BURG 

Landratsamt Würzburg 

-Fl316 
~rkehrs-, Zulassungs· 
und Fahrerlaulrnlsbehörcie 

3 



!eppeli11'.;tr,11·\1:: JS 
0/()/1\ \IVOrzbtHg 
·1 ei.' 
r:cix: 
E ·f\/12il: 

v_1.~Y.V.!_:_l<1.U~[i<g~i~~\Y.l!<::G.i1_11_1g, __ \~' 

Vm1:--
Gese~ntag, 1. Februar 2016 11:42 
An:-
3\et~: Rückruf-Aktion 

Sehr geehrter Herr-

am 26.01.2016 wurde uns ein Fahrzeugbrief von VW vorgelegt zur Neuzulassung eines Fahrzeuges. 
Das Fahrzeug sollte auf einen Privatkunden namens- zugelassen werden. 
Der Verkauf dieses Fahrzeugs erfolgte durch das Aut~ -
Nach Eingabe der Flnanzamtdaten und technisd1e11 Angal>e11 gi11g tlann in unserer Zulassungssoftware (01<.Vorfohrt) 
ein Hinweisfenster auf, dass die Neuzulassung erst nach Rückruf-Aktion durch den Hersteller möglich sei. 
Also ein sogenannte:. manipuliertes Dieselfahrzeug von VW. 
Wir haben dann noch die Ziffer 71 im Coc geprüft, sowie auf der VW-Homepage die FIN überprüft. Bei dem Fahrzeug 
handelt es sich definitiv um ein manipuliertes. 
Somit haben wir die Zulassung abgelehnt. Der Kunde hat dann versucht, bei der Stadt Würzburg sein 
Fahrzeug zuzulassen, auch ohne Erfolg. 
Somit gingen die Papiere wohl zurück an das Autohaus 

Heute, am 01.02.2016 liegen uns nun die Fahrzeugpapiere wieder vor. Diesmal allerdings zur Umschreibung auf den 
Kunden 
Denn das Fahrzeug wurde am 29.01.2016 bei der Zulassungsbehörde in Offenbach auf das Autohaus-

- zugelassen. 
Es ist nicht ersichtlich, dass techn. Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen worden sind. 

f\Jun stellt sich uns die Fraee, ob wir dri.~ Frihm~ug nun umschreiben müssen, obwohl die techn. Voraussetzungen für 
eine Zulassung {Umschreibung auf Herrn - nach wie vor nicht gegeben sind. 

Wir sind der Annahme, da bisher noch keine Lösung zur Rückruf-Akten bekannt ist, dass wir dieses Fahrzeug nicht 
umschreiben dürfen. 

-ichen Grüßen 

L<\NDRATSArvlT 
VVDRZBURG 

Landratsamt Würzburg 
Zulassungsbehörde 
Zeppeiinstrafbe 15 
9707 4 Würzbur 
Tel.: 
Fax: 
E··Mat: 

4 
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49. 

51. 

52. 

C0
2
-Emissionen I Kraftstoff-/ Stromverbrauch: 

1. Alle Antriebsarten außer.reinen Elektrofahrzeugen 

co
2 

[glkmJ: 
Innerorts: 158 
Außerorts: 121 
Kombiniert: 134 
Gewichtet, kombiniert: 

Kraftstoffverbrauch [11100 km] oder [m3/100 km]: 

6.0 
4.6 
5.1 

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge 

Stromverbrauch (gewichte!, kombiniert) [Wh/km]: 
Elektrische Reichweite [km]: 

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet 

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation( en ): 

nein 

3.2. Gesamteinsparungen von C02-Einsparungen durch Ökoinncvalionen 

Diesel/Benzin: 
Flüssiggas/Erdgas: 
Sonstige: 

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: 

Bezeichnung gern. Anhang II, Nr. 5: 

Anmerkungen: 
#NO 16.1.: mitAnhaenger:+iO kg##NO 16.2 
.: mit Anhaenger Achse 2:+40 kg##NO 30.: A2 max.1514 rnm##A1 max.1541 mm##NO 35.: 
195165 R15 95T#6Jx15 ET47:##205/50 R17 93T#6Jx17 ET48,5;##205/55 Ri6 94T#6,5Jx1 

6 ET50;##205/55 R16 94T#6Jx16 ET50;##225/40 R18 92T'#7,5Jx18 ET49;##225/45 R17 9 
4T'#7Jx17 ET47##NO 5.: max 4494##NO 7.: max 1694;## 

lnteme Herstellerdaten 

- Ubereinstimmungsbeschelnigung 

Vollständige Fahrzeuge. 

Der Unterzeichner········ 
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug 

O.i. Fabrikmarke: 

0.2. Typ: 
Variante: 
Version: 

0.2.1. Handelsbezeichnung: 

OA. 

0.5. 

0.6. 

Fahrzeugklasse: 

Firmenname und Anschrift des Herstellers: 

Anbringungsstel!e und Anbringungsart 
der vorgeschriebenen Schilder: 

Anbringungsstelle der Fahrzeug
ldentifizierungsnummer: 

0.10. Fahrzeug-!dentifizieiUngsnummer: 

VOLKSWAGEN, \f\N 

H 
CFHFAF 
F06F062E0i87MJS7N1VR2SO 

TOURAN 

M1 

Volkswaaen AG Berliner Ri 
ng 2 D-38440 Wolfsburg 

auf der iinken vN.r. rechten 6 -
Säuie, gekiebt 

innerhaib des Stauiaches hinte 
r den1 re. Vordersitz ins Bcden 

iillllml 
mit dem in der am 2014-10-01 erteil1en Genehmigung e1 '2001!116.021 i'35 
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt. 

Das Fahrzeug kann zu:- fort\ ... Jäh;enden Teilnahme am Straßenverkehr in Mrtgliedsstaaten mit Rechts
verkehr und in denen metrische Einheiten für das Geschwi."'ldigkefö;„-neßgerät 
ven:-~'€ndet werden, ohne weitere Typengenehmigungen zugelassen v.rerC-en. 

Wolfsburg, den 2015-12-28 

~ypprüfung 



izahl der Achsen 1 Räder: 

1zahl der Antriebsachsen: 
ge der Antriebsachsen: 
>genseitige Verbindung der Antriebsachsen: 

dsrand !mm]: 

hsabsland !mm]: 

1ge [mm]: 

ii!e[rnm]: 

he[mmj: 

sse in fahrbereitem Zustand [kg]: 

sächiiche Masse des Fahrzeugs [kg]: 

:hnisch zulässige Höchstmassen 

:hnisch zulässige Gesamtmesse in beladenem 
;land [kg]: 

:hnisch zulässige maximale Masse 

.chse (iJ2.) [kg}: 

hnisch zulässige Gesamtmasse der 
rzeuglmmbination {kg]: 

hnisei'i zulässige max. Anhängernasse bei 
)rderung eines 

:hselanhängers {kg]: 

tralachsanhängers [kg]: 

"bremsten Anhängers {kg]: 

1nisch zulässige Stützlast 
<uppl_ungspunkt [kg]: 

;te!ler der Antriebsmaschine: 

nusterllezeichnung gemäß 
1:reichnung am Motor: 

itsverfahren: 

er Elektroantrieb: 

id-{E!ektro).Fahrzeug: 

h! und Anordnung der Zylinder: 

aumfcm3J: 
;;toff: 

oifmotor I bivalenter Antrieb! 
Jelmolor ! Zweistoffmotor: 

slleistung 

sie Nennieistung [kW bei tTJn-1]: 

rennungsmotor): 

>!e Stundenleistung {k\Nj (Eleklromo!or): 

;te Nennleistung [kW} (Elektromotor): 

;te 30-Minulen-Leistung [kW] (Elektromotor): 

2 / 4 
1 
Achse 1 

2675 

2675 

4397 

1794 

i6i9 

1609 

1650 

2250 

1150 / 1160 

3760 

1500 

750 

75 

Volkswagen AG 

Selbstzündung/ 4-Takt 

nein 
nein 

4 in Reihe 
1968 

Diesel 

Fzg. mit Einstoffbetrieb 

81.00 1 2750 

29. 

30. 

35. 

36. 

Höchstgeschwindigkeit [km/hj: 

Spurweite Achse 1/2 [mm]: 

Reifen-/ Radkombination 

Achse 1: 

Achse2: 

Anhänger-Bremsanschlüsse: 

183 

1535 ! 1508 

195/65 R15 95T ! 6,5Jx15 ET50 

195/65 R15·95T ! 6,5Jx15 ET50 

nicht vorhanden 

38. Code des Aufbaus: AF 

GELE 40. Farbe des Fahrzeugs: 

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5/li.2;re.2;hi.1 

7 42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 

42. 1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei 

stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): 

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen 

Sitzplätze: 

46. 

47, 

48. 

48.1. 

Geräuschpegel 

Standgeräusch [dB(A) bei min"1]: 

Fahrgeräusch [dB(A)J: 

Abgasnorm [Euro]: 

74.00 ! 2375 

70.00 

EURO 5 J 

Abgasverhalten: 715/2007*195/2013J 

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (Euro 5 oder 6) ! WHSC (EURO VI} 

eo [mg/km} / [mg/kWhJ: 20. 2 
THC [mg!km] / [mg/kWhJ: - - - - - - - -
NMHC [mglkm]: - - • - - - - -
NOx [mg/kmj I [mg/kWhJ: 101.4 
THC + NO, [mg/km): 11 O. 5 

NH3 {ppm]: - - • - - • • -
Partikelmasse [mg/kml / {mg!kWh]: O .00 
Partikelzahl [#!km]/ [#lkWh]: 5. 20 
Exponent Parlikelzahl: 8 

2.2. Prüfverfahren: WHTC {EURO Vl) 

eo [mg/kWhJ: 
THC [mg!kWhj: 
NMHC [mglkWh!: 
CH4 [mg/kWh]: 
NOx [mg/k\Nh): 
NH3{ppm]: 
Partikelmasse [mgfi<Wh): 
Par!ikelzahl [#lkWh]: 
Exponent Partikelzahl: 

Rauch [m·1j: 0.500 



Von: 
GesemJiet: 
An: 
Betreff: 
Anlagen: 

. zgK 

V/on: ___ (.)I 
Gese~.=uar 
An: 

Sehr geehrter Herr-

Ref--Ltl 
Dienstag, 2. Februar 2016 14:28 

WG: Zulassung VW in Slowenien 
VW aus Slowenien.pdf 

bei der Überprüfung meines Postfaches bin ich auf eine weitere Fallkonstellation gestoßen, bei derVolkswagen eine 
EG-Übereinstimmungsbescheinigung ausgegeben hat (hier 14.12.2015), obwohl das Fahrzeug nicht den 
Beschreibungen des EG-Typs entspricht. 

Der betroffene Motorblock CAY ist ebenfalls in der Liste enthalten. Die Zulassung erfolgte zunächst in Slowenien, 
danach wurde das Fahrzeug nach Deutschland umgeschrieben. 

Insgesamt darf ich damit feststellen, dass es offensichtlich kein Einzelfall ist, dass von der Volkswagen AG weiterhin 
EG-Übereinstimmungsbescheinigungen ausgegeben wurden (und möglicherweise noch werden}, obwohl die 
Fahrzeuge nicht zulassungsfähig sind. 

Mit freundlichen Grüßen 

~oerste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr 
Sachgebiet llES 
Lazarettstraße 67 
80636 München 

Telefon: 
E-Mail: 
Internet: http:Uwww.innenministerium.bavern.de 

. anuar 2 

<•) 
Ce: eg Oberpfalz) 
Betre : Zu assung VW in Slowenien 

Guten Morgen Herr-

am 08.0l.2016 wurde mit beigefügten Unterlagen in der Außenstelle die Zulassung beantragt. 

1 
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Info < Volkswagen Deutschland Seite l von 1 

Lieber Volkswagen-Kunde, 
wir müssen Sie leider informieren, dass der in Ihrem Fahrzeug mit der Fahrzeug-ldentiftzierungsnummer 

eingebaute Dieselmotor vom Typ EA 189 von einer Software betroffen ist, die 
Stickoxidwerte ( Ox) rm Pro standlauf (NEFZ) optimiert. 
Wir versichern Ihnen jedoch, dass Ihr Fahrzeug technisch sicher und fahrbereit ist. 
Wir bedauern zutiefst, dass wir Ihr Vertrauen enttäuscht haben und arbeiten mit Hochdruck an einer 
technischen Lösung. Voll<swagen übernimmt selbstverständlich die Kosten für die Umsetzung der 
technischen Maßnahmen und setzt alles daran, Ihr Vertrauen vollständig wiederzugewinnen. 
Volkswagen wird schnellstmöglich auf Sie zukommen, um Sie Ober die notwendigen Maßnahmen zu 
informieren. 
Sollten Sie keinen Volkswagen-Kontakt haben, nutzen Sie bitte unsere Kontaktfunldion auf dieser Website. 
Mit freundlichen Grüßen, 

- und Marketing Deutschland 
11::g:~e~kw 

~ lhfa~ an ~~ 
~~! 

- Deutschland 
l!:a~:~e~utzfahrzeuge 

J(;;'~'.·, ,. 
,. ":'"... 

' 
, .. } 

http://info.voJkswagen.de/de/de/home.html?tab=check-own-car 08.01.2016 



1. Opis predelave vozila: 

Pot~ujemo, da je op!sana predelava vozUtt izvedena tehniCno pravilno in da lako prede!ano 
vozl!o ustreza vsem z.ahtevam praviinika o ugotavlJanju skfadnosH vozil. 

{pristojna strokOYl".a o:-ganizaoja) (podpls) (datum) 

;;9 

1 2. Opis predelave vozila: 

?otrjujemo. da je opisana predei.ava vozi!a rzvedena tehnitno pravilno in da tako prede1ano 
vozilt:t ustreza vsem zahtavam praviln:ka o ugotavljanJU skladnosti vozil. 

(pris1ojna su-okovna organt.zaoja) {padpis) (datum) 

13. Opis predelave voz;Ja, 

iig 

Potrjujemo. da je optsena prede!ava vo.zHa- izvedena !ehnitno pravHno in da tako preGelano 
vozifo ustreza vser:i zahtt'!vam pravifnika o ugotavljanju skladnosti vozll. 

(pristojna stfokovna organizacija) (Podpis) (datum) 

iig 

lpis predelave vozila: 

Potrjujema. da je opisana pre<lelava voifla izvedtma !ehi'liCno pravilno in da tako pmdelano 
voziro ustreza vsem zahtevam pravitnika o ugotavffanju s!dadnosti vozil. 

(pristojna strokovna organizacija) (podi;isl (datum) 

iig 

5. Opis predelave vozila: 

Pottjujemo. da je opisana predelava vozila izvedena tehniCno pravi!no 1n da tako predelano 
vozito ustreza vsem zahtevam pravilnika o ugolavljanju skladnosti vozi!. 

(pristojna s\roi<ovna crganizacija) (podpis) {dalum} 

lig 

6. Opis predelave vozila: 

Potrjujemo. da je opfsan.a prede!ava voz1la izvo-dena lehniCno pravilno io da talo:.o predolano 
voziro ustrez.a vsem zahtevam praVJfnlka o ugo1avljanjtJ skladnostl vozi!. 

(pristojna s.!rokovna orgnniza.cija) (podp;s) (d2lum) 

iig 

lpombe 1 

1 1 

1 
i 
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POTRDlLO 0 SKLADNOSTI 
ZA VOZILO HOMOLOGIRANEGA TIPA(

1
) 

N;! po~ina:i .:.s. Cle:m Pravi!r.ika o u;.-0tavi;aniv skl~dnosti vo:il (Ura~ni !ist RS. St. 105109) 
;:otrjujemo, c!a je vozito. kalerega pcdatki so na\•cdcni \' nadaljevanju, skLatlno s fü':iom vcizi!a. 
k<:1teremu je b1! pode!J.cn certiflkat o homolo-gaciji 'JO:Zi!a 

••••••. ~:1 gaj~ izda!: .. „ •.. „ ...•. „.„ .•......... „ ....... „.„ 

DRSC, slovenija 
D - PC'da:..\i o \'Oll!~: 

0 .1 - Zr.nmka: VOLKSVJAGEN 

- N<i;-.•eCja tehni~no cb-..·nljcr.:i ·rna~" pn•Joor.c-g<3 ·.1ozfü:1 z;;: 

0. i - za,•irnr.i; 

0. 1 .1 - nriklopr.ie.: ---------·---· 

0.1.2 - po!r,n~lopnilc ------·---··--------
0.1 .3 -;irik!opnik s centrnloo csjo: 1 ~S~Ou.O,_ _____ -----

kg 

__ kg 

:.;g 

0.2 - ~ezavirano ;:riklo;:mo ~ozib: __ J_Qf.L __________________ kg 

Q _3 - N;ivp'l:na obrerncnitC'-' v:etr:e n~pr:ive; sedia: _ßQ __________ ;;g 

0.4 - Tlak 11 r.apaj<:i!;;crn '-'C·1ll ;:;)·.fo~ne;;i s;s!cma: kPa 

P .1 - Motor~ r.otra;1j1m ,q~orcvi1r.;!:!m: 

0.2 -10\/ar.oznnko: .• sz'm ~elovnap:nslom;na· 1:no 
d1p, vti·1.i.r.!J r 1zv~e::-:a1 111.

1 

· _----1-.)..;l.C-----

D .3 -Komero.ozr.ako:_QDD.Y...J.....fi_/ TOT 1 P.1.2 -ra;:ivnnmoc: 7", -------·- ---··kW 

--------~- CJ.l 

D .4 - ?rciz„•oja!.;:: 1 P .1.3 - "s:o gonv:: __ p ___ „_ ·--
D .4.1 -icne. : ___ _llil.LKS1'1AGE!'L.AG ··----- 1 P.1.~ - 0:21'.r .. o •.n1!no frokvcn°''.' _ _Mlill_ 

D .4.2 - dr7ava: ___ !'l.E~!'.'.I.JA.,____, P · i · 0 - ornaka mo1.<x10: ___ f::.AY. 

0.5 1 P.2 - ~!of.:rc'7'o!or: 

__________ ::~in·· 

E -VIN 

E .1 - !c..:r.tifika~nsl<a kcda: ----------·----···-
{!-;:1r.a .::i ;1;•~,;cr;s-: 

N„,;.,, ;,cn;otc';o: ___ p_o.r:s.d1e._SloY.P...u:LJ..J-"a"-<'-'l_._,_.a_,_,,,a ____ _ 

Tone vrecar vodia loaistike 

(<70 '" f.;;7,,<; :~:.Jh1L2Dli !;;ti;~:.~;,~~~~~!;}:.'.i 
K 

J 
X 

X.1 

X.2 

y 

Y.1 

L 
M 

- Hom::togzc~isk:I oz!18.'<a vm::il<i: __ 

- Kalegorijz in vrsta vozila: Nl - TOVORNO VO]'.J:_t,.O'-------

- Obl:ka r.adgra:!!1je: 88 - furaon 

- Dcd~tnt npis nar1g:radnje: 

- Homoiogacilska oznak<:1 
:cSt:tne konstrukciie: 

- t.!~;e vm:fla {mm): 

{Sd:'n(':,?,:r.l tr~J.1:'7;1Jj 

-dolzlna: 4408 Y .2 -sirir.a: _J2~3- Y .3 - vtsl~a:_:).lli_ 

- Stcvilo csi· ___ 2 ___ _ 

- Medosje: ~682 mm 

M.1 - Zadr:ji prcvis: ------------------- m;n 

F -1.tose: 

F .1 - Ncjvci:ja tehr.iCno ciovc!Jcna mas~ vo;:ila: 2l52 \.:g 

F .2 - NajveCja Co•;oljenH masa voz:!a prl reg;stracifi: kg 

F .3 - Naivcl:Ja Covo!jena masa sl.,~pine vozil pM ref!is!<i!dji. __ 3_6_5_0 ·- :.:g 

G 
j\j 

- l.1<.lsa vozHa: 14 8 g kg 

- R.ozpcred. najv. tehniCno_::.._ __ _ 
dO\.'Cljene mas.:: n::t osi; 
(:;'l '.C:'...1. l"·:l'! 3.500 kg; -------------- ~:g 

f N. i - Dovc~jenn csnc obmmenave: ·------- -------

10_75 / l230 -------·--~----- i-.!I 

P.2.1 
P.2.2 
P.2.3 

-t;· ---=-----
- r.;;z,v:-.~ !rrJJna 

- =·:?!O\'n<i nsr:c:::ist· ·------

·„.:o 

________ v 

p .2.4 _ :::!)g(';nsKc h2tcrij:'?. __ :::..,. __ =:----
;:·;:: ''-.:n·;,::;-. • ·-:1pe:o:..!l 

P .2. 5 - ocoil<a rnotnrp: ---------

Q - Rrn:rn·~r;e m:C.lmüs~ r.:.1:-u .:._„ ::·.<e::~-;-.,-. ~c·~~'->~}: ,.-----·-·-- ~:\V·t:g 

R 
s 
S.i 
S.2 
T 

- bar'l:i vozi:;1: --~""'--------

- Set!c-Z.i: 

- Stcvilo snCP.Zcv1v•.'1c:".r:n ,-:,..n;",:·::.:.~ r --'--------------

- .$tc·1i!o $tZjiSC : ______ ;::: ___ . 

- NE1;v1Sia: hi!rost __ _16_8___ ________ ~---·----------- kr.i-'h 

U - Rvvcn hn.ipa: 

U. 1 - "mirovnr.i"' __ _18„.0. ______________ dB'A 

LJ. 2 - pri -:rflni fre~vcn_d motcrja. _,2-32,S min' 1 

U. 3 - v vcznji: __l_;? ,_O ·------- c3iA 

V 
V.1 
V.2 

V.3 

V.4 

- Emisijc izpusn~h plfncv: 

- CO: 0.2821 gihm aH gfr:'Nn 

- HC: - ·----·----------- g1km a!lc!kWh 

- NO,: __9_, 1066 

HC~NO,: 0.1Sl8 

---------- g.ikm ali gik\"lh 

------- --·--- __ , r::km 

V.5 - Oelolprid1ZJ!lmotorj;h; __ O.OOQp ------- gtkm ~!i gtk\''/h 

V.7 

V.8 

V.9 

- CO.: 147 gikm 

- Kcmbinimr.a po;at:a goriva: __ S. 6 JttOO km 

- ;;o:=:il!Ck o o:O:cljcw1rs.1':cr:1 k;1~~dj1 ·:oz;J~ cfcc<J :-„1 ES·:--<crnob:;ac)o: (;icd<it<:/.. o ;::;d:i;· '..'t:l.avr:i 
verz.J; tfrnktivl! m·22c. sarn. ~ff,·;~.: o!:rcm:i :COOi25 ~~:) J...n!cn l" tü~':) '-'C.~J:o t:o~"l'::J~.r;;n:>): --•-.„ __ _ 

- ?odatr;i o emislj<'l"h. ;>otrebr.i z:a te-hn:Cnl ;m:gicd vm:ila: 

- r.:ot:>r .1a kornpreslj:>ld viig: 

V. 6 - Kongirnn ah:r;;o:-ncij.ski ~celici?.nt nn riir:"'"'I rr11'.',l(";rjil"-' __ :~f' 

V .6~ 1 - VrNna fre:.;.ve11ca prostega teka; -----··---··--·· ----------··-- i~lr. · 
V .6 .2 - Maiv:Sja 'Jrti'.na frn 1<'\1.•e~c.1 r.~o~o~ei: --"-- :-')'"\i;'\ 

V. 6.3 - Tempcr<:Jt.;ra ol1u: ------
(:t,"!_'./:;,) 1 Pi:,il;<:j<i~ 

- V.ator na p;i.si!ni v?..·!"g_: -------------------
\ljtitna frekve:'\ca ·---: Vschir:a CO Vrcdnost /. 1 empcrniUfü l 

~--~.ro:;tc_g_E.J~-~~- {vol ~,~~) oija (~~~--__J 

V.10 - cizka: V.10.1 V.10.2 
r~e pr:c!c •: 

::icStC'l 
(rr~in· -------

V.11 - vt:sci\a: V.11.1 V.11.2 V.11.3 

-----·-- (1r:n· -- ! -------- ----------

Z.1 

Z.2 - Ha:r;n!cs;·<1c:.ij$}:2 o:::-:~l:?. -:!ef.ne n;i;;~.:;<1e.: ------

Z.2 .1. - D - vr~i.!ncs: 

To potrdiio o s.k!adncst\ je p..::·::-chr,o o":;;v~;;:na ;triloti:1 cb :-&gis~:cci)i vo:ila '·' Repubhk! 
Sb'1c:iip. Upombnik \'czi;.a nocri'.:! ~rn2ti to µ~trdiio ·:.:cr.o ~ri sebi, :-acar t.JDc.:-at:lja p~8C:n~;:-;~ 
vo.:!:":lo, Vsc sr;rnme::ibe na ·1o:t1u. k sp~ernin.jajo :1}cgovc fnsl:1osti. ve:ene :i2 o~edoise. 
vc!javne v R.couUMJ Slovun1Ji. JC !rc':;n t!Soj prtj;;viU pocofaSCenl stro~ovni orgt1ni2<::tj• ::a 
p-os.amiC;i-o odo!:>'i!.ev \':l::ii. 

Opornbe: 



1. Anzahl der Achsen J Räder: 2 14 27. Hiichs!lels1ung 

1.1. Anzahl und Lage der Achsen mit Doppelbereifung: 27.1. Höchste Nennleistung [kW t;sl min·>; 
(Verbrennungsmotor): 75.00 ! 4400 

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1 27.2. Höchste Stundenleistung [kW] (Elektromotor): 
Lage der Antriebsachsen: Achse 1 27.3. Höchste Nennleistung {kW) !Elektromotor}: 
Gegonseltlga Verbindung der Antriebsachsen: --·----- 27.4. Höchsta 30·Minuten-Lelstung !kWJ tElektromotor): 

28. Getriebe (Typ): Handschaltung 
4. Radstand [mml: 2682 29. Höchstgaschwindigkeit li<m/hl: 168 
4.1. Achsabstand !mm!: 2e82 30. Spurweite Achse 1 /2 !mm): 1536 1 1528 

35. Reifen-/ Radkombination 
5. Längs[mmJ: 4408 Achse 1: 195/65 R15 91T I 6Jx15 ET47 
6. 8relta {mm!: 1793 Achse 2: 195165 Rl5 91T 1 6Jx15 ET47 
7. Höhe !mmJ: 1a::p 

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: n!cht vorhanden 
8. Sattel\/Ormaß des Sattelzugfahrzeugs (mmJ: --- 37_ Druck in der Versorgungsleitung des 

Anhänger-Sremssystems (bar): 

9. Abstand zwischen der Fahrzeugfront und dem 38. Code des Aufbaus: BB 
Mltts!punkt dar Anhängavorrichtung !mm!: 4481 40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS 

11. Länge der Ladailäche [mmJ: 1890 41. Anzahl und Anordnung dar Türen: 2·6lli.1·2;re.1-2;hi.0-2 

13. Masse in fahrbereitem Zustand {leg!: 1489 42. Anzahl der Sluplätze {einschl. Fahrersi!z): 2 
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen (l./2.) !kg}:. 912 1577 
13.2. Tatsiichllche Massa das Fahrzeugs [kg!: 1489 44. Genehmigungsnummer oder -zelchen 

der Anhängevorrichtung: 
16. Technisch zulässige Höchstmassen 
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse In beladenem 45.1. Kennwerte (DJV/S/UJ: 9.4 1-------

Zustand {kgJ: 2152 80 1---·--·-
1s;2. Technisch zulässige w.aximale Masse je Achse 

(1.12.lll:gJ: 1075 / 1230 46. Geräuschpegel 
16.4. Techn!sch zul!issige Gesamtmasse der Standgeräusch!dB(AJ bei min"!: 78.00 I 2375 

Fshrzsugkomblnatlon [kg]: 3850 
Fahrgerausch [dBCAll: 75.00 

·s. Technisch :zulässige max. Anhängernasse bei 
SefördenJng eines 47. Abgasnorm [Euro!: EURO 5 L 

18.1. Deichselenh5ngers {kg!: -
18.2. Sattelanhängers [kgJ: - 48. Abgasverhalten: 71512007° 136/2014L 
18.3. Zentralachsanhängers {kg): 1500 1.2. Prl.'fvartahren: Typ ! (Euro 5 oder 6) / WHSC !EURO Vll 
18.4. ungebremsten Anhängers {kgJ: 700 CO !mg/kml I [mglkWhJ: 282.1 

THC [mg/km! f [mglkWhJ: 
19. Techl'llsch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 80 NMHC fmg/kmj: 

! NO,fmglkml / [mg/kWnJ: 106.6 
20. Hersteller der Antrlebsmaschine: Volrswagen AG THC + NO.[mg/kmJ: 151.8 

NH;(ppmJ: 
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Partikalmasse [mg/km] / lmg/kWhJ: 0.2800 

Motor: Part!kelzah\ [#/kml i [#/kWhJ: 4.70 
Exponent Partikelz:ahl: 8 

22. Arbeitsverfahren: Selbstzündung/ 4-Takt 2.2. Prulverfahren: WHTC (EURO VI) 
CO lmg/kWhJ: 

23. Reiner Elektroantrieb: nain THC [mg/kWhl: 
NMHC fmgJl<WhJ: 

23.i. Hybrld·!Elaktrol-Fahtzeug: nein CH.{mg/l<Whl: 
NO.{mg/l<Whl: 

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 In Reihe NH:iippm): 
Partil<elmasso [mg/l<Whl: 

25. Hubraum lcm>j: 1598 Partikalzahl [#/kWhJ: 
Exponent Partlkelzahl: 

26. Kraftstoff: Diesel 
48.1. Rauch [m''l: 0.500 

26.1. Einstotfmotor/blvalentar Antrieb/ 
Flextuelmotor/Zwaistotlmotor: Fzg. mit Eins mieb 



;) 
:!'. 

:;, 

E' 
~ 

C02-Emlssionen/Kraltstoff-/Stromverbrauch 
1. Alle Amriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen 

CO, {g/l:ml Kraftstoffverbrauch U/1 OO~ml od. !m'/1 OO!tml: 
Innerorts: 170 --- -- 6.5 ' 
Außarorts: 134 - - 5.1 
Kombiniert: 147 
Gewichtet, kombiniert: --

5.6 

2.. Rein& Elelctrofal'.rzeuge und extern aufladbare Hybrldelel<trofahizauga 
Stromverbrauch {gewichtet, kornbinieri} lWh/km]: · 
Elektrische Reichweite lkml: · 

3. Fahrzeug mit Ökolnnovation(enl ausgestattet: nein 
3. 1. Allgemeiner Code dar Ökoinnovation(en): --
3.2. Gesamteinsparungen von CO,-Einsparungen durch Ökolnnovetlonen 

Dlasel/Banzin: 
Flüssiggas/Erdgas: 
Sonstige: 

O. Typganahrr.igt nach den Konstruktionsvorschriften 
für die Beförderung gefährlicher Guter: 

· 1. Sei Fahrze<;gen mlt besonderer Zweckbestimmung: 
Be2elchnung gern. Anhang !!, Nr.S: 

i2. Anmerkungen: 
#NO 30.: A2 max.1534 mm#llA 1 max. 1542 mm# 
#NO 35.: 205/50 R17 93H"G6Jx17 ET50;##205/55 R16 94H°#6Jx16 eTSO#CNO 44.: ##a13 
00.1415##NO 45.1.: #tJ80###119.4##NO 7.: ml!X·1860;## 

ZB:U: Nr. 
Amt!. Kennzeichen 

Landratsamt Cham 
Dienststelle R~din?? 

·n }{ i ::n 7.016 
U V.a ""''·-~ • 

lntame Harstal!erdaten 

-----· 

1 

Vollständige Fahrzeuge. 

Dar Unterzeichner 
basffitlgt hiannlt, aass das Fahrzeug 

0.1. Fabrlltmarka: 

0.2. Typ: 
Variante: 
Version: 

0.2.1. Handelsbezeichnung: 

0.4. 

0.5. 

o.s. 

Fahrzeugklasse: 

Firmenname und Anschrift: des Herstellers: 

Anbrlngungsstal!a und Anbringungsart 
dar vorgeschriebenen Schilder: 

Anbrlngungs.stelle der l'ahrzeug
ldantfflzienmgsnummer: 

0.10. Fahrzeug·ldantlfü:!arungsnummer: 

VOLKSWAGEN, '\/'# 

2KN 
EBCAYOXO 
NOJ2FM6FM5A4056N 1SN2VR07MJG2N!.LOEO 

CADDY 

N1 

Volkswagen AG Berliner Rl 
ng 2 D-38440 Wo!tSburg 

a · Säule , Fahrerseite gek!sb 
1 

D - Sauls;· innen rechts gspräg 
t ww. rechts Im Motorraum · 

1 
;mit· dem in der am 2015-07-30 erteilten Genehmigun1!11••······ 
·cescMebenen Typ !n jeder Hinsicht übereinstimmt. 

ioas Fahrzeug kan~ zur fortwährenden Teilnahme am Straßenvernshr h MitgHedsstaaten inlt ile::hts
[verkshr und In denen mstr1sche Einheiten fiir .das Geschwlndigkeltsmeßgarät 
'veiwen.det werden, ohne weltere Typenge?ehmlgungen zugelassen warden. 

Wolfsburg, den 2015·12·14 -
-Typpriifung 



Von: 
Gesendet: 
Arri: 
la:etireff: 

Anlagen: 

Donnerstag, 11. Februar 2016 09:39 

Ref-L.cm 
WG: VW-Rückruf-Aktion 
Zß II.PDF 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte He1-ren, 

diesmal nur an das Ref. Die Zulas~,ungen mit EI\ l8S ·· l\/loto1e11 reiP.,en nicht ab. IVleine Zulassungsbehörden 
brauchen eine Ansage vom BJ\fl\/I. 

l\/lit frt~undlichen Grüfsen 

Oberste Baubehörde im BiJVerischen Staatsministeriunt des ln11crn, für Bau und Verkehr 
<.:achgebiet llES 

.zarettstraße 67 

80636 München 

Telefon: 
E··Mail: 
Internet: htm:Jj_yy_ww.innenministerium.bayern.de 

: W-Rückruf-Aktion 

Hallo Herr-

in der Anlage sende ich Ihnen eine weitere Zulassung eines gleichen VW Touran durch die Stadt Offenbach. 
Wieder ist es dasselbe Autohaus; librigens eine VW und /\udi-Vertretung. 

~ offenbacher Zulassung wurde einem meiner i\/lit;:irbeiter „untergejubelt11
• Warnhinweis ging in OK.Vorfahrt nicht 

auf; wir haben leider umgeschrieben. 
Oie andere UmschreibtJng -übrigens auf denselben Halter- verweigern vvir bislang. Kunde wird aber zunehmend 
unruhig und wir werden ihm die Papiere (ohne Zulassung) c:ushjndigen. 
Wie ist denn nun der Stand der Dinge? 

IVlit freundlichen Grüßen -
,.Ll\NDRATSAMT 
Wt:JfO'.BlHW 

L<mdratsarnt Würzburg 

-FßlG 
Stral?.enverkehrs-·, Zulassungs
und Faf·werlaubnisbehörde 

ZeppelinstraEe J5 

97074 Würzbur 

TeL: 

1 

,, 
' , 



Vcw1:.-
Ge11r. el~ lontag, L Februar 2016 11:42 
t~11!11 

fi~eltn~ ;·: : Rückruf-Aktion 

Sehr geehrter Herr-

am 26.01.2016 wurde uns ein Fahrzeugbrief von VW vorgelegt zur Neuzulassung eines Fahrzeuges. 
Das Fahrzeug sollte auf einen Privatkunden namens 
Der Verkauf dieses Fahrzeugs erfolgte durch das Autohaus „ 
!\fach Eingabe der Finanzamtdaten und technischen Angaben ging dann in unserer Zulassungssoftware (OK.Vorfahrt) 

.n Hinweisfenster auf, dass die Neuzulassung erst nach Rückruf-Aktion durch den Hersteller möglich sei. 
Also ein sogenanntes manipuliertes Dieselfahrzeug von VW. 
Wir haben dann noch die Ziffer 21 im Coc geprüft, sowie auf der VW-Homepage die FIN überprüft. Bei dem Fahrzeug 
handelt es sich definitiv um ein manipuliertes. 
Somit haben wir die Zulassung abgelehnt. Der Kunde hat dann versucht, bei der Stadt Würzburg sein 
Fahrzeug zuzulassen, auch ohne Erfolg. 
Somit gingen die Papiere wohl zurück an das Autohaus 

Heute, am 01.02.2016 liegen uns nun die Fahrzeugpapiere wieder vor. Diesmal allerdings zur Umschreibung auf den 
l<unden 
Denn das Fahrzeug wurde am 29.01.2016 bei der Zulassungsbehörde in Offenbach auf das Autohaus 

- zugelassen. 
Es ist nicht ersichtlich, dass techn. Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen worden sind. 

Nun stellt sich uns die Frage, ob wir das Fahrzeug nun umschreiben müssen, obwohl die techn. Vorauss.etzungen für 
eine Zulassung (Umschreibung auf-) nach wie vor nicht gegeben sind . 

. , ir sind der Annahme, da bisher noch keine Lösung zur Rückruf-Akton bekannt ist, dass wir dieses Fahrzeug nicht 
umschreiben dürfen. 

-ichen Grüßen 

L·\NDl<ATS.l\MT 
Wl'mZ.BUHG 

Landratsamt VVürzburg 
Zu !assungsbehörde 
Zeppelinstraße ·15 
9707 4 Würzbur .· 
Tel.: 
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Ei.JJmpäiscche Gelfneins\:haift 
Bundesrepublik Deutschland 
Zulassungsbescheinigung Teil II 

' (Fahrzeugbrief) 1 
3z; perf1crpaqm1 - 4acr lt J Permiso de circ.ulaci6n. Parte II/ OsveclCcnf o rcgistraci - Lflst 11 / Registmrlngsa~test. Dr.111 J Regi-- •.:·rimistunnistus. Osa III 
0Hl.'!C•ll]T~~:üf"r;ru.l'.f'l'l; .. \Hpo; lJ I Registrafion c.:crtificatc. Part!)/ Certiflcfll d'immatriculotlon. P;"11tlc II/ Pr rnetna <lozvc.tn II. ::,:·tn di circol;;zion~. rarte fl / 

J, tr.ic JOS opliccJba. II. da!~ / R~~gistracijos liudijim;,s. II dalis / Forgalrni engP.dely. II. RCsz I C:crtifikt1t ta' Rt!(Jistraz ·oni. lt-II Parti / K~•rt· (Cnbcwijs. Deei II J 
DowOd f~e1estr11cyjny. C:r'.(!:iC II/ Ccrti~cado de matrkula. Parte H J Certif1cat de imnatrrculare Partca ll J OsvedCenie o cv dcncii. Cast' H / r:. w t!t1HJ dovoljenje. Dei ll J 

· Rckistcröintltodlstus. Osa 11 / R€uistreringsbcvisot. Dei II 
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~ ·-··-----------! 
jA \ fo1111lkhr.> K~nn;e/chf!:n 

te'. OVtvrn t1c1 E1~tw1ammg . . 2 2 1 ,.---------1(1.) 
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CJ .21 
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C.3.3! Armhrift zum "/.eitpunkt 

der A'.mt!!l!ung der 
C.6.3 ~~Chl!inigting 

(Nummer dN ZulassungsbcscheinigLing) 

D.1 ! Mi!th~ 

)ry;l 

., Stadt Offenbach 

"-?ürgerbüro 

Herrnstr. 61 
; „63065 · ".fenbach a.M. 
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zeug :tusg ebe:n durch {Zu/assur'~;:i:h6rde biw. GtMhrnf9w1g~inh<lb·~1); 

/ VOLKSWAGEN AG 
i 15 .. 12.2015 
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Von:: 

Gesendet: 
t~n: 

Betreff: 
Anlagen: 

zgK 

Gruß 

II 

Sehr geehrter 1-len-

Ref-L'il 
Montag, 1. Februar 2016 16:32 

WG: Rückruf-Aktion 
Fahrzeugpapiere.tiff 

beigefügten Vorgang gebe ich dem Kraftfahr·t-ßunclesarnt zur i<enntnis. 

.·;t.;-' 

l\lach unseren Ermittlungen ist das Fahrzeug von den Maf~nahmen des Kraftfahrt-Bundesamtes betroffen. Das 

Fahrzeug wurde dennoch zugelassen. Besonders auffällig ist aus unserer Sicht, dass die AG den 
Fahrzeugbrief (Zß II) erst am hat. 

Sollten Ihnen Erkenntnisse vorliegen, dass nun auch der VW Touran rnit der betroffenen Motorblocknummer 
nachgebessert werden kann, bitten wir um Mitteilung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberste Baubehörde im Bayerischen StaatsministNium des Innern, für Bau und Verkehr 
c:,ichgebiet llES 

.zarettstrafse 67 
80636 München 

Telefon: 
E-Mail: 

Internet: b:.rJJE.ilwww.innenministeriuJil.bayern.de 

HalloHen·-

wie Sie sehen, wurde das Fahrzeug, VW Touran, in Offenbach zugelassen, obwohl es nicht zulassungsfähig war. 

Jetzt sollen wir so tun, als ob mit dem Fahrzeug techn. alles in On:lnung ist. 

Die l~ückrufaktion von VW wurde sicherlich noch nicht durchgeführt. Ein Nachweis liegt uns dazu <.weh nicht vor. 

1 



L/\i\!OH/\1i 9~1\H 
Wl'JRl:BUHO 
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Neuzulassung erst nach Rüci:ruf-Al.-tlon durch den Hersteller möglich? 
Zur endgültigen Entscheidung über die zurassungsflihigkeit muss 

visuell die Ziffer 21 Im CoC gegengeprüft werden 

Zusätzlich kllnn über folgende Hersteller-Links die Fahrzeugidentnummer überprüft 'N~rden: 
VVI (< http:iiinfo.voJkswagen. de/d~/de/home.html1tab= check-own-car>) 
SEAT (-< http://www.seat.de/ueber->eat.ldieselmotoren/fin-numrner,html>J 

SKODA (< http:/iskodai:ecallaction s .5~oda-auto.com/de-de/?;= 1N&cd=0> J 
,,,} 

Trotzdem weiter? 



:nfo < \/Olkswagen Deutschland http:/linfo.volkswagen.de/de/de/horne.l1tml?tab=clmck-own-car 

Voll(swagen 

Lieber Voll<swagen-!<unde, 
wir müssen Sie leider informieren, dass der in Ihrem Fahrzeug mit der Fahrzeug-ldentifizlerungsnummer (Fll\9 
----eingebaute Dieselmotor vom Typ EA189 von einer Software betroffen ist, die 
~Prüfstandlauf (NEFZ) optimiert. 
Wir versichern 1 hnen jedoch, dass Ihr Fahrzeug technisch sicher und fahrbereit ist. 
Wir bedauern zutiefst, dass wir Ihr Vertrauen enttäuscht haben um:! arbeiten mit Hochdruck an einer technischen 
Lösung. Voll<swagen übernimmt selbstverständlich die Kosten für d!e Umsetzung der technischen Maßnahmen 
und setzt alles daran, Ihr Vertrauen vollständig wiederzugewinnen. 
Voll<Swagen wird schnellstmöglich auf Sie zukommen, um Sie über die notwendigen Maßnahmen zu informieren. 
Sollten Sie keinen Volkswagen-Kontakt haben, nutzen Sie bitte unsere Kontaktfunl<tion auf dieser Websil-e. 

· dlichen Grüßen, 

ne und Marketing Deutschland 
o <swagen Pkw 

- Deutschland -~~~~e~utzfahrzeuge 
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Von:--) 
Gesendet:. Donnerstag, 11. r:ebruar 2016 16:12 
An·I ·~~~~;, 

. ~{ff~~1t.~~~ 
Betreff: Caddy EU5 - nicht oder Lagerwagen 

Hallo Zusammen, 
für die KiiV 7 wurde und d.ie weitere Vorgehensweise angekündigt. 

Interessanterweise gibt es ;iber auch Zulassungsstellen, die auch heute noch die Zulassung auf eine.n (<unden 
ermöglichen. 
Hierw kann unter Nennung der Fgst.fl!r. vorab (bei der wsl~indlgen Zulassungsstelle) nochgefr2gt werden. 



-1= u-r-1Fi·r-·Falirz·e u-9-wu-rdeil--te eh nis c r1e-MaJJ11-~1h m eFi · 
ent\Nkkelt. 

C,~ddy K<1~~,tü11\'h19c=·n RzJdst;rnd: .26:3.;_ rnn1 l'-'lulor: !,ö i TDI 75 i:\".I (j(ot:iebc:: '.i-Ci=iiiq 

r:1HI 

Ucber \/olkswa9en·-l<unde, 

'.Vir müssen Sie leider informieren. dass cler in lflrem 1-ahrzeug rnil der FahrzeucJ -

lclcntifizierungsnurnmer (F!M)j ~ei11~1e1Jau(e Dieselmotor •10m Typ 

EA189 von eiMr Soft\"tare t)etroffen ist. die Stkkoxidwerte (flJO>'.) im Prlifstancllauf (l·IEFZJ 

optimiert. 

Wir versi.chern Ihnen jedoch, dass Ihr Fnhrzeug t:Hctmisch s\cher lind fohrbcreit ist. 

Sie werden von uns postalisch benachrichtigt, sobalcl Sie rnr Ihr Fa In.zeug einen Termin 

zur Nachbesserung bei einem Volkswogen ParlJ1er vereintiaren l<önnen. 

Wir bec!i11wrn zuliefst, class 'vVir ll1r Vertrauen enWiur;cf1t haben uncl überneh1rn::n 

selbstverständlich die Kosten für die erforderlichen Maßnnhmen. 

Mit freuncllicl1en Grüßen, 

-· „ Vertrieb Deutschland 

Volkswagen Nutztahrzeuge 



Von: ReHtll 
Gesendet: Dienstag, 16. Februar 2016 16:18 
An: Heg-Fachreferate-ßerlin 
Betreff: l<B/\: Zulassungsproblematik von VW-Euro 5 Fahrzeugen - unrechtmäßige 

COC Ausstellun9 

1. Z.g.I).. 
2. Reg .• itte zdA LA 23/7363.1/1-1, danke. 

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: [mailto 
-„sendet: Dienstag, 16. Februar 2016 16:08 
.. 1: Ref-L 
Ce: 
Betreff: WG: Zulassungsproblematik von VW-Euro 5 Fahrzeugen - unrechtmäßige COC Ausstellung 

Sehr geehrter Herr-, 

das KBA wurde darüber informiert, dass Volkswagen auch noch nach unserem rechtskräftigen Bescheid zur 
Entfernung der unzulässigen Abschalteinrichtung in einigen Fällen COC und ZB II für Fahrzeuge ausgestellt hat, die 
unter diesen Bescheid fielen. 

VW wurde umgehend vom !<BA aufgefordert, keine neuen COC oder Zß II für Neufahrzeuge auszustellen, in die 
unzulässige Abschalteinrichtungen verbaut wurden. 

Mit den folgenden Ausführungen möchte ich Ihnen kurz die rechtlichen Möglichkeiten in der Sache darstellen {diese 

irden mit Herrn- abgestimmt): 

Die Pflichten des Herstellers hinsichtlich der Ausstellung einer Übereinstimmungsbescheinigung sind in der Richtlinie 
2007/46/EG, Artikel 18(1) festgelegt: 

Der Hersteller in seiner Eigenschaft als Inhaber einer EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge legt jedem vollständigen, 
unvollständigen oder vervollständigten Fahrzeug, das in Übereinstimmung mit dem genehmigten Typ hergestellt 
wurde, eine Übereinstimmungsbescheinigung bei. 

Mit diesem sog. COC wird bescheinigt, dass ein Fahrzeug aus der Baureihe eines nach dieser Richtlinie genehmigten 
Typs zum Zeitpunkt seiner Herstellung allen Rechtsakten entspricht. 

Die nationale Umsetzung in der EG-FGV ist wie folgt formuliert: 

§ 6 Übereinstimmungsbescheinigung und Kennzeichnung 
(l) Für jedes dem genehmigten Typ entsprechende Fahrzeug hat der Inhaber der EG-Typgenehmigung eine 
Übereinstimmungsbescheinigung nach Artikel 18 in Verbindung mit Ant1ang IX der Hichtlinie 2007 /46/EG 
auszustellen und dem Fahrzeug beizufügen. 



Weiterhin bestimn1tdie EG-FGV in§ 27: 

§ 27 Zulassung und Veräußerung 
(1) Neue Fahrzeuge, selbständige technische Einheiten oder Bauteile, für die eine Übereinstimrnungsbescheinigung 
nach Anhang IX der Richtlinie 2007 /46/EG, nach Anhang IV der Hichtlinie 2002/24/EG oder nach Anhang III der 
Richtlinie 2003/37 /EG vorgeschrieben ist, dürfen im Inland zur Verwendung im Str·aßenverkehr nur feilgeboten, 
veräußert oder in den Verkehr gebracht werden, wenn sie rnit einer gültigen Übereinstimmungsbescheinigung 
versehen sind. 

Die Gültigkeit der Übereinstimmungsbescheinigung könnte für Neufahrzeuge, die über die unzulässige 
Abschalteinrichtung verfügen, nicht gegeben sein. Somit könnte das Feilbieten, veräußern oder in Verkehr bringen 
dieser Fahrzeuge ein Verstoß gegen § 27 sein. 

Nur ein Verstoß gegen die Pflichten des§ 27 ist in der EG-FGV als Ordnungswidrigkeit beschrieben: 

§ 37 Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 24 Absatz 1 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig entgegen§ 27 Absatz 1Satz1, Absatz 2 Satz 1, 2 oder 4, Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, Absatz 5 oder§ 28 
Absatz 2 Satz 2 ein Fahrzeug, eine selbständige technische Einheit, ein Bauteil, ein Teil oder eine Ausrüstung 
- -;itJietet, veräußert oder in den Verkehr bringt. 
, , Ordnungswidrig im Sinne des§ 23 Absatz 2 des Straßenverkehrsgesetzes l.1andelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
eine Handlung nach Absatz 1 begeht, indem er ein Fahrzeug, eine selbständige technische Einheit, ein Bauteil, ein 
Teil oder eine Ausrüstung gewerbsmäßig feilbietet. 

Somit könnte das veräußern, feilbieten oder in Verkehr bringen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des§ 23 Abs. 2 
des Straßenverkehrsgesetz sein. 

Für die Verfolgung dieser OWl-Tatbestände ist jedoch nicht das KBA zuständig, sondern gern.§ 26 Abs. 2 StVG die 
Behörde, die von der jeweiligen Landesregierung durch Rechtsverordnung näher bestimmt wird. Welche dies im hier 
zu beurteilenden Sachverhalt konkret ist, ist hier nicht bekannt. Falls die Tathandlung nach§ 37 Abs. 1 EG-FGV zu 
beurteilen wäre, wäre auch hier die Behörde zuständig,, die von der jeweiligen Landesregierung durch 
Hechtsverordnung näher bestimmt wird (siehe§ 26 Abs. 1 StVG). 

Die Ausstellung eine ungültigen COC oder einer ZB II könnte ggf. auch den Tatbestand einer mittelbaren 
Falschbeurkundung gemäß§ 271 StGB erfüllen, da auf Basis dieser Dokumente eine unrechtmäßige Zulassung und 
die Falschbeurkundung einer Zß II erreicht wird . 

. Jiesern Fall sollten die Zulassungsbehörden als "geschädigte" Stellen Strafanzeige erstatten, da sie im Rahmen der 
Fahrzeugzulassung quasi durch die Vorlage eines inhaltlich unrichtigen und damit ungültigen CoC zu einer 
unrechtmäßigen Fahrzeugzulassung verleitet worden sind. 

Das KBA selbst hat u. E. somit keine recl.1tliche Möglichkeit der Sanktionierung von Volkswagen in dieser Sache. 

IVlit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 

-l<raftfah rt-Bundesarnt 
Abteilung Fahrzeugtechnik 

Tel: 
Fax: 
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www.kba.de 

Von: Ref-L. 
Gesendet: Mittwoch, 3. Februar 2016 08:33 
An: 

Ce: ; Ref-L'9; UAL-Ltl; Reg-Fachreferate-Berlin 
Betreff: Mitteilungen aus BY über Zulassungen von VW-Fahrzuegen mit unzulässiger Abschalteinrichtung 

Hier eine weitere Mitteilung von BY in dieser Angelegenheit mdß, diese ebenfalls zu berücksichtigen. 

LA 23/7363.1/1-1 

Mit den beiliegenden Mails, die Ihnen unmittelbar zugegangen sind, informiert BY über den Verdacht, dass VW 
Fahrzeuge erstmals zugelassen hat, für die der Bescheid des l<BA über den vorherigen Ausbau der 
· ''"'schalteinrichtung gilt. 

Ich bitte, den Sachverhalt unter Ausschöpfung Ihrer rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Über das Ergebnis bitte ich 
mich zu unterrichten. Für eine Rückäußerung bis 17.02.2016 wäre ich dankbar. 

Im Auftrag 

zdA 

3 



Von: 
Gesendet: Mittwoch, 17. Februar 2016 17:40 
An: 

Betreff: EA 189 Aktion Volkswagen 

Sehr geehrter Herr-

hier mal aus dem gesamt Text die Aussage. 
Gibt es diese Regelung? 

{Vertraulich) 

Hallo zusammen, 
von den Kollegen die mit l<BA und Verkehrsministerium sprechen, kam soeben eine Info aus der Besprechung von 

•.ite: 

„Grundsätzlich sind EU5-Fahrzeuge mit EA 189 nicht zulassungsfähig. 
Das Verkehrsministerium hat in einer Besprechung heute deutlich gemacht, dass es keine allgemeinen Ausnahmen 
geben wird, aber die Möglichkeit 0ffen steht, mit solchen Fahrzeugen durch die lokale Zulassungsstelle eine 
Ausnahme zu erwirken. Dieser Weg kahn beschritten werden. In Ausnahmefällen für Sonderzwecke, für besondere 
Institutionen, nach aufwändigen Umbauten usw. ist es aber möglich, bei der zuständigen Zulassungsstelle eine 
Sondergenehmigung zu beantragen." 

Mit freundlichen Grüßen 

-
Auto Webc~r GmbH & Co.l<G 

Industriestr. 29 
~29 Ahlen 

Tel. 
Fax. 
Mobil.: 
E-mail: 

Auto Weber GmbH & Co.KG 
Industriestr. 29 
59229 Ahlen 
Amtsgericht Münster HRA 6516 

Steuer-Nr.: 304/5987 /4141 
USt-ld.Nr.: DE 123 932 758 
Tel.: 
Fax. 
http: //www.auto-weber.com 

Vertretungsberechti ,t: Weber GmbH Industriestr. 29 59229 Ahlen Amtsgericht Münster HRB 8426 

Geschäftsführer /in: 

1 



Diese E-IVlail, einschließlich sämtlicher rnit ihr Cibertragenen Dateien, enthält ver·trnuliche und/oder rechtlich 
gesch[jtzte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erh<ilten haben, 
informieren Sie bitte sofort den Absender und löschen Sie diese Mail. 

Das unerlaubte l<opier·en und die unbefugte Weitergabe dieser Mail sind nicht gestattet. 

This email including any attachrnents is confidential and/or legally protected. lf you are not the intendecl recipient or 
have received this message in error, please notify the send er and delete the email frorn your cornputer svstem. 

Any form of unauthor·ized copying and publication of this email is not permitted. 

• 
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